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Vorwort 

Kommunale Bildungsberichterstattung und Bildungsmanagement werden als erfolgversprechende In-
strumente betrachtet, um die vielfältige „Bildungslandschaft“ vor Ort abzubilden und ihre Einzelstruk-
turen stärker miteinander zu verzahnen. So kann das Zusammenspiel z. B. von Schule als formaler Bil-
dungsinstanz und den außerschulischen, sogenannten non-formalen Bildungsorten und -angeboten 
wie Kinder- und Jugendzentren, Nachmittagsbetreuung sowie von Vereinen und Jugendverbänden, 
verstärkt aufeinander abgestimmt werden. Diesem Ziel, das der Bund zunächst über das Programm 
„Lernen vor Ort“ vorangetrieben hat und seit 2015 über das Programm „Bildung integriert“ aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds materiell fördert, hat sich die Landeshauptstadt Wiesbaden gerne ver-
pflichtet. Sie arbeitet seit dem Jahr 2016 in Form von „Bi..W“, „Bildung integriert..Wiesbaden“, amts- 
und bereichsübergreifend daran, die verschiedenen Akteure der Wiesbadener Bildungslandschaft bes-
ser miteinander zu vernetzen und sukzessive auch die Bildungsberichterstattung weiter voran zu brin-
gen. 
 
Der vorliegende Bildungsbericht nimmt für Wiesbaden erstmals die ganze Spanne des Lebens in allen 
seinen Bildungsphasen in den Fokus. Das lebenslange Lernen wird in all seinen Etappen in unserem 
Bildungsbericht immer unter dem Fokus betrachtet, inwieweit Menschen, die als eher benachteiligt 
betrachtet werden können, in adäquater Weise an Bildung teilhaben (können). Diesen in der Bildungs-
berichterstattung vielleicht nicht selbstverständlichen Fokus haben wir gewählt, weil wir als Kom-
mune, und hier natürlich insbesondere das Sozial- und Bildungsdezernat, das auch das Kommunale 
Jobcenter verantwortet, beobachten können, wie fehlende Bildungszertifikate, aber auch fehlende 
Kompetenzen, den Zugang zum Arbeitsmarkt sowie die Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen 
Leben einschränken. Die Mehrzahl dieser Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, deren Bildungsteil-
habe eingeschränkt war bzw. noch ist und der sozialstaatlichen Unterstützung bedürfen, haben ihren 
gesamten Bildungsweg hier bei uns zurückgelegt – es geht also mitnichten allein um neu zugewanderte 
Menschen und damit um Defizite im Bereich der Integration. Vielmehr machen wir – im Einklang mit 
vielen wissenschaftlichen Studien – die Erfahrung, dass Bildungsinstitutionen bei einer viel zu großen 
Teilgruppe von Menschen nicht die Ergebnisse zeitigen, die die Menschen selbst, aber auch die Stadt 
als Gemeinwesen, brauchen: Das Ziel einer selbständigen Lebensführung, des Zugangs zum Arbeits-
markt mit einem auskömmlichen Erwerbseinkommen, Teilhabe am sozialen Leben und auch politische 
Partizipation setzen erfolgreiche Bildungsprozesse voraus; deren Nichtgelingen ist nicht allein das 
Problem der betroffenen Menschen, sondern auch ein gesellschaftliches Problem, auch und besonders 
in der Kommune.  
 
Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre neue Erkenntnisse und Anregungen und uns als Stadtgesellschaft 
eine breit angelegte Diskussion zur Frage notwendiger gemeinsamer Schritte in der Bildungslandschaft 
der Landeshauptstadt Wiesbaden! 
 

   
Gert-Uwe Mende 

Oberbürgermeister der  
Landeshauptstadt Wiesbaden 

Axel Imholz 
Dezernent für Finanzen, Schule 

und Kultur 

Christoph Manjura 
Dezernent für Soziales, Bildung,  

Wohnen und Integration 
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1.1   Bildung und die Rolle der Kommunen 

Unsere Bildungssysteme genügen erst dann den 
Anforderungen an ein demokratisches und der 
Chancengleichheit verpflichtetes Gemeinwesen, 
wenn es gelingt, Bildungsbarrieren abzubauen 
und die Bildungsteilhabe aller Bevölkerungs-
gruppen zu erhöhen.  
 
Diese Verpflichtung obliegt beiden Ebenen 
staatlichen Handelns, dem Bund und den Län-
dern. Den Kommunen als „dritte“ Kraft kommt 
eine besondere Bedeutung zu, spielt sich Bildung 
doch in erster Linie „vor Ort“ ab. Die Verantwor-
tung der kommunalen Ebene für die Bildungsbi-
ographien ihrer Einwohnerinnen und Einwohner 
hat der Deutsche Städtetag anerkannt und an-
lässlich des Kongresses „Bildung in der Stadt“ im 
Jahr 2007 die „Aachener Erklärung“ verabschie-
det. Es wird hier die Bedeutung eines ganzheitli-
chen Bildungsverständnisses hervorgehoben, in 
dem sich kognitives, soziales, kulturelles und 
emotionales Lernen verbindet (vgl. Deutscher 
Städtetag 2007: 1). 
 
Die kommunale Ebene wird als Ausgangspunkt 
für Bildungsprozesse in den verschiedenen Le-
bensphasen beschrieben:  
 
„Hier entscheidet sich Erfolg oder Misserfolg von 
Bildung, werden die Grundlagen für berufliche 
Perspektiven, gesellschaftliche Teilhabe und 
gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit einer Region 
gelegt. Die Städte prägen mit ihren vielfältigen 
Einrichtungen die Bildungslandschaft Deutsch-
lands: Kindertagesstätten, Familienzentren, Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Schu-
len, Volkshochschulen und zahlreiche Kulturein-
richtungen sind Eckpfeiler der öffentlichen Infra-
struktur in der Bildung“ (ebd.: 1). 
 

Den Städten kommt damit eine „zentrale Rolle 
bei der Steuerung und Moderation“ für die Ge-
staltung einer chancengerechten Bildung vor Ort 
zu. Hierfür unerlässlich ist ein umfassendes Bil-
dungsmonitoring als Grundlage eines Berichts-
wesens von Bildungsverläufen vor Ort, das mög-
lichst die Bildungsangebote aller Akteure einbe-
zieht bzw. miteinander verzahnt. Es geht um 
Chancengerechtigkeit, die nicht durch die  
„neutrale“ – für alle gleiche – Bereitstellung von 
Bildungsgütern entsteht, sondern aktiv gestaltet 
werden muss. Menschen benötigen nicht allein 
adäquate Bildungsangebote als Infrastruktur, 
sondern sie müssen ggfls. auch unterstützt und 
befähigt werden, diese Angebote für die eigenen 
Verwirklichungschancen zu nutzen.  
 
Folgende Fragestellungen waren für den vorlie-
genden Bericht grundlegend: 
 
- Welche strukturellen Bedingungen braucht 

es, um den in zahlreichen Studien für 
Deutschland nachgewiesenen Zusammen-
hang zwischen der sozialen Herkunft, insbe-
sondere das „Elternhaus“, und dem individu-
ellen Bildungserfolg aufzubrechen? Anders-
herum gefragt: Was muss bei der Produktion 
von Bildungsgütern beachtet werden, damit 
Bildungsangebote wirksam werden können 
und möglichst vielen Menschen eine erfolg-
reiche Bildungsteilhabe ermöglicht wird  
(Fokus Bildungsteilhabe (Herkunfts-) 
Benachteiligter)? 

- Was kann die Kommune tun, um diese Be-
dingungen zu schaffen? Wo liegt die spezifi-
sche Aufgabe und Rolle der Stadtverwaltung 
und des lokalen Gemeinwesens in der kom-
munalen Bildungslandschaft?  
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1.2   Erhöhung der Bildungsteilhabe als Ziel kommunalen Handelns in Wiesba-

den 

Der hier vorgelegte Bericht zur Bildungsteilhabe 
in Wiesbaden reiht sich ein in die langjährige Tra-
dition der Sozial- und Bildungsberichterstattung 
der Landeshauptstadt Wiesbaden sowie darauf 
basierender Ansätze und Programme kommuna-
ler Sozial- und Bildungspolitik.  
 
Konzeptentwicklung und Umsetzung dieses Be-
richts erfolgen im Rahmen von Bildung inte-
griert..Wiesbaden, ein vom Bundesbildungsmi-
nisterium aufgelegtes Projekt mit Mitteln aus 
dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Mit Unter-
stützung des im Jahr 2015 initiierten Programms 
sollen Gemeindeverwaltungen ein datenge-
stütztes Bildungsmanagement für ihre Kom-
mune aufbauen, das die verschiedenen Akteure 
der Bildungslandschaft stärker vernetzt: 
 
„Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung will mit Hilfe des Programms „Bildung in-
tegriert“ ausgewählte Kreise und kreisfreie 
Städte dabei unterstützen, die auf verschiedene 
Zuständigkeitsebenen und -bereiche (z. B. Bil-
dung, Jugend, Soziales, Kultur, Stadtentwicklung. 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft) verteilten bil-
dungsrelevanten Akteure und Aktivitäten vor Ort 
zu bündeln (…), um so eine kommunale Bildungs-
landschaft zu gestalten, deren Management eine 
valide Datenbank zugrunde liegt.“ 1 

 
Förderung erfahren solche Kommunen, die sich 
verpflichten, im Laufe des Förderzeitraums ein 
„datenbasiertes kommunales Bildungsmanage-
ment inklusive Bildungsberichterstattung“ auf-
zubauen bzw. zu etablieren (ebd.: 1). Mit einer 

gemeinschaftlichen Bewerbung von Schuldezer-
nat und Sozialdezernat im Jahr 2016 wurde die 
Stadt Wiesbaden in das Förderprogramm aufge-
nommen, zunächst mit einer Laufzeit von drei 
Jahren (01.07.2016 bis 30.06.2019) sowie der 
Möglichkeit einer zweijährigen Verlängerung 
(01.07.2019 bis 30.06.2021).2 Entsprechend den 
Vorgaben des Bundesbildungsministeriums ist 
das grundlegende Ziel die Verbesserung der Bil-
dungsteilhabe der Bevölkerung in Wiesbaden 
durch Bereitstellung passgenauer, d. h. zielgrup-
penadäquater, integrativer bzw. inklusiver Bil-
dungsangebote für jedes Lebensalter. Hierzu ge-
hört auch die verstärkte Implementation von Bil-
dungsketten. Übergängen kommt nach aktuel-
lem Forschungsstand eine besondere Bedeutung 
im Gelingen von Bildungserfolgen zu. Überall 
dort, wo Übergänge im Bildungssystem auftre-
ten, wird deren Gestaltung als wichtige Aufgabe 
des Bildungsmanagements angesehen. Bildungs-
ketten werden als probate Mittel definiert, 
„Schwellen“ im Bildungssystem abzubauen und 
somit Übergänge zu erleichtern.  
 
Der Wiesbadener Bildungsbericht folgt der Tra-
dition der Wiesbadener Bildungsberichterstat-
tung, die 2005 mit dem ämter- und dezernats-
übergreifend erarbeiteten „Sozialbericht zur Bil-
dungsbeteiligung“ begonnen wurde. Auch der 
aktuell vorgelegte Bericht soll das Bildungsmoni-
toring sowie das Geschäftsberichtswesen ergän-
zen, indem er aktuelle Trends, Entwicklungsli-
nien und etwaige Herausforderungen der (Wies-
badener) Bildungslandschaft aufzeigt.  

  

 
1  Vgl. Förderrichtlinien für das Programm „Bildung integriert“ vom 27.01.2017, Bundesanzeiger vom 11.02.2015, 

BAnz AT 11.02.2015 B 6, 1, www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung.php?B=1010, 02.07.2019. 
2  Förderkennzeichen 01JL1684 

http://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung.php?B=1010
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1.3   Erhöhung der Chancengerechtigkeit als Auftrag an kommunale Sozial- und 

Bildungspolitik 

1.3.1  Entwicklung des staatlichen Auftrags für die Bildung 

Bildung ist ein öffentliches Gut, für das hierzu-
lande der Staat die Gesamtverantwortung trägt 
(Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz). Das Bildungs-
wesen wird deshalb auch überwiegend aus allge-
meinen Steuermitteln finanziert. Die konkrete 
Ausgestaltung erfolgt durch die Bundesländer; 
der Bund bestimmt in vielen Bereichen mit.  
Seit der Einführung der Unterrichtspflicht in 
Preußen im Jahre 1717 haben sich Anspruch und 
Aufgabenstellung des deutschen Bildungswe-
sens vielfach verändert und verdichtet – bis zum 
heutigen Punkt, an dem kaum noch ernsthaft die 
Verantwortung des Staates, aktiv für die Anglei-
chung der Teilhabechancen von Kindern und Ju-
gendlichen zu sorgen, in Frage gestellt wird. 
Auch ist inzwischen Konsens, dass der Bildungs-
weg nicht mit der Einschulung beginnt, sondern 
bereits in frühen Jahren – also deutlich vor der 
Einschulung – viele Weichen für den späteren 
Bildungserfolg gestellt werden.  
 
Dem preußischen König Friedrich Wilhelm I ging 
es bei der Einführung der Unterrichtspflicht ei-
nerseits darum, gute Christen und Untertanen 
heranzuziehen, andererseits gute Soldaten ak-
quirieren zu können. War auch diese Motivation 
vom heutigen Ziel der umfassenden Bildungsteil-
habe noch weit entfernt, so stellt der Erlass aus 
dem Jahr 1717 doch einen Meilenstein der deut-
schen Bildungsgeschichte dar: Bis zu diesem 
Zeitpunkt war Bildung denen vorbehalten, die es 
sich leisten konnten, ihre Kinder durch Privatleh-
rerinnen und -lehrer unterrichten zu lassen. Wei-
tere 200 Jahre gingen ins Land bis zur Festschrei-
bung der allgemeinen Schulpflicht für deutsche 
Kinder in der Weimarer Verfassung. Im Reichs-
grundschulgesetz vom 28.04.1920 wurde die 
vierjährige Grundschule für alle verbindlich fest-
gelegt als Folge des Weimarer Schulkompromis-
ses von 1919 (in dem es vor allem um kirchliche 
versus staatliche Schulträgerschaft und um die 
Frage des Religionsunterrichts an staatlichen 
Schulen ging).  

 
3  Vgl. Art. 145 der Verfassung von 1919 

Versuche, die Einheitsschule über diese vier 
Jahre hinaus zu verlängern, scheiterten an einer 
Allianz aus bürgerlichen Parteien, Wirtschafts-
verbänden, Kirchen sowie dem Philologenver-
band. Durch die Schulpflicht wurde die Unter-
richtung durch Privatlehrkräfte im heimischen 
Umfeld quasi abgeschafft.3 Der Besuch der 
Volksschule war kostenlos.  
 
Nach dem 2. Weltkrieg fanden die Bestimmun-
gen der Weimarer Verfassung zur Schulpflicht 
fast unverändert Eingang sowohl ins Grundge-
setz als auch in viele Länderverfassungen. Je-
doch geht das Grundgesetz – nach den Erfahrun-
gen des Nationalsozialismus – in seinem Ver-
ständnis des verfassungsmäßigen Auftrags des 
Staates weit über das der Weimarer Republik 
hinaus. Während es bis zur Machtübernahme 
der Nazis dem Staat zukam, das Gebot der Nicht-
Diskriminierung auf rechtlicher Ebene sicherzu-
stellen, enthält das Grundgesetz eine Verpflich-
tung des Staates, Rechte, insbesondere die 
Grundrechte, aktiv durchzusetzen. So enthält 
Art. 3 Absatz 2 des Grundgesetzes die Bestim-
mung: „Der Staat fördert die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile hin.“ Dem Staat kommt eine 
aktive Rolle zu. Es liegt auf der Hand, dass sich 
Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgrup-
pen (aufgrund welcher Merkmale auch immer) 
nicht mit dem Postulat der Chancengleichheit 
verträgt. Umgekehrt jedoch ist die Abwesenheit 
von offener Diskriminierung allein noch kein Ga-
rant für Chancengleichheit. Auf sie muss der 
Staat aktiv hinarbeiten, insbesondere indem er 
dafür Sorge trägt, dass das Schulsystem unter-
schiedliche Startbedingungen nicht verstärkt, 
sondern ausgleicht. Er ist dem Postulat einer fai-
ren, von individuellen Lebensverhältnissen un-
abhängigen, Bildung verpflichtet. In einem mate-
riellen Sinne wurde dieser Anspruch seit den 
1960er Jahren weitgehend umgesetzt, sowohl in 
West- als auch in Ostdeutschland:  
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Bereitstellung von öffentlichen Bildungseinrich-
tungen, die in Anzahl, regionaler Verteilung, Er-
reichbarkeit und Qualität gute Bildung und Aus-
bildung ungeachtet der finanziellen Ressourcen 
ermöglichen. So hatten bis Anfang der 1960er 
Jahre alle Bundesländer (West) die Unentgelt-
lichkeit der Bildung auch über den Besuch der 
Volksschule hinaus sowie Schulmittelfreiheit 
eingeführt: Kindern aus finanzschwachen Eltern-
häusern sollten nicht durch die ökonomische Si-
tuation vom Besuch höherer Schulen und Hoch-
schulen abgehalten werden. Der gleichen Logik 
folgte das Prinzip der Lernmittelfreiheit, demzu-
folge auch Schulbücher, Arbeitshefte und ähnli-
che Materialien für die Schülerinnen und Schüler 
kostenfrei zur Verfügung zu stehen haben (Edel-
stein/Hopf 2018: 9). 
 
Blickt man heute auf das vereinigte Bildungsland 
Deutschland lässt sich festhalten, dass die für Bil-
dung zuständigen Bundesländer, in Verbund mit 
den Kommunen, ein öffentliches, in weiten Tei-
len kostenfreies, funktionsfähiges Schulwesen 
mit mindestens neun Pflichtschuljahren realisie-
ren. Jedoch fallen auch – z.T. seit vielen Jahr-
zehnten bestehende – Herausforderungen ins 
Auge: Stadt-Land-Gefälle, große Unterschiede 
zwischen den Bundesländern sowie zwischen 
Regionen innerhalb der einzelnen Länder, aus-
stehende Weiterentwicklung des dreigliedrigen 
Schulsystems (mit früher Differenzierung in 
Gymnasial-, Real- und Hauptschulzweig), Umset-
zungsdefizite im Bereich der gemeinsamen Be-
schulung von Kindern mit und ohne Behinde-
rung, Integration von neu zugewanderten Kin-
dern und Jugendlichen ins deutsche Schulsys-
tem, fehlende Ganztagsangebote oder der für 
eine Industrienation überraschend hohe Anteil 
an nicht ausreichend literarisierten Erwachse-
nen (vgl. Grotlüschen et al. 2019). Allein diese 
„Baustellen“ werden die deutsche Bildungspoli-
tik noch Jahrzehnte beschäftigen.  
 
Hierzu kommt, dass sich seit den 1960er Jahren 
der Begriff der Chancengleichheit kontinuierlich 
über das „rechtlich-formale“ Verständnis und 
Angebotsstrukturen hinaus weiterentwickelt 
hat. Den Auftakt für diese Entwicklung stellte die 
Streitschrift „Bildung ist Bürgerrecht“ des Sozio-
logen Ralf Dahrendorf von 1965 dar und auch 
hier bildete das Diskriminierungsverbot den Be-
zugspunkt: Dahrendorf betonte die Bedeutung 

der Chancengleichheit im rechtlichen Sinn, nach 
der es „keine systematischen Bevorzugungen o-
der Benachteiligungen bestimmter Gruppen auf 
Grund leistungsfremder Merkmale wie Herkunft 
oder wirtschaftliche Lage geben (darf)“. Jedoch, 
so Dahrendorf weiter, bliebe die rechtliche 
Chancengleichheit eine Fiktion, „wenn Men-
schen auf Grund ihrer sozialen Verflechtungen 
und Verpflichtungen nicht in der Lage sind, von 
ihren Rechten Gebrauch zu machen“ (Dahren-
dorf 1965: 25). 
 
Im Sinne einer freien Gesellschaft sah Dahren-
dorf es als unumgänglich an, dass „jeder Mensch 
Bürger sein darf im Sinne der rechtlichen Chan-
cen und Bürger sein kann im Sinne der sozialen 
Realitäten.“ Um dies in Bezug auf Bildung durch-
zusetzen, brauche es eine aktive Bildungspolitik.  
Der Deutsche Bildungsrat griff den Grundgedan-
ken des Dahrendorf´schen Plädoyers einige 
Jahre später im „Strukturplan für das Bildungs-
wesen“ auf. Mit seinen Empfehlungen von 1970 
zielte der Deutsche Bildungsrat auf ein Kernele-
ment des deutschen Bildungswesens: der strik-
ten Trennung der einzelnen Schularten. Diese 
sollte abgelöst werden durch ein Schulsystem, 
das sich in Richtung aufeinander folgender 
„Schulstufen“ entwickelt. Die Durchlässigkeit 
zwischen den Bildungsgängen sollte erhöht und 
Schulversuche zur Erprobung anderer Modelle 
der Schulorganisation eingeführt werden. Eine 
weitere Anregung war die stärkere Verzahnung 
von beruflicher und allgemeiner Bildung. Da der 
Bildungsrat mit diesen Vorschlägen langjährige 
und ideologisch tief verankerte Traditionen ins 
Visier nahm, ließ sich zu diesen Vorschlägen kein 
gesellschaftlicher Konsens herstellen. Eine Teil-
durchsetzung erfolgte lediglich in einigen SPD-
geführten Ländern.  
 
1963 lud die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands zu ihrem bildungspolitischen Kon-
gress „Aufstieg durch Bildung“ ein. Er stellte den 
Auftakt dar zu einer Bildungsoffensive, die in den 
60er und 70er Jahren verstärkt Kinder aus nicht-
akademischen Verhältnissen an die Universitä-
ten brachte. „Aufstieg durch Bildung“ lag die An-
nahme zugrunde, dass mit Ausbau des öffentli-
chen Schulsystems sowie einigen Modifikatio-
nen (z. B. Einführung weiterer verpflichtenden 
Schuljahre an Haupt- und Realschule, Ausdeh-
nung der Schulzeit in die Berufsausbildung) und 
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entsprechender monetärer Förderung (zinsloses 
Darlehen für Oberstufe und Studium) Bildungs-
barrieren abgebaut werden können. Somit 
könne auch jenen der Weg zu höherer Bildung – 
und damit einhergehend der Zugang zu verbes-
serten Karriere- und Einkommenschancen – ge-
ebnet werden, bei denen ansonsten Abitur oder 
akademische Ausbildung an der Einkommenssi-
tuation der Eltern scheitern würde. Den aus die-
ser Einsicht folgenden milliardenschweren In-
vestitionen in das Bildungssystem haben viele 
Kinder aus „einfachen Verhältnissen“ zu verdan-
ken, dass sie das Abitur ablegen und ein Hoch-
schulstudium beginnen konnten.  
 
Einen großen Einfluss erlangten auch die 1964 
veröffentlichten Thesen des Lehrers Georg Picht 
(Picht 1964). Die von Picht konstatierte „Bil-
dungskatastrophe“ sorgte in der Bundesrepublik 
für Furore, seine Vorschläge zur Abhilfe des Bil-
dungsnotstands beeinflussen den bildungspoliti-
schen Diskurs bis heute. Als zentrale Forderung 
hielt Picht es für dringend geboten, mehr Geld in 
Bildung und Ausbildung zu investieren, um ge-
genüber anderen europäischen Ländern aufzu-
holen. Picht forderte bessere Chancen für be-
nachteiligte Kinder, auch das „katholische Mäd-
chen vom Lande“ solle Abitur machen können 
(nicht als glücklicher Einzelfall, sondern mit der 
gleichen Wahrscheinlichkeit wie Jungen und 
Mädchen, die in der Stadt aufwachsen, und un-
geachtet der konfessionellen Zugehörigkeit). 
Weiterhin betrachtete er den bundesdeutschen 
Bildungsföderalismus als gescheitert, dieser 
müsse abgelöst werden durch ein zentrales Bil-
dungssystem mit mehr Mitsprache des Bundes. 
Andere Forderungen bezogen sich auf den Zu-
stand der Schulgebäude sowie den Umstand, 
dass zu wenig und zu schlecht ausgebildete Lehr-
kräfte zur Verfügung stünden. Auch müsse die 
Zahl der Abiturienten innerhalb von zehn Jahren 
verdoppelt werden, um mehr Studierende an die 
Universitäten zu bringen. Zwar rekurriert Picht 
zum Auftakt der Artikelserie auf „Deutschland 
als Kulturnation“ (Picht 1964: 16), doch bald 
wird das dahinterstehende Motiv offenkundig: 
 

 
4  www.zeit.de/2014/06/bildungskatastrophe-these-georg-picht/komplettansicht, 05.12.2019. 
5  Publikation Aufstieg durch Bildung – Die Qualifizierungsinitiative für Deutschland, Dresden, 22.10.2008, 4, on-

line unter: www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/AllgBildung/2008-10-22-Qualifizierungsinitia-
tive.pdf, 07.11.2019. 

„Bildungsnotstand heißt wirtschaftlicher Not-
stand. Der bisherige wirtschaftliche Aufschwung 
wird ein rasches Ende nehmen, wenn uns die 
qualifizierten Nachwuchskräfte fehlen, ohne die 
im technischen Zeitalter kein Produktionssystem 
etwas leisten kann“ (Picht 1964: 17).  
 
In regelmäßigen Abständen wird an das „Not-
standsprogramm“ Pichts erinnert, verbunden 
mit der Feststellung, dass es an Aktualität nichts 
eingebüßt habe. So bat am 30.01.2014, 50 Jahre 
nach der Artikelserie, eine Wochenzeitung sechs 
Bildungsexperten um ihre Einschätzung zu den 
Befürchtungen und Forderungen von 1964 (Die 
Zeit, Ausgabe 6/2014).4 Aufgrund des besonde-
ren Fokus des hiermit vorgelegten Berichts sei 
lediglich aus der Antwort von Yasemin Ka-
rakaşoğlu, Professorin für Interkulturelle Bildung 
an der Universität Bremen, zitiert, die feststellt: 
 
„Das Versprechen, dass nur die Leistung zählt 
und nicht die Herkunft, wird immer noch nicht 
eingelöst. Akademikerkinder haben bei gleicher 
Leistung eine fast viermal höhere Chance, auf ein 
Gymnasium zu gehen, als Arbeiterkinder. Nur 
19 Prozent der Studienanfänger kommen aus ei-
ner Arbeiterfamilie, aber 50 Prozent aus einem 
Akademikerhaushalt“ (ebd.). 
 
Im Jahr 2008 erlebte der sozialdemokratische 
Slogan von 1963 eine Renaissance, im Rahmen 
des von Bundeskanzlerin Angela Merkel ange-
regten bildungspolitischen Kongresses von Bund 
und Ländern in Dresden. Im Leitsatz 1 des Bil-
dungsgipfels heißt es:  
 
„Für persönliche Lebenschancen und Chancenge-
rechtigkeit in einer Wissensgesellschaft ist Bil-
dung der Schlüssel. >Aufstieg durch Bildung< ist 
die Strategie, damit die Herkunft von Menschen 
nicht über ihre Zukunft entscheidet. Ein gerech-
ter Zugang zu Bildung und die Durchlässigkeit 
der Bildungssysteme sind Leitprinzip verantwort-
licher Bildungspolitik.“5 
 
  

https://www.zeit.de/2014/06/bildungskatastrophe-these-georg-picht/komplettansicht
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Damit deckt sich der Befund von Karakaşoğlu mit 
den Erkenntnissen der ersten PISA-Studie6 im 
Jahr 2000 (Artelt et. al. 2001), die Bildungsfor-
schung und Bildungspolitik aufschreckt - zeigt 
sich doch, dass in Deutschland der Bildungser-
folg so stark wie in kaum einem anderem an den 
PISA-Untersuchungen teilnehmenden Land vom 
sozioökonomischen Status des Elternhauses ab-
hängig ist. Nach der Bildungsexpansion der 
60er und 70er Jahre war man davon ausgegan-
gen, die fehlende Chancengleichheit aufgrund 
sozialer Merkmale habe sich erledigt. Im Inter-
view mit dem Deutschlandfunk anlässlich des 
Dresdner Bildungsgipfels 2008 bezeichnet der 
Bildungsexperte Heinz-Elmar Tenorth die „Idee 
der Chancengleichheit allein durch Bildung in 
Deutschland (…) als Illusion“.7 Zwar seien, so  
Tenorth, durch die Bildungsexpansion der 
1960er und 70er Jahre tatsächlich einige Un-
gleichheiten des westdeutschen Schulsystems 
erfolgreich eingeebnet worden, nämlich die ent-
lang konfessioneller, geschlechtsspezifischer 
und regionaler Merkmale.  
 
„Ein Teil der Bildungsbenachteiligung, die man 
1963 konstatierte, ist nicht aufgehoben. Denn 
von den vier großen Benachteiligungsgruppen 
(…) ist eine geblieben. Und das ist die nach der 
sozialen Herkunft“ (ebd.: 1). 
 
Zum gleichen Befund kommt – im Jahr 2009 – 
der Bildungsforscher Klaus Klemm: „Dem An-
spruch des demokratischen Sozialstaats, jedem 
seiner Mitglieder unabhängig von seiner Her-
kunft gleiche Lebenschancen zu bieten, stand die 
gesicherte Feststellung einer schichtspezifischen 
Zuteilung von Bildungs- und damit Lebenschan-
cen entgegen“ (Klemm/van Ackeren 2009, 89). 
 
Acht Jahre später, in einer vom DGB in Auftrag 
gegebenen Studie zur Bilanzierung des Dresdner 
Bildungsgipfels, konstatiert Klemm (2017), dass 
das deutsche Bildungssystem nach wie vor dazu 

 
6  Im Programme for International Student Assessment (PISA) wird im internationalen Vergleich untersucht, in-

wieweit Schülerinnen und Schüler gegen Ende ihrer Pflichtschulzeit (im Alter von 15 Jahren) Kenntnisse und 
Fähigkeiten erworben haben, die es ihnen ermöglichen, an der Wissensgesellschaft teilzuhaben. Die Schulleis-
tungsstudie wird im Dreijahresturnus in den meisten Mitgliedstaaten der Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development (OECD) und einer zunehmenden Anzahl von Partnerstaaten durchgeführt. Vgl. OECD-
Website, online unter: www.oecd.org/berlin/themen/pisa-studie/, 28.06.2019. 

7  Abdruck des Interviews vom 22.10.2019, online unter: www.deutschlandfunkkultur.de/tenorth-sozialer-auf-
stieg-durch-bildung-ist-eine-illusion.954.de.html?dram:article_id=143769, 13.01.2020. 

beitrage, „ungleiche Lebenschancen zu verfesti-
gen und die Polarisierung in der Gesellschaft zu 
befördern“ (ebd.: 19). Und weiter: „So zeigt der 
Blick auf die Bildungsbiographien der Verlierer 
der vergangenen Jahre, dass Deutschlands Bil-
dungssystem die soziale Spaltung in der Gesell-
schaft nicht abbaut, sondern eher verfestigt“ 
(ebd.: 20). 
 
Es wird offenkundig, dass weder die Bildungsex-
pansion der 1960er Jahre noch der Bildungsgip-
fel von 2008 einen Durchbruch hinsichtlich 
gleich verteilter Bildungschancen gebracht ha-
ben. Die enge Kopplung von sozioökonomi-
schem Hintergrund und Bildungserfolg aufzulö-
sen oder wenigstens zu lockern, bleibt damit 
erste und wichtigste Aufgabe aller bildungspoli-
tischen Bestrebungen.  
 
In einem Interview mit der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung von November 2019 erläu-
tert Christina Boll vom Deutschen Jugendinstitut 
den Einfluss, den die Familie auf die spätere 
schulische und berufliche Laufbahn der Kinder 
hat:  
 
„So gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, dass el-
terliches Verhalten nicht nur die materiellen Vo-
raussetzungen der Familie und damit auch die 
Möglichkeiten für Bildungsausgaben prägt, son-
dern dass dieses Verhalten auch die Fähigkeiten 
und die Motivation des Kindes zu eigenen Bil-
dungsanstrengungen fördern kann“ (FAS, Ver-
lagsspezial Familie und Bildung, 17.11.2019). 
 
Es sind also nicht allein die Unterschiede in der 
ökonomischen Ausstattung von Familien, die das 
Abschneiden im deutschen Schulsystem zum Gu-
ten oder zum Schlechten beeinflussen können. 
Daneben tritt die immaterielle Komponente, mit 
der verstärkt die kulturelle Sozialisation in und 
durch Familie und ihre Bedeutung für den indivi-
duellen Bildungserfolg in den Blick rückt.  
 

http://www.oecd.org/berlin/themen/pisa-studie/
http://www.deutschlandfunkkultur.de/tenorth-sozialer-aufstieg-durch-bildung-ist-eine-illusion.954.de.html?dram:article_id=143769
http://www.deutschlandfunkkultur.de/tenorth-sozialer-aufstieg-durch-bildung-ist-eine-illusion.954.de.html?dram:article_id=143769


14   Wiesbadener Bildungsbericht 2019 

 
 

 

Je stärker die Bedeutung der familiären Soziali-
sation (die immer auch geprägt ist von der sozi-
oökonomischen Situation der Familie) im bil-
dungspolitischen Diskurs thematisiert wurde, 
umso deutlicher trat zutage, dass es für den Ab-
bau ungleicher Bildungschancen deutlich frühe-
rer und anders gearteter staatlicher Intervention 
bedarf.  
 
Umso erfreulicher, dass ein anderer Reformvor-
schlag des weiter oben erwähnten Strukturplans 
für das Bildungswesen schnell und nachhaltig 
Eingang in das Handeln von Bund und Ländern 
fand, nämlich die Zuordnung des Kindergartens 
als Elementarbereich zum Bildungssystem. Bis zu 
diesem Zeitpunkt wird die Einrichtung vorrangig 
durch ihre „Betreuungsaufgabe“ definiert. Mit 
der Zuordnung zum Bildungswesen ist der Weg 
frei für ein Konzept der vorschulischen Bildung, 
die dazu beitragen soll, Defizite sozial benachtei-
ligter Kinder vor Schulbeginn auszugleichen und 
so ihre Bildungschancen zu erhöhen.  
 
Im Jahr 1996 wird der Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz für jedes Kind vom vollende-
ten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ge-
setzlich verankert (SGB VIII, Kinder- und Jugend-
hilfegesetz, § 24). Ab 2005 folgen Bildungspläne 
für frühkindliche Bildung in den einzelnen Bun-
desländern. Auch in Hessen gilt seit 2007 der Bil-
dungs- und Erziehungsplan, kurz BEP, der die 
ersten zehn Lebensjahre und ihre Bedeutung für 
die gesamte spätere Bildungsbiographie in den 
Blickpunkt rückt (vgl. Kapitel 4.1). Seit 2013 be-
steht bereits für Kinder ab dem vollendeten ers-
ten Lebensjahr ein Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz in einer Tageseinrichtung oder in 
der Kindertagespflege.8 Die genannten gesetzli-
chen Festlegungen führten zu Investitionen in 
Milliardenhöhe in die Infrastruktur der frühkind-
lichen Bildung.  
 
Die Chancen, die in der frühen Bildung stecken, 
sind heute weitgehend unbestritten; ebenso der 
hieraus resultierende Auftrag an Länder und Ge-
meinden, durch Quantität und Qualität der früh-
kindlichen Angebote etwaige Benachteiligung 
durch das Elternhaus auszugleichen und so für 
möglichst alle Kinder gute Startchancen für ihren 

 
8  Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass bei den erwähnten Gesetzesänderungen nicht allein 

die Verbesserung der kindlichen Bildungschancen im Fokus standen, sondern auch die verbesserte Vereinbar-
keit von Familie und Beruf junger Eltern. 

Bildungsweg sicherzustellen. Zur Rolle des Staa-
tes in der Schulbildung stellt der Göttinger Bil-
dungsforscher Wulf Hopf fest: „Heute folgt der 
Staat zunehmend einem Verständnis von Chan-
cengleichheit, das über formal gleiche Zugangs-
rechte und Angebotsstrukturen hinausgeht. Be-
nachteiligte Schüler und Schülerinnen sollen in 
die Lage versetzt werden, schulische Anforderun-
gen zu meistern und die eigene Bildungsbiografie 
aktiv zu gestalten“ (Edelstein/Hopf 2018: 10).  
 
Zwar ist diese Bewertung in weiten Teilen der 
schulpolitischen Debatte mehrheitsfähig. Doch 
welche Folgerungen hieraus im Einzelnen abzu-
leiten sind, bietet seit Jahren Stoff für bildungs-
politische Kontroversen. Denn selbst wenn al-
lenthalben einer Angleichung von Bildungschan-
cen das Wort geredet wird: In schöner Regelmä-
ßigkeit scheitern Versuche, die frühe „Sortie-
rung“ nach Schulformen zumindest abzumildern 
zugunsten eines längeren gemeinsamen Lernens 
mit Binnendifferenzierung des Unterrichts am 
entschiedenen Widerstand der konservativen 
Bildungsakteure (wie z. B. christdemokratische 
Bildungspolitikerinnen und -politiker in Bund, 
Ländern und Kommunen, Arbeitgeberverbände, 
Philologenverband).  
 
Unterdessen werden – zum Abbau von Zugangs-
hürden – mittels Schulrecht und Schulorganisa-
tion seitens des Staates die Rahmenbedingun-
gen gesetzt. Daneben treten auch solche Hand-
lungsfelder in den Blick, die in erster Linie an und 
durch die Schulen selbst gestaltet werden: 
Schulkultur, Schulklima, Unterrichtsgestaltung, 
möglichst orientiert an aktuellen Forschungser-
gebnissen und in der Lage, auf Herausforderun-
gen wie verstärkte Zuwanderung, Inklusion von 
Schülerinnen und Schülern mit Behinderung und 
Beeinträchtigung u. ä. m. angemessen zu reagie-
ren.  
 
Hierbei kann die öffentliche Hand (Bund, Länder 
und Gemeinden) die Bildungseinrichtungen un-
terstützen, z. B. in Form von zusätzlichen Res-
sourcen zur Förderung von benachteiligten 
Schülerinnen und Schülern. Bei der Identifizie-
rung der Bedarfe sowie der bestmöglichen Inter-
vention sollten die Erkenntnisse verschiedener 
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Akteure wie z. B. Schulaufsichtsbehörde, kom-
munale Schulentwicklungsplanung sowie Ju-
gendhilfeplanung zusammenfließen.  
 
Die Wiesbadener Sozialpolitik folgt seit vielen 
Jahren den hier beschriebenen Ansätzen und 
setzt sich dafür ein, dass Bildungsinvestitionen 
vorrangig dort erfolgen, wo sie den Benachteilig-
ten am ehesten zugutekommen.  

Dieser Bericht gibt Auskunft darüber, wie genau 
sich dies „materialisiert“ und hoffentlich zu ver-
besserter Bildungsteilhabe, geglückten Bildungs-
biographien, selbstbestimmtem Leben und akti-
ver Ausübung der staatsbürgerschaftlichen 
Rechte führt. Für all diese Bestrebungen findet 
sich eine Entsprechung zu Prinzipien und Zielset-
zungen der UNESCO-Bildungsagenda 2030. 
 

  

1.3.2  UNESCO-Bildungsagenda 2030 

Die UN-Vollversammlung verabschiedete 2015 
die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ 
mit 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Deve-
lopment Goals, SDG).9 Ziel 4 verlangt, „bis 2030 
für alle Menschen inklusive, chancengerechte 
und hochwertige Bildung sicher(zu)stellen sowie 
Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen (zu) 
fördern“ (Deutsche UNESCO-Kommission 2017: 
1).  
 
Die Bildungsteilhabe aller Bevölkerungsgruppen 
zu erhöhen ist erklärte Zielsetzung der Wiesba-
dener Bildungs- und Sozialpolitik; dieser Ansatz 
ist konzeptionell hinterlegt und findet seinen 
Ausdruck in einer Reihe von Programmen und 
Maßnahmen. Damit weiß man sich in Einklang 
mit der Bildungsagenda 2030, die in Präzisierung 
von Ziel 4 fordert:  
 
„Chancengerechtigkeit und Inklusion in und 
durch Bildung sicherstellen und angehen gegen 
alle Formen von Exklusion und Marginalisierung, 
Disparität, Benachteiligung und Ungleichheit 
beim Zugang zu Bildung (…)“ (ebd.: 8). 
 

Im September 2015 verabschiedete die Deut-
sche UNESCO-Kommission eine Resolution zur 
Bildungsagenda. In deren Punkt 7 heißt es:  
 
„Die Deutsche UNESCO-Kommission weist da-
rauf hin, dass bei der Umsetzung der globalen 
Bildungsagenda ein umfassendes Verständnis 
von Bildung zugrunde zu legen ist. Querverbin-
dungen des Bildungsbereichs zu anderen Berei-
chen müssen berücksichtigt werden. Dies gilt ins-
besondere für die Verzahnung von Bildungs-, Fa-
milien- und Integrationspolitik sowie für die Ver-
bindung zwischen Bildungs- und Beschäftigungs-
system, wie sie vor allem in der beruflichen Bil-
dung deutlich wird. In allen Bereichen gilt es, die 
Situation von Flüchtlingen zu berücksichtigen“ 
(Deutsche UNESCO-Kom-
mission 2015). 
 
Die Bildungsagenda 2030 
fußt auf den 1996 im „De-
lors-Report“ beschriebenen 
vier Dimensionen lebens-
langen Lernens (Delors et 
al.: 85ff.): 

 
 

 
9  Vgl. United Nations Development Programme, online unter: www.undp.org/con-

tent/undp/en/home/sustainable-development-goals.html, 06.11.2019. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
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Die Lerndimensionen im Einzelnen 

 
Lernen, Wissen zu erwerben – eine breite Allgemeinbildung zu erwerben mit der 
Möglichkeit, eine kleinere Zahl von Disziplinen vertieft zu studieren. 
 
 

 
Lernen zu handeln – nicht nur berufliche Qualifikationen zu erwerben, sondern auch 
die Kompetenz, sich auf neue Situationen einzustellen und im Team zu arbeiten.  
 

 
Lernen für das Leben – die eigene Persönlichkeit besser zu entfalten und mit zuneh-
mender Autonomie, größerem Urteilsvermögen und wachsendem Verantwortungs-
bewusstsein handeln zu können. 
 

 
Lernen zusammenzuleben – Verständnis für andere zu entwickeln und gegenseitige, 
globale Abhängigkeiten zu erfassen.  

 
Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Delors et al. 1996. 

 
Diese vier Lerndimensionen sind deshalb zentral, weil sie nicht nur einen alternativen bzw. erweiterten 
Anspruch an die biographischen Stationen des institutionalisierten Lernens formulieren, sondern auch 
die Bedeutung von Bildungs- und Lernwelten jenseits der formalen Bildung deutlich machen. Gleich-
wohl fokussiert der vorliegende Bericht den Aspekt der Teilhabe und Bildungschancen hauptsächlich 
auf das zertifikatserteilende formale System, da es in Deutschland nach wie vor großen Einfluss auf die 
Lebens- und Teilhabechancen nimmt. 
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1.3.3  Kommunale Ausgangslage in Wiesbaden 

Als im Ballungsraum Rhein-Main-Gebiet gele-
gene Großstadt (über 290 Tausend Einwohne-
rinnen und Einwohner, ein Plus von 6.000 im 
Vergleich zu 2016) ist Wiesbaden gekennzeich-
net durch eine vergleichsweise große Spreizung 
von Einkommen und Teilhabechancen (hohe 
Kaufkraft bei einem Kaufkraftindex von 110,4 bei 
regional überdurchschnittlicher Existenzsiche-
rungsquote (13,6 Prozent in 2018) und laut 
„SchuldnerAtlas“ hoher Überschuldungsquote 
(17 Prozent im Jahr 2018)). 
 
Risikolagen sind insbesondere bei jungen Men-
schen stark verbreitet. Zwar geht die Kinderar-
mutsquote, gemessen am Bezug von Leistungen 
nach SGB II für unter 15-Jährige, seit einigen Jah-
ren leicht zurück: 22,6 Prozent im Jahr 2018 
nach 23,2 Prozent in 2017 und 23,7 Prozent in 
2014. Jedoch ist dieser Wert, gemessen am ma-
teriellen Reichtum der Stadt und im Vergleich zu 
den Nachbarstädten, immer noch viel zu hoch.  
 
Trotz guter Wirtschaftsstruktur in der Rhein-
Main-Region ist die Situation gekennzeichnet 
von einer relativ hohen – wenn auch seit Jahren 
kontinuierlich sinkenden – Arbeitslosigkeit 
(März 2019: 6,6 Prozent, 2016: 7,6 Prozent). 
Wiesbaden folgt damit dem regionalen Trend, 
denn auch in allen anderen Großstädten des 
Rhein-Main-Gebietes sinkt die Zahl der Arbeits-
losen. Allerdings weist Wiesbaden nach Offen-
bach weiterhin die zweithöchste Arbeitslosen-
quote unter den Rhein-Main-Städten auf, die 
auch deutlich über dem Durchschnitt in Hessen 
(4,4 Prozent) und im Bund (West, 4,6 Prozent) 
liegt (Amt für Statistik und Stadtforschung 2019). 
 
Die Situation der Arbeitslosen ist gekennzeich-
net durch niedrige Bildung sowie prekärer Le-
benssituation (75 Prozent im SGB II-, 25 Prozent 
im SGB III-Bezug; bei denen im SGB II-Bezug sind 
ca. 67 Prozent ohne Berufsausbildung) und weist 
im Jahr 2018 mit über 4.300 eine relativ hohe 
Zahl von nicht existenzgesicherten sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten auf („working 
poor“). Eine geringe oder gar fehlende Berufs-
ausbildung führt zum einen zu Benachteiligun-
gen auf dem Arbeitsmarkt, zum anderen zu ver-
minderten sozialen Teilhabechancen. 

Als attraktiver Arbeits- und Wohnstandort ist 
von einem weiteren Anwachsen der Bevölke-
rungszahl bis 2030 auszugehen, sowohl durch ei-
nen weiterhin positiven Wanderungssaldo als 
auch durch Geburtenüberschuss (vgl. Amt für 
Strategische Steuerung, Stadtforschung und Sta-
tistik 2017a).  
 
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Entwick-
lungen von Neuzuwanderung und der Flücht-
lingsthematik ist für Wiesbaden von wachsen-
den Herausforderungen in Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt auszugehen. Dies gilt umso mehr, 
als die hessische Landeshauptstadt bedeutsa-
mer Verwaltungs- und Dienstleistungsstandort 
ist, insbesondere für wissensintensive Dienst-
leistungen. Damit bietet Wiesbaden hauptsäch-
lich solchen Beschäftigten gute Chancen, die 
über eine gute Ausbildung (Universitäts- oder 
Fachhochschulabschluss, zumindest aber Hoch-
schulreife und/oder Berufsabschluss nach Lehre) 
verfügen. Es gibt einen deutlichen mismatch zwi-
schen einem geringen Anteil an Arbeitsstellen im 
un- und angelernten Bereich und einer großen 
Anzahl an in Wiesbaden lebenden Menschen 
ohne Berufsausbildung. 
 
Es lassen sich jedoch auch positive Entwicklun-
gen konstatieren. Hier ist der anhaltende Zu-
wachs der Erwerbstätigen in der Altersgruppe 
der über 54-Jährigen zu nennen sowie der relativ 
hohe Beschäftigtenanstieg der Ausländerinnen 
und Ausländer. Beides trägt zur dritthöchsten 
Beschäftigtenquote im Rhein-Main-Gebiet 
(Wiesbaden mit knapp 60 Prozent hinter Frank-
furt mit 62 Prozent und Offenbach mit 60 Pro-
zent) bei (Amt für Statistik und Stadtforschung 
2019). 
 
An Wiesbaden und Offenbach lässt sich ablesen, 
wie nah Reichtum und Armut beieinander liegen 
können: Beide Städte haben im Vergleich zu an-
deren hessischen Städten sowohl die höchste 
Arbeitslosigkeit als auch die höchste Beschäftig-
tenquote. Der Grund für dieses auf den ersten 
Blick widersprüchliche Phänomen besteht in den 
unterschiedlichen Arten von Beschäftigung und 
deren Auskömmlichkeit (einerseits sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungen, die in der 
Regel zumindest einen Schulabschluss voraus-
setzen und zu auskömmlichen Gehältern führen, 
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andererseits einen Arbeitsmarkt für Geringqua-
lifizierte, dessen Zugänge niedrigschwellig sind, 
jedoch kaum soziale Absicherung und Teilhabe 
bietet). Umso wichtiger ist es, Qualifizierungen 
in den Mittelpunkt kommunaler Beschäftigungs-
politik zu stellen, aber auch bestehende Arbeits-
plätze mit an- und ungelernten Tätigkeiten (ge-
rade in den Branchen Gastronomie, Reinigungs-
branche, Einzelhandel, Wach- und Sicherheits-
dienste, Zeitarbeit) in Wiesbaden zu halten und 
entsprechende Betriebe anzusiedeln, um den 
Menschen mit geringerer Schulbildung und feh-
lendem Berufsabschluss berufliche Chancen zu 
eröffnen/zu erhalten.  
 
 

Durch die anhaltende Zuwanderung nach Wies-
baden verschärft sich die Lage auf dem ohnehin 
angespannten Wiesbadener Wohnungsmarkt 
weiter. Vor allem für Personen mit geringem Ein-
kommen, insbesondere größere Familien, ist es 
schwer, bezahlbaren und adäquaten Wohnraum 
zu finden. Seine Ursache hat diese Entwicklung 
u. a. darin, dass es zu wenige Wohnungen im ge-
förderten Wohnungsbau gibt und zu wenige ent-
stehen; der Bedarf an bezahlbaren Geschoss-
wohnungen ist entsprechend hoch.  
 
Die große Aufgabe der Armuts(folgen)bekämp-
fung – insbesondere für die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen – stellt sich also auch (und be-
sonders) in Wiesbaden.  
 

1.3.4  Umgang mit Armut und ungleichen Bildungs- und Teilhabechancen in Wiesbaden 

Vor diesem Hintergrund werden seitens der 
Wiesbadener Sozialverwaltung seit vielen Jahren 
Programme zur Verbesserung der Teilhabe- und 
Bildungschancen entwickelt und aufgelegt, zum 
Beispiel:  
 
- Förderung von Erziehung und Bildung durch 

Etablierung von Bildungs- und Förderketten, 
insbesondere für (Herkunfts-)Benachteiligte 
(zielgruppenorientierte Elternbildung, Kin-
der-Eltern-Zentren, verbindliche Fachstan-
dards – z. B. zur Herkunftsbenachteiligung, 
Inklusion oder Sprachförderung in allen 
Kitas),  

- systematische Übergangsgestaltung Kita – 
Grundschule,  

- Betreuende Grundschulen in Stadtteilen mit 
hohen sozialen Bedarfslagen,  

- Schulsozialarbeit mit einem verbindlichen 
Kompetenz-Entwicklungs-Programm an al-
len Schulen mit Möglichkeiten des Abschlus-
ses unterhalb des Realschulabschlusses,  

- Jugendberufshilfe mit sozialpädagogisch be-
gleiteter Berufsausbildung. 

 
Einige positive Effekte machen sich bemerkbar, 
wobei deren eindeutige Zuordnung zu kommu-
nalen Strategien der Verbesserung von Teilha-
bechancen nicht ohne weiteres möglich ist. Die 
allgemeine Konjunktur spielt hierbei ebenso 

eine Rolle wie die Veränderung der Bevölke-
rungsstruktur sowie des lokalen Arbeitsplatzan-
gebots.  
 
Festzustellen bleibt, dass die Kommune in ihren 
Ansätzen zur Verbesserung der Teilhabe- und 
Bildungschancen nicht nachlassen darf. Einen 
zentralen Ansatz hierfür bietet die kommunale 
Bildungspolitik als wichtiger Baustein der sozia-
len Kommunalpolitik. In den vergangenen 
30 Jahren wurden hierfür aufeinander aufbau-
ende Strukturen entwickelt, deren Projekte und 
Maßnahmenpakete allesamt darauf abzielen, 
Teilhabechancen zu verbessern. Im bundesdeut-
schen Bildungssystem jedoch sind die Chancen 
auf erfolgreiche Teilnahme an Bildung (haupt-
sächlich der erfolgreiche Abschluss an den Insti-
tutionen der formalen Bildung) umso größer, je 
erfolgreicher die Eltern in ihrem Bildungsweg 
waren (was sich auf materielle sowie immateri-
elle Weise niederschlägt).  
 
Seit der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 ist im 
deutschen Bildungswesen zwar einiges passiert, 
doch nach wie vor besteht eine enge Korrelation 
zwischen sozioökonomischem Hintergrund des 
Elternhauses und dem Bildungserfolg.  
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1.3.5  Tradition der Sozial- und Bildungsberichterstattung 

Nicht zuletzt aufgrund der oben beschriebenen 
Ausgangslage ist in Wiesbaden Sozial- und Bil-
dungspolitik nicht losgelöst voneinander zu be-
trachten und damit auch die Berichterstattung 
zu sozial- bzw. bildungspolitischen Strategien 
und Maßnahmenpaketen.  
 
Im Januar 2005 erscheint mit „Gleiche Bildung 
für alle? – Sozialbericht zur Bildungsbeteiligung 
in Wiesbaden“ die erste Zusammenstellung von 
Informationen und Erhebungen, wie es um die 
Bildung in der hessischen Landeshauptstadt 
steht, mit besonderem Fokus auf denen, die sich 
– aus unterschiedlichen Gründen – im Bildungs-
system schwertun.  
 
Im Wissen um die Bedeutung der Bildung für die 
kommunale Zukunftsfähigkeit hatten damals das 
Jugend-/Sozialdezernat, das für Integration von 
Migrantinnen und Migranten zuständige Dezer-
nat sowie das Schuldezernat die Initiative ergrif-
fen, um anhand belastbarer Informationen und 
der Beschreibung von Zusammenhängen eine 
Grundlage für gute Entscheidungen der städti-
schen Gremien zu schaffen. Zur Umsetzung be-
auftragten die drei Fachdezernate eine ämter-
übergreifende Projektgruppe damit, einen Be-
richt zur Bildungsbeteiligung in Wiesbaden zu er-
arbeiten. Im Vorwort der Veröffentlichung von 
2005 heißt es:  

„Mit dem vorliegenden „Sozialbericht zur Bil-
dungsbeteiligung in Wiesbaden“ betritt die Lan-
deshauptstadt Wiesbaden Neuland. Den Kern 
des Berichts bildet eine Bestandsaufnahme der 
Bildungsbeteiligung im vorschulischen und schu-
lischen Bereich. Der als Frage formulierte Titel 
„Gleiche Bildungschancen für alle?“ deutet be-
reits auf das Teilziel der Untersuchung hin, Bil-
dungsgewinner und -verlierer zu identifizieren. In 
diesem Zusammenhang werden gezielte Hin-
weise gegeben auf kommunalpolitische Ansatz-
punkte für eine Weiterentwicklung und Verbes-
serung der Bildungsbeteiligung. Nicht zuletzt soll 
der Bericht einen empirisch fundierten Beitrag 
zur bildungspolitischen Debatte in Wiesbaden 
liefern“ (Hock et al. 2005: 3). 
 
In der Folge beauftragt der Magistrat das Amt für 
Wahlen, Statistik und Stadtforschung, das in die-
sem Bericht entwickelte Monitoringsystem in 
Kooperation mit anderen beteiligten Ämtern 
fortzuschreiben. Bereits 2006 legt das Amt für 
Wahlen, Statistik und Stadtforschung mit dem 
„Monitoring zur Bildungsbeteiligung in Wiesba-
den“ den Folgeband vor; seitdem erfolgten ins-
gesamt sieben Fortschreibungen (in unregelmä-
ßiger Folge in 2008, 2009, 2010, 2013 und 2014. 
Seit 2016 gilt ein zweijähriger Turnus, die aktu-
elle Fortschreibung stammt von 2018).  

1.3.6  Weitere Beiträge zur Sozialplanung 

Das „Europäische Jahr 2010 zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung“ nutzend greift 
das Amt für Soziale Arbeit im Jahr 2010 das 
Thema Armut in Wiesbaden offensiv auf.  
 
Mit dem sogenannten Armutsbericht 
(Hock/Brülle/Brennecke 2010) macht es deut-
lich, dass auch in einer vermeintlich so reichen 
Stadt wie Wiesbaden viele Menschen in Armut 
oder von Armut bedroht leben, und dass insbe-
sondere Kinder und Jugendliche betroffen sind. 
In seiner Definition von „Armut“ folgt der Bericht 
einerseits dem Konzept der „relativen Einkom-
mensarmut“, d. h. als „arm“ gilt, wer weniger als 
60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten 
Einkommens zur Verfügung hat. Andererseits 
wird der Bezug von Grundsicherungsleistungen 

(Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld) als Ar-
mutsindikator gesehen (vgl. ebd.: 6).  
 
Der Armutsbericht folgt dem „Lebenslagenan-
satz“, der davon ausgeht, dass Armut nicht allein 
am Einkommen zu messen sei, sondern auch 
„die Unterversorgung mit materiellen, kulturel-
len und sozialen Gütern (wie Nahrung, Beklei-
dung, Wohnqualität, Gesundheit, Bildung, sozi-
ale Teilhabe etc.)“ in die Betrachtung einfließen 
sollte (AGJ-Positionspapier zum Fünften Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung 2017: 3). Der Bericht unterstreicht, wie 
stark auch in Wiesbaden die sozioökonomische 
Situation des Elternhauses mit dem Bildungser-
folg von Kindern und Jugendlichen korreliert. 
Der Zusammenhang von Einkommen und Bil-
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dung ist eklatant. Armut ist immer auch Bil-
dungs- und Chancenarmut, dies wird bei Lektüre 
der datengestützten Analyse deutlich (z. B. beim 
Vergleich der Deutsch- und Mathenoten am 
Ende der Grundschulzeit: je schlechter die Ein-
kommenssituation, desto schlechter die Bewer-
tung der Leistungen (vgl. Hock/Brülle/Brenn-
ecke 2010: 52). Dieser Zusammenhang existiert 

auch für Wiesbadener Kinder, wie eine Grund-
schulstudie der Universität Mainz aus dem 
Jahr 2007 zeigt (Schulze et al. 2008). 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1:  Armutsquote in der Wiesbadener Bevölkerung nach Alter 2018 (Anteil Beziehende 
von Leistungen nach dem SGB II/XII, AsylbLG) 
 

 
 
Quelle:  Geschäftsberichterstattung SGB II, SGB XII, AsylbLG 

 Grundsatz und Planung 

 

Abbildung 2:  Armutsquoten im Verlauf in der Wiesbadener Bevölkerung nach Alter 
 

 
 
Quelle:  Geschäftsberichterstattung SGB II, SGB XII, AsylbLG, eigene Darstellung 

 Grundsatz und Planung 
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Aussagen zum Ausmaß der (Kinder-)Armut las-
sen sich für Wiesbaden aus den staatlichen 
Grundsicherungsleistungen ableiten. Im 
Jahr 2018 bezogen im Durchschnitt 13,6 Prozent 
der Wiesbadener Bevölkerung Grundsicherungs-
leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII oder 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz (vgl. Abbildung 1). Kinder und Jugendliche 
sind überproportional von Armut betroffen: bei 
den unter 18-Jährigen liegt die Grundsicherungs-
quote bei rund 23 Prozent. 
 
Die Gründe für Kinderarmut liegen insbesondere 
in eingeschränkter Erwerbstätigkeit der Eltern, 
weswegen die Wiesbadener Sozialverwaltung 
seit langem einen Schwerpunkt darauf legt, je-
der Mutter und jedem Vater eine existenzsi-
chernde Erwerbstätigkeit zu eröffnen. 
 
Der Wiesbadener „Armutsbericht“ rekurriert auf 
ein kindbezogenes Armutskonzept, entwickelt 
im Rahmen der AWO-ISS-Studien zur Kinderar-
mut (vgl. Hock/Brülle/Brennecke 2010: 35). Es 
werden die materiellen, kulturellen und sozialen 
Ressourcen des Haushalts, in dem das Kind auf-
wächst, einbezogen, um sich darüber der Frage 
zu nähern, was genau es braucht, um nachteilige 
Bedingungen beim Aufwachsen auszugleichen.  

Ein Charakteristikum der Wiesbadener Praxis ist 
die 1976 eingeführte kleinräumige Sozialbericht-
erstattung. Diese begann mit dem „Jugendbe-
richt der Landeshauptstadt Wiesbaden“ und 
wurde mit regelmäßig erscheinenden und im-
mer umfangreicheren Sozialatlanten fortgeführt 
(vgl. Schobes/Brülle 2014: 2).  
 
Während der Sozialatlas umfangreiches Daten-
material verschiedenster Sozial- und Bevölke-
rungsstrukturdaten auf kleinräumiger Stadtteil-
ebene bietet, steht mit der 2014 erstmalig er-
schienenen und 2019 fortgeschriebenen Wies-
badener Sozialraumanalyse eine „umfangreiche, 
indikatorengestützte Analyse und theoriegelei-
tete Interpretation der Daten zur Verfügung“ 
(ebd.: 2). Auch hierfür bildet der Lebenslagen- 
und Verwirklichungschancenansatz die Grund-
lage: Fehlende Ressourcen schränken die Teilha-
bechancen und Handlungsspielräume zur Ver-
wirklichung von Grundbedürfnissen ein.  
 
Der vorliegende Bericht zur Bildungsteilhabe 
kann auf Erkenntnisse und Analysen aus der 
Fortschreibung der Sozialraumanalyse von Au-
gust 2019 zurückgreifen. 
 
 
 

1.3.7  Handlungsprogramm zum Abbau herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung 

Ein Jahr nach Veröffentlichung des Wiesbadener 
„Armutsberichts“ erscheint Teil II mit Schlussfol-
gerungen: Vom Sozialbericht zum Handlungs-
programm (Hock/Brülle 2011). Dieser diente im 
Weiteren als Handlungsorientierung. Zur Umset-
zung wurde ein Fachbeirat, bestehend aus Poli-
tik, Verwaltung und Trägern, eingesetzt, um das 
Handlungsprogramm zu entwickeln und umzu-
setzen. Im Fachbeirat „Alle Chancen für…“ 
wurde das Handlungsprogramm zum Abbau her-
kunftsbedingter Bildungsbenachteiligungen er-
arbeitet und verabschiedet.  

Heute hat sich das Programm als stabile, konti-
nuierliche Handlungsstrategie etabliert und rich-
tet sich an „(herkunfts-)benachteiligte“ Kinder, 
Jugendliche und deren Eltern. Der folgenden 
Übersicht (Tabelle 1) sind die einzelnen Merk-
male zur (Herkunfts-)Benachteiligung und aktu-
elle Zahlen (2018) zu entnehmen. Als „(her-
kunfts-)benachteiligt“ wird ein junger Mensch 
betrachtet, auf den mindestens ein Merkmal zu-
trifft. Die Übersicht stammt aus dem Sach-
standsbericht 2018/19 (Hock 2019). 
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Tabelle 1:  Zielgruppen der Strategie und aktuelle Zahlen  
 

Zielgruppen der 
Handlungsstrate-
gie sind die  
(Herkunfts-) 
Benachteiligten, 
dies sind: 

 Operationalisierung Daten Wiesbaden 
beziehen sich 
auf … 

Anteil 2018  
in Wiesbaden 
(absolute Zahl) 
Tendenz 

Kinder und  
Jugendliche, die in 
materieller Armut 
aufwachsen 

Kinder und Jugendliche, die (i. d. R. mit ih-
rer Familie) ein Einkommen unter der Ar-
mutsrisikogrenze (< 60 % des Medianein-
kommens) haben oder die Leistungen nach 
SGB II, XII, AsylbLG beziehen. 

Bezug SGB II, XII, 
AsylbLG 

ca. 23 % (u18) 
(SGB II: 10.912 
SGB XII: 99 
AsylbLG: 379) 

→ 

Kinder und  
Jugendliche, die 
neu eingewandert 
sind 

Ausländerinnen und Ausländer, die in den 
letzten beiden Jahren aus dem Ausland 
(bzw. einer Erstaufnahmeeinrichtung)  
eingewandert sind. 

Ausländische  
Kinder und  
Jugendliche, 
< 2 Jahre in D 

ca. 3 % (u18) 
 

 

Kinder und  
Jugendliche, deren 
Eltern eine nur ge-
ringe formale  
Bildung aufweisen 

Kinder und Jugendliche, deren Eltern keine 
Berufsausbildung abgeschlossen haben 
und über keinen höheren Schulabschluss 
als einen Hauptschulabschluss (HSA)  
verfügen. 

Anteil ohne  
Ausbildung und 
mit max. HSA 

k. A. (hierzu  
liegen keine  
aktuellen Daten 
vor) 

Junge Menschen 
mit besonderem 
Hilfe- und Unter-
stützungsbedarf 

Junge Menschen mit besonderem Hilfe- 
und Unterstützungsbedarf, z. B. in Hilfen 
zur Erziehung oder mit festgestelltem 
(schulischen) Förderbedarf 
 
… und aus Familien, deren Eltern aufgrund 
psychosozialer oder körperlicher Probleme 
oder Beeinträchtigungen einen besonde-
ren Hilfe- und Unterstützungsbedarf ha-
ben. 

Maßnahmen  
Hilfen zur Erzie-
hung (HzE) u18 1) 
 
Schülerinnen und 
Schüler mit För-
derbedarf 
 
k. A. 

< 3 % (u18) 
(1.176) 

→ 
 
Ca. 5 % Schüler-
innen und  
Schüler 
(1.410) 
 

 

1) lt. Liste Wirtschaftliche Jugendhilfe; ohne kostenwirksame Hilfe (auswärtig untergebrachte KiJu) und  
Hilfen für Volljährige.  

Quelle:  Hock 2019: 7. 

 Grundsatz und Planung 
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Die Gruppe der Einkommensarmen umfasst zu 
großen Teilen die anderen Gruppen – insbeson-
dere viele „Bildungsarme“ sind von Einkom-
mensarmut betroffen. Weniger als 50 Prozent 
der neu eingewanderten jungen Menschen und 
junge Menschen mit Hilfen zur Erziehung dürf-
ten ebenfalls zur Gruppe der Einkommensarmen 
gehören. Grob geschätzt werden mindestens 
13.000 junge Menschen in Wiesbaden als (her-
kunfts-)benachteiligt gelten können. Zur Ziel-
gruppe des Programmes zählen also nicht nur 
(einkommens-)arme Kinder, sondern auch Kin-
der von Eltern mit einer niedrigen schulischen 

und beruflichen Qualifikation, Kinder von Ge-
flüchteten und Neuzugewanderten, die sprach-
lich oder auch kulturell noch nicht hier angekom-
men sind, sowie alle diejenigen, die aufgrund 
persönlicher Beeinträchtigungen (ihrer selbst o-
der ihrer Eltern) an einer adäquaten Teilhabe 
tendenziell gehindert sind und ohne ein beson-
deres Augenmerk und gezielte Förderung in der 
Verwirklichung ihrer Bildungschancen einge-
schränkt sind. 
 
 
 
 

1.3.8  Entwicklungen im Bereich Bildungsmonitoring 

Über die Jahre hielten neue Aspekte und Indikatoren Einzug in das Bildungsmonitoring:  
 
- Bereich der beruflichen Schulen, 

- Übergänge auf weiterführende Schulen nach Ortsbezirken und sozialer Bedarfslage am Wohn-

standort, 

- demographische Rahmendaten, 

- Intensivklassen für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler, 

- Zahlen zu einpendelnden Schülerinnen und Schülern, 

- Darstellung von Schulen mit Schulsozialarbeit, 

- Bewertung aus Sicht von Schulentwicklungs-, Bildungs- und Sozialplanung, 

- schulische Inklusion, 

- Elternbildung. 

 

Umgekehrt wurde die in früheren Jahren ge-
troffene Unterscheidung nach Deutschen und 
Ausländerinnen und Ausländern, später Perso-
nen mit/ohne Migrationshintergrund, aufgege-
ben.10 
 
Auch zukünftig wird das Bildungsmonitoring 
fortgeschrieben – ab dem Jahr 2020 in der Ver-
antwortung des Amts für Soziale Arbeit, unter-
stützt durch Daten und Expertise der Abteilung 
Kommunalstatistik des Amtes für Statistik und 
Stadtforschung sowie der kommunalen Schul-
entwicklungsplanung.  

 
10  Über die strukturelle Integration Neuzugewanderter u. a. ins Bildungssystem gibt seit 2003 das „Wiesbadener 

Monitoring zur Integration von Migranten in Wiesbaden“ Auskunft. Der Bericht 2017 ist zu finden unter: 
www.wiesbaden.de/medien-zentral/dok/leben/gesellschaft-soziales/migr-intgr/Integrationsmonito-
ring_2017.pdf, 24.07.2019. 

Eine Erweiterung der aktuellen Struktur des Bil-
dungsmonitorings um den Lebensabschnitt Er-
wachsene im erwerbsfähigen Alter ist vorgese-
hen. Wiederum wird ein besonderer Fokus ge-
legt auf solche Personengruppen, die – aus un-
terschiedlichen Gründen – Hilfestellung, Bera-
tung und ggf. besondere Angebote brauchen. 
Damit soll die Zielgruppe darin unterstützt wer-
den, Bildung als entscheidende Größe für eigene 
Verwirklichungschancen wahrzunehmen und 
Verantwortung für den eigenen Bildungsweg zu 
übernehmen.  

http://www.wiesbaden.de/medien-zentral/dok/leben/gesellschaft-soziales/migr-intgr/Integrationsmonitoring_2017.pdf
http://www.wiesbaden.de/medien-zentral/dok/leben/gesellschaft-soziales/migr-intgr/Integrationsmonitoring_2017.pdf
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1.3.9  Geschäftsberichterstattung  

Die regelmäßigen Geschäftsberichte aus den Tätigkeitsfeldern des Amtes für Soziale Arbeit und des 
Amtes für Grundsicherung und Geflüchtete werden fortgeführt, u. a.11 
 
- Geschäftsbericht Bezirkssozialarbeit (zuletzt 2017), 

- Bericht Tagesbetreuung für Kinder (zuletzt für das KT-Jahr 2018/19), 

- Bericht Elternbildung (erscheint im März 2020), 

- Bericht Nachmittagsangebote Bildung, Erziehung und Betreuung für Grundschulkinder (zuletzt 

für das Schuljahr 2018/19), 

- Geschäftsbericht Schulsozialarbeit (zuletzt für das Jahr 2017), 

- Monitoring Übergang Schule – Beruf (zuletzt 2017/18), 

- Geschäfts- und Eingliederungsbericht SGB II (zuletzt 2018), 

- Jährlicher Sachstandsbericht zur Handlungsstrategie Chancen für (herkunfts-)benachteiligte 

junge Menschen in Wiesbaden (zuletzt 2018/19). 

 
Für den Bereich des lebenslangen Lernens/Er-
wachsenenbildung (ohne Fokus auf bestimmte 
Zielgruppen oder Ursachen von Bildungsbenach-
teiligung) hat das Amt für Statistik eine Reihe 
von Publikationen zur Erwachsenenbildung in 
Wiesbaden vorgelegt.12 Sie beschreiben strategi-
sche Zielsetzungen, Angebots- und Nachfra-
gestrukturen sowie Finanzkennziffern von der 
Volkshochschule Wiesbaden und den fünf de-
zentralen, stadtteilbezogenen Einrichtungen.13 
 
Die aktuelle Fortschreibung des „Wiesbadener 
Monitoring Weiterbildung“ gibt einen Überblick 
über die Entwicklung bis 2016 (Amt für Strategi-
sche Steuerung, Stadtforschung und Statistik 
2017b). Eine Fortschreibung in der bisherigen 
Form wird es zwar nicht geben. Um den Bereich 
des Lebensbegleitenden Lernens auch zukünftig 

abzubilden, könnten jedoch einzelne Indikato-
ren des Wiesbadener Monitoring Weiterbildung 
(insbesondere zur Nutzendenstruktur) ins allge-
meine Bildungsmonitoring einfließen. Es ist vor-
gesehen, diesen Bericht um den Bereich des le-
bensbegleitenden Lernens zu erweitern, mit be-
sonderem Fokus auf den Weiterbildungsangebo-
ten und -aktivitäten Geringqualifizierter.  
 
In der thematischen Tiefe und ihrem Zielgrup-
penzuschnitt halten die Geschäftsberichte für 
die Akteure im Feld der Erwachsenenbildung so-
wie für die städtischen Gremien eine Fülle von 
Informationen bereit und tragen so zu einem dif-
ferenzierten und aktuellen Wissensstand bei 
Entscheidungsträgern bei. 
 
 
 

  

 
11  Es gibt eine Vielzahl weiterer Geschäftsberichte (z. B. zur Schulsozialarbeit und zur Jugendarbeit). Alle sind zu 

finden unter: www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/sozi-
alplanung.php, 13.01.2020. 

12  ohne den Bereich der betrieblichen Weiterbildung, ohne die Angebote privater Anbieter und ohne den terti-
ären Bereich 

13  vhs Amöneburg – Kastel – Kostheim, vhs Schierstein, Volksbildungswerk Bierstadt, Volksbildungswerk Klarent-
hal, Volksbildungswerk Nordenstadt/Erbenheim/Delkenheim 

http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/sozialplanung.php
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/sozialplanung.php
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1.3.10   Drei Module der Bildungsberichterstattung 

Somit setzt sich die Wiesbadener Bildungs- und 
Sozialberichterstattung zukünftig aus drei Ele-
menten zusammen:  
 
- dem Bildungsmonitoring (biennal),  
- dem Geschäftsberichtswesen (in der Regel 

jährlich) sowie  
- dem auf fünfjähriges Erscheinen angelegten 

Bericht zur Bildungsteilhabe in Wiesbaden 
(„Wiesbadener Bildungsbericht“).  

 
Allen gemeinsam ist der besondere Fokus, so wie 
er im Vorwort des ersten Bildungsberichts 2005 
benannt ist: Das Identifizieren von „Bildungsge-
winnern“ und „Bildungsverlierern“ und der Fra-
gestellung, wie Bildungsangebote und -güter so 
angelegt werden, dass sie den in Deutschland so 
starken Wirkmechanismus von Einkommen und 
Bildung lockern. Der Fokus wird auf die kommu-
nalen bzw. lokalen Besonderheiten und Heraus-
forderungen gelegt werden, da die Berichter-
stattung die Entwicklung der lokalen Bildungs-
landschaft Wiesbaden begleiten soll.  
 

Seit dem Wiesbadener Armutsbericht im 
Jahr 2010 hat sich im Diskurs über Bildungsbetei-
ligung und Bildungsteilhabe in Wiesbaden die 
„herkunftsbedingte Bildungsbenachteiligung“ 
als zentraler Begriff durchgesetzt, um diejenigen 
zu beschreiben, die sich im deutschen Bildungs-
system nicht bewegen wie der viel zitierte „Fisch 
im Wasser“.  
 
Während der „Bildungsverlierer“ quasi das Er-
gebnis einer nicht erfolgreichen Bildungsbiogra-
phie im Namen trägt (und diese damit als unver-
änderlich beschreibt), erzeugt die Bezeichnung 
der herkunftsbedingten Bildungsbenachteili-
gung einen Perspektivwechsel hin zu nachteili-
gen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche 
Bildungsbiographie. 
 
 
 
 
 
 

Aufbau Wiesbadener Bericht zur Bildungsteilhabe  
 
Der Bildungsbericht gliedert sich in Kapitel, die 
die einzelnen Bildungsstationen entlang des Le-
benslaufs beleuchten:  
 
- Bildungsteilhabe im Elternhaus, 
- Vorschulische Bildungsteilhabe, 
- Bildungsteilhabe im Grundschulalter, 
- Bildungsteilhabe in der Sekundarstufe I, 
- Bildungsteilhabe im Übergang Schule – Be-

ruf, 
- Bildungsteilhabe in der Hochschule, 
- (Weiter-)Bildungsteilhabe im Erwachsenen-

alter und 
- Bildungsteilhabe im Ruhestand. 
 

Innerhalb der altersgruppenspezifischen Be-
trachtung wird – unter kurzer Darstellung der ak-
tuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstände – 
die Rolle des Handlungsfeldes für die Entwick-
lung von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen und 
Kompetenzen (oder auch Zertifikaten der forma-
len Bildung) beschrieben (1).  
 

Es folgen Ausführungen zum gesetzlichen Auf-
trag der Kommune, ergänzt um zentrale Be-
schlüsse städtischer Gremien (2).  
 
In der Problembeschreibung mit Blick auf (Her-
kunfts-)Benachteiligte folgt eine auf aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen fundierte und 
datenbasierte Kurzbeschreibung der Probleme 
der Bildungsteilhabe und -ergebnisse benachtei-
ligter Gruppen, inkl. einer Beschreibung der Situ-
ation in Wiesbaden (3). 
 
Auf Basis der vorangegangenen Erläuterung 
werden aktuelle (Teil)ziele mit Blick auf das 
Handlungsfeld und Maßnahmen im 
Jahr 2018/19 beschrieben – hierfür sollen mögli-
che Maßnahmen kurz benannt und auf die Ziele 
bezogen werden (4).  
 
Es folgt die Beschreibung von Entwicklungsher-
ausforderungen in den Jahren 2020 ff. unter der 
Fragestellung „Wie wird sich das Handlungsfeld 
entwickeln?“ (5).  
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Zur Beschreibung der Grundgesamtheit, des An-
gebots, der Teilhabe – insgesamt und auf (her-
kunfts-)benachteiligte Gruppen bezogen – sowie 
von Bildungsergebnissen folgen die zentralen ak-
tuellen Indikatoren (6).  
 
In Ableitung der beschriebenen Herausforderun-
gen ab dem Jahr 2020 werden ggf. notwendige 
potentielle Indikatoren beschrieben, entspre-
chend den Entwicklungsmöglichkeiten und -be-
darfen (7).  
 

Jedes dieser Kapitel hat einen eigenen Anhang 
mit den jeweiligen Tabellen und Abbildungen, 
entsprechend der einzelnen Lebens- und Bil-
dungsphase (8).  
 
Die Themen Sozialraum (Bildung und Bedeutung 
sozialräumlicher Differenzen), Inklusion (Bildung 
und Menschen mit Behinderung/Beeinträchti-
gung) und Integration (Bildung und (Neu-)Zu-
wanderung) werden in eigenen (Querschnitts-) 
Kapiteln vertieft behandelt. 
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2.1   Rolle des Handlungsfeldes 

Befunde aus Bildungs-, Kindheits- und Familien-
forschung beschreiben die zentrale Rolle der Fa-
milie. Familie gilt dabei als der erste Bildungsort 
für Kinder, in dem Weichen für den Bildungser-
folg lange vor dem Kita- oder Schulbesuch ge-
stellt werden (z. B. Schneewind 2008). Dabei 
zeigt sich über Jahrzehnte hinweg, dass in 
Deutschland deutlich stärker als im internationa-
len Vergleich Zusammenhänge zwischen der 
Herkunftsfamilie und späterem Bildungserfolg 
der jungen Menschen bestehen:  

Das Elternhaus – das lässt sich insbesondere aus 
den Dimensionen elterlicher Bildung und Ein-
kommen ableiten – ist ein bestimmender Faktor 
für Bildungszugänge und -chancen (z. B. 
Solga/Dombrowski 2009).  
 
Folglich ist es bedeutsam, dies in der Praxis auf-
zugreifen und Familien in ihrer Rolle als Bil-
dungsorte wahrzunehmen. Eine Begleitung und 
Stärkung der Eltern in dieser Funktion ist eine 
wichtige öffentliche Aufgabe.  

2.2   Gesetzlicher Auftrag der Kommune unter Berücksichtigung zentraler Be-

schlussfassungen 

Der gesetzliche Auftrag für die Kommune fußt 
auf § 6 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII), „Allgemeine Förderung der Erziehung 
in der Familie“. Die öffentlichen Jugendhilfeträ-
ger (in diesem Fall die Kommunen) sind ver-
pflichtet, Angebote für Eltern und Erziehungs-
berechtigte vorzuhalten, die diese in der Erzie-
hungskompetenz unterstützen – worunter auch 
Bildungs- und Teilhabechancen gefasst werden 
können. 
 
Explizit werden als Angebotsbereiche im Gesetz 
die Familienbildung (unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse und Interessen sowie der Erfahrun-
gen von Familien in unterschiedlichen Lebensla-
gen und Erziehungssituationen), die Erziehungs-
beratung und Familienfreizeiten benannt. Diese 
Aufgabe nehmen die öffentlichen Träger sub-
sidiär mit freien Trägern der Jugendhilfe wahr.  
 
Hinzu kommen einzelne Regelungen des Bun-
deskinderschutzgesetzes (BKiSchG), in dem mit 
den „Frühen Hilfen“ Maßnahmen und Angebote 
für Eltern mit Kleinkindern bis zum dritten Le-
bensjahr vorzuhalten sind. Diese richten sich ex-
pliziter als § 16 des SGB VIII am Kindeswohl aus. 
 
Zu Beginn des Jahres 2005 ergeht der Auftrag 
der Stadtverordnetenversammlung an die Ver-
waltung, „[…] ein Konzept der Eltern-/Familien-
bildung zu beschreiben, das nicht zuletzt die In-
tegration und Förderung bildungsferner Bevölke-
rungsteile zum Gegenstand hat. […]“ (STVV-Be-
schluss-Nr. 0014, Ziffer 2.6. vom 02.02.2005).  

Neben den allgemeiner ausgerichteten Angebo-
ten der Familienbildung werden mit dem Kon-
zept und den daraus entwickelten Angeboten 
insbesondere Eltern adressiert,  
 
- die von (Einkommens-)Armut betroffen 

sind, d. h. Existenzsicherungsleistungen be-
ziehen, 

- die über einen niedrigen formalen Bildungs-
abschluss verfügen, d. h. maximal über ei-
nen Hauptschulabschluss und über keine ab-
geschlossene Berufsausbildung, 

- die von Sprachbarrieren betroffen sind (feh-
lende oder eingeschränkte Lese-, Schreib- 
und Sprechkenntnisse im Deutschen), 

- die sich in besonders herausfordernde Le-
benssituationen befinden (u. a. schwere o-
der langwierige psychische und physische 
Einschränkungen) 
 

Die „Kinder-Eltern-Zentren“ (KiEZ), die als stadt-
teilbezogene Netzwerke in heterogener Träger-
schaft innerhalb der zielgruppenorientierten El-
ternbildung einen wichtigen Baustein darstellen, 
werden mit ihrem Start in 2009 prioritär in Stadt-
teilen mit hohen sozialen Bedarfslagen angesie-
delt. Von einer hohen sozialen Bedarfslage im 
Stadtteil wird in der Wiesbadener Sozialraum-
analyse dann gesprochen, wenn das Ausmaß an 
administrativen Interventionen und/oder an ris-
kanten Lebenslagen gemäß des Indikatorensets 
als hoch eingeschätzt wird (vgl. Dingel-
dein 2019). 
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2.3   Problembeschreibung mit Blick auf (Herkunfts-)Benachteiligte 

Unterschiede in der Bildungsbeteiligung begin-
nen früh. Manche Eltern begleiten ihre Kinder – 
teilweise schon vorgeburtlich – sehr aufmerk-
sam in den Entwicklungs- und Bildungsprozes-
sen, während es anderen Eltern bereits schwer-
fällt, die elementaren Aufgaben der elterlichen 
Sorge wahrzunehmen. Das Spektrum spannt sich 
auf zwischen den plakativen Beispielen jener El-
tern, die bereits dem Ungeborenen klassische 
Musik vorspielen und Eltern, die in einem sol-
chen Umfang mit eigenen Fragen und Proble-
men beschäftigt sind, dass sie die Sorge für ihre 
Kinder kaum tragen können. Dazwischen liegen 
unzählige Zwischentöne und Lebensrealitäten, 
die alle den späteren Weg von Kindern – auch in 
der Bildung – maßgeblich beeinflussen.  
 
Grundlegende und nachhaltige Bildungs- und 
Entwicklungsprozesse finden bereits statt, lange 
bevor der erste Kontakt zu kindbezogenen Bil-
dungseinrichtungen erfolgt. Dabei spielt die so-
ziale Lage im Elternhaus auf mehreren Ebenen 
eine Rolle: Einerseits werden die materiellen Le-
bensbedingungen von Kindern bzw. deren Fami-
lien als eigenständige Einflussdimension der 
kindlichen Lebensrealität und von Verwirkli-
chungschancen identifiziert, andererseits wirken 
auch zahlreiche indirekte Mechanismen, bspw. 
vermittelt über kulturelle, soziale und gesund-
heitliche Dimensionen. Kinder von Eltern mit ho-
hem sozioökonomischem Status verfügen dabei 
im Allgemeinen über bessere Startchancen 
(exemplarisch Holz 2010). Dabei wirken elterli-
che Haltungen und Erfahrungen, aber vor allem 
der soziale Status der Eltern entscheidend mit 
ein. Über diesen wird wesentlich der Zugang zu 
den verschiedenen Ressourcen geprägt, die zum 
Bildungserfolg beitragen: finanzielle Ausstat-
tung, eigene Bildung und der Zugang zu sozialen 
Unterstützungsnetzwerken (z. B. Bour-
dieu 1983).  
 
Die soziale Lage der Eltern und die Zugänge zu 
Bildung bzw. auch der spätere Verlauf von Bil-
dungswegen korrelieren negativ: Während für 
Kinder aus Familien mit höherer Bildung und Ein-
kommen leichtere Einstiege und gelingende Bil-
dungsverläufe die Regel sind, erleben Kinder aus 
Familien mit schwächeren sozioökonomischen 
Voraussetzungen häufiger Hindernisse und 

„krumme“ oder unterbrochene Bildungsver-
läufe. Ressourcenstärkeren Eltern fällt es ten-
denziell leichter, sich Informationen über die 
vorhandenen Angebote zu verschaffen, sich die 
Wege dorthin zu erschließen und auch etwaige 
Beiträge aufzubringen. Insbesondere dann, 
wenn die Kapazitäten begrenzt sind (das gilt für 
geburtsvorbereitende Hebammenkapazitäten 
genauso wie für Familienbildungsangebote oder 
Kita-Plätze), geraten Familien mit weniger Res-
sourcen schnell in Rückstand, etwa weil sie we-
niger oft nachfragen oder weniger bestimmt auf-
treten oder weil sie bestimmte Zugangskriterien 
nicht erfüllen (z. B. Schober/Spieß 2012; vgl. 
auch Abschnitt „Indikatoren“ im Kapitel 2.6). Das 
Zusammenspiel individueller Faktoren mit Zu-
gangschancen oder -hemmnissen innerhalb der 
Systeme beeinflusst so maßgeblich den Eintritt 
in frühkindliche Bildungssysteme. Gleichzeitig 
bietet sich hier ein Ansatzpunkt zur Unterstüt-
zung durch soziale Dienstleistungen – die da be-
sonders nötig sind, wo das Bildungssystem bis-
lang noch nicht flächendeckend die geeigneten 
Mittel zur Überwindung ungleicher Bildungs-
chancen bietet (z. B. Solga/Dombrowski 2009).  
 
Kurzum: Bildungswege sind in einem hohen Maß 
sozial geprägt (vgl. bspw. die differenzierte 
längsschnittliche Analyse von Schneider 2004). 
Das betrifft einerseits die Zugangsvoraussetzun-
gen innerhalb der Systeme, andererseits die so-
genannten „Bildungsentscheidungen“. Hier 
spielen ganz wesentlich die Kenntnis der Ange-
bote und Strukturen bzw. des „Bildungssystems“ 
eine Rolle - die tendenziell bereits mit der sozia-
len Lage der Eltern korrelieren, aber ebenfalls 
die Unterstützung und Begleitung der Kinder in 
der Wahrnehmung der Bildungsangebote wie 
bspw. die Unterstützung bei Hausaufgaben.  
 
Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht betont 
mit Blick auf die unterschiedlichen Vorausset-
zungen: „Das angesammelte Wissen über Bedin-
gungen, Beeinträchtigungen und Risiken der Ent-
wicklung von kleinen Kindern macht einen Dialog 
und eine gemeinsam geteilte Verantwortung für 
das Aufwachsen der Kinder erforderlich. Die Ver-
antwortung dafür, dass Kinder sich positiv entwi-
ckeln, kann nicht einseitig der einzelnen Familie 
übertragen werden, sie muss im Rahmen eines 
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neuen Verständnisses von öffentlicher Verant-
wortung gemeinsam übernommen werden“ 
(BMBFSFJ 2005: 130). 
 
Der Ansatz der Wiesbadener zielgruppenorien-
tierten Elternbildungsangebote ist ein präventi-
ver: Eltern von Kindern mit in diesem Sinne 

schlechteren Startchancen schon vor dem Ein-
tritt in das institutionalisierte bzw. formalisierte 
Bildungssystem zu erreichen und sie unterstüt-
zend im Bildungssystem zu begleiten.  

2.4   Aktuelle (Teil-)Ziele mit Blick auf das Handlungsfeld und Maßnahmen in 

2018/19 

Die gesteckten Ziele der Eltern- und Familienbil-
dung lassen sich von zwei Seiten betrachten. 
Zum einen aus einer Angebotsorientierung: Es 
soll eine bedarfsdeckende Anzahl passgenauer 
Angebote für alle Phasen der Elternschaft vorlie-
gen (vgl. Konzept zielgruppenorientierte Eltern-
bildung). Zum anderen an den Adressatinnen 
und Adressaten orientiert: Mit den Angeboten 
sollen auch bzw. besonders jene Eltern erreicht 
werden, die aufgrund verschiedenartiger 
Hemmnisse in der Vergangenheit nur selten Zu-
gang zu den allgemeineren oder zentral verorte-
ten Angeboten der Eltern- bzw. Familienbildung 
fanden. Die Angebote im Bereich der zielgrup-
penorientierten Elternbildung und die Einrich-
tung der KiEZen in Stadtteilen mit hohen sozialen 
Bedarfslagen tragen in besonderem Maße dieser 
Beobachtung Rechnung. Sie verfolgen die Bereit-
stellung eines breiten Spektrums niedrigschwel-
liger Angebote für Eltern mit Informations- oder 
Unterstützungsbedarf in Wohnortnähe. 
 
Die zielgruppenorientierte Elternbildung, das 
Konzept KiEZ und im weiteren Sinne auch die Fa-
milienbildung sind wesentliche Bausteine der 
Handlungsstrategie Chancen für (herkunfts-)be-
nachteiligte junge Menschen und dem dort ver-
folgten Konzept des Auf- und Ausbaus von Prä-
ventionsketten. Dabei wird eine enge Zusam-
menarbeit der verschiedenen Institutionen (z. B. 
auch Kitas, Schulen, freie Träger, Jugendarbeit) 
als Netzwerk aus „Koproduzierenden“ von Bil-
dungsangeboten angestrebt, mit dem Fokus, 
Kinder und ihre Eltern von Anfang an und beson-
ders an den Übergängen zwischen Institutionen 
gut zu begleiten und so zum Abbau (herkunfts-
bedingter) Bildungsbarrieren beizutragen und 
Teilhabechancen zu erhöhen.  

 
14  Die KiEZ-Standorte sind: Bergkirchenviertel, Biebrich (Schwerpunkt: Alt, Gibb, Kalle), Gräselberg, Erbenheim 

(Hochfeld), Hollerborn, Kastel/Kostheim Neubaugebiete, Klarenthal, Sauerland, Schelmengraben, Westend. 

In den letzten Jahren vollzogen sich mehrere 
Entwicklungen. Mit der Einführung der stadtwei-
ten Willkommensbesuche „Willkommen Baby“ 
im Jahr 2018 ist ein wichtiger Schritt im Bereich 
der flächendeckenden Erreichung von Eltern in 
den ersten Monaten nach der Geburt ihres Kin-
des im Rahmen der „Frühen Hilfen“ getan. 
Hierzu liegen erst ab dem Jahr 2019 belastbare 
Daten vor. Die Besuche umfassen eine erste Ori-
entierung für die Eltern Neugeborener mit zahl-
reichen Informationen und Beratung sowie falls 
gewünscht eine Weitervermittlung in Angebote, 
insbesondere der Elternbildung. 
 
Mit bereitgestellten Mitteln im Doppelhaus-
halt 2018/2019 konnten im Bereich der zielgrup-
penorientierten Elternbildung eine Erweiterung 
der Angebotspalette und ein Ausbau der Ange-
bote, insbesondere für das Grundschulalter, er-
folgen. Auf struktureller Ebene wurden Tätigkei-
ten von Kursleitungen verstärkt in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungen umgewan-
delt, was einen Beitrag zur Attraktivität der Tä-
tigkeit leisten dürfte und somit Fachkräftesiche-
rung und -gewinnung erleichtert sowie zur Qua-
lität der Angebote beitragen kann. 
 
Zwei neue KiEZen nahmen 2018 bzw. 2019 die 
Arbeit auf: KiEZ Klarenthal in Trägerschaft des 
Volksbildungswerks Klarenthal und im Septem-
ber 2019 das KiEZ Gräselberg in Trägerschaft des 
Diakonischen Werks. Somit werden ab 2019 
zehn KiEZen in Stadtteilen mit hohen sozialen 
Bedarfslagen agieren.14 In beiden Bereichen 
wurde die Zusammenarbeit mit der Jugendar-
beit verstärkt, insbesondere im Bereich der Feri-
enangebote „Schöne Ferien vor Ort“ und 
„Schöne Ferien“. 
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Aufgrund gewandelter Fragestellungen – neben 
zusätzlichen Koordinations- und Verwaltungs-
aufgaben ist auch der Anteil von beratenden Tä-
tigkeiten der KiEZ-Verantwortlichen gewachsen, 
z. B. durch die gewachsene Zahl geflüchteter El-
tern oder das zentrale elektronische Vormerk-
system für Kitaplätze „WiKITA“ – und erweiter-
ter Aufgabengebiete der „KiEZ-Verantwortli-
chen“ sind strukturelle Veränderungen rund um 
deren Rolle geplant.  
 
Die Angebotspalette der zielgruppenorientier-
ten Elternbildung und auch der KiEZen wird fort-
während durch das Sachgebiet evaluiert, sodass 

auf aktuelle Entwicklungen zeitnah reagiert wer-
den kann.  
 
Für die Angebote der Familienbildungsstätten 
außerhalb zielgruppenorientierter Elternbildung 
und KiEZ wurde letztmalig 2017 übergreifend 
eine Teilnahmeevaluation in Form einer Nutzen-
denbefragung durchgeführt. Diese musste 2018 
jedoch aus Ressourcengründen ausgesetzt wer-
den und wurde erst 2019 wieder aufgenommen. 
Die Ergebnisse stehen dabei noch aus.  

2.5   Entwicklungsherausforderungen 2020 ff. im Handlungsfeld 

Eine wichtige Aufgabe wird sein, die zahlreichen 
strukturellen Veränderungen und neuen Ange-
bote in die Kontinuität zu überführen und dabei 
dennoch neuen Aufgaben und Aspekten gegen-
über ausreichend Ressourcen widmen zu kön-
nen.  
 
Hierzu gehört die Erweiterung der Angebote in 
Richtung Übergang von der Grundschule zur 
weiterführenden Schule bzw. noch stärker hin zu 
(jungen) Jugendlichen bis in die Pubertät.15 Die 
Nutzendenbefragungen und die Rückmeldungen 
der Kursleitungen verweisen darauf, dass Frage-

stellungen rund um diese Lebensphasen die El-
tern stark beschäftigen: Schule und Pubertät 
sind dort zwei häufig angeführte Bereiche.  
 
Die Weiterentwicklung bzw. Neuentwicklung 
von Angeboten, die Erweiterung der Netzwerke 
um Akteurinnen und Akteure dieser Handlungs-
felder, die Evaluation und die alltägliche Arbeit 
mit den Eltern und jungen Menschen stehen 
weiter im Mittelpunkt. 
 
Parallel dazu ist das (gemeinsame) Evaluations- 
und Berichtswesen weiterzuentwickeln, was ne-
ben verwaltungsinternen Prozessen auch eine 
Abstimmung mit den Trägern umfasst.  

  

 
15  Die hierfür benötigten Mittel werden, vorbehaltlich der Verabschiedung durch das Land, im Haushalt 2020/21 

bereitgestellt. 
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2.6   Aktuelle Indikatoren  

Für das Jahr 2017 war es erstmals gelungen, eine 
belastbare und übergreifende Datengrundlage 
zum Monitoring der Wiesbadener Eltern- und 
Familienbildungsangebote zu schaffen. Hierzu 
wird die Geschäftsstatistik des Sachgebiets El-
ternbildung und Frühe Hilfen herangezogen, die 
auf der Jahresauswertung der Angebote der be-
auftragten Träger basiert sowie auf Angaben aus 
der Nutzendenbefragung, die jährlich durchge-
führt wird. Letztmalig in 2017 fand auch bei den 
Familienbildungsangeboten außerhalb der ziel-
gruppenorientierten Elternbildung und KiEZ eine 
umfassende Nutzendenbefragung statt. Diese 
kann für das Jahr 2018 leider nicht repliziert wer-
den, 2019 wurde sie jedoch wieder durchge-
führt.  
 
Neben der reinen Anzahl der Angebote ist ein 
zentraler Indikator die Erreichung von Eltern – 
wie viele Eltern und Familien wurden durch die 
kommunal geförderten Angebote erreicht?  
Spezifischer noch ist die Zielgruppenerreichung 
– wie viele Eltern und Familien, die Merkmale 
verringerter Teilhabechancen aufweisen, wur-
den erreicht? Eine Betrachtung nach dem Alter 
der Kinder ermöglicht Rückschlüsse darauf, wie 
früh im Lebenslauf der Kinder Eltern erreicht 
werden.  
 
Im Jahr 2017 wurden 117 Angebote der zielgrup-
penorientierten Elternbildung und von KiEZ do-
kumentiert, 2018 137. Die genauen Teilnehmen-
denzahlen wurden nicht flächendeckend ausge-
wertet, sondern bedürfen teilweise einer Hoch-
rechnung bzw. basieren auf einer Durchschnitts-

 
16  Familien, die mehrere verschiedene Angebote nutzen, werden in jedem Angebot gezählt. 

ermittlung. Auf Basis der vorliegenden Instru-
mente wurden 1.406 (2017) bzw. 1.540 (2018) 
erwachsene Teilnehmende erreicht.16 
Bezogen auf Haushalte mit Kindern unter 
zehn Jahren wurde mehr als jeder siebte Haus-
halt (15 Prozent) durch geförderte Angebote der 
Eltern- und Familienbildung erreicht, bezogen 
auf Haushalte mit Kindern unter drei Jahren 
rund jeder vierte Haushalt (26 Prozent) (vgl. Ta-
belle 2 in Kapitel 2.8). 
 
Im Hinblick auf Teilhaberisiken stehen nur Infor-
mationen dazu zur Verfügung, wie viele unter 
den erreichten Familien solche aufweisen. Wir 
können leider nicht angeben, welcher Anteil der 
– gemäß der umfassenden Operationalisierung 
der zielgruppenorientierten Elternbildung – 
„(herkunfts-)benachteiligten“ Familien stadt-
weit erreicht wird. Indikatoren für Teilhaberisi-
ken sind, wie bereits in Kapitel 2.2 aufgeführt, 
gemäß der Operationalisierung in der zielgrup-
penorientierten Elternbildung:  
 
- geringe formale Bildung (maximal Haupt-

schulabschluss und keine abgeschlossene 
Berufsausbildung),  

- ökonomische Risikolage (Bezug von Leistun-
gen nach SGB II, SGB XII oder AsylbLG),  

- Sprachbarriere oder unzureichende Alpha-
betisierung (Hilfe beim Ausfüllen des Frage-
bogens), 

- besonders herausfordernde Lebenssituatio-
nen. 

 
Alleinerziehen ist innerhalb der Zielgruppen-
merkmale kein eigenständiges Merkmal mehr.  
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Abbildung 3:  Anteil erreichter Eltern in der zielgruppenorientierten Elternbildung mit ausgewähl-
ten Merkmalen (2018)1) 
 

     

86 % erfüllen mind. ein Merkmal 
der Zielgruppe. 

 63 % erhalten Leistungen 
nach SGB II/SGB XII/AsylbLG. 

 53 % haben max. einen 
Hauptschulabschluss und 
keine Berufsausbildung. 

     

41 % haben drei Kinder und mehr.  19 % sind alleinerziehend.  6 % sind männlich. 
 

 

1) Merkmale können sich überschneiden, z. B. Alleinerziehende mit drei Kindern und SGB II-Bezug. Dies ist nicht  
  gesondert gekennzeichnet. 

Quelle:  Amt für Soziale Arbeit, Angaben aus Auswertungen der Gruppen- und Kursangebote 
zielgruppenorientierter Elternbildung und KiEZ 2018 bzw. für die Merkmale drei und 
mehr Kinder und Alleinerziehende aus der Nutzendenbefragung (N=692) 

 Grundsatz und Planung 

 
Exemplarisch kann für die Gruppe der Alleiner-
ziehenden eine fast proportionale Erreichung zu 
ihrem Bevölkerungsanteil konstatiert werden: 
22 Prozent der Haushalte mit Kindern unter 
zehn Jahren stadtweit waren Haushalte mit nur 
einer erwachsenen Person. Unter den Familien, 
die von den Angeboten der zielgruppenorien-
tierten Elternbildung und KiEZ gemäß Nutzen-
denbefragung erreicht wurden, waren 19 Pro-
zent Alleinerziehende. Damit besteht zwischen 
dem Anteil in der Bevölkerung und der Errei-
chung noch eine Differenz von drei Prozentpunk-
ten. Fasst man das Anliegen enger, in besonde-

rem Maße Alleinerziehende zu erreichen, be-
steht jedoch noch weiterer Handlungsbedarf, 
weil dann eine überproportionale Erreichung Al-
leinerziehender – also nennenswert mehr als 
22 Prozent – anzustreben ist.  
 
Für die Beziehenden von Leistungen nach SGB II, 
SGB XII und AsylbLG ist die Erreichung jedoch 
gut. Hier liegt der Anteil in der Bevölkerung je 
nach Anzahl der Kinder und Haushaltskonstella-
tion zwischen gut zwanzig und 46 Prozent, so-
dass diese Familien bereits überproportional er-
reicht werden (vgl. Micheel/Krätschmer-
Hahn 2019). 
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2.7   Weiterentwicklung von Indikatoren  

Eine Herausforderung liegt darin, die Indikato-
ren so weiterzuentwickeln und in ein kontinuier-
liches Monitoring zu überführen, das mehrere 
Aufgaben erfüllt: die fachliche Steuerung der An-
gebote in Anzahl und Qualität sowie die Mes-
sung der Erreichung von Eltern bzw. Familien mit 
bestimmten Merkmalen (bspw. Alter der Kinder, 
verringerte Teilhabechancen). Hierzu gehört si-
cher auch die verbesserte Annäherung daran, 
wie viele Familien Merkmale des „kumulierten“ 
Indikators (Herkunfts-)Benachteiligung aufwei-
sen – also die eigentlich relevante Grundgesamt-
heit darstellen – und wie viele unter diesen an-
teilig erreicht werden (siehe auch Kapitel 2.6), 
also über die benannten Einzelindikatoren (z. B. 
Leistungsbezug SGB II) hinweg. Bislang verbleibt 
die Einschätzung auf der Ebene, wie viele der 
durch die Angebote erreichten Familien solche 
Merkmale aufweisen. 

Weiterhin sind Bemühungen anzustellen in Rich-
tung einer verbesserten Vergleichbarkeit, z. B. 
innerhalb einer Zeitreihe oder auch mit anderen 
Kommunen. Wichtig ist die Sicherstellung der re-
gelmäßigen Durchführung der Erhebungen bei 
allen Anbietern, was in 2018 leider nicht über-
greifend gelungen ist.  
 
Mit Ausweitung der Angebote für ältere Kinder 
sind hierfür geeignete Indikatoren zu entwickeln 
(z. B. Erreichungsgrad innerhalb der Familien mit 
älteren Kindern). 
 
Auch für die Willkommensbesuche im Rahmen 
des Angebots „Willkommen Baby“ wird erst mit 
Angaben aus dem Jahr 2019 der Beginn einer Be-
obachtungszeitreihe möglich sein.  

2.8   Tabellen 

Tabelle 2:  Übersicht der Angebote Eltern- und Familienbildung und erreichte Eltern 
 

  2017 2018 

Durch Eltern-/Familienbildungsangebote erreichte Eltern 

Zentrale Angebote (Familienbildungsstätten)1) 1.336 1.336 

Zielgruppenorientierte, wohnortnahe Angebote2) 1.406 1.507 

gesamt 2.742 2.843 

Bezogen auf Haushalte mit Kindern unter 10 Jahren 14% 15% 

Darunter Eltern mit Kindern unter 3 Jahren 

Zentrale Angebote (Familienbildungsstätten)1) 1.336 1.336 

Zielgruppenorientierte, wohnortnahe Angebote2) 670 758 

gesamt 2.006 2.094 

Bezogen auf Haushalte mit Kindern unter 3 Jahren 22% 26% 
 

1) gemäß Nutzendenbefragung der Familienbildungsstätten im November 2017, aufs Gesamtjahr hochgerechnete Teilneh-
mendenzahlen. Für 2018 wurden für die zentralen Angebote bzw. Familienbildungsstätten in Ermangelung aktualisierter 
Daten jene des Vorjahrs verwendet. Da keine größeren Angebotsveränderungen stattgefunden haben, scheint diese 
Vorgehensweise statthaft. 

2) gemäß Geschäftsberichterstattung Sachgebiet Elternbildung und Frühe Hilfen (Teilnehmendenzahlen gemäß Jahresaus-
wertung, sofern nicht vorhanden Hochrechnung der Teilnehmendenzahlen gemäß Nutzendenbefragung). 

Quelle:  Amt für Soziale Arbeit, Angaben aus dem Sachgebiet Elternbildung und Frühe Hilfen 

 Grundsatz und Planung 
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Tabelle 3:  Ausgewählte Angaben zu Nutzenden der Angebote – Ergebnisse aus den Nutzen-
denbefragungen 
 

  2017 2018 

Teilnehmende im Stichmonat November 736 925 

Anzahl ausgefüllte Fragebogen 681 692 

in Prozent 93% 75% 

davon Teilnehmende, die…     

...in einem KiEZ-Stadtteil leben 83% 86% 

...alleinerziehend sind 24% 19% 

…seit weniger als zwei Jahre in Deutschland leben 8% 9% 

 darunter Geflüchtete 12% 18% 

mit niedrigem formaler Bildungsabschluss 47% 51% 

mit Bezug von Existenzsicherungsleistungen 57% 60% 
 

 
Quelle:  Amt für Soziale Arbeit, Angaben aus dem Sachgebiet Elternbildung und Frühe Hilfen 

 Grundsatz und Planung 
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3.1   Rolle des Handlungsfeldes 

Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erzie-
hung (FBBE) nimmt gesellschaftlich eine bedeu-
tende Rolle ein. So sind Kindertagesstätten oder 
Tagespflegestellen in der Regel die erste außer-
familiäre Bildungsinstitution, die Kinder besu-
chen. Dabei sind die Aufgaben und Funktionen 
der FBBE vielfältig. Einerseits ist die frühkindli-
che Betreuung außerhalb des Elternhauses eine 
wesentliche Voraussetzung zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, nach wie vor insbeson-
dere für Mütter. Andererseits besitzt sie eine 
herausgehobene Funktion als Bildungsort. Kin-
der profitieren in besonderem Maße von den pä-
dagogischen Angeboten, aber auch vom Lernen 
und Erleben mit Gleichaltrigen (in der sog. „peer 
group“).  
 
Gleichzeitig können im Rahmen der Betreuung in 
Kindertagesstätten vertiefende Förderangebote 
schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der 

Kindheit erbracht werden. Verschiedene Studien 
verweisen auf positive Effekte von FBBE, insbe-
sondere im sozial-emotionalen Bereich sowie in 
der Persönlichkeitsentwicklung (z. B. 
Bach/Koebe/Peter 2018). Bei qualitativ guter 
Betreuung (z. B. hohe Fachkraft-Kind-Relation, 
hohe Interaktionsdichte) verstärken sich die Ef-
fekte und erweitern sich auf Entwicklungen im 
Bereich kognitiver Kompetenzen (z. B. Tietze et 
al. 2012). 
 
Nicht nur im Rahmen der Ergebnisse von  
Schuleingangsuntersuchungen („S1“) ergibt sich 
der Befund, dass sich eine längere Betreuungs-
dauer positiv auf die Kriterien auswirkt, die man 
als Erfolgsfaktoren für einen gelingenden 
Schulstart ansehen kann (z. B. Sprachstand, au-
ditive Wahrnehmung) (Knollmann/Thyen 2019, 
Wertfein et al. 2017). 

3.2   Gesetzlicher Auftrag der Kommune unter Berücksichtigung zentraler Be-

schlussfassungen 

§ 24 SGB VIII beschreibt den grundsätzlichen 
„Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege“. Der Rechtsanspruch 
umfasst den Zeitraum vom vollendeten ersten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Vom vollende-
ten ersten bis zum vollendeten dritten Lebens-
jahr kann der Rechtsanspruch auch in der Kin-
dertagespflege (d. h. bei Tagesmüttern oder -vä-
tern) erfüllt werden. 
 
Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
haben ein bedarfsgerechtes Angebot sicherzu-
stellen. Konkretisiert wird dies in Wiesbaden 
durch die Wiesbadener Versorgungsziele:  

- 48 Prozent von drei Jahrgängen im Alter un-
ter drei (vgl. Beschluss-Nr. 0789 der Stadt-
verordnetenversammlung vom 21.12.2011) 
und 

- 90 Prozent für drei 11/12 Jahrgänge ab 
drei Jahren bis zum Schuleintritt (Beschluss-
Nr. 0210 der Stadtverordnetenversammlung 
vom 18.05.2017). 

 
Gemäß § 80 SGB VIII obliegen die Bestands- und 
Bedarfsermittlung sowie die planerischen Aufga-
ben zur Befriedigung der Bedarfe dem örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendhilfe-
planung). Hierbei ist mit Absatz 2, 3 zu betonen, 
dass „junge Menschen und Familien in gefährde-
ten Lebens- und Wohnbereichen besonders ge-
fördert werden“. 
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3.3   Problembeschreibung mit Blick auf (Herkunfts-)Benachteiligte 

Rund jedes fünfte Kind unter sechs Jahren in 
Deutschland ist von Armut betroffen oder be-
droht (vgl. Seils/Höhne 2017). In Wiesbaden 
liegt der Anteil von Kindern im Bezug von Exis-
tenzsicherungsleistungen etwas höher bei aktu-
ell etwa 24 Prozent der unter Siebenjährigen.17 
Mit Blick auf die Bildungsteilhabe  
(herkunfts-)benachteiligter Kinder ergeben wis-
senschaftliche Studien folgende Befunde:  
 
- Die Bildungsteilhabe ist ungleich verteilt und 

abhängig von der familiären Herkunft. So ist 
bspw. eine geringere Inanspruchnahme 
durch Familien aus sozioökonomischen Risi-
kolagen gegenüber allen Familien zu be-
obachten (z. B. BMFSFJ 2010). 

- Auch Bildungschancen und -erfolge sind 
durch Selektions- und Segregationseffekte 
im Bildungssystem eingeschränkt. Diese ge-
hen zudem mit entsprechenden hohen An-
teilen an Kindern mit Teilhaberisiken in ein-
zelnen Einrichtungen einher (z. B. 
Groos/Trappmann/Jehles 2018). 

- Durch den „langen Nachhall“ der Selektion 
und Segregation sind Bildungsaufstiege in 

Deutschland im Vergleich zu anderen Bil-
dungssystemen seltener (z. B. Solga et 
al. 2014). 

 
Materielle Armut wirkt sich häufig negativ auf 
die Bereiche Gesundheit, soziale und kulturelle 
Teilhabe sowie insbesondere auf die Bildungs-
chancen von Kindern aus (z. B. Hock/Holz/Kopp-
low 2014). Exemplarisch lag der Anteil von Kin-
dern, die in der Schuleingangsuntersuchung 
Schwierigkeiten beim Zählen hatten, bei Kindern 
im SGB II-Bezug mehr als doppelt so hoch als bei 
Kindern ohne Bezug von Existenzsicherungsleis-
tungen (Groos/Jehles 2015). FBBE eröffnet viel-
fältige Teilhabechancen, kann einen Beitrag zur 
Erkennung und Unterstützung bei besonderen 
Förderbedarfen leisten und bietet Chancen in 
der Gesundheitsprävention. Positive Effekte auf 
schulrelevante Entwicklungsmerkmale zeigen 
sich bei der Kita-Besuchsdauer und dort insbe-
sondere mit Blick auf den Spracherwerb. Mit 
dem Kitabesuch verbessern sich für Eltern die 
Möglichkeiten einer Erwerbstätigkeit und es er-
geben sich so weitere positive Effekte. 

3.4   Aktuelle (Teil-)Ziele mit Blick auf das Handlungsfeld und Maßnahmen 

in 2018/19 

Als wichtigstes Ziel lässt sich eine umfangrei-
chere Teilhabe (herkunfts-)benachteiligter Kin-
der ausmachen. Bei gleichzeitig weiterhin hohen 
Ausbaubedarfen – insbesondere für den u3-, 
aber auch für den Elementarbereich – ist dies 
eine große Herausforderung. (Herkunfts-) 
Benachteiligte Kinder haben gerade im Krippen-
bereich, wo der Wettbewerb um Plätze beson-
ders groß ist, noch Aufholbedarf. Gleichzeitig be-
günstigt der Krippenbesuch die Chancen auf ei-
nen Kindergartenplatz, da viele Einrichtungen 
aufgrund ihrer Struktur bevorzugt eigene Krip-
penkinder aufnehmen. 
 
Für Kinder, bei denen die Bezirkssozialarbeit und 
der Sozialdienst Asyl die Einschätzung eines 
dringlichen Förderbedarfs vornehmen, kann 

 
17  Aktuelle Zahlen werden regelmäßig im SGB II-Bericht veröffentlicht. 

über die Einleitung eines sog. „Dringlichkeitsver-
fahrens“ versucht werden, zeitnah eine Auf-
nahme zu erreichen. 
 
Ein weiteres Ziel ist die ausgewogenere Vertei-
lung von Kindern bzw. eine günstigere Durchmi-
schung innerhalb der Einrichtungen. Die sozial-
räumliche Lage einer Einrichtung allein sollte 
nicht zu einer homogenen Zusammensetzung 
der Kinder führen. Gleichzeitig ist es Ziel, Einrich-
tungen mit hohen Anteilen von (herkunfts-)be-
nachteiligten Kindern besonders in ihrer Arbeit 
zu unterstützen und entsprechende Ressourcen 
bereitzustellen. Dazu wurde bereits der träger-
übergreifende Fachstandard zur Arbeit mit (her-
kunfts-)benachteiligten Kindern verabschiedet. 
Dieser umfasst, dass Landesfördermittel aus der 
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sog. „Schwerpunkt-Kita-Pauschale“ nicht auf 
die kommunale Förderung angerechnet werden. 
Dies gilt dann, wenn die Einrichtungen die Mittel 
zur Arbeit mit den Kindern einsetzen. Im 
Jahr 2018 profitierten über 168 (der insgesamt 
187 kommunal geförderten) Wiesbadener Kin-
dertagesstätten von der Landesförderung 
„Schwerpunkt-Kita“ in Höhe von 390 Euro pro 
„(herkunfts-)benachteiligtem“18 Kind und Jahr. 
 

Mit den beiden Bundesgesetzen „Gute-Kita-Ge-
setz“ und „Starke-Familien-Gesetz“ werden je-
weils auch Maßnahmen ergriffen, die insbeson-
dere auf eine verbesserte Teilhabe (herkunfts-) 
benachteiligter Kinder abzielen. Auf der kommu-
nalen Ebene ist durch die Zusammenarbeit sei-
tens der Verwaltung sowie innerhalb der subsidi-
ären Leistungserbringung sicherzustellen, dass 
die Leistungen auch entsprechend bei den Fami-
lien ankommen. 

3.5   Entwicklungsherausforderungen 2020 ff. im Handlungsfeld 

Aufgabe der Verwaltung ist es, die entsprechen-
den Prozesse abteilungsübergreifend so umzu-
setzen, dass die Unterstützung und die insbeson-
dere im Starke-Familien-Gesetz vorgesehene 
Verwaltungsvereinfachung die Menschen tat-
sächlich erreichen. Hierzu sind Schnittstellen 
und Verfahren in den Blick zu nehmen. 
 
Für den Doppelhaushalt 2020/21 wurden u. a. 
Mittel bewilligt19 für Kita-Teamcoachings zum 
Spektrum zwischen Inklusion, Kindern, „die aus 
dem Rahmen fallen“, und (Herkunfts-)Benach-
teiligung. Zudem soll in Ergänzung zur Schwer-
punkt-Kita-Pauschale eine kommunale Pau-
schale für kleine freie Träger dann ausgeschüttet 

werden, wenn Kinder mit vollen Zuschussan-
sprüchen (SGB II, SGB XII, AsylbLG, Wohngeld 
und Kinderzuschlag) betreut werden. 
 
Dies kann mit einer gemischteren träger- und 
einrichtungsübergreifenden Verteilung (her-
kunfts-)benachteiligter Kinder einhergehen. Ge-
nerell wird die Frage nach ausreichendem und 
qualitativ hochwertigem Kita-Besuch für alle Kin-
der – und damit auch die Frage nach Zugängen 
und Unterstützung insbesondere für  
(Herkunfts-)Benachteiligte – weiter im Blick zu 
behalten sein. 

3.6   Aktuelle Indikatoren  

Zur Beschreibung der vorschulischen Bildungsteilhabe in Kindertagesstätten und Kindertagespflege in 
Wiesbaden kann auf verschiedene Indikatoren zurückgegriffen werden, die Auskunft über die Grund-
gesamtheit, die Teilhabe (herkunfts-)benachteiligter Gruppen und deren Bildungsergebnisse geben: 
- Grundgesamtheit, 

o Kinderzahlen, 

- Angebot und Teilhabe, 

o Platzangebotsquoten allgemein im u3- und Elementarbereich, 

- Teilhabe (herkunfts-)benachteiligter Gruppen, 

o Quote Kinder mit Vollkostenübernahmen nach SGB II/XII/AsylbLG (seit 2015), 

o Auswertung Schwerpunkt-Kita-Pauschale und Verteilung auf Kitas (seit 2016), 

- Bildungsergebnisse, 

o über vier Jahre kumulierte Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung mit Blick auf guten 

Schulstart. 

 
18  Hier: einkommensbedingte Beitragserstattung gemäß § 90 SGB VIII („arme Kinder“) und/oder wenn zu Hause 

kein Deutsch gesprochen wird („besonderer Förderbedarf Deutschspracherwerb“) – sofern der Anteil der ent-
sprechenden Kinder in der Einrichtung mind. 22 Prozent beträgt. 

19  vorbehaltlich der Verabschiedung durch das Land Hessen. 
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In den letzten fünf Jahren stiegen in Wiesbaden 
die Kinderzahlen im Krippen- sowie im Elemen-
tarbereich kontinuierlich an. Im Sinne beschlos-
sener Versorgungsziele steht Wiesbaden vor der 
Herausforderung, sein Betreuungsangebot ste-
tig zu erweitern.  
 
Im Krippenbereich wurde ein Versorgungsziel 
von 48 Prozent festgesetzt, 2018/19 müssten so-
mit 4.245 Plätze zur Verfügung gestellt werden 
(vgl. Abbildung 5 im Kapitel 3.8). Parallel zur Zahl 
der Kinder ist damit die benötigte Zahl an Plätzen 
im beobachteten Zeitraum deutlich gestiegen. 
Das tatsächliche Platzangebot konnte indes nur 
leicht verbessert werden, die Platzangebots-
quote ist in den letzten Jahren von 36,9 Prozent 
(2014/15) auf 34,8 Prozent (2018/19) gesunken. 
Auch durch Ausbaumaßnahmen im Krippenbe-
reich konnten steigende Kinderzahlen und die 
erhöhte Nachfrage nach Betreuungsmöglichkei-
ten auch für junge Kinder unter drei Jahren nicht 
kompensiert werden. Bei der sozialräumlichen 
Betrachtung der Platzangebotsquoten im Krip-
penbereich ist festzustellen, dass in 17 von 
26 Ortsbezirken die Versorgungslage als kritisch 
einzustufen ist (Platzangebotsquote unter 
30 Prozent, vgl. auch Nagy/Micheel 2019: 23)).  
 
Im Elementarbereich wurde das Versorgungsziel 
mit dem Stadtverordnetenbeschluss 0210 vom 
18.05.2017 von 85 Prozent auf 90 Prozent er-
höht. Auch wenn nur geringe Veränderungen in 
der Kinderzahl zu beobachten sind und das Platz-
angebot sogar erhöht werden konnte, ergibt sich 
aus dieser Umstellung 2017/18 erstmals wieder 
ein neuer Ausbaubedarf (Abbildung 6). Dennoch 
konnte die Platzangebotsquote seit 2014/15 ver-
bessert werden, sie liegt 2018/19 im Elementar-
bereich bei 86,8 Prozent. Eine kritische Versor-
gungslage, d. h. eine Platzangebotsquote unter 
80 Prozent, findet sich in zehn von insgesamt 
26 Ortsbezirken (ebd.: 24). 
 
Sowohl im Krippen- als auch im Elementarbe-
reich sind noch nicht genügend Betreuungs-
plätze vorhanden, um die Versorgungsziele zu 
erreichen. Die Nachfrage übersteigt somit das 

 
20  Risikolagen sind für Kinder und Jugendliche beispielsweise dann gegeben, wenn ihre Eltern über einen formal 

geringen Bildungsabschluss verfügen, von Armut und/oder von Arbeitslosigkeit betroffen sind.  
21  Die Platzangebotsquote und die Quote der Kinder in SGB II-Bedarfsgemeinschaften mit Kita-Besuch sind auf-

grund methodischer Einschränkungen nur bedingt vergleichbar, geben aber dennoch einen Hinweis auf die 
Erreichbarkeit dieser Gruppe.  

Angebot. Verschiedene Studien weisen außer-
dem darauf hin, dass die Teilhabe an vorschuli-
scher Bildung ungleich verteilt ist. Es sind vor al-
lem Kinder, die sich in Risikolagen20 befinden, die 
seltener vorschulische Bildungsangebote in An-
spruch nehmen (vgl. BMFSFJ 2016). 
 
Auch in Wiesbaden sind Unterschiede in der In-
anspruchnahme zu beobachten, insbesondere 
im Krippenbereich (vgl. Tabelle 4). So besuchen 
nur 21 Prozent der Kinder unter drei Jahren aus 
SGB II-Bedarfsgemeinschaften eine Kindertages-
einrichtung oder Kindertagespflege; im Ver-
gleich dazu liegt die Platzangebotsquote für alle 
Kinder unter drei bei 34,3 Prozent.21 Etwas bes-
ser werden Kinder mit Existenzsicherungsleis-
tungen im Alter zwischen drei und sechs Jahren 
von Betreuungsangeboten im Elementarbereich 
erreicht. Zwar liegt auch hier die Quote mit 81 
Prozent unter der durchschnittlichen Platzange-
botsquote (86,8 Prozent), der Unterschied ist 
aber nicht so ausgeprägt wie im Krippenbereich.  
 
Eine Auswertung der Landesbescheide zur 
„Schwerpunkt-Kita-Pauschale“ zeigt darüber 
hinaus, wie sich (herkunfts-)benachteiligte Kin-
der auf die einzelnen Einrichtungen in Wiesba-
den verteilen (Tabelle 5). Einrichtungen, deren 
Anteil an Kindern mit nicht-deutscher Familien-
sprache oder einkommensbedingten Beitragszu-
schüssen mindestens 22 Prozent beträgt, erhal-
ten die Schwerpunkt-Kita-Pauschale 
(§ 32,4 HKJGB), um eine entsprechende Förde-
rung zu ermöglichen. Der Anteil der nicht-geför-
derten Einrichtungen liegt bei 10 Prozent (168 
von 186 Einrichtungen haben eine Förderung 
beantragt) und ist damit im Vergleich zum Vor-
jahr annähernd gleich geblieben (2017: 172 von 
187 gefördert, vgl. Tabelle 5).  
 
Gesunken ist hingegen die Anzahl an Einrichtun-
gen, die nur einen niedrigen Anteil an Kindern 
betreuen, welche durch die Schwerpunkt-Kita-
Pauschale gefördert werden (Anteil geförderter 
Kinder zwischen 22 und 50 Prozent: insg. 35 Pro-
zent der Einrichtungen). Der Anteil derjenigen 
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Kindertagesstätten, die einen noch höheren An-
teil geförderter Kinder aufweisen (50 bis 75 Pro-
zent bzw. höher als 75 Prozent) ist auf einem 
gleichbleibend hohen Niveau (+ jeweils ein Pro-
zentpunkt im Vergleich zum Vorjahr). Mehr Ein-
richtungen stehen also vor der Herausforderung, 
Kinder in Risikolagen im Sinne der Chancen-
gleichheit angemessen und bedarfsgerecht zu 
fördern, um etwaige Bildungsrisiken abzumil-
dern. 
 
Kinder mit Behinderungen, hier ermittelt über 
Eingliederungshilfen nach SGB VIII und SGB XII, 
nehmen in Wiesbaden im Vergleich zu anderen 
hessischen Großstädten unterdurchschnittlich 
an vorschulischer Bildung teil. 2018 erhielten nur 
181 Kinder Eingliederungshilfe, das ist ein Anteil 
von 1,3 Prozent aller betreuten Kinder (vgl. Ex-
kurs 2). 
 
Abschließend geben die Ergebnisse der durchge-
führten Schuleingangsuntersuchung einen Hin-
weis darauf, welchen Einfluss die vorschulische 
Bildungsteilhabe auf die körperliche, geistige 
und emotionale Entwicklung des Kindes hat. Die 
Analyse zeigt, dass der Anteil der Kinder mit ei-
nem ausreichenden Kita-Besuch (mind. 18 Mo-
nate) seit Jahren gleichbleibend hoch ist und zu-
letzt bei 92,8 Prozent lag (2017).  

Durch die Bündelung verschiedener Kriterien, 
die als Grundsteine für einen gelungenen Über-
gang in die Grundschule gelten (ausreichender 
Kita-Besuch, Sprachkenntnisse, auditive und vi-
suelle Wahrnehmung sowie Visuomotorik), kann 
zudem überprüft werden, wie hoch der Anteil 
der Kinder mit „guten Schulvoraussetzungen“ 
jeweils ist. Im Zeitverlauf hat sich dieser Anteil 
stetig verringert und liegt zwischen 2016/17 und 
2017/18 bei 77,8 Prozent (vgl. Abbildung 4). Das 
bedeutet auch, dass rund ein Viertel der Kinder 
in Wiesbaden, die an der Schuleingangsuntersu-
chung teilnehmen, trotz ausreichendem Kita-Be-
such über unzureichende Schulvoraussetzungen 
verfügen. Die sozialräumliche Betrachtung 
macht darüber hinaus deutlich, dass der Anteil 
an Kindern mit unzureichenden Kompetenzen 
insbesondere in Stadtteilen mit hoher sozialer 
Bedarfslage steigt. Das betrifft die Stadtteile 
Zentrum, Bergkirchenviertel, inneres Westend, 
Klarenthal, Dostojewski-, Waldstraße, Schel-
mengraben sowie Sauerland. Auch im Stadtteil 
Adolfsallee (mittlere soziale Bedarfslage) liegt 
der Anteil an Kindern mit unzureichenden 
Kenntnissen im hohen Bereich zwischen 
35,9 Prozent bis 59,4 Prozent (vgl. Dingeldein 
2019: 55f.). 

 

Abbildung 4:  Anteil von Kindern mit guten Schulvoraussetzungen 
 

 
 
Quelle:  Gesundheitsamt Wiesbaden, Schuleingangsuntersuchung (S1); bereitgestellt durch 

Amt für Statistik und Stadtforschung Wiesbaden  

 
Grundsatz und Planung 
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zwei von dreien: gute auditive Wahrnehmung, gute visuelle Wahrnehmung, gute Visuomotorik.
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3.7   Weiterentwicklung von Indikatoren  

Die Indikatoren zur Einbindung von  
(Herkunfts-)Benachteiligten in den vorschuli-
schen Bildungsbereich sind weiterzuentwickeln. 
Hierzu zählt eine verbesserte Analyse der allge-
meinen Inanspruchnahme22, aber auch eine ein-
heitliche Bearbeitung aller Beitragszuschüsse in-
nerhalb der Verwaltung. Diese erfolgt bisher 
nach Träger bzw. Leistungsart unterschieden in 
zwei separaten Fachverfahren, die nur einge-
schränkt kompatibel sind.  

Dieser Prozess befindet sich derzeit in Umset-
zung, gestaltet sich jedoch langwierig. 
 
Auch Angaben zur Erreichung von Neuzugewan-
derten sollen kontinuierlich erfasst werden (inkl. 
weiterer Differenzierung, z. B. nach Geflüchte-
ten). Hierzu sind Schnittstellen innerhalb der 
Verwaltung weiter zu qualifizieren. 

 

3.8   Tabellen  

Abbildung 5:  Versorgungssituation im Krippenbereich seit 2014/15 
 

 
 
Quelle:  Amt für Soziale Arbeit, Abt. Kindertagesstätten, Einwohnerzahlen gemäß Amt für 

Statistik und Stadtforschung 

 Grundsatz und Planung 

 
22  Für Wiesbaden können bislang nur sog. Platzangebotsquoten ausgewiesen werden, nicht aber Belegungs-/Be-

treuungsquoten, d. h. es werden Aussagen getroffen zum Verhältnis von zur Verfügung stehenden Plätzen in 
Kindertagesstätten (laut Leistungsvereinbarung) und der Anzahl der Kinder im betreffenden Alter, nicht aber 
zum Anteil an Kindern, die tatsächlich Angebote der Kindertagespflege in Anspruch nehmen.  
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Abbildung 6:  Versorgungssituation im Elementarbereich seit 2014/15 
 

 
* Das Versorgungsziel lag bis 2016/17 bei 85 %, ab 2017/18 bei 90 % der 3 11/12 Jahrgänge. 
 
Quelle:  Amt für Soziale Arbeit, Abt. Kindertagesstätten, Einwohnerzahlen gemäß Amt für 

Statistik und Stadtforschung 

 Grundsatz und Planung 

 

Tabelle 4:  Zahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in 
Wiesbaden mit KT-Beitragszuschussberechtigung nach SGB II seit 2015 
 

  
  

Betreute Kinder 
aus SGB II-BG 

Darunter in  
Kindertagespflege 

Kinder in  
SGB II-BG insg. 

Quote 
(in %) 

2015 
  

u3 375 34 1.977 19 

3+ 1.695 8 1.990 85 

2016 
  

u3 419 43 2.030 22 

3+ 1.820 3 2.009 83 

2017 
  

u3 460 64 2.013 23 

3+ 2.021 5 2.352 86 

2018 
  

u3 411 55 1.983 21 

3+ 1.838 3 2.280 81 
 

 
Quelle:  Amt für Soziale Arbeit, Abt. Kindertagesstätten (Fachstelle Beitragsbezuschussung) 

und Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge (Fachstelle Bildung und Teilhabe) 

 Grundsatz und Planung 
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Tabelle 5:  Einrichtungen mit Förderung nach Schwerpunkt-Kita-Pauschale seit 2016 
 

  Anzahl 
Kita1) 

Anteil  
geförderter Kinder 

< 22 % 

Anteil  
geförderter Kinder 

22 % bis 50 % 

Anteil  
geförderter Kinder 

50 % bis 75 % 

Anteil  
geförderter Kinder 

75 % und höher 

2016 188 19 28 34 19 

2017 187 9 39 29 24 

2018 186 10 35 30 25 
 

1) Unterschiede in der Anzahl der Kitas beruhen sowohl auf Veränderungen in der faktischen Anzahl als auch im von Jahr 
zu Jahr unterschiedlichen Antragsverhalten. 

Quelle:  Amt für Soziale Arbeit, Abt. Kindertagesstätten nach Angaben HMSI 

 
Grundsatz und Planung 
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4.1   Rolle des Handlungsfeldes 

Noch immer wird von den meisten Menschen 
mit der Grundschulzeit im Wesentlichen das  
Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechnens 
verbunden, also der grundlegenden Kulturtech-
niken einer schriftsprachlichen modernen  
Gesellschaft.  
 
In differenzierterer Form sind die aktuellen in-
haltlichen Erwartungen an die Kinder bis Klasse 4 
der Grundschule, nach Fächern differenziert, in 
den Bildungsstandards und Kerncurricula des 
Landes Hessen formuliert.23 Relativ neu ist hier 
der Ansatz einer Beschreibung von Kompeten-
zen, die mindestens erreicht werden sollen, statt 
der früher vorherrschenden Beschreibung von 
zu behandelnden „Stoffen“ in Form von Lehrplä-
nen. 
 
Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan „Bil-
dung von Anfang an“ (BEP)24, der seit 2007 in 
Hessen nicht allein für den Vorschulbereich, son-
dern auch für die Grundschulzeit leitend ist, de-
finiert fünf „Visionen“, die als zentral für kindli-
che Bildung und Erziehung bis zum Ende der 
Grundschulzeit betrachtet werden können; 
diese sind: 
 
- „starke Kinder“,  
- „kommunikationsfreudige und medienkom-

petente Kinder“,  
- „kreative, fantasievolle und künstlerische 

Kinder“,  
- „lernende, forschende und entdeckungs-

freudige Kinder“ und  
- „verantwortungsvoll und wertorientiert 

handelnde Kinder“. 

Diese „Leitüberschriften“ und der Denkansatz 
des BEP, dass Lernen nur als „Ko-Konstruktion“ 
zwischen Lernenden und Lehrenden denkbar ist, 
machen deutlich, dass die Befähigung zur Selbst-
bildung, zum sozialen Miteinander und damit ein 
recht breiter Erziehungs- und Bildungsbegriff zur 
(schulischen) Leitlinie geworden ist. Diese neue 
Leitlinie des BEP führt auch zu einer Annäherung 
in den Bildungszielen und -vorstellungen mit Bil-
dungsakteuren außerhalb der Schule (z. B. aus 
dem Feld der Jugendhilfe). 
 
Unverändert steht jedoch – wie vor 100 Jahren – 
in der 4. Klasse die wichtige Übergangsentschei-
dung für Kinder und ihre Eltern sowie Lehrkräfte 
an, wohin im nach wie vor gegliederten Schulsys-
tem der Weg ab Klasse 5 gehen soll. Hier spielen 
die Noten in den Hauptfächern, das Arbeits- und 
Sozialverhalten aus Sicht der Lehrkräfte und in 
Hessen nicht zuletzt der Elternwille eine Rolle. 
Insofern hat die Grundschule für den weiteren 
Bildungsweg eine entscheidende Bedeutung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
23  Vgl. die Homepage des Hessischen Kultusministeriums, online unter:  

www.kultusministerium.hessen.de/schulsystem/bildungsstandards-kerncurricula-und-lehrplaene/kerncurri-
cula/primarstufe, 13.01.2020. 

24  Online unter: www.kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/bildung_von_an-

fang_an_2014.pdf, 11.11.2019. 

http://www.kultusministerium.hessen.de/schulsystem/bildungsstandards-kerncurricula-und-lehrplaene/kerncurricula/primarstufe
http://www.kultusministerium.hessen.de/schulsystem/bildungsstandards-kerncurricula-und-lehrplaene/kerncurricula/primarstufe
http://www.kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/bildung_von_anfang_an_2014.pdf
http://www.kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/bildung_von_anfang_an_2014.pdf
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4.2   Gesetzlicher Auftrag der Kommune unter Berücksichtigung zentraler Be-

schlussfassungen 

Der gesetzliche Auftrag der Kommune25 für Kin-
der im Grundschulalter ist zweigeteilt: Zum ei-
nen ist er „grundlegend“, in dem Sinne, dass sie 
„Schulträger“ ist. Der Schulträger ist formal für 
die Bereiche der sogenannten „äußeren Schul-
verwaltung“ zuständig. Dazu gehören z. B. die 
Schulentwicklungsplanung, die Bestimmung der 
Schulbezirke, die Errichtung und Betreuung der 
erforderlichen Schulanlagen, die Beschaffung 
und Ausstattung der Schulen mit Mobiliar, IT und 
Material, die Beschäftigung von Personal (Sekre-
tärinnen und Sekretäre, Hausmeisterinnen und 
Hausmeister, Reinigungskräfte) und die Schüler-
beförderung. Der Schulträger stellt damit die äu-
ßeren Rahmenbedingungen zur Verfügung, da-
mit Schule und Unterricht funktionieren kön-
nen.26  
 
Auch im Rahmen der Entwicklung von ganztägi-
gen Angeboten an Schulen kommt der Kom-
mune als Schulträger – neben dem Land – eine 
wichtige Rolle zu: zum einen natürlich über die 
Schaffung adäquater räumlicher Voraussetzun-
gen, zum anderen über die Beratung und Be-
gleitung der Schulen in ihrer Entwicklung und 
Genehmigung der Anträge der Schulen. Der 
Schulträger kann nach § 15 Hessisches Schulge-
setz Betreuungsangebote einrichten, die zu ei-
ner für die Eltern zeitlich verlässlichen und mit 
den Aufgaben der Schule abgestimmten Betreu-
ung führen. In Wiesbaden wurden so an 34 
Grundschulen durch Schulfördervereine und 
freie Träger über 3.000 Plätze geschaffen. Der 
Schulträger finanziert diese aus kommunalen 
Mitteln und Elternbeiträgen und gibt Standards 
vor. In diesem Zusammenhang ist auch der 
Stadtverordnetenbeschluss Nr. 0178 vom 
03.05.2018 relevant, der besagt, dass der wei-
tere Ausbau der Nachmittagsbetreuung für 
Grundschulkinder in Wiesbaden im Sinne einer 
Brücke zum Ganztag nur noch an Grundschulen 

 
25  Wir beziehen uns hier – wie an vielen anderen Stellen – auf die Situation der Stadt Wiesbaden als kreisfreier 

Stadt, wo die Aufgaben, die andernorts auf Landkreise und Kommunen aufgeteilt sind, in einer Hand liegen. 
26  Vgl. HSchG §§ 138, 145, 155-158 und 161. 
27  Vgl. zu Details den jeweils aktuellen (Geschäfts-)Bericht „Nachmittagsangebote Bildung, Erziehung und Be-

treuung für Kinder im Grundschulalter“ unter www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialpla-
nung-entwicklung/content/jugendhilfeplanung.php#SP-tabs:3, 13.01.2020. 

und in Form von Ganztagsangeboten bzw. des 
Paktes für den Nachmittag erfolgen soll (vgl. Zif-
fer 1.3).  
Gemäß Ziffer 1.2 des o. g. Beschlusses wird ein 
Versorgungsziel von 75 Prozent angestrebt.27  
 
Neben den grundlegenden Schulträgeraufgaben 
hat die Kommune im Bereich Kinder im Grund-
schulalter vielfältige flankierende Aufgaben, die 
sich aus dem Sozialgesetzbuch VIII, dem Kinder- 
und Jugendhilfegesetz herleiten. In verschiede-
nen Feldern geht es um die Förderung non-for-
maler Bildung und um Maßnahmen, die dazu 
beitragen, dass Teilhabe an formaler Bildung 
und Bildungserfolg gefördert wird: Neben dem 
Auftrag zur Schaffung eines bedarfsgerechten 
Betreuungsangebotes am Nachmittag (§ 24, 
Abs. 4) sind diese der Auftrag der Jugendsozial-
arbeit nach § 13 als Basis kommunaler Schulso-
zialarbeit, die im Rahmen der Betreuenden 
Grundschulen in Wiesbaden geleistet wird, und 
der § 11 zur Jugendarbeit. Aber auch der Auftrag 
des SGB VIII zur Unterstützung im Einzelfall in 
Form der verschiedenen Hilfen zur Erziehung ge-
mäß §§ 27 ff ist als flankierende Aufgabe, die der 
Kommune zufällt, zu betrachten. Darunter fallen 
nicht zuletzt die Hilfen für sogenannte seelisch 
Behinderte bzw. von seelischer Behinderung be-
drohte Kinder gemäß § 35a, wozu auch die Lern-
förderung und Schulbegleitung gehören. Dane-
ben hat die Kommune weitere Aufgaben im Be-
reich von Kindern mit Behinderungen über das 
SGB XII/Eingliederungshilfe (v. a. Schulbeglei-
tung). 
 
Ungeachtet der o. g. Aufgaben liegt der grund-
legende Bildungsauftrag in dieser Lebensphase 
auf Seiten des Landes und der Schulen selbst.  
 
 

http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/jugendhilfeplanung.php#SP-tabs:3
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/jugendhilfeplanung.php#SP-tabs:3
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Exkurs: Teilhabe an non-formaler Bildung und die Rolle der Kommune 
 
„Bildung als Prozess der umfassenden Entwicklung eines handlungsfähigen Subjekts kann nicht mehr 
nur in der Schule und auch nicht mehr nur in formalen Bildungsinstitutionen erworben werden. So 
unbestritten die Bedeutung der Schule für die Bildung von Kindern und Jugendlichen auch weiterhin 
ist, so wird in der politischen, der öffentlichen und der wissenschaftlichen Diskussion doch zugleich 
die Möglichkeit unterschätzt, dass andere Bildungsorte und Lernwelten für die Bildung von Kindern 
und Jugendlichen bedeutsam, vielleicht sogar unerlässlich geworden sind“ (Deutscher Bundestag 
2005: 90). 
 
Es steht außer Frage, dass „Bildung“ nur im Zusammenwirken verschiedener Lernformen und Insti-
tutionen denkbar ist; entsprechend sind alle diese Lernformen und Lernorte für den Bildungsprozess 
und die Bildungsergebnisse wichtig. Die verschiedenen Lernformen und Lernorte sind als komple-
mentär zu betrachten.  
 
Gleichzeitig gilt, dass es derzeit nur eine Institution gibt, die ‚Bildungszertifikate‘ erteilt, welche Le-
benswege zentral bestimmen: Das formale System, zuvorderst die Schule. 
 
Nichtsdestotrotz gilt es gerade auf kommunaler Ebene, den Fokus auf die non-formalen Angebote 
zu legen, die im Kindes- und Jugendalter nach der oftmals noch als Halbtag konzipierten Schule am 
Nachmittag und den Ferien – neben der Familie – die kindlichen (und jugendlichen) ‚Lernwelten‘ 
gestalten. Dies sind zum einen die verschiedenen Betreuungsangebote am Nachmittag (Grundschul-
kinderbetreuung, Betreuende Grundschule, Horte), Lern- und Schülerhilfen, Angebote offener Ju-
gendarbeit, Schulsozialarbeit sowie die Angebote von Vereinen und Jugendverbänden u. a. 
 
Wenn es um die Bildungsteilhabe im non-formalen Bereich geht, der im Gegensatz zur Schule nicht 
verpflichtend ist, so stehen folgende Fragen im Vordergrund: 
 
- Sind diese Angebote in ausreichendem Umfang vorhanden? 
- Sind sie prinzipiell für alle Kinder geeignet, also inklusiv? 
- Wer nutzt diese Angebote in welchem Umfang? Wer findet Zugang und wer nicht? 
- Gelingt es, deren (Bildungs-)Ergebnisse und Wirkungen zu belegen? 
 

Soweit von der Sache her möglich, werden diese Fragen in Wiesbaden bezogen auf die unterschied-
lichen kommunal verantworteten Angebote – wie z. B. Nachmittagsangebote im Bereich Grundschu-
len und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit – in Form von ausführlichen regelmäßig 
erscheinenden Geschäftsberichten bearbeitet. Es ist uns nicht möglich, diese Angebote und die da-
zugehörigen Daten in angemessener Knappheit in diesem Bildungsbericht vorzustellen; sie werden 
jedoch punktuell mit einfließen und vor allem bei den kommunalen Entwicklungsanforderungen Be-
rücksichtigung finden. 
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4.3   Problembeschreibung mit Blick auf (Herkunfts-)Benachteiligte 

Am Ende der Grundschulzeit schneiden (her-
kunfts-)benachteiligte Kinder in punkto Kompe-
tenzen und Leistungen schlechter ab als andere 
Kinder. So haben z. B. die Forscherinnen und 
Forscher der international vergleichenden Iglu-
Studie, die seit einigen Jahren die Lesekompe-
tenz am Ende der Grundschulzeit untersucht, er-
mittelt, dass in Deutschland der Leistungsvor-
sprung im Leseverständnis von Kindern aus Aka-
demikerfamilien vor Kindern, deren Eltern ma-
nuelle Tätigkeiten verrichten, 72 Punkte beträgt, 
was ungefähr eineinhalb Lernjahren entspricht 
(vgl. Hußmann u. a. 2017). Und:  
 
„Nach wie vor sind die Leistungsunterschiede 
zwischen Kindern, die in armutsgefährdeten El-
ternhäusern aufwachsen, und ihren Mitschüle-
rinnen und Mitschülern, die nicht armutsgefähr-
det sind, sehr groß. Sie entsprechen umgerech-
net etwa einem Lernjahr“ (ebd.: 214).  
 
Die Ursachen für die Kompetenz- und Leistungs-
unterschiede selbst sind sehr vielfältig.28 (Her-
kunfts-)Benachteiligte Kinder haben geringere 
sprachliche, materielle, soziale und kulturelle 
Ressourcen auf Seiten der Eltern bzw. im sozia-
len Umfeld, sie leben in beengte(re)n Wohnver-
hältnissen, sind mit ungünstigeren Erziehungs-
stilen konfrontiert29, haben nachweislich weni-
ger vielfältige Freizeitaktivitäten (z. B. auch in 
den Ferien), gehen seltener in Vereine u. v. m.30  
 
Die Ursachen für die Kompetenzunterschiede 
sind jedoch nicht nur im häuslichen Umfeld der 
Kinder zu suchen. Sie liegen, folgt man neueren 
Studienergebnissen31, auch darin begründet, 
dass den Schulen oftmals nicht die notwendigen 
qualitativ angemessenen Ressourcen zur Verfü-
gung stehen. Trotz zum Teil bereits vorhandener 
Zuschläge (sog. Sozialindex-Zuschläge) weisen 
Schulen mit vielen (herkunfts-)benachteiligten 

 
28  Diese Unterschiede sind inzwischen vielfach beschrieben, z. B. in Hopf (2010). 
29  Vgl. hierzu u. a. die neue Arbeit von Li/Kaiser/Pollmann-Schult (2018), die u. a. eine Verbindung zwischen Er-

ziehungsstil und Schulnoten belegen konnten. 
30  Vgl. hierzu u. a. die verschiedenen Berichte im Kontext der sog. AWO-ISS-Studie, online unter: www.iss-

ffm.de/themen/alter/projekte-1/langzeitstudie-zur-lebenssituation-und-lebenslage-armer-kinder, 
20.01.2020. 

31  Vgl. Helbig/Nikolai 2019, die sich intensiv theoretisch und auch praktisch am Beispiel Berliner Schulen mit dem 
Thema Schulqualität und soziale Zusammensetzung der Schulen beschäftigt haben. 

Kindern eher sogar schlechtere Arbeits- und 
Lernbedingungen auf, z. B. eine geringere Perso-
nalabdeckung, mehr Unterrichtsausfall sowie 
mehr Quereinsteigerinnen und -einsteiger bei 
den Lehrkräften. 
 
Diese Kompetenz- und Leistungsunterschiede 
wirken sich dann auch auf deren Übergänge ins 
gegliederte Schulsystem ab Klasse 5 aus, aber sie 
sind nicht die einzigen Faktoren. Dazu die Auto-
rinnen und Autoren der Iglu-Studie 2016:  
 
„Bedenklich ist der konstant hohe Zusammen-
hang zwischen der sozialen Herkunft der Schüle-
rinnen und Schüler und den Schullaufbahnpräfe-
renzen [und zwar sowohl auf Seiten der Lehr-
kräfte als auch auf Seiten der Eltern; B. H.]. Auch 
unter Kontrolle der Lesekompetenz und der kog-
nitiven Fähigkeiten haben Kinder aus bildungs-
nahen Elternhäusern eine deutlich höhere 
Chance auf eine Gymnasialpräferenz als Kinder 
aus bildungsfernen Familien“ (Hußmann et 
al. 2017: 23). 
 
Im Zeitverlauf haben sich diese Unterschiede in 
Deutschland seit 2001 sogar noch verstärkt 
(a. a. O.). Dies bedeutet, dass (herkunfts-)be-
nachteiligte Kinder (die deutlichsten Unter-
schiede zeigen sich immer nach Bildungshinter-
grund der Eltern und Armut/Armutsrisiko!) nicht 
nur im Schnitt schlechtere Leistungen zeigen, 
sondern - selbst wenn es ihnen trotz schlechte-
rer Voraussetzungen gelingt, die gleichen Leis-
tungen zu erzielen - in der Regel deutlich 
schlechtere Chancen auf einen Übergang in ei-
nen höherqualifizierenden Bildungsgang (v. a. 
Gymnasium) haben. (Herkunfts-)Benachteiligte 
Kinder sind also doppelt benachteiligt. Hand-
lungsstrategien (kommunal und darüber hinaus) 
müssten im Sinne einer Erhöhung der Chancen-
gleichheit also an beiden Strängen ansetzen. 

http://www.iss-ffm.de/themen/alter/projekte-1/langzeitstudie-zur-lebenssituation-und-lebenslage-armer-kinder
http://www.iss-ffm.de/themen/alter/projekte-1/langzeitstudie-zur-lebenssituation-und-lebenslage-armer-kinder
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4.4   Aktuelle (Teil-)Ziele mit Blick auf das Handlungsfeld und Maßnahmen 

in 2018/19 

Ziel 1 
Ausbau der Nachmittagsangebote für Grundschulkinder – qualitativ und quantitativ in Form von „Pakt 
für den Nachmittag“ (PfdN) und Ganztagsmodellen; Ausbauziel quantitativ: 75-Prozent-Versorgung; 
qualitativ: Brücke zum Ganztag (GT), qualitativ hochwertige, inklusive Angebote 
 
Maßnahmen 
- intensivere Kooperation mit Staatlichem Schulamt zu PfdN/GT, 

- Ausbau der Beratung der Schulen zu PfdN/GT, 

- PfdN/GT: Standardentwicklung und Evaluation, 

- Modellstandorte entwickeln (z. B. Ludwig-Beck-Schule und Grundschule Schelmengraben), 

- Kooperation Vor- und Nachmittag u. a. im Übergang KT – GS verbessern, Erweiterung der „Wies-

badener Vereinbarung zum Übergang von der Kindertagesstätte zur Grundschule“32 um diesen As-

pekt 

 
Ziel 2 
Kinder mit besonderen Herausforderungen am Vor- und Nachmittag besser unterstützen 
 
Maßnahmen 
- offensive Information/Bewerbung und Umsetzung der Bildung und Teilhabe-Reformen („BuT“) auf 

Basis des Starke-Familien-Gesetzes, 

- Ausbau der BuT-Lernförderung an Grundschulen 

- Kooperationsabsprachen Schule/Jugendhilfe im Kontext UBUS („Unterrichtsbegleitende Unter-

stützung durch sozialpädagogische Fachkräfte“), 

- Ausbau des Kompetenzentwicklungsprogramms Betreuende Grundschulen (BGS) an PfdN-Stand-

orten, 

- bei Übergang von Grundschulen in PfdN+ oder Ganztag-Profil 3 Umwandlung bislang vorhandener 

BGS in Schulsozialarbeit (SSA), 

- Angebot der fachlichen Begleitung und Förderung von Projekten von Schulen inkl. ihrer Partnerin-

nen und Partner am Nachmittag im Umgang mit „herausgeforderten Kindern“ (ab 2019), 

- Ausbau der Elternbildungsangebote an Grundschulen bzw. für Eltern von Grundschulkindern; Ent-

wicklung neuer Formate, Ausbau vorhandener Formate (v. a. „Fit für die Schule“), 

- zielgruppenorientierte Umgestaltung des Ferienprogramms für Kinder und Teenies, Zugänge für 

(herkunfts-)benachteiligte Kinder und Jugendliche verbessern, 

- Absicherung und Ausbau niedrigschwelliger Kinderkulturangebote der Jugendarbeit in Stadtteilen 

mit hohen sozialen Bedarfslagen 

 
  

 
32 Online unter: www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/ju-

gendhilfeplanung.php#SP-tabs:3, 13.01.2020. 

http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/jugendhilfeplanung.php#SP-tabs:3
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/jugendhilfeplanung.php#SP-tabs:3
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Ziel 3 
Informationen zu Übergängen Grundschule – weiterführende Schule verbessern, Entwicklungen be-
obachten 
 
Maßnahmen 
- Wiederholung der Grundschulkinderstudie von 2007 (Befragung von Schülerinnen und Schülern 

der 4. Klassen und ihren Eltern sowie von Lehrkräften und Schulleitungen) im Jahr 2019 mit der 

Goethe-Universität Frankfurt und nachfolgende Ableitung von Schlussfolgerungen 

4.5   Entwicklungsherausforderungen 2020 ff. im Handlungsfeld 

Folgende Punkte stehen aus sozialplanerischer Sicht derzeit zur Diskussion an, um die Bildungspro-
zesse und -ergebnisse insbesondere der (herkunfts-)benachteiligten Grundschülerinnen und -schüler 
in Wiesbaden weiter zu verbessern: 
 
- Verbesserung der Datenbasis, wenn es um Schülerinnen und Schüler geht, die die Systeme Schule 

und Nachmittagsangebote vor besondere Herausforderungen stellen (= Verbesserung des inter-

nen schulgenauen Monitorings zusammen mit dem Staatlichen Schulamt); 

- ämter- und dezernatsübergreifende Vorbereitung der Umsetzung des für 2025 geplanten Rechts-
anspruchs auf Betreuung im Grundschulalter; 

- stadtinterne Diskussion über eine Bevorzugung von Baumaßnahmen an Schulen, wenn sie Bereit-

schaft zum PfdN/GT durch Beschluss belegen; 

- politische Diskussion und Beschlussfassung zur Frage, wie die Kommune den Ausbau des PfdN und 

des GT-Profils 3 sowie notwendige qualitative Verbesserungen durch zusätzliche kommunale Mit-

tel unterstützen kann/will; hierbei ist auch zu klären, ob und inwieweit diese kommunalen Mittel 

für die Angebote am Nachmittag im Sinne herkunftsbenachteiligter Kinder auf Basis von Sozialda-

ten (s. o.) zu differenzieren wären; 

- SV-Beschluss zu Schulsozialarbeit an Grundschulen – Übergang von den BGS zur Schulsozialarbeit 

an Grundschulen inkl. Beschreibung des Konzeptes, der notwendigen Ressourcen etc., 

- Überprüfung/Evaluation der vorhandenen Maßnahmen mit Blick auf „herausgeforderte“ Kinder 

(z. B. fachliche Begleitung, Maßnahmen der Platzsicherung); 

- Überprüfung der Zugänge von (herkunfts-)benachteiligten Kindern in die Nachmittagsbetreuung; 

u. a. Prüfung der Aufnahmekriterien im Bereich der Nachmittagsbetreuung (solange noch keine 

Bedarfsdeckung möglich ist) und Übertragung des Dringlichkeitsverfahrens inkl. Pufferplätze ana-

log KT-Bereich auf die Nachmittagsbetreuung; 

- Prototyp Übergangsberatung Eltern in Kooperation BGS/SSA-Elternbildung entwickeln. 
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4.6   Aktuelle Indikatoren 

Aktuell liegen jährlich im Rahmen des Monitorings folgende Informationen vor: 
 
- Grundschülerinnen und -schüler insgesamt, 

- davon in öffentlichen Schulen, davon in Nachmittagsbetreuung (alle Formen), 

davon in Privatschulen (jeweils absolut und in Prozent), 

davon in Förderschulen (davon mit Förderbedarf Lernen), 

davon inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler (davon mit Förderbedarf Lernen), 

davon in Deutschintensivklassen/-kursen (DIK), 

davon in Vorklassen, 

- 6- unter 10-Jährige insgesamt, 

davon mit Grundsicherungsleistungen (absolut und in Prozent), 

- 6- unter 10-Jährige Ausländerinnen und Ausländer, 

- davon < zwei Jahre in Deutschland (absolut und in Prozent), 

- Prozentanteil Erstwunsch nach Schultypen. 

 
Alle vorhandenen Daten hierzu vgl. Kapitel 4.8  . 
 
Differenzierte Übergangsergebnisse, z. B. nach Bildungshintergrund der Eltern und nach Art der Inan-
spruchnahme von Nachmittagsbetreuung, liegen leider nicht jährlich vor. Auf Basis der beiden Grund-
schulkinderstudien aus den Jahren 2007 (vgl. Schulze et al. 2008) und 2019 können hier jedoch Infor-
mationen ergänzt werden. Insbesondere die Grundschulkinderstudie 2019 (im Erscheinen) wird dar-
über hinaus viele weitere wichtige Hinweise für kommunales Handeln liefern können. 

4.7   Weiterentwicklung von Indikatoren 

Folgende Weiterentwicklungen im Sinne eines umfassenderen Monitorings wären wünschenswert: 
 
- Merker „BuT-berechtigt“ in Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD) integrieren, um Anteil der ein-

kommensschwachen/armen und damit (herkunfts-)benachteiligten Kinder an den Schulen besser 

einschätzen zu können (könnte Basis für eine sozialindizierte Ressourcenzuweisung am Nachmit-

tag sowie eine Grundlage für das Angebot kommunaler Schulsozialarbeit sein); die Schule hat in 

der Regel die Information, da BuT-Berechtigung für Klassenausflüge, Mittagessen und u. U. die 

Lernförderung relevant ist; 

- Merker „Nachmittagsbetreuung“ (sowie Form) in LUSD integrieren; damit könnte beobachtet wer-

den, welche Kinder mit welchen Merkmalen in die Förderung und Betreuung am Nachmittag inte-

griert sind; 

- vorhandene LUSD ohne Beschränkungen für abgeschottete Statistikstellen der Kommunen/Kreise 

nutzbar machen; 

- gemeinsame Definition zwischen Staatlichem Schulamt, Schulen, Schulentwicklungsplanung und 

Jugendhilfeplanung der Gruppe von Kindern mit besonderen Herausforderungen, um auf Schul-

ebene den Grad der Herausforderungen datenbasiert beobachten zu können und diesen zur 

Grundlage für „Interventionen“ machen zu können. 

 
Hierfür sind wir auf die Kooperation mit dem Land angewiesen.  
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4.8   Tabellen 

Die Zahl der Grundschülerinnen und Grundschüler ist in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen 
(+ 10 Prozent-Punkte von Schuljahr (SJ) 2007/08 bis zum Schuljahr 2017/18). Der Anteil der Schülerin-
nen und Schüler an Privatschulen hat sich dabei leicht von 6,8 Prozent (Schuljahr 2007/08) auf 8,7 Pro-
zent (Schuljahr 2017/18) erhöht. 
 

Abbildung 7:  Grundschülerinnen und -schüler in Wiesbaden 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 
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Bestimmte Schülerinnen und Schüler erhalten aufgrund besonderer Förderbedarfe zusätzliche Förder-
stunden, damit sie schulisch adäquat gefördert werden können (genauere Informationen hierzu sind 
im Exkurs 2 nachzulesen). Die Beschulung und zusätzliche Förderung kann inklusiv, d. h. an einer der 
39 Wiesbadener Grundschulen stattfinden, oder an einer Förderschule, die nur Förderkinder betreut. 
Die folgenden beiden Tabellen zeigen, wie sich deren Zahl in den letzten vier Jahren entwickelt hat und 
wie sie sich auf die beiden Formen verteilen:  
 
 

Abbildung 8:  Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf an Grund- (IB) und Förderschulen* 
 

 
* Inklusive kranke Schülerinnen und Schüler 

Quelle:  Hessisches Kultusministerium 

 Grundsatz und Planung 

 

Abbildung 9:  Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf Lernen an Grund- (IB) und Förderschu-
len* 
 

 
* Inklusive kranke Schülerinnen und Schüler 

Quelle:  Hessisches Kultusministerium 
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Die Zahl der Förderkinder im Grundschulalter in Wiesbaden liegt bei relativ unveränderten rund 
fünf Prozent der Schülerinnen und Schüler (vgl. Abbildung 8), davon sind heute rund 32 Prozent inklu-
siv beschult, im Schuljahr 2013/14 waren es nur knapp 22 Prozent. Die Tendenz zur Inklusion ist also 
leicht steigend. Schaut man nur auf die Lernförderkinder (vgl. Abbildung 9), Kinder also, die am we-
nigsten dem klassischen Bild von Kindern mit Behinderungen entsprechen und die gleichzeitig die 
größte Gruppe unter den Förderkindern darstellen, so hat sich deren Zahl nur wenig verändert; sehr 
wohl aber der Anteil der inklusiv beschulten Kinder dieser Gruppe: Im Schuljahr 2013/14 waren noch 
56,5 Prozent dieser Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf Lernen an Förderschulen, im Schuljahr 
2017/18 jedoch nur noch 25,5 Prozent. Damit steigen die Herausforderungen an den inklusiv arbeiten-
den Grundschulen.  
 
Ebenfalls eine Gruppe, die das System Grundschule vor ganz besondere Herausforderungen stellt, sind 
die Schülerinnen und Schüler, die aufgrund fehlender Deutschsprachkenntnisse (noch) nicht dem nor-
malen Unterricht folgen können. Diese werden auch im Grundschulalter i. d. R. eine Zeitlang in Form 
von eigenen Angeboten, den Deutschintensivklassen oder auch -kursen, gesondert gefördert. Es han-
delt sich jedoch um eine kleine Zahl von Schülerinnen und Schülern: Im Schuljahr 2017/18 waren es 
nur rund 0,5 Prozent. 
 

Abbildung 10:  Schülerinnen und Schüler in Deutschintensivklassen (GS) 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 
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Schülerinnen und Schüler, die aus Sicht der Lehrkräfte/Schulleitungen zum Zeitpunkt der Einschulung 
noch nicht dem normalen Unterricht der 1. Klasse folgen können, können in sog. Vorklassen zurückge-
stellt werden. Im Schuljahr 2018/19 (vgl. Abbildung 11) waren es in Wiesbaden 166 Kinder, was in 
diesem Schuljahr rund sechs Prozent der Schulanfängerinnen und -anfängern entspricht.  
 

Abbildung 11:  Schülerinnen und Schüler in Vorklassen 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 

 Grundsatz und Planung 

 
Neben Fördermaßnahmen in der Schule selbst spielt auch eine Rolle, wie die Angebote am Nachmittag 
gestaltet und entwickelt sind. Denn dies sind Angebote, die Betreuung mit Erziehung und non-formaler 
Bildung verknüpfen. Abbildung 12 zeigt, dass in den letzten zehn Jahren in Wiesbaden ein enormer 
Platzausbau bei den Nachmittagsangeboten stattgefunden hat. Das Angebot hat sich mehr als verdop-
pelt; im Schuljahr 2018/19 stand für rund 66 Prozent der Schülerinnen und Schüler ein Platz am Nach-
mittag zur Verfügung. 
 

Abbildung 12:  Platzangebot Nachmittagsbetreuung (inkl. GT/PfdN) in öffentlichen Schulen (GS) 
 

 
 
Quelle:  Amt für Soziale Arbeit 
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Kinder, die mit ihren Familien Grundsicherungsleistungen (nach dem SGB II, XII oder AsylbLG) beziehen 
und damit zu den Armen gerechnet werden können, stellen mit Blick auf Bildungsteilhabe eine Haupt-
risikogruppe dar. Der Anteil dieser Gruppe von (herkunfts-)benachteiligten Kindern ist in Wiesbaden 
in den letzten Jahren mit ca. 24 Prozent der Grundschulkinder auf einem stabil hohen Niveau. 
 

Abbildung 13:  Kinder im Grundschulalter (6 – 10 Jahre) und Anteil Grundsicherungsempfängerin-
nen und -empfänger 
 

 
 
Quelle:  Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung; Amt für Grundsicherung und Flücht-

linge 
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Insbesondere neu zugewanderte Kinder (hier: maximal zwei Jahre in Deutschland lebend), die mit  
einer anderen Sprache und oft auch Kultur aufgewachsen sind und darüber hinaus die vorschulischen 
Bildungsangebote nicht im ausreichenden und üblichen Umfang nutzen konnten, stellen für das  
Bildungssystem eine besondere Herausforderung dar. Wie in Abbildung 14 zu ersehen, waren es im 
Jahr 2018 320 Kinder bzw. rund drei Prozent der Kinder im Grundschulalter, die erst maximal 
zwei Jahre in Deutschland lebten. 
 

Abbildung 14:  Kinder im Grundschulalter (6 – 10 Jahre) und Anteil Ausländerinnen und Ausländer 
sowie Neuzugewanderte 
 

 
 
Quelle:  Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung 

 Grundsatz und Planung 
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Noch viel heterogener ist die Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund33 (nicht in der Abbildung 
enthalten), die im Bereich der Wiesbadener Grundschulen im Schuljahr 2018/19 einen Anteil von 
knapp 52 Prozent ausmachen.  
 
Im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule, am Ende von Klasse 4, wünschen ak-
tuell (für das Schuljahr 2019/20) mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Wiesbadener Eltern für ihr Kind 
den Besuch eines Gymnasiums, 28 Prozent den Besuch einer IGS, 17 Prozent den Besuch einer Real-
schule, ca. drei Prozent die Mittelstufenschule und nur noch ein Prozent die Hauptschule. Diese Ver-
teilung hat sich in den letzten fünf Jahren nicht wesentlich verändert. 
 

Abbildung 15:  Erstwünsche Sek I 
 

 
 
Quelle:  Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur/Schulentwicklungsplanung 

 Grundsatz und Planung 

 
Das folgende Kapitel zur Sekundarstufe I wird die Daten enthalten, wie diese Erstwünsche in Klasse 5 
realisiert werden können. 
 

  

 
33  Definition Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund hierbei: nicht-deutsche Staatsangehörigkeit 

und/oder Geburtsland nicht Deutschland und/oder überwiegende Verkehrssprache in der Familie nicht 
Deutsch. 
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Abbildung 16:  Übersicht über die Bildungsgänge und Schularten im Bereich der allgemeinen Bildung 
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5.1   Rolle des Handlungsfeldes 

Nach dem Ende der Grundschulzeit beginnt mit 
der 5. Klasse die Sekundarstufe I mit ihrem ge-
gliederten Bildungssystem (vgl. Abbildung 16). Je 
nach Bildungsgang – also je nachdem, ob die 
Hauptschule, Realschule oder ein Gymnasium  
oder eine bildungsgangübergreifende Schule (In-
tegrierte Gesamtschule, Kooperative Gesamt-
schule, Mittelstufenschule34) besucht wird – 
dauert die Sekundarstufenzeit (im regulären 
Durchlauf) fünf (bis Klasse 9) bzw. sechs Jahre 
(inkl. Klasse 10). Am Ende dieses Bildungsab-
schnitts sind die Jugendlichen 15 bzw. 16 Jahre 
alt. Im Fokus stehen in dieser Zeit die Weiterent-
wicklung der in der Grundschule erworbenen Ba-
sisfähigkeiten (Lesen, Schreiben, Rechnen) so-
wie der Wissenserwerb und die Kompetenzent-
wicklung in einer Vielzahl von weiteren Fächern, 
vor allem in den Fremdsprachen und den Sozial- 
und Naturwissenschaften.  
 
Ziel ist zum einen die Allgemeinbildung und zum 
anderen die Vorbereitung auf das Berufsleben 
bzw. Ausbildung oder Studium. Die aktuellen in-
haltlichen Erwartungen an die Jugendlichen bis 
zum Ende der Sekundarstufe I liegen nach Ab-
schlüssen (also für den Hauptschulabschluss und 
den Realschulabschluss) und Fächern differen-
ziert als Bildungsstandards der Kultusminister-
konferenz vor.35 Das Land Hessen hat sog. 
Kerncurricula ausformuliert, die den Lehrkräften 
zusammen mit Leitfäden eine Orientierung vor-
geben, um diese Bildungsstandards zu errei-
chen.36 
 

 
34  Vgl. zu dieser noch sehr neuen Schulform u. a. die Broschüre des Hessischen Kultusministeriums: www.kultus-

ministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/mss_broschuere_final.pdf, 13.01.2020. 
35  Vgl. KMK: www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/bildungswege-und-abschluesse/sekundarstufe-

i.html, 13.01.2020. 
36  Vgl. Hessisches Kultusministerium: www.kultusministerium.hessen.de/schulsystem/bildungsstandards-

kerncurricula-und-lehrplaene/kerncurricula/sekundarstufe-i, 13.01.2020. 
37  Vgl. hierzu die Tabellenanlage zu diesem Kapitel bzw. das „Monitoring zur Bildungsbeteiligung in Wiesbaden“, 

online unter: www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/stadtportrait/daten-fakten/content/monitoringsys-
teme.php, 13.01.2020. 

38  Vgl. zu diesen häufig vernachlässigten Entwicklungszielen der Jugendphase den 15. Kinder- und Jugendbericht 
der Bundesregierung: www.bmfsfj.de/blob/115438/d7ed644e1b7fac4f9266191459903c62/15-kinder-und-
jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf, 13.01.2020. Vgl. dort zusammenfassend Kapitel 8. 

Prinzipiell sind Wechsel im gegliederten Schul-
system möglich, insbesondere in den Klassenstu-
fen 5 und 6 findet noch viel Bewegung statt.37  
 
Bei Wechseln führt der Weg i. d. R. vom Gymna-
sium zur Realschule oder von der Realschule zur 
Hauptschule. Am Ende der Sekundarstufe I in 
den Klassen 9 und 10 steht der Erwerb der Bil-
dungszertifikate, also der Schulabschlüsse, im 
Vordergrund; als Mindestziel für die Sekundar-
stufe I kann der Erwerb des Hauptschulabschlus-
ses gesehen werden, wobei die allermeisten El-
tern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte 
heute in der Regel ein höheres Bildungszertifikat 
anstreben. 
 
Neben Wissen, Kompetenzen und Zertifikaten 
(als Qualifizierungsziele) stehen in dieser Le-
bens- und Lernphase weitere Entwicklungsziele 
an, die sich unter den Begriffen „Verselbständi-
gung“ und „Selbstpositionierung“ fassen las-
sen.38 Auch diese Entwicklungs- und Bildungs-
ziele müssen in der Regel durch Bildungsinstitu-
tionen sowie natürlich auch durch das Umfeld in 
Familie und Peergroup gefördert werden, damit 
der erfolgreiche Einstieg ins Berufsleben und das 
eigenständige Leben im Erwachsenenalter als 
langfristige Ziele erreicht werden können.  
 

http://www.kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/mss_broschuere_final.pdf
http://www.kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/mss_broschuere_final.pdf
http://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/bildungswege-und-abschluesse/sekundarstufe-i.html
http://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/bildungswege-und-abschluesse/sekundarstufe-i.html
http://www.kultusministerium.hessen.de/schulsystem/bildungsstandards-kerncurricula-und-lehrplaene/kerncurricula/sekundarstufe-i
http://www.kultusministerium.hessen.de/schulsystem/bildungsstandards-kerncurricula-und-lehrplaene/kerncurricula/sekundarstufe-i
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/stadtportrait/daten-fakten/content/monitoringsysteme.php
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/stadtportrait/daten-fakten/content/monitoringsysteme.php
http://www.bmfsfj.de/blob/115438/d7ed644e1b7fac4f9266191459903c62/15-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
http://www.bmfsfj.de/blob/115438/d7ed644e1b7fac4f9266191459903c62/15-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
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Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 
spricht in diesem erweiterten (Bildungs-)Zusam-
menhang vom Ziel der eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Im 
staatsbürgerlichen Kontext würde man das Bil-
dungsziel wohl „mündige Bürgerin“ bzw. „mün-
diger Bürger“ nennen. Im Hessischen Schulge-

setz in § 2 Absatz 4 wird dieses Ziel ebenfalls for-
muliert.39 Die Bildungsziele der Jugendphase (die 
natürlich noch weiter bis ins junge Erwachsenen-
alter hineinreicht!) sind also nicht nur sehr viel-
fältig, sondern auch sehr anspruchsvoll. Die 
wichtigste Phase für deren Erreichung ist die Se-
kundarstufe I. 
 

5.2   Gesetzlicher Auftrag der Kommune unter Berücksichtigung zentraler Be-

schlussfassungen 

Der gesetzliche Auftrag der Kommune40 in die-
sem Bildungsfeld ist, wie bereits im Kapitel 
„Grundschulalter“ beschrieben, zweigeteilt: 
Zum einen ist er „grundlegend“, in dem Sinne, 
dass die Kommune „Schulträger“ ist. Der Schul-
träger ist formal für die Bereiche der sogenann-
ten „äußeren Schulverwaltung“ zuständig. Dazu 
gehören z. B. die Schulentwicklungsplanung, die 
Errichtung und Betreuung der erforderlichen 
Schulanlagen, die Beschaffung und Ausstattung 
der Schulen mit Mobiliar, IT und Material, die Be-
schäftigung von nicht-pädagogischem Personal 
(Sekretariat, Hausservice) und die Beförderung 
der Schülerinnen und Schüler. Der Schulträger 
stellt damit die äußeren Rahmenbedingungen 
zur Verfügung, damit Schule und Unterricht 
funktionieren können.41  
 
Im Kontext der Ganztagsschulentwicklung ist es 
nach dem Hessischen Schulgesetz Aufgabe des 
Schulträgers, beim Kultusministerium für die 
Schulen den Aufbau oder die Weiterentwicklung 
der Ganztagsangebote zu beantragen. In Koope-
ration mit dem Staatlichen Schulamt werden 
Wiesbadener Schulen im Sek-I-Bereich bei der 
Weiterentwicklung im Ganztag beraten. 
 
Im Bereich der Schulentwicklungsplanung ist die 
Planung im Sekundarstufenbereich im Vergleich 
zum Grundschulbereich wesentlich anspruchs-
voller und letztlich auch mit mehr Einfluss auf die 
Bildungswege verbunden, werden doch durch 

 
39  „Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten, ihre Aufgaben als Bürgerinnen und Bürger 

in der Europäischen Union wahrzunehmen.“ (§ 2 Abs. 4 Hessisches Schulgesetz (HSchG), übrige Absätze vgl. 
www.kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/lesefassung_schulgesetz_mit_inhaltsver-
zeichnis_zweispaltig_stand_30.05.2018.pdf), 13.01.2020. 

40  Wir beziehen uns hier – wie an vielen anderen Stellen – auf die Situation der Stadt Wiesbaden als kreisfreier 
Stadt, wo die Aufgaben, die andernorts auf Landkreise und Kommunen aufgeteilt sind, in einer Hand liegen. 

41  Vgl. HSchG §§ 138, 145, 155-158 und 161. 

die Entscheidung für bestimmte Schulformen, 
den Ausbau oder die Begrenzung der Kapazitä-
ten und nicht zuletzt auch Standortentscheidun-
gen im Rahmen der kommunalen Schulentwick-
lungsplanung wesentliche Rahmenbedingungen 
gesetzt, die die Bildungsteilhabe und damit auch 
Bildungsergebnisse und -zertifikate wesentlich 
mit beeinflussen (vgl. u.a. Gomolla/Radtke 
2002). 
 
Neben den grundlegenden Schulträgeraufgaben 
hat die Kommune für ältere Kinder und Jugend-
liche in der Phase der Sekundarstufe I vielfältige 
flankierende Aufgaben, die auf dem Sozialge-
setzbuch VIII, dem Kinder- und Jugendhilfege-
setz, beruhen und u. a. mit dazu beitragen sol-
len, dass Teilhabe an Bildung und Bildungserfolg 
ermöglicht wird: Im Bereich Sekundarstufe I sind 
dies v. a. der Auftrag zur Jugendsozialarbeit 
nach § 13 SGB VIII. Dort heißt es in Absatz (1):  
 
„Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung indivi-
dueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße 
auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im 
Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hil-
fen angeboten werden, die ihre schulische und 
berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Ar-
beitswelt und ihre soziale Integration fördern.“  
 
Dieser Auftrag bezieht sich also auf „benachtei-
ligte“ Kinder und Jugendliche, insbesondere in 

http://www.kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/lesefassung_schulgesetz_mit_inhaltsverzeichnis_zweispaltig_stand_30.05.2018.pdf
http://www.kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/lesefassung_schulgesetz_mit_inhaltsverzeichnis_zweispaltig_stand_30.05.2018.pdf
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der Sekundarstufe I und in der Berufsvorberei-
tung der beruflichen Schulen. Er wird in Wiesba-
den derzeit durch Schulsozialarbeit an allen 
Schulformen bis auf Gymnasien umgesetzt42, 
weil dort eine größere Anzahl an Bildungsbe-
nachteiligten angenommen werden kann. Be-
sonders stehen Jugendliche mit prognostizier-
tem Hauptschulabschluss und Förderschulab-
schluss im Blickfeld mit dem Ziel, Schulab-
schlüsse und bestmögliche Übergänge herzu-
stellen. Zu jeder Einrichtung der Schulsozialar-
beit hat die Stadtverordnetenversammlung ei-
gens deren Umsetzung beschlossen. Die Arbeit 
wird in vielfältiger Form dokumentiert.43 Außer-
dem basiert der kommunale (Bildungs-)Auftrag 
auf dem § 11 SGB VIII, dem Auftrag zur Jugend-
arbeit:  
 
„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer 
Entwicklung erforderlichen Angebote der Ju-
gendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an 
den Interessen junger Menschen anknüpfen und 
von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet wer-
den, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu 
gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozi-
alem Engagement anregen und hinführen“ (Ab-
satz (1), § 11 SGB VIII). 

In Absatz (3) wird explizit außerschulische Ju-
gendbildung eingefordert mit „allgemeiner, poli-
tischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, 
naturkundlicher und technischer Bildung“. Auch 
in diesem Bereich, der sich zunächst einmal auf 
alle Kinder und Jugendlichen der Altersgruppe 
bezieht, gibt es relevante Wiesbadener politi-
sche Beschlüsse zur konkreten Umsetzung die-
ser gesetzlichen Aufträge.44 
 
Aber auch der Auftrag des SGB VIII zur Unter-
stützung im Einzelfall in Form der verschiedenen 
Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27 ff., darunter 
nicht zuletzt Hilfen für sog. seelisch behinderte 
bzw. von seelischer Behinderung bedrohte Kin-
der gemäß § 35a, wozu auch die Lernförderung 
und Schulbegleitung gehört, ist als flankierende 
Aufgabe, die der Kommune zufällt, zu betrach-
ten. Daneben hat sie weitere Aufgaben im Be-
reich von Kindern mit Behinderungen über das 
SGB XII/Eingliederungshilfe (v. a. Schulbeglei-
tung). 
 
Ungeachtet der o. g. Aufgaben liegt der grund-
legende Bildungsauftrag in dieser Lebensphase 
auf Seiten des Landes und der Schulen selbst.  

5.3   Problembeschreibung mit Blick auf (Herkunfts-)Benachteiligte 

Wie bereits im letzten Kapitel ausführlich be-
schrieben, ist der Übergang in das gegliederte 
System der Sekundarstufe I aufgrund unter-
schiedlicher Leistungsniveaus sowie verschiede-
ner Selektionsmechanismen – auch unabhängig 
von Leistungsunterschieden – sehr heterogen:  
 
(Herkunfts-)Benachteiligte Kinder gehen zu ei-
nem deutlich geringeren Anteil als Kinder aus 

 
42 Schulsozialarbeit an Realschulen ist derzeit in Vorbereitung; Umsetzung ab Schuljahr 2020/21. 
43  Vgl. www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/soziale-dienste-hilfen/content/schulsozialar-

beit.php, 13.01.2020. 
44  U. a. Magistratsbeschluss Nr. 1363 vom 17.12.1991 (Einführung der Praxis der mobilen Jugendarbeit), Magist-

ratsbeschluss Nr. 0177 vom 07.03.1995 (Sicherung des Mindeststandards). Weitere Infos zu den Arbeitsgrund-
lagen der Jugendarbeit in Wiesbaden vgl. Jahresbericht unter www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesell-
schaft/sozialplanung-entwicklung/content/jugendhilfeplanung.php#SP-tabs:4, 12.03.2020.  

45  Kurz vor Redaktionsschluss des hier vorliegenden Berichtes wurden auch die PISA 2018-Ergebnisse öffentlich 

(vgl. Reiss u. a. 2019). An der im Text beschriebenen Situation hat sich mit Blick auf diese noch aktuellere 
Datenbasis nichts grundlegend geändert: „Die Ergebnisse der PISA-Studie 2018 zeigen erneut, dass im Ver-
gleich zu anderen OECD-Staaten der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Lesekompetenz in 
Deutschland besonders stark ausgeprägt ist“ (vgl. a. a. O.: 158). 

privilegierteren Elternhäusern auf das Gymna-
sium über. Obgleich es deutschlandweit gesehen 
hier seit dem Jahr 2000 (dem Jahr des ersten 
„PISA-Schocks“) laut den verschiedenen nachfol-
genden PISA-Studien45 leichte Annäherungen 
gab, so gibt es dennoch weiterhin sehr große Un-
terschiede: Während Akademikerkinder (vgl. in 
Tabelle 6 „obere Dienstklasse“) im Alter von 
15 Jahren im Jahr 2015 in Deutschland mehr-

http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/soziale-dienste-hilfen/content/schulsozialarbeit.php
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/soziale-dienste-hilfen/content/schulsozialarbeit.php
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/jugendhilfeplanung.php#SP-tabs:4
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/jugendhilfeplanung.php#SP-tabs:4
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heitlich (zu 55 Prozent) ein Gymnasium besu-
chen, gilt dies für 15-Jährige, deren Eltern als un-
gelernte Kräfte arbeiten, nur in einem von 
fünf Fällen (20 Prozent).  
 

Aktuelle Daten aus Wiesbaden sind auf Basis der 
aktuell unter Federführung der Goethe-Universi-
tät Frankfurt am Main stattfindenden Wiesbade-
ner Grundschulkinderstudie, die den Übergang 
zur Sekundarstufe I untersucht, demnächst zu 
erwarten. 
 

Tabelle 6:  Gymnasialbesuch nach beruflichem Status der Eltern 2000 und 2015 in Deutschland 
 

 
 
Quelle:  PISA 2015 (vgl. Reiss u. a. 2016: 307) 

 
Grundsatz und Planung 

 
Da es relativ wenig Wechsel der Bildungsgänge 
im Laufe der Sekundarstufe gibt, bleibt dieses 
Muster auch im Laufe der Sekundarstufe I erhal-
ten.  
 
Während es die Mehrzahl der Gymnasien in 
Deutschland mit Kindern und Jugendlichen aus 
sozioökonomisch privilegierten Elternhäusern zu 
tun hat, ist es bei den Hauptschulen, aber auch 
Schulen mit integrierten Bildungsgängen (z. B. 
IGS) umgekehrt (vgl. Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2018: 92). Das heißt überspitzt 
formuliert: Die (herkunfts-)benachteiligten Kin-
der und Jugendlichen besuchen nicht nur in der 
Regel Schulen, die niedrigere Bildungsab-
schlüsse erwarten lassen, sondern sie bleiben 

auch weitgehend von Gleichaltrigen mit einem 
anderen sozioökonomischen Status nach Schu-
len/Institutionen getrennt. Dies dürfte die ohne-
hin bestehenden Unterschiede zwischen den 
(herkunfts-)benachteiligten und den privilegier-
ten Kindern und Jugendlichen in der häuslichen 
Förderung, den Freizeitaktivitäten und Unter-
schiede in der in der Schule stattfindenden För-
derung noch weiter verstärken. 
 
Wie wirkt sich dies nun alles auf die Kompeten-
zen und Leistungen der Jugendlichen in der Se-
kundarstufe I aus? Auch hier hat PISA 2015 wich-
tige aktuelle Daten zu bieten. Wenig überra-
schend ist, dass sich die o. g. Unterschiede im 
Schulbesuch nach sozioökonomischem Status 
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der Schülerinnen und Schüler auch bei den Kom-
petenzniveaus im Alter von 15 Jahren zeigen: Ju-
gendliche aus statusniedrigeren (benachteilig-
ten) Elternhäusern weisen im Schnitt geringere 
Kompetenzniveaus auf. Im Mittel beträgt z. B. 
die Punktedifferenz im Leseverstehen zwischen 
der untersten Gruppe (Jugendliche, deren Eltern 
als ungelernte Kräfte arbeiten) und der höchsten 
Gruppe (Jugendliche mit Eltern mit akademi-
schem Abschluss) heute (2015) 66 Punkte; 2010 
waren es mit 106 Punkten allerdings noch deut-
lich größere Unterschiede (vgl. PISA 2015, 311). 
Der Anteil der leistungsschwachen Leserinnen 
und Leser (= Wert unterhalb Lesekompetenz-
stufe II) liegt derzeit insgesamt bei etwa 16 Pro-
zent und ist ebenfalls stark mit der sozialen Her-
kunft gekoppelt: Während fast jede/-r vierte Ju-
gendliche aus einem Elternhaus, in dem die El-
tern als Ungelernte tätig sind, lediglich dieses un-
genügende Leseniveau erreicht, sind es unter 
den Jugendlichen mit akademisch gebildeten El-
tern weniger als zehn Prozent. 
 
Nicht nur im Bereich basaler Kompetenzen gibt 
es jedoch Unterschiede nach Herkunft und 
Schultyp. Auch im Bereich politischer Bildung, 
die fundamental für das dauerhafte Funktionie-
ren des Gemeinwesens und des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts ist, wurden kürzlich gravie-
rende Unterschiede nach Schulformen ausge-
macht. Sabine Achour, Professorin an der FU 
Berlin, hat in einer Studie für die Friedrich-Ebert-
Stiftung die Befunde so zusammengefasst: „Der 
Politikunterricht ist etwas Elitäres.“ bzw. „Wer 
hat, dem wird gegeben“ (Achour/Wagner 2019). 
Sie meint damit, dass Gymnasialschülerinnen 
und -schüler, die ohnehin privilegiert seien, auch 
noch beim Politikunterricht besser ausgestattet 
seien. Dies kann man in vielen Bereichen fortset-
zen, die ähnlich wichtig für die „weicheren“ Bil-
dungsziele dieser Lebensphase sind. So hat im 
Bereich der „internationalen Jugendarbeit“ die 
sog. „Zugangsstudie“ untersucht, wer in den Ge-

nuss internationaler Begegnungen und Schüler-
austausche kommt, die nicht nur für die Persön-
lichkeitsentwicklung und die Sprachkompeten-
zen nachhaltig (!) positive Effekte nach sich zie-
hen. Es zeigt sich, dass auch hier die Gymnasias-
tinnen und Gymnasiasten sowie Jugendliche aus 
privilegierteren Elternhäusern am meisten profi-
tieren (vgl. Becker/Thimmel 2019). 
 
Im Sinne der Chancengerechtigkeit, aber auch im 
Hinblick auf eine möglichst gute Ausschöpfung 
vorhandener (Bildungs-)Potentiale besteht nach 
wie vor dringender Handlungsbedarf in Richtung 
eines „Nachteilsausgleichs“. Dies betrifft alle 
(herkunfts-)benachteiligten Kinder und Jugendli-
chen gleichermaßen, aber insbesondere diejeni-
gen, die sich außerhalb des Gymnasialsystems in 
Richtung niedriger Schulabschlüsse bewegen. 
Die Wiesbadener Schulsozialarbeit46, die Ange-
bote der Jugendarbeit und zuletzt die bereichs-
übergreifende „Handlungsstrategie Chancen für 
(herkunfts-)benachteiligte junge Menschen“47 
setzen zwar bereits an vielen Stellen an, müssen 
vor dem Hintergrund obiger Befunde aber wei-
tergeführt und weiterentwickelt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
46  Zum Angebot und den Konzepten der Wiesbadener Schulsozialarbeit vgl. www.wiesbaden.de/leben-in-wies-

baden/gesellschaft/soziale-dienste-hilfen/content/schulsozialarbeit.php, 13.01.2020. 
47  Vgl. den letzten Sachstandsbericht hierzu zum Download unter www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/ge-

sellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/jugendhilfeplanung.php#SP-tabs:3, 13.01.2020. 

http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/soziale-dienste-hilfen/content/schulsozialarbeit.php
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/soziale-dienste-hilfen/content/schulsozialarbeit.php
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/jugendhilfeplanung.php#SP-tabs:3
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/jugendhilfeplanung.php#SP-tabs:3
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5.4   Aktuelle (Teil-)Ziele mit Blick auf das Handlungsfeld und Maßnahmen 

in 2018/19 

Ziel 1 
Gezielte Förderung von Schülerinnen und Schülern an Hauptschulen bzw. mit potenziellem Haupt-
schulabschluss an Schulen mit integrierten Bildungsgängen, um deren Bildungsweg und insbesondere 
den Übergang Schule – Beruf zu sichern. 
 
Maßnahmen 
- Schulsozialarbeit an nahezu allen Hauptschulen/Hauptschulzweigen, Mittelstufenschulen und In-

tegrierten Gesamtschulen, 

- Schulsozialarbeit an Berufsschulen, beruflichen Schulen, 

- Platzierung von weiteren Angeboten an oder im Umfeld dieser Schulen (z. B. Patenprogramme, 

Förderunterricht). 

 
Ziel 2 
Förderung (herkunfts-)benachteiligter Kinder und Jugendlicher durch außerschulische, non-formale 
Bildungsangebote im Rahmen von Jugendarbeit. 
 
Maßnahmen48 
- Kinder- und Jugendzentren mit Angeboten offener Kinder- und Jugendarbeit in allen Stadtteilen 

mit hohen sozialen Bedarfslagen und zum Teil darüber hinaus, 

- kostengünstige kommunale Ferien- und Kulturangebote, 

- Förderung Internationaler Begegnungen, die sich an der Zielgruppe (herkunfts-)benachteiligter 

junger Menschen orientieren. 

 
Ziel 3 
Aktive Förderung der Nutzung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für junge Menschen mit Bezug 
von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II, XII, AsylbLG bzw. mit Bezug von Wohngeld und Kin-
derzuschlag. 
 
Maßnahmen 
- Etablierung von Lernförderungsangeboten an Schulen mit Schulsozialarbeit, 

- im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten großzügige Regelungen/Verfahren in punkto Nutzung 

der Mittel für soziokulturelle Teilhabe. 

5.5   Entwicklungsherausforderungen 2020 ff. im Handlungsfeld 

Folgende Handlungsstränge sind aus sozialplanerischer Sicht mit Blick auf die in diesem Kapitel be-
schriebenen Befunde politisch zu diskutieren und fachlich zu entwickeln: 
- Sicherung und Begleitung der Bildungswege von (herkunfts-)benachteiligten Kindern und Jugend-

lichen, die den Weg in höhere Bildungsgänge geschafft haben, 

- Einführung von Schulsozialarbeit an Realschulen und evtl. auch einzelnen Gymnasien, sofern sie 

einen höheren Anteil an (herkunfts-)benachteiligten Kindern/Jugendlichen aufweisen, um Ab-

stiege zu verhindern und die Bildungswege der benachteiligten jungen Menschen zu stabilisieren. 

 
48  Zu Details vgl. vorherige Fußnote. 
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5.6   Aktuelle Indikatoren 

Aktuell liegen jährlich im Rahmen des Bildungsmonitorings bzw. anderer Daten aus dem Bereich Sozi-
alberichterstattung folgende Informationen vor: 
 
- Sekundarstufen I-Schülerinnen und -Schüler insgesamt (Klassen 5 - 10), 

- davon in Hauptschule, Realschule, Mittelstufenschule, Gymnasium und IGS, 

davon in Privatschulen, 

davon in Förderschulen (davon mit Förderbedarf Lernen), 

davon inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler (davon mit Förderbedarf Lernen), 

davon in Deutschintensivklassen/-kursen, 

davon mit Schulsozialarbeit, 

- Sekundarstufen I-Schülerinnen und -Schüler nach Schultypen in Klasse 5, 

inkl. Differenzen nach Stadtteilen je nach Bedarfslage, 

- Absteigerinnen und Absteiger (absolut und in Prozent), 

- Wiederholerinnen und Wiederholer (absolut und in Prozent), 

- Sekundarstufen I-Schülerinnen und -Schüler nach Schultypen in Klasse 8, 

inkl. Differenzen nach Stadtteilen je nach Bedarfslage, 

- 10- bis unter 15-Jährige insgesamt, 

davon mit Grundsicherungsleistungen (absolut und in Prozent), 

- 10- bis unter 15-jährige Ausländerinnen und Ausländer, 

davon < zwei Jahre in Deutschland (absolut und in Prozent). 

 
Alle vorhandenen Daten hierzu vgl. Kapitel 5.8   

5.7   Weiterentwicklung von Indikatoren 

Folgende Weiterentwicklungen im Sinne eines umfassenderen Monitorings wären wünschenswert 
(Anforderungen analog zum Grundschulbereich): 
 
- Merker „BuT-berechtigt“ in LUSD integrieren, um Anteil der einkommensschwachen/armen und 

damit (herkunfts-)benachteiligten Kinder an den Schulen besser einschätzen zu können (dies 

könnte Basis für eine sozialindizierte Ressourcenzuweisung am Nachmittag sowie Grundlage für 

das Angebot kommunaler Schulsozialarbeit sein); die Schule hat in der Regel die Information, da 

BuT-Berechtigung für Klassenausflüge, Mittagessen und u. U. die Lernförderung relevant ist; 

- sowie vorhandene LUSD ohne Beschränkungen für abgeschottete Statistikstellen der Kommu-

nen/Kreise nutzbar machen; 

- gemeinsame Definition zwischen Staatlichem Schulamt, Schulen, Schulentwicklungsplanung und 

Jugendhilfeplanung der Gruppe von Kindern mit besonderen Herausforderungen, um auf Schul-

ebene den Grad der Herausforderungen datenbasiert beobachten zu können und diesen zur 

Grundlage für „Interventionen“ machen zu können. 

 
Hierfür sind wir auf die Kooperation mit dem Land angewiesen. 
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5.8   Tabellen 

Die Ausgangsverteilung der Schülerinnen und Schüler in Klasse 5 hat sich in den letzten zehn Jahren 
nicht wesentlich verändert: Mit Abstand die meisten Schülerinnen und Schüler besuchen zu Beginn 
der Sekundarstufe I das Gymnasium; ihr Anteil hat sich von 48 Prozent im Schuljahr 2007/08 auf 
51 Prozent im Schuljahr 2017/18 erhöht Ebenfalls leicht gewonnen haben die Integrierten Gesamt-
schulen mit einem Anstieg von 26 Prozent auf 29 Prozent im gleichen Zeitraum. Die anderen Schulfor-
men haben im gleichen Umfang leicht „verloren“. 
 

Abbildung 17:  Verteilung auf Schulformen in Klasse 5 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 

 

Grundsatz und Planung 
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Betrachtet man diese Ausgangsverteilung in Klasse 5 differenziert danach, aus welchen Stadtteilen die 
Schülerinnen und Schüler kommen bzw. genauer nach der sozialen Bedarfslage der Stadtteile49 und 
damit indirekt nach den sozialen Merkmalen der Schülerinnen und Schüler, so wird mit Blick auf Ab-
bildung 18 deutlich, wie ungleich verteilt der Start in die Sekundarstufe I ist: Nur 35 Prozent der Schü-
lerinnen und Schüler aus Stadtteilen mit hohen sozialen Bedarfslagen, also benachteiligten Wohnge-
genden, starten im Gymnasium, wohingegen deren Altersgenossinnen und -genossen aus den Stadt-
teilen mit geringen sozialen Bedarfslagen, also privilegierten Wohngegenden, zu knapp zwei Dritteln 
(63 Prozent) mit dem Gymnasium beginnen. 
 

Abbildung 18:  Verteilung nach Bedarfslage des Stadtteils im 5. Schuljahr (2017/18) 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) sowie Dezernat für Finanzen, 

Schule und Kultur 

 Grundsatz und Planung 

 
 
  

 
49  Vgl. zu den Definitionen der Bedarfslagen der Stadtteile die aktuell erschienene Wiesbadener Sozialraumana-

lyse (www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-entwicklung/content/sozialraum-
analyse.php, 13.01.2020) sowie Exkurs 1 dieses Berichtes. 
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Die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf Schulformen in Klassenstufe 8 (vgl. Abbildung 19) im 
Vergleich zu Klassenstufe 5 macht eine enorme Dynamik „nach unten“ deutlich: Im Schuljahr 2013/14 
starteten in Klasse 5 etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler im Gymnasium (vgl. Abbildung 17), 
vier Jahre später sind aus dieser Kohorte im Schuljahr 2017/18 noch 42 Prozent im Gymnasium. Der 
Anteil der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Klassenstufe 8 hat sich über die Jahre kaum verän-
dert. 
 

Abbildung 19:  Verteilung auf Schulformen in Klasse 8 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 

 

Grundsatz und Planung 

 
Betrachtet man diese Verteilung in Klasse 8 wiederum nach der sozialen Bedarfslage der Stadtteile50 
und damit indirekt nach den sozialen Merkmalen der Schülerinnen und Schüler, so wird mit Blick auf 
Abbildung 20 deutlich, dass – wie schon in der 5. Klasse (vgl. Abbildung 18) – die Bildungsteilhabe sehr 
ungleich verteilt ist: Nur 27 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus Stadtteilen mit hohen sozialen 
Bedarfslagen, also benachteiligten Wohngegenden, besuchen in der 8. Klasse (noch) ein Gymnasium, 
wohingegen deren Altersgenossinnen und -genossen aus den Stadtteilen mit geringen sozialen Be-
darfslagen, also privilegierten Wohngegenden, noch zu mehr als der Hälfte (56 Prozent) ein Gymna-
sium besuchen.  
 
Interessanterweise hat sich der Anteil der Gymnasialschülerinnen und -schüler zwischen Klasse 5 und 8 
damit bei Herkunft aus privilegierten Stadtteilen mehr reduziert als bei Stadtteilen mit hohen sozialen 
Bedarfslagen. 
 

 
50  Vgl. zu den Definitionen der Bedarfslagen der Stadtteile die aktuell erschienene Wiesbadener Sozialraumana-

lyse 2019 sowie Exkurs 1 dieses Berichtes. 
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Abbildung 20:  Verteilung nach Bedarfslage des Stadtteils im 8. Schuljahr (2017/18) 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) sowie Dezernat für Finanzen, 

Schule und Kultur 

 Grundsatz und Planung 
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Abbildung 21:  Verteilung nach Schulformen 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 

 
Grundsatz und Planung 
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Abbildung 22:  Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I (Jahrgangsstufen 5 bis 10) 
, 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 

 Grundsatz und Planung 

 
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf51 hat in den letzten Jahren 
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51  Vgl. hierzu auch Exkurs 2, der sich intensiver mit dem Thema Integration und Inklusion beschäftigt. 

626 (4%)

552 (4%)

552 (4%)

601 (4%)

568 (4%)

575 (4%)

1.586 (11%)

1.297 (9%)

1.013 (7%)

857 (6%)

701 (5%)

589 (4%)

3.176 (21%)

3.114 (21%)

2.953 (20%)

2.848 (20%)

2.782 (19%)

2.776 (19%)

6.540 (43%)

6.465 (43%)

5.720 (40%)

5.608 (39%)

5.792 (40%)

6.183 (42%)

3.140 (21%)

3.705 (24%)

4.237 (29%)

4.440 (31%)

4.502 (31%)

4.537 (31%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2007/08

2009/10

2011/12

2013/14

2015/16

2017/18

Förderschule Hauptschule Realschule Mittelstufe Gymnasium IGS



78   Wiesbadener Bildungsbericht 2019 

 
 

 

Abbildung 23:  Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf* 
 

 

 

 

 
 
 
 
* Inklusive kranke Schülerinnen und Schüler 

Quelle:  Hessisches Kultusministerium  

 Grundsatz und Planung 

 
Die Schülerinnen und Schüler, die aufgrund von Zuwanderung fehlende bzw. unzureichende Kennt-
nisse der deutschen Sprache aufweisen und einer eigenen Deutschsprachförderung in Form von Deut-
schintensivklassen bedürfen, machen im Schuljahr 2017/18 nur rund 1,7 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I aus und haben damit zahlenmäßig insgesamt nur geringe Bedeutung. Da 
diese Klassen jedoch nur an ausgewählten Schulen eingerichtet werden, ist natürlich der Anteil in den 
Einzelschulen sehr unterschiedlich hoch. 
 

Abbildung 24:  Schülerinnen und Schüler in Deutschintensivklassen (Sekundarstufe I) 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 

 Grundsatz und Planung 
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Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die durch die kommunale Schulsozialarbeit im Rahmen der 
Sekundarstufe I in Form von Klassenbetreuung erreicht werden, liegt seit einigen Jahren bei gut einem 
Drittel.52 
 

Abbildung 25:  Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Schulsozialarbeit 
 

 
 
Quelle:  Amt für Soziale Arbeit, Abteilung Schulsozialarbeit 

 Grundsatz und Planung 

 
 
Der Anteil der Absteigerinnen und Absteiger, also der Anteil derer, die pro Jahr in eine niedrigere Schul-
form (also z. B. vom Gymnasium zur Realschule oder von der Realschule zur Hauptschule) wechseln, 
ist im 10-Jahreszeitraum leicht gesunken und liegt inzwischen bei 1,7 Prozent, wobei der Anteil bei den 
Jungen mit 1,9 Prozent deutlich höher liegt als bei den Mädchen mit 1,5 Prozent. Insbesondere bei den 
Jungen hat der Anteil der Absteiger abgenommen. 
 

 
52  Hierbei unberücksichtigt ist die durch das Land im Jahr 2018 eingeführte Unterstützung durch Schulsozialar-

beiterinnen und -arbeiter des Landes, die sog. „UBUS“-Kräfte, die es inzwischen – im Gegensatz zur Wiesba-
dener Schulsozialarbeit – an allen Schulformen gibt. In der Regel haben diese Kräfte aber nie alle Schülerinnen 
und Schüler der jeweiligen Schule im Fokus. 
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Abbildung 26:  Absteigerinnen und Absteiger in der Sekundarstufe I 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 

 Grundsatz und Planung 
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Im Gegensatz zu den Abstiegen hat sich bei den Klassenwiederholungen im betrachteten 10-Jahres-
zeitraum relativ wenig getan: Jedes Jahr wiederholen heute in der Sekundarstufe I rund 3,6 Prozent 
der Kinder an Gymnasien die Klasse mit nach wie vor deutlich höheren Anteilen bei den Jungen 
(4,4 Prozent) als bei den Mädchen (2,8 Prozent). 
 

Abbildung 27:  Wiederholerinnen und Wiederholer in der Sekundarstufe I Gymnasium 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 

 Grundsatz und Planung 
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Die folgenden Abbildungen (vgl. Abbildung 28 und Abbildung 29) zeigen die Daten zu Wiederholerin-
nen- und Wiederholerquoten noch für die Schulformen Realschule und Hauptschule. Interessanter-
weise sind diese höher als an Gymnasien (Realschule: 5,4 Prozent, Hauptschule 6,5 Prozent). Der übli-
che Geschlechterunterschied bei den Wiederholungen existiert bei Hauptschülerinnen und -schülern 
nicht.  
 

Abbildung 28:  Wiederholerinnen und Wiederholer in der Sekundarstufe I Realschule 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 

 
Grundsatz und Planung 
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Abbildung 29:  Wiederholerinnen und Wiederholer in der Sekundarstufe I Hauptschule 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 

 
Grundsatz und Planung 

 
Die folgende Abbildung gibt für die Altersgruppe der 10- bis unter 16-Jährigen, die in der Regel die 
Sekundarstufe I besucht, an, welcher Anteil der Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Herkunft bzw. 
familiären Bedingungen als Kinder und Jugendliche, die mit ihren Familien Grundsicherungsleistungen 
(nach dem SGB II, XII oder AsylbLG) beziehen und damit zu den Armen gerechnet werden können. Sie 
stellen mit Blick auf Bildungsteilhabe eine Hauptrisikogruppe dar. Der Anteil dieser Gruppe von (her-
kunfts-)benachteiligten Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und unter 16 Jahren ist in Wies-
baden in den letzten Jahren mit ca. 22 Prozent auf einem stabil hohen Niveau. 
 
Insbesondere neuzugewanderte Kinder und Jugendliche (hier: maximal zwei Jahre in Deutschland le-
bend), die mit einer anderen Sprache und oft auch Kultur aufgewachsen sind, stellen für das Bildungs-
system eine besondere Herausforderung dar. Wie in Abbildung 30 zu ersehen, waren es im Jahr 2018 
430 Kinder und Jugendliche bzw. knapp drei Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 
10 und unter 16 Jahren, die erst maximal zwei Jahre in Deutschland lebten. 
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Die Gruppe der ausländischen Kinder ist sehr viel größer und beträgt derzeit in der Altersgruppe 
rund 16 Prozent. Diese Gruppe ist jedoch sehr heterogen, denn die Staatsangehörigkeit allein sagt 
nicht wirklich etwas über die Bildungsherausforderungen aus.  
 
Noch viel heterogener ist die Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund53 (nicht in der Abb. enthal-
ten), die in der sog. „Herbststatistik“ ausgewiesen ist. Im Bereich der weiterführenden Schulen im 
Schuljahr 2018/19 schwankt deren Anteil sehr nach Schulform und reicht von rund einem Drittel der 
Schülerinnen und Schüler an Gymnasien über 58 Prozent der Schülerinnen und Schüler an IGS bis zu 
über zwei Dritteln der Schülerinnen und Schüler an anderen Schulformen; dabei gibt es noch erhebli-
che Schwankungen nach Einzelschulen. 
 

Abbildung 30:  Wiesbadener Bevölkerung im Alter von zehn bis unter 16 Jahren 
 

 
 
Quelle:  Amt für Statistik, Wahlen und Stadtforschung und Amt für Grundsicherung und 

Flüchtlinge 

 Grundsatz und Planung 

 
53  Definition Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund hierbei: nicht-deutsche Staatsangehörigkeit 

und/oder Geburtsland nicht Deutschland und/oder überwiegende Verkehrssprache in der Familie nicht 
Deutsch. 
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6.1   Rolle des Handlungsfeldes 

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist ein 
wichtiger Schritt im Leben junger Menschen, da 
ein gelingender Übergang die Voraussetzung für 
eine berufliche, aber auch soziale, Integration 
ist. In Deutschland ist der Zusammenhang zwi-
schen formaler Qualifikation und Verdienstmög-
lichkeiten bzw. dem Risiko, im Lebensverlauf ar-
beitslos zu werden, sehr hoch (vgl. Piopi-
unik/Kugler/Wößmann 2017: 19ff.). Insofern 
spielt es für die weitere Erwerbsbiographie eine 
entscheidende Rolle, ob der Übergang vom 
schulischen in das berufliche System gelingt. 

Bildung und Beruf sind die zentralen Struktur-
prinzipien sozialer Ungleichheit, die im Zeitver-
lauf sehr konstant wirken (vgl. Konitzka 1999: 
808). Sie beeinflussen nicht nur den weiteren 
Verlauf der (Erwerbs-)Biographie, sondern sind 
auch selbst abhängig von Herkunft und Sozialisa-
tion. 

Wie bereits in den vorigen Kapiteln dargestellt, 
beeinflusst die soziale Herkunft den Bildungser-
folg in Deutschland maßgeblich. Relevant für 
den Übergang Schule – Beruf ist dabei zunächst 
der Übergang von der Grundschule in die weiter-
führende Schule und die Tatsache, dass die 
Wahrscheinlichkeit, für Schülerinnen und Schü-
ler mit einem niedrigen sozio-ökonomischen 
Status auf ein Gymnasium zu gehen, deutlich ge-
ringer ist als für Schülerinnen und Schüler mit ei-
nem hohen sozio-ökonomischen Status (bei glei-
chen Kompetenzen) (vgl. Solga/Dombrowski 
2009: 13f.). Der sozio-ökonomische Hintergrund 
ist dabei der signifikante Einflussfaktor, nicht der 
Migrationshintergrund. Dieser korreliert zwar 
ebenfalls mit einer niedrigeren Bildungsbeteili-
gung, aber das liegt allein daran, dass bei Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund ein deut-
lich höherer Anteil von niedrigem sozio-ökono-
mischen Status zu finden ist (vgl. Maaz 2017: 6). 
Somit sind die Wege zu bestimmten Schulab-
schlüssen schon durch die herkunftsbedingte 
Schulartwahl vorgeprägt.  
 
Und auch die Berufswahl ist eng verknüpft mit 
der sozialen Herkunft: Der Wahlfreiraum der Ju-
gendlichen bei der Berufswahl resultiert aus er-
fahrungsbiographisch erworbenen Kenntnissen 
und ihrer ökonomischen, sozialen und kulturel-
len Kapitalausstattung, wie in Anlehnung an 
Boudon und Bourdieu argumentiert wird (vgl. 
Brändle/Grundmann 2012: 58). Die Berufsaus-
bildungs- und Studienerfahrungen der Eltern be-
einflussen den Übergang ihrer Kinder in die be-
rufliche Bildung; Jugendliche statushöherer El-
ternhäuser neigen selbst bei gleicher Schulbil-
dung seltener zu betrieblichen Ausbildungen. 
Weiter beeinflusst es positiv die Aufnahme einer 
betrieblichen Ausbildung, wenn die Eltern selbst 
eine Berufsausbildung haben, sodass gerade die 
Jugendlichen leer ausgehen, deren Eltern auch 
keine Berufsausbildung absolviert haben, da hier 
keine vorhandenen Netzwerke aktiviert werden 
können (vgl. ebd.: 66f.). Darüber hinaus zeigen 
Studien auch detailliert auf, inwiefern die ge-
wählten Ausbildungsberufe ebenso wie Studien-
fächer mit Herkunft korrelieren. Die „soziale“ 
Herkunft der Eltern spielt bei der Bildungsteil-
habe und somit auch beim Bildungserfolg in 
Deutschland eine sehr entscheidende Rolle – in 
der Weise, wie sie soziales Kapital an ihre Kinder 
weitergeben; und das insbesondere bei der Er-
reichung von Schulabschlüssen und dem Über-
gang in den Beruf. 
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6.2   Gesetzlicher Auftrag der Kommune unter Berücksichtigung zentraler Be-

schlussfassungen 

Der gesetzliche Auftrag für die Kommune, (her-
kunfts-)benachteiligte Jugendliche beim Über-
gang von Schule in den Beruf zu unterstützen, 
fußt auf zwei unterschiedlichen Grundlagen 
bzw. im Hinblick auf zwei Zielgruppen:  
 
Die Leistungsberechtigten von Grundsicherungs-
leistungen im SGB II sind gemäß § 14 zu fördern, 
im Speziellen gemäß der Berufsausbildungsför-
derung nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 51 
SGB III/§ 54a SGB III/§ 76 SGB III. Außerdem sind 
benachteiligte Jugendliche von der Kommune 
gemäß § 13 SGB VIII mit Schulsozialarbeit zu för-
dern. 
 
Dabei sind im SGB II grundsätzlich alle Leistungs-
berechtigten zu unterstützen, mit dem Ziel eines 
eigenständigen Lebens unabhängig von Grundsi-
cherungsleistungen. Das Kommunale Jobcenter 
agiert, gemäß seines Arbeitsprogrammes für Be-
schäftigung, Qualifizierung und Ausbildung, ge-
rade bei jungen Menschen nach dem Grundsatz, 
dass eine berufliche Ausbildung priorisiert vor ei-
ner Arbeitsaufnahme zu fördern ist (vgl. Krät-
schmer-Hahn 2019a: 12). Denn eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung vermindert das Risiko sig-
nifikant, von Arbeitslosigkeit und Grundsiche-
rungsbezug in der Erwerbsbiographie betroffen 
zu sein. Die gesetzlich verankerten Maßnahmen 
im Kontext Berufsvorbereitung/Berufsausbil-
dung sind oben benannt (Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen, Einstiegsqualifizierung 
und außerbetriebliche Berufsausbildung), aber 
auch die Beratung des Fallmanagements hat die 
Aufnahme einer Ausbildung bei jungen Men-
schen im Fokus. 
 
Der Einsatz von Schulsozialarbeit umfasst heute 
in Wiesbaden insgesamt zwölf Einrichtungen an 
zwei Förder-, einer Haupt- und acht Integrierten 
Gesamtschulen, einer Mittelstufenschule sowie 
an den fünf beruflichen Schulen. Dies dient dem 
beschriebenen Entgegenwirken herkunftsbe-
dingter Bildungsbenachteiligung: Mit Stadtver-
ordnetenbeschluss Nr. 0272 vom 04.07.2013 in 
Verbindung mit Nr. 0090 vom 09.02.2012 wurde 
der Ausbau von Schulsozialarbeit gemäß Betreu-
ungsstandard aktualisiert. Dies beinhaltet insbe-
sondere einen adäquaten Personalschlüssel, der 

als Richtwert mit einer Fachkraft Schulsozialar-
beit je 150 „Hauptschülerinnen bzw. Hauptschü-
ler“ und je 75 „Förderschülerinnen und Förder-
schüler“ festgelegt ist. 
 
Schulsozialarbeit erreicht gegenwärtig nahezu 
100 Prozent aller prognostizierten Hauptschul- 
und Förderschulabsolventinnen und -absolven-
ten für Lernhilfe sowie die prognostizierten Re-
alschulabsolventinnen und -absolventen, welche 
die Wiesbadener Integrierten Gesamtschulen 
mit Schulsozialarbeit besuchen; zusätzlich die Ju-
gendlichen an den beruflichen Schulen, die sich 
dort in den Angeboten der Berufsvorbereitung 
befinden (Bildungsgänge zur Berufsvorberei-
tung, zweijährige Berufsfachschule und einjäh-
rige höhere Berufsfachschule). 
 
Schulsozialarbeit begleitet mit gezielten Berufs-
orientierungs- und -fördermaßnahmen die Ein-
mündung in die berufliche Bildung, um u. a. be-
sonders Jugendliche zu unterstützen, die ggfs. 
herkunftsbedingt einen geringeren Schulab-
schluss erhalten werden. Der beschriebenen Se-
lektion durch die Herkunft der Kinder und Ju-
gendlichen, bezogen auf die gegenwärtigen 
Schulabschlüsse, kann damit nicht entgegenge-
wirkt werden, aber die Geringhaltung der Quote 
von Schülerinnen und Schülern ohne Schulab-
schluss bzw. der Übergang in berufliche Bildung 
kann erfolgreich mitgestaltet werden. So ist die 
Arbeit der Schulsozialarbeit an allen Schulen be-
zogen auf die besonders stark benachteiligten 
Jugendlichen sensibilisiert und unterstützt diese 
mit dem Ziel, trotz und mit ihren Problemlagen 
die bestmöglichen individuellen Übergänge aus 
der Sekundarschule sowie der Berufsorientie-
rung an den beruflichen Schulen heraus zu ge-
stalten. In der Schnittstelle von dem Übergang 
aus der Sekundarschule bedient sie sich mit ei-
nem eigens eingerichteten Fallmanagement der 
Kompetenzagentur Wiesbaden, die in den Leis-
tungskatalog der Schulsozialarbeit eingebunden 
ist. Damit wird das Ziel „keine/r darf verloren ge-
hen“ erfolgreich aufgegriffen und stellt zum Bei-
spiel bei allen Schulabgängerinnen und Schulab-
gängern ohne Schulabschluss einen adäquaten 
Übergang her. 
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6.3   Problembeschreibung mit Blick auf (Herkunfts-)Benachteiligte 

Der Ausbildungsmarkt steht nicht allen Jugendli-
chen in gleicher Weise offen (vgl. Hillmert/Weß-
ling 2014). Einige haben einen deutlich schwere-
ren Zugang, weil ihnen Ressourcen fehlen, auf 
die Arbeitgeber Wert legen oder weil andere Ju-
gendliche, mit denen sie um einen Ausbildungs-
platz konkurrieren, bessere Ressourcen aufwei-
sen. Das betrifft vor allem Jugendliche, die 
höchstens über einen Förder- oder Hauptschul-
abschluss verfügen. Noch schwieriger ist es für 
Jugendliche, die SGB II-Leistungen beziehen, da 
ihre Bildungsbeteiligung durch die Lebenslage 
„Armut“ beeinflusst wird. Ein Leben in Armut 
verursacht nämlich nicht nur finanzielle Depriva-
tion, sondern auch erhebliche Einschränkungen 

in den gesellschaftlichen Teilhabemöglichkei-
ten, im zugrunde liegenden sozialen Kapital (z. B. 
Beziehungen zu wichtigen Ausbildungsmarktak-
teurinnen und -akteuren) und insbesondere in 
den Bildungschancen. Auch wenn kompensato-
rische Wirkung im kommunalen Kontext, hier 
durch die Schulsozialarbeit, erzielt wird, ist anzu-
nehmen, dass der Grundsicherungsbezug den-
noch einen Unterschied macht. 
 
Um dieses zu beleuchten, werden drei Gruppen 
von Jugendlichen vergleichend in den Fokus ge-
nommen und deren Schulabschlüsse bzw. deren 
Übergänge analysiert: 

 
1. alle Schulabsolvierenden in Wiesbaden, 

2. Jugendliche an Förder-, Haupt- oder Integrierten Gesamtschulen oder an beruflichen Schulen, die 

von der Schulsozialarbeit begleitet werden ohne Bezug von SGB II-Leistungen, 

3. Jugendliche an Förder-, Haupt- oder Integrierten Gesamtschulen oder an beruflichen Schulen, die 

von der Schulsozialarbeit begleitet werden und Grundsicherungsleistungen gemäß SGB II beziehen. 

 
Die Unterschiede in Schulabschluss und Ausbildungsbeginn zeigen, dass die Bildungschancen im Über-
gang Schule – Beruf ungleich verteilt sind: 

 
1. Betrachtet man alle Schulentlassenen der Sekundarstufe I und II54 am Ende des Schuljah-

res 2017/2018, sieht die Verteilung der Abschlüsse wie folgt aus (für 2.778 Personen): 7,5 Prozent 

aller Schulentlassenen in Wiesbaden beenden die allgemeinbildende Schule ohne Hauptschulab-

schluss55, 14 Prozent erreichen einen Hauptschulabschluss, 38 Prozent einen Realschulabschluss 

und 40,5 Prozent absolvieren das (Fach-)Abitur. 

2. Von allen Schulabsolvierenden der 9. und 10. Klassen der von Schulsozialarbeit begleiteten Schüle-

rinnen und Schüler (ohne SGB II-Bezug) gehen im Vergleichsjahr 11 Prozent ohne Schulabschluss 

ab; 30 Prozent mit (qualifiziertem) Hauptschulabschluss, 59 Prozent mit einem Realschulabschluss 

(darunter 39 Prozent mit einer Empfehlung zum Übergang in Jahrgangsstufe 11). 

3. Betrachtet man darunter nur die Jugendlichen, die von Schulsozialarbeit begleitet werden und im 

SGB II-Bezug leben, so gehen 15 Prozent ohne Schulabschluss ab, 37 Prozent schließen mit (qualifi-

ziertem) Hauptschulabschluss und 48 Prozent mit einem Realschulabschluss ab. 

 
  

 
54  Die Sekundarstufe II der allgemeinbildenden Schulen umfasst die gymnasiale Oberstufe. 
55  Darunter auch die Personen mit einem Förderschulabschluss – so auch in den folgenden Darstellungen der 

Gruppen „ohne Schulabschluss“. Angemerkt werden muss an dieser Stelle, dass die Schülerinnen und Schüler 
der Deutsch-Intensiv-Klassen mit eingerechnet sind. Diese erwerben aufgrund ihres fehlenden Sprachvermö-
gens meist keinen Schulabschluss und befinden sich zudem noch im Grundsicherungsbezug. 
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Man erkennt, dass trotz der selektiven Wahrnehmungsmöglichkeiten der Schulabschlüsse (an den von 
Schulsozialarbeit begleiteten Schulen können die Schülerinnen und Schüler kein Abitur machen) der 
Anteil der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss und mit nur Hauptschulabschluss deutlich erhöht 
ist. D. h. das Risiko, ohne Schulabschluss in den Ausbildungsmarkt überzugehen, steigt zusätzlich durch 
ein Aufwachsen in Armut, wenn eine bestimmte Schulart besucht wird. Somit bestimmen Herkunft 
und Lebenslage stark den Schulabschluss und die Möglichkeit des Übergangs in berufliche Bildung. 
 
1. Beim Übergang in die berufliche Bildung kann man für alle Anfängerinnen und Anfänger in 2017/18 

in Wiesbaden konstatieren, dass 39 Prozent eine duale Ausbildung aufnehmen, 15 Prozent eine 

vollschulische, 33 Prozent gehen weiter zur Schule, um das Abitur zu absolvieren und 14 Prozent 

münden ins sogenannte Übergangssystem56 ein. 

2. Unter den von Schulsoziarbeit begleiteten Jugendlichen sieht die Verteilung sehr anders aus: Bei 

den Jugendlichen ohne SGB II-Bezug gehen 17 Prozent in eine duale Ausbildung über; 4 Prozent in 

eine vollschulische; 50 Prozent gehen weiter zur Schule und 25 Prozent münden ins Übergangssys-

tem ein. 

3. Bei den Jugendlichen mit SGB II-Bezug gehen 14,5 Prozent in eine duale Ausbildung über, 6 Prozent 

in eine vollschulische Ausbildung, 38,5 Prozent gehen weiter zur Schule und 38 Prozent münden ins 

Übergangssystem ein.57 

 
Für die Gruppe aller Jugendlichen in Wiesbaden 
kann konstatiert werden, dass gerade die Anteile 
in den Übergang in Ausbildung im interkommu-
nalen Rhein-Main-Vergleich hoch sind und die-
ser gut gelingt. Dafür werden eher weniger 
Schulabsolvierende als in anderen Kommunen in 
die gymnasiale Oberstufe geführt. 
 
Bei den Übergängen in berufliche Bildung zeigt 
sich – ähnlich wie bei den Schulabschlüssen – 
dass die von Schulsozialarbeit begleiteten Ju-
gendlichen, die einen Hauptschulabschluss ha-
ben, schlechter abschneiden, was die Aufnahme 
einer Ausbildung angeht, wenn sie im SGB II-Be-
zug stehen. Bei den Jugendlichen ohne Ab-
schluss oder mit Realschulabschluss gibt es keine 
signifikanten Unterschiede im Übergang in be-
rufliche Bildung zwischen jungen Menschen mit 
und ohne SGB II-Bezug. Ebenso scheint die au-
ßerbetriebliche Ausbildung ein sehr wirkungs-
volles Instrument zu sein. 
 
Die Jugendlichen im SGB II-Bezug münden aber, 
unter Kontrolle ihrer Schulabschlüsse, deutlich 

 
56   Das Übergangssystem umfasst, in Anlehnung an die Definition des Konsortiums der Bildungsberichterstat-

tung 2006, alle Ausbildungsangebote, die zu keinem anerkannten Ausbildungsabschluss führen, aber darauf 
abzielen, eine Verbesserung der individuellen Kompetenzen von Jugendlichen zur Aufnahme einer Ausbildung 
herzustellen. Hier münden vermeintlich all die Jugendlichen ein, die keine betriebliche oder schulische Ausbil-
dung aufnehmen konnten oder nicht weiter zur allgemeinbildenden Schule gehen (vgl. Weishaupt et al. 2012: 
3). 

57   Der Anteil zu jeweils 100 Prozent sind unbekannte Übergänge. 

häufiger ins Übergangssystem ein, insbesondere 
die Jugendlichen mit Hauptschulabschluss. Die 
weiterführenden Bildungsangebote stehen 
ihnen aufgrund der geringeren Schulabschlüsse 
nicht in gleichem Maße offen wie den Jugendli-
chen ohne SGB II-Bezug. Ohne kompensatori-
sche Einflussnahme, wie sie die Schulsozialarbeit 
durch ihre Begleitung den Jugendlichen zukom-
men lässt, wären die Ergebnisse wahrscheinlich 
noch deutlicher. Anders formuliert: Benachteili-
gungslagen können (kommunal) erfolgreich be-
arbeitet werden. 
 
Festgehalten werden muss: Eine von Armut be-
einflusste Lebenslage zeigt somit auch Effekte 
auf die Bildungschancen und Bildungsergeb-
nisse, fußend auf den schlechteren Schulab-
schlüssen. Und es verbleibt ein gewisser Anteil 
von Jugendlichen in jeder Abschlusskohorte, die 
ohne Schulabschluss die allgemeinbildende 
Schule verlässt und somit schlechte Chancen auf 
dem Ausbildungsmarkt hat – und dieser feh-
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lende Abschluss korreliert mit dem Grundsiche-
rungsbezug, d. h. mit einem Leben in Armut  
(vgl. Krätschmer-Hahn 2019b). 
 

 
 
 
 

6.4   Aktuelle (Teil-)Ziele mit Blick auf das Handlungsfeld und Maßnahmen 

in 2018/19 

Die Ergebnisse zeigen, dass weiterhin großer 
Wert darauf gelegt werden muss, möglichst alle 
Jugendlichen zu einem Schulabschluss zu führen, 
da sonst der Übergang in die berufliche Bildung 
mit hoher Wahrscheinlichkeit schwierig wird 
bzw. nicht gelingt.  
 
Die Übergänge in eine betriebliche Berufsausbil-
dung müssen weiterhin vorbereitet und beglei-
tet werden – insbesondere für Jugendliche mit 
einem niedrigen Schulabschluss. Besonderes Au-
genmerk muss auf benachteiligte Jugendliche 
gerichtet werden, die sich im Grundsicherungs-
bezug befinden, damit ihre Kompetenzentwick-
lung und damit ihre Übergänge systematisch 
verbessert werden. Hier sind sowohl Fallma-
nagementkräfte des SGB II gefragt als auch die 
weiterhin kontinuierliche Arbeit der Schulsozial-
arbeit. 
 
Es wäre sogar wünschenswert, wie auch schon 
angedacht, Schulsozialarbeit als präventives In-
strument zur Verhinderung eines hohen Anteils 
an Schulabsolvierenden ohne Abschluss bereits 
an Grundschulen zu etablieren, da Studien bele-
gen, dass die soziale Selektion im deutschen 
Schulsystem früh beginnt (siehe hierzu auch Ka-
pitel 4). 
 
Schließlich zeigen die ambivalenten Ergebnisse 
zum Übergangssystem einerseits, dass es im An-
schluss viele Jugendliche durch diese Berufsvor-
bereitung schaffen, eine Ausbildung aufzuneh-
men. Andererseits bleibt auch das Phänomen 
der nicht glückenden Übergänge in die berufli-

che Bildung, sodass weitere Maßnahmen not-
wendig werden. D. h. für den einen Jugendlichen 
ist es eine sinnvolle Kompetenzverbesserung, 
andere hingegen schaffen es nicht, die notwen-
digen Ressourcen zur Aufnahme einer Ausbil-
dung zu erlangen, und wieder andere verbringen 
Zeit in Warteschleifen, obwohl sie ausbildungs-
reif sind – wichtig sind die passgenauen Über-
gänge und fachliche Begleitung. Dabei ist es 
nicht hilfreich, das Übergangssystem per se als 
„Warteschleife“ zu stigmatisieren oder als Bruch 
einer Normalerwerbsbiographie zu verstehen.  
 
So lange das Durchschnittsalter bei der Auf-
nahme einer betrieblichen Ausbildung weiter so 
hoch liegt wie bisher, bei ca. 20 Jahren, müssen 
Schulabsolvierende, die jünger sind und einen 
niedrigen Abschluss haben, vernünftige Alterna-
tiven haben, ihre Ausbildungsreife weiter auszu-
bauen, bis sie in Ausbildungsstellen ankommen. 
Es zeigt sich, dass die Begleitung der Schulsozial-
arbeit an beruflichen Schulen (Berufsfachschu-
len, Höheren Berufsfachschulen und Bildungs-
gängen zur Berufsvorbereitung) zu erhöhten 
Aufnahmen von Ausbildungen führt und dass es 
für einen größeren Anteil der Jugendlichen eine 
notwendige, wertvolle Zeit der weiteren Berufs-
vorbereitung und -orientierung ist, die sie benö-
tigen. Auch die relativ hohen Anteile der Zufüh-
rung in weiterführende Bildungsangebote durch 
die Schulsozialarbeit zeigen, dass dieses Angebot 
gerade für (herkunfts-)benachteiligte Jugendli-
che eine große Rolle spielt. 
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6.5   Entwicklungsherausforderungen 2020 ff. im Handlungsfeld 

Angesichts der Tatsache, dass das Erreichen der 
Volljährigkeit eine maßgebliche Voraussetzung 
für die Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung 
zu sein scheint – sei es aus Gründen der seitens 
der Betriebe erwarteten Persönlichkeits- und 
Ausbildungsreife oder zur Vermeidung von Re-
gularien des Jugendarbeitsschutzes oder der 
Rechtsfähigkeit etc. – sollten die allgemeinbil-
denden Mittelstufen- oder Gesamtschulen die 
Zeit nutzen, um möglichst alle Schülerinnen und 
Schüler bis zum Ende der 10. Klasse zu führen, 
und vorzeitige Schulabgänge nur unterstützen, 
wenn ein passgenauer Anschluss (Ausbildungs-
platz oder alternatives Schulangebot zum mittle-
ren Bildungsabschluss) tatsächlich zur Verfügung 
steht. Das in Wiesbaden hervorragend entwi-
ckelte Programm der Kompetenzentwicklung 
und Bildungsförderung muss sich noch stärker 
auf (herkunfts-)benachteiligte junge Menschen 

konzentrieren; das sind insbesondere Existenzsi-
cherungs-Leistungsberechtigte oder auch Neu-
zugewanderte. Für diese Gruppen sollten über 
den gesamten Bildungsweg (Elternbildung, Kin-
dertagesstätten, allgemeinbildende Schulen, 
non-formale Bildung in Jugendeinrichtungen 
und Jugendverbänden) die Hilfestellungen im 
Übergang noch stärker wirksam werden. Das 
breite Unterstützungsportfolio der Wiesbadener 
Sozialpolitik zur Förderung der dualen Ausbil-
dung für benachteiligte und leistungsschwä-
chere Bewerberinnen und Bewerber muss erhal-
ten bleiben und in seiner Effektivität gestärkt 
werden, denn die außerbetriebliche Berufsaus-
bildung, die in Wiesbaden ausgeprägter als in an-
deren Kommunen gefördert wird, ist ein wichti-
ges Instrument zur Erlangung eines Berufsab-
schlusses für Jugendliche, die auf dem ers-
ten Ausbildungsmarkt nicht erfolgreich wären. 

6.6   Aktuelle Indikatoren  

Zur Beschreibung der Bildungsteilhabe im Übergang von Schule in den Beruf kann auf verschiedenste 
Indikatoren zurückgegriffen werden, die Auskunft über die Grundgesamtheit, die Teilhabe  
(herkunfts-)benachteiligter Gruppen und deren Bildungsergebnisse geben. Allerdings liegen relativ 
segmentierte und unverbundene Datenquellen vor, sodass Vergleiche näherungsweise, wie hier vor-
gestellt, angestellt werden müssen. Die integrierte Ausbildungsberichterstattung (iABE), die für Hessen 
kommunale Daten bereit stellt, bietet eine hervorragende Datenquelle, um den Übergang Schule – 
Beruf für alle Jugendlichen in Wiesbaden (aber leider nicht mit der Unterscheidung in (herkunfts-)be-
nachteiligte Jugendliche) überblicksartig zu analysieren: 
 
- Grundgesamtheit (Datenquelle: integrierte Ausbildungsberichterstattung), 

o Schulabschlüsse von Absolvierenden, 

o Anfängerinnen und Anfänger sowie Bestände in Teilbereichen der beruflichen Bildung  

nach den Merkmalen: Alter, Geschlecht, schulische Vorbildung, Staatsangehörigkeit, Über-
gangsverhalten, Wohnort, Berufsgruppen, 

- (Herkunfts-)benachteiligte Gruppen (Datenquellen: Datenbank der Schulsozialarbeit und Fachan-

wendung des Kommunalen Jobcenters), 

o Jugendliche, die an Förderschulen, Hauptschulen und Integrierten Gesamtschulen (+ berufli-

chen Schulen) von Schulsozialarbeit begleitet werden: 

Schulabschluss, Alter, Geschlecht, Übergangsverhalten, Berufsgruppen, 
o darunter Jugendliche, die von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II leben: 

Schulabschluss, Alter, Geschlecht, Übergangsverhalten, Berufsgruppen, 
o Leistungsberechtigte nach dem SGB II: 

Schulabschluss, Alter, Geschlecht, Übergangsverhalten, Berufsgruppen. 
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Wie in 6.3 „Problembeschreibung“ erläutert, sind im Folgenden die Daten für Wiesbaden ausgewertet:  
 

Abbildung 31:  Schulentlassene am Ende des Schuljahres 2017/18 aus allgemeinbildenden Schulen 
nach Abschlussarten in Wiesbaden 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt, Statistische Berichte, Schulentlassene aus allge-

meinbildenden und beruflichen Schulen in Hessen am Ende des Schuljah-
res 2017/2018, Tabelle 6, eigene Darstellung, N=2.778 
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Abbildung 32:  Alle Schulabgängerinnen und -abgänger der 9. und 10. Klasse am Ende des Schuljah-
res 2017/18 bzw. mit SGB II-Bezug aus den allgemeinbildenden Schulen mit Schulsozialarbeit nach 
Abschlussarten in Wiesbaden 
 

 
 
Quelle:  Amt für Soziale Arbeit, Abteilung Schulsozialarbeit, Geschäftsstatistik, Wiesbaden, 

Schuljahr 2017/2018, eigene Darstellung, N=771 insg., 234 SGB II-Bezug (ohne Be-
rücksichtigung von „Praxis und Schule“ (PuSch) und DIK); Förderschulabschlüsse wer-
den als „ohne Abschluss“ gezählt 
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Abbildung 33:  Anfängerinnen und Anfänger in den Teilbereichen der integrierten Ausbildungsbe-
richterstattung im Zeitverlauf mit Schulbesuch in Wiesbaden 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt, Statistische Berichte, Ergebnisse aus dem Pro-

jekt Verstetigung einer integrierten Ausbildungsberichterstattung für Hessen, Anfän-
ger und Bestände, Tabelle 6, eigene Darstellung 
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Abbildung 34:  Übergänge der Schülerinnen und Schüler an Haupt- und Realschulen mit Schulsozi-
alarbeit der 9. und 10. Klasse in Wiesbaden am Ende des Schuljahres 2017/18 
 

 
 
Quelle:  Amt für Soziale Arbeit, Abteilung Schulsozialarbeit, Geschäftsstatistik, Wiesbaden, 

Schuljahr 2017/2018, eigene Darstellung, N=771 insg., 234 SGB II-Bezug (ohne Be-
rücksichtigung von PuSch und DIK) 
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6.7   Weiterentwicklung von Indikatoren  

Wünschenswert wäre es, eine einheitliche Datenbank zu haben, bspw. die Daten der iABE ergänzt um 
Indikatoren für (Herkunfts-)Benachteiligung: besuchte Schulform, Grundsicherungsbezug. Denkbar 
wären auch weitere Indikatoren wie bspw. Verkehrssprache in der Familie oder die Haushaltsform, die 
Hinweise auf erhöhte Teilhabe- bzw. Bildungsrisiken darstellen können. 
 
Leider sind Einkommensdaten auf kommunaler Ebene nicht verfügbar; diese wären ein sehr guter In-
dikator, um eine finanzielle Deprivation zu analysieren. Somit muss sich weiterhin mit dem Grundsi-
cherungsbezug als Indikator für Armut beholfen werden. 
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7.1   Rolle des Handlungsfeldes 

Bildung gilt als zentrale Ressource für Lebens-
chancen. In Form von Abschlüssen und Zertifika-
ten entscheidet sie über berufliche und gesell-
schaftliche Positionen, über das Einkommen und 
damit auch über die individuelle Lebensgestal-
tung. Ein Hochschulabschluss bietet derzeit in 
Deutschland immer noch die höchsten Ver-
dienstmöglichkeiten und ist mit einem geringen 
Arbeitslosigkeitsrisiko verbunden. 
 
Die sogenannte Bildungsexpansion hat ab den 
1950er Jahren in Deutschland zu einer kontinu-
ierlichen Höherqualifizierung der Bevölkerung 
geführt. Junge Menschen verbleiben heute im-

mer länger im Bildungssystem und erwerben im-
mer häufiger einen entsprechend hohen Ab-
schluss. Studien belegen, dass aktuell ein Drittel 
der Bevölkerung zwischen 25 und 34 Jahren 
über einen Studienabschluss verfügt (vgl. 
OECD 2019).  
 
Zwar wurde (und wird) der Hochschulbereich 
aufgrund von steigenden Studierendenzahlen 
kontinuierlich ausgebaut, doch nicht alle sozia-
len Gruppen profitieren davon in gleichem 
Maße. Insbesondere (herkunfts-)benachteiligte 
Personengruppen sind im hochschulischen Be-
reich noch immer deutlich unterrepräsentiert.  

7.2   Gesetzlicher Auftrag der Kommune unter Berücksichtigung zentraler Be-

schlussfassungen 

Hochschulen fallen in die Zuständigkeit der Bundesländer. Kommunen haben im Bereich der Hoch-
schule durch das Fehlen eines gesetzlichen Auftrags nur geringes Einflusspotenzial. 

7.3   Problembeschreibung mit Blick auf (Herkunfts-)Benachteiligte58 

Das Bildungssystem in Deutschland zeichnet sich 
durch eine vergleichsweise hohe soziale Selekti-
vität aus; die hochschulische Bildung stellt dabei 
keine Ausnahme dar. Im Hochschulwesen exis-
tieren Ungleichheiten in nahezu allen Phasen, 
d. h. im Zugang, Verlauf und im Abschluss des 
Studiums. Gut belegt ist in diesem Zusammen-
hang der Einfluss der sozialen Herkunft.  
 
Studienberechtigte aus nichtakademischen El-
ternhäusern (beide Elternteile ohne akademi-
schen Abschluss) entscheiden sich deutlich sel-
tener für die Aufnahme eines Studiums als Stu-
dienberechtigte aus akademischen Elternhäu-
sern (mind. ein Elternteil mit akademischen Ab-
schluss). So haben Kinder aus Akademikerhaus-
halten eine dreimal höhere Chance, ein Studium 
aufzunehmen, als Kinder aus Nichtakademiker-
haushalten (79 Prozent vs. 27 Prozent, vgl. Kra-

 
58  Das Hessische Hochschulgesetz macht keine expliziten Aussagen zur Förderung von (Herkunfts-)Benachteilig-

ten. § 3 (4) verpflichtet die Hochschulen jedoch, ihre Angebote barrierefrei zu gestalten und Studierende mit 
Behinderungen nicht zu benachteiligen. Die Abschaffung der Studiengebühren in Hessen auch mit dem Ziel, 
einen chancengerechteren Hochschulzugang gewährleisten zu können, wurde indes im „Gesetz zur Sicherstel-
lung von Chancengleichheit an hessischen Hochschulen“ vom 18.06.2008 festgelegt.  

cke/Buck/Middendorff 2018: 5). Auch der Über-
gang in das Masterstudium, ebenso wie die spä-
tere Entscheidung für eine Promotion, wird von 
der sozialen Herkunft beeinflusst. Die Wahr-
scheinlichkeit, eine Promotion anzustreben, ist 
bei Studierenden aus akademischen Elternhäu-
sern um 14 Prozentpunkte höher als bei Studie-
renden aus nichtakademischen Elternhäusern 
(vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2018: 156ff.).  
 
Die Ungleichheiten im Hochschulbereich sind 
ganz wesentlich auf die bereits in den vorange-
gangenen Kapiteln beschriebenen Ungleichhei-
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ten im vorgelagerten Schulsystem zurückzufüh-
ren. Bei jeder Bildungsschwelle59, angefangen 
beim Übergang von der Grundschule zur Sekun-
darstufe, kommt es zu wiederholten und sich ge-
genseitig verstärkenden Selektionsprozessen: 
Wie bei einem Trichter verkleinert sich bei jeder 
Bildungsschwelle der Anteil der (Herkunfts-)Be-
nachteiligten, die den Übergang erfolgreich 
meistern (vgl. auch Kapitel 4 und 5 zur Bil-
dungsteilhabe in der Grundschule und in der Se-
kundarstufe). 
 
Die (individuelle) Entscheidung für oder gegen 
ein Hochschulstudium wird aber auch von ande-
ren Faktoren beeinflusst: Am Anfang steht si-

cherlich die Frage nach dem Nutzen eines Hoch-
schulabschlusses in Gegenüberstellung der er-
warteten Kosten. Diese Kosten-Nutzen-Abwä-
gung variiert mit der sozialen Herkunft, d. h. Fa-
milien mit geringer ökonomischer Ausstattung 
und höherer Distanz zu weiterführender Bildung 
überschätzen häufig die Bildungskosten und un-
terschätzen gleichzeitig die Bildungserträge (vgl. 
Becker 2000). 
 
Während des Studiums sieht Bargel (2007) für 
„Arbeiterkinder“ weitere Hürden und Herausfor-
derungen in der Studienfinanzierung, in der häu-
fig nötig werdenden Erwerbstätigkeit während 
des Studiums und im Fehlen von Informations- 
und Beratungsangeboten.   

7.4   Aktuelle (Teil-)Ziele mit Blick auf das Handlungsfeld und Maßnahmen 

in 2018/19 

Ziel ist auch in diesem Bildungsbereich die Ver-
besserung der Teilhabechancen von  
(Herkunfts-)Benachteiligten. Hierfür müssten 
Hürden im Schulsystem abgebaut und außerdem 
weitere Anreize für die Aufnahme eines Studi-
ums geschaffen werden. Als konkrete Maßnah-
men nennt der Hochschul-Bildungs-Report 2020 
die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen 
Hochschule und Gymnasium bzw. Fachober-
schule, die Ausweitung finanzieller Förderung 
(der Studierenden) sowie die Planung von Infor-
mationskampagnen (Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft e. V. 2019: 53).  
 
Mit dem Hochschulpakt 2020 haben sich Bund 
und Länder auf ein gemeinsames Programm ge-
einigt, um „die Chancen der jungen Generation 
zur Aufnahme eines Studiums zu wahren, den 
notwendigen wissenschaftlichen Nachwuchs zu 

sichern und die Innovationskraft in Deutschland 
zu erhöhen“.60 Ergänzende Zielvereinbarungen 
wurden zwischen dem Hessischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst und den staatlichen 
Hochschulen, unter anderem auch der Hoch-
schule RheinMain, geschlossen. Die Hochschule 
in Wiesbaden hat dabei ihren Fokus auf den 
Übergang Schule – Hochschule gelegt. Durch die 
Vernetzung und Kooperation zwischen Schulen 
und Hochschulen soll der Informationsbedarf 
von Schülerinnen und Schülern gedeckt werden, 
was auch benachteiligten Jugendlichen zugute-
kommt.  
 
Wie bereits erwähnt, ist die Einflussnahme von 
Kommunen auf das Hochschulsystem gering, 
weswegen bislang keine weiteren Maßnahmen 
in Planung sind. 

  

 
59  Im deutschen Bildungssystem werden fünf (selektive) Bildungsschwellen beschrieben: 1. Übergang Primar-

stufe – Sekundarstufe I, 2. Übergang Sekundarstufe I – Sekundarstufe II, 3. Erwerb der Studienberechtigung, 
4. Studienaufnahme, 5. (Erster) Hochschulabschluss. 

60  Online unter: www.wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/hochschulpolitik/hochschulen-staerken-fachkraef-
tebedarf-decken-studienqualitaet-wahren, 20.01.2020. 

http://www.wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/hochschulpolitik/hochschulen-staerken-fachkraeftebedarf-decken-studienqualitaet-wahren
http://www.wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/hochschulpolitik/hochschulen-staerken-fachkraeftebedarf-decken-studienqualitaet-wahren
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7.5   Entwicklungsherausforderungen 2020 ff. im Handlungsfeld 

Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Stu-
dienberechtigten und damit ebenso die der Stu-
dienanfängerinnen und -anfänger in Zukunft 
weiter steigen wird. Ein qualitativer und quanti-
tativer Ausbau der Hochschulen, auch am Stand-
ort Wiesbaden, ist damit unumgänglich. Insbe-
sondere wird es aber auch weiterhin darum ge-
hen müssen, die Inanspruchnahme eines Studi-
enplatzes für junge Menschen aus nichtakade-
mischen Elternhäusern zu befördern.61 Die be-
reits beschriebenen präventiven Maßnahmen in 
Schulen setzen an diesem Punkt bereits an, den-
noch müssen auch die konkreten finanziellen 

Hürden in den Blick genommen werden, die für 
junge Menschen aus Elternhäusern ohne großen 
finanziellen Hintergrund bestehen. Studieren 
muss man sich auch „leisten“ können, d. h. so-
lange Bildung stark mit dem Einkommen korre-
liert, wird dieser Mechanismus an die nächste 
Generation weitergegeben, wenn man es nicht 
schafft, auch den jungen Menschen aus bil-
dungsferneren Elternhäusern nicht nur ein Stu-
dium zu ermöglichen, sondern deren Teilhabe zu 
befördern. 

7.6   Aktuelle Indikatoren 

Zu den in Wiesbaden ansässigen Hochschulen 
gehört die Hochschule RheinMain, die private 
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, die 
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung 
(HfPV) und seit Sommersemester 2019 die Hoch-
schule Fresenius. Die Hochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung ist in Wiesbaden mit dem 
Fachbereich Kriminalpolizei vertreten (vgl. Si-
mon/Strohalm 2016).  
 
Die Hochschulstatistik des Hessischen Statisti-
schen Landesamtes gibt Aufschluss über die An-
zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger 
sowie die Anzahl der Studierenden in Wiesbaden 
im Zeitverlauf nach Geschlecht und Nationalität 
(vgl. Tabelle 7 und Tabelle 8). 
 
Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfän-
ger in Wiesbaden ist seit den letzten fünf Jahren 
relativ konstant. Im WS 2017/18 begannen 
1.763 Personen ihr Studium an einer in Wiesba-
den ansässigen Hochschule, drei Viertel davon 

 
61 Selbstverständlich sehen wir weiterhin den Bedarf an Menschen, die über eine (duale) Ausbildung in wichtige 

Bereiche des Arbeitsmarktes wie z. B. Handwerk, Pflege, pädagogische Berufe u. v. m. einmünden und mög-
licherweise werden diese Berufe zukünftig nicht nur an Bedeutung, sondern auch an Prestige und Einkommen 
gewinnen; nichtsdestotrotz geht es an dieser Stelle darum, die sozialen Unterschiede in den Wahl- und Zu-
gangschancen herkunftsbenachteiligter junger Menschen positiv zu beeinflussen. 

62  Die Sozialerhebung wird als Längsschnittstudie bereits seit 1951 durchgeführt (die 21. und aktuellste Erhe-
bung fand 2016 statt) mit dem Ziel, die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden zu erfassen.  

an der Hochschule RheinMain. Auch der Anteil 
an weiblichen und an ausländischen Studieren-
den ist über die Jahre annähernd gleichgeblie-
ben. Die Zahl der Studierenden am Hochschul-
standort Wiesbaden ist hingegen kontinuierlich 
gestiegen und betrug im WS 2017/18 knapp 
12.000. Rund 52 Prozent der Studierenden wa-
ren Frauen, der Anteil an ausländischen Studie-
renden lag bei 12 Prozent. 
 
Auf Ebene der Kommune kann keine Aussage 
über die Bildungsbeteiligung von  
(Herkunfts-)Benachteiligten an Hochschulen ge-
troffen werden. Die Daten der Sozialerhebung 
der Deutschen Studierendenwerke62 geben je-
doch Auskunft über die Verteilung auf Bundes-
ebene. Es ist davon auszugehen, dass sich diese 
Verteilung auch auf kommunaler Ebene wider-
spiegelt.  
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Abbildung 35:  Soziale Zusammensetzung der Studierenden nach Bildungsherkunft 2000 – 2016 
 

 
 
Quelle:  21. Sozialerhebung 

 
Grundsatz und Planung 

Abbildung 35 verdeutlicht, dass sich die soziale 
Zusammensetzung der Studierenden seit 2000 
kaum geändert hat und über die Jahre relativ 
stabil blieb. Deutlich unterrepräsentiert sind 
2016 mit drei Prozent vor allem Studierende, de-
ren Eltern keinen beruflichen Abschluss besit-
zen. Der Anteil der Studierenden aus einem aka-
demischen Haushalt (mind. ein Elternteil mit 
akademischem Abschluss) liegt hingegen bei 
52 Prozent.  

Allein die Betrachtung der Zusammensetzung 
der Studierenden greift bei einer Analyse der Bil-
dungsteilhabe aber zu kurz. Einbezogen und in 
Verhältnis gesetzt werden muss gleichermaßen 
die Verteilung der Sozialstruktur innerhalb der 
gesamten Bevölkerung, um die Über- bzw. Un-
terrepräsentanz einzelner Gruppen zu verdeutli-
chen. 
  

2 1 2 2 2 3

28 28 27 28 27 25

26 25 20 19 21 20

41 46 51 51 50 52

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2003 2006 2009 2012 2016

mind. ein Elternteil
mit akademischen
Abschluss

mind. ein Elternteil
mit beruflichen
Abschluss und Abitur

mind. ein Elternteil
mit beruflichen
Abschluss

beide Eltern ohne
beruflichen Abschluss



102   Wiesbadener Bildungsbericht 2019 

 
 

 

Abbildung 36:  Bildungsbeteiligung der 18- bis 25-Jährigen nach Bildungsherkunft 2016 
 

 
 
Quelle:  angelehnt an Darstellung in Bildung in Deutschland 2018: 156 

 Grundsatz und Planung 

 
Die soziale Zusammensetzung der Studienanfän-
gerinnen und -anfänger unterscheidet sich er-
heblich von der sozialen Zusammensetzung der 
altersgleichen Bevölkerung insgesamt. Als Bei-
spiel: Bei 6 Prozent der 18- bis 25-Jährigen besit-
zen die Eltern keinen beruflichen Abschluss. Un-
ter den Studienanfängerinnen und -anfängern 
liegt dieser Anteil lediglich bei 2 Prozent, die 

Hochschulbeteiligungsquote liegt bei 12 Pro-
zent. Im Gegensatz dazu beginnen 79 Prozent 
der Personen aus Familien, in denen mindestens 
ein Elternteil einen akademischen Abschluss 
(28 Prozent) hat, ein Hochschulstudium. Die 
Wahrscheinlichkeit der Aufnahme eines Studi-
ums ist also um ein Vielfaches höher.  

7.7   Weiterentwicklung von Indikatoren  

Die Hochschulstatistik beinhaltet bislang keine Indikatoren zur Einbindung von  
(Herkunfts-)Benachteiligten in den hochschulischen Bildungsbereich; somit sind auf kommunaler 
Ebene keine Daten verfügbar. Bei einer möglichen Erweiterung der Statistik durch die verantwortlichen 
Ämter wäre der Einbezug solcher Indikatoren wünschenswert.  
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7.8   Tabellen  

Tabelle 7:  Studienanfängerinnen und -anfänger am Hochschulstandort Wiesbaden nach Ge-
schlecht und Nationalität in den WS 2013/14 bis 2017/18 
 

WS 

Studienanfängerinnen und -anfänger 

insgesamt weiblich ausländische Studierende 

absolut in % absolut in % 

2013/14 1.840 992 53,9 328 17,8 

2014/15 1.492 820 55,0 260 17,4 

2015/16 1.547 845 54,6 314 20,3 

2016/17 1.840 1.014 55,1 305 16,6 

2017/18 1.763 972 55,1 311 17,6 
 

Einbezogen werden die Hochschule RheinMain (nur Standort Wiesbaden), EBS Universität für Wirtschaft und Recht (nur 
Standort Wiesbaden), Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung sowie Hochschule des Bundes für öffentliche Ver-
waltung (FB Kriminalpolizei). 
Auch im Sommersemester werden Studierende immatrikuliert, die Zahlen sind ungleich niedriger. 

Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt 

 
Grundsatz und Planung 

 

Tabelle 8:  Studierende am Hochschulstandort Wiesbaden nach Geschlecht und Nationalität in 
den WS 2013/14 bis 2017/18 
 

WS 

Studierende 

insgesamt weiblich ausländische Studierende 

absolut in % absolut in % 

2013/14 8.849 4.350 49,2 1.287 14,5 

2014/15 9.663 4.864 50,3 1.326 13,7 

2015/16 10.369 5.328 51,4 1.406 13,6 

2016/17 11.346 5.920 52,5 1.489 13,1 

2017/18 11.902 6.183 51,9 1.444 12,1 
 

Einbezogen werden die Hochschule RheinMain (nur Standort Wiesbaden), EBS Universität für Wirtschaft und Recht (nur 
Standort Wiesbaden), Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung sowie Hochschule des Bundes für öffentliche Ver-
waltung (FB Kriminalpolizei) 
Auch im Sommersemester werden Studierende immatrikuliert, die Zahlen sind ungleich niedriger. 

Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt 

 
Grundsatz und Planung 
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8.1   Rolle des Handlungsfeldes 

Lebenslangem Lernen und Weiterbildungen im 
Erwachsenenalter kommt eine immer größer 
werdende Bedeutung zu. Das liegt einerseits da-
ran, dass die Lebenserwartung der Menschen 
steigt, die Erwerbsphase folglich immer weiter 
ausgeweitet wird. Andererseits macht es die 
fortschreitende Digitalisierung notwendig, fort-
während vorhandene Kompetenzen auszubauen 
bzw. sich neue Fähigkeiten/neues Wissen anzu-
eignen. Insbesondere in der beruflichen Weiter-
bildung, während der Erwerbsphase ergeben 
sich viele Chancen, Möglichkeiten und Notwen-

digkeiten. Diese sind umso wichtiger für Gering-
qualifizierte, da eine geringe oder gar fehlende 
Berufsausbildung zum einen zu Benachteiligun-
gen auf dem Arbeitsmarkt führt (erhöhtes Ar-
beitslosigkeits- und Armutsrisiko, häufige atypi-
sche Beschäftigungsverhältnisse, erschwerter 
Wiedereinstieg), zum anderen zu verminderten 
sozialen Teilhabechancen. Gerade für Gering-
qualifizierte wäre die Inanspruchnahme von be-
ruflichen Weiterbildungsmaßnahmen wichtig, 
um durch den nachträglichen Erwerb von Bil-
dungs- und/oder Berufsabschlüssen ihre Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 

8.2   Gesetzlicher Auftrag der Kommune unter Berücksichtigung zentraler Be-

schlussfassungen 

Für die Bürgerinnen und Bürger, die Grundsiche-
rungsleistungen nach dem SGB II beziehen, liegt 
in § 16 (1) Satz 4 begründet, dass sie als Leis-
tungsberechtigte durch Leistungen zur berufli-
chen Weiterbildung (u. a.) in die Lage versetzt 
werden sollen, Fuß auf dem Arbeitsmarkt zu fas-
sen und langfristig ihren Lebensunterhalt unab-

hängig von Transferleistungen bestreiten zu kön-
nen. Für Personen, die schon erwerbstätig sind, 
und damit dem SGB III zuzuordnen sind, besteht 
mit dem Qualifizierungschancengesetz das 
Recht, sich bei der Agentur für Arbeit über Wei-
terbildungen beraten zu lassen, und es eröffnet 
größere Möglichkeiten der Qualifizierung. 

8.3   Problembeschreibung mit Blick auf (Herkunfts-)Benachteiligte 

Die durchschnittliche Weiterbildungsbeteili-
gung in Deutschland ist in den letzten Jahrzehn-
ten stetig gestiegen und verblieb zuletzt auf 
50 Prozent (vgl. Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung 2018: 174). Dies bedeutet, dass die 
Hälfte aller Personen im Erwerbsalter in 
Deutschland an einer Weiterbildung (betrieb-
lich, individuell-berufsbezogen und/oder nicht-
berufsbezogen) teilgenommen hat. Es zeigt sich 
aber, dass die Weiterbildungsbeteiligung inner-
halb der Bevölkerung ungleich verteilt ist und 
mit dem Bildungshintergrund variiert. Allgemein 
kann dabei festgehalten werden, dass mit zu-
nehmender schulischer und/oder beruflicher Bil-
dung die Weiterbildungsteilnahme steigt. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass die 
Weiterbildungsquote von Geringqualifizierten 
besonders niedrig ausfällt, obwohl diese Gruppe 
im hohen Maße von der Teilnahme an berufli-
chen Weiterbildungsangeboten profitieren 
würde.  
 

So nahmen 2016 nur 34 Prozent der Personen 
ohne beruflichen Abschluss im Vergleich zu 
68 Prozent der Personen mit Fachhoch-/Hoch-
schulabschluss Angebote der Weiterbildung in 
Anspruch. Diese Differenz zeigt sich auch bei den 
Teilnahmequoten in der betrieblichen, sprich ar-
beits- und berufsbezogenen, Weiterbildung 
(18 Prozent der Personen ohne beruflichen Ab-
schluss vs. 52 Prozent der Personen mit Fach-
hoch-/Hochschulabschluss) (vgl. ebd.).  
 
Die Teilnahme an (beruflicher) Weiterbildung 
wird durch Prozesse der Fremd- und Selbstse-
lektion beeinflusst. Unter „Fremdselektion“ 
werden Mechanismen verstanden, „die struktu-
reller Natur sind und nicht im Entscheidungsbe-
reich eines Einzelnen liegen“ (Osiander/Ste-
phan 2018: 9). Ob überhaupt die Möglichkeit der 
Weiterbildung besteht, hängt von der regionalen 
wie auch nationalen Angebotsstruktur ab. 
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„Selbstselektion“ hingegen meint Faktoren, die 
prinzipiell vom Individuum beeinflusst werden 
können. Nach der Humankapitaltheorie ent-
scheidet sich eine rational handelnde Person 
dann für eine Weiterbildung, wenn der erwar-
tete Nutzen (z. B. höheres Einkommen, Arbeits-
platzsicherheit, soziale Anerkennung) die anfal-
lenden Kosten (z. B. Teilnahmegebühren, Lern-
aufwand/Stress, Opportunitätskosten63, Ein-
kommensverluste) übersteigt (vgl. Seyda/Wal-
lossek/Zibrowius 2018: 16). Die individuelle Ein-
schätzung über Kosten und Nutzen wird von Per-
sönlichkeitsmerkmalen, bisherigen Lernerfah-
rungen, Werthaltungen und subjektiven Einstel-
lungen (geprägt durch biographische Erfahrun-
gen und sozialem Milieu) beeinflusst. 
 
Damit sind die Gründe für die geringere Weiter-
bildungsquote von Geringqualifizierten äußerst 
vielfältig; dies zeigt auch ein Blick in die aktuelle 
Weiterbildungsforschung. In der durch das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) durchgeführten Studie zum Weiterbil-
dungsverhalten in Deutschland sind es vor al-
lem situative Gründe wie beispielsweise eine 
hohe zeitliche Belastung, die als Barriere für 
Weiterbildungsaktivitäten benannt werden 
(42 Prozent). Darauf folgen institutionelle, ins-
besondere finanzielle Gründe, die gegen eine In-
anspruchnahme sprechen (37 Prozent) (vgl. 
BMBF 2017: 269ff.). 
 
 
 

 
63   Opportunitätskosten sind sog. „Verzichtskosten“, die durch entgangene Erlöse/Chancen/etc. entstehen, da 

vorhandene Möglichkeiten nicht wahrgenommen werden konnten (bspw. Gehalt/berufliches Fortkommen 
von Müttern, die ihre Erwerbstätigkeit wegen der Familie einschränken). 

Schließlich wird in der bestehenden Weiterbil-
dungsforschung auf weitere Faktoren hingewie-
sen, die sich negativ auf die Weiterbildungsbe-
teiligung von geringqualifizierten Personen aus-
wirken können: Als gut belegte Weiterbildungs-
barrieren sind die weniger positiven Einschät-
zungen von Geringqualifizierten gegenüber Wei-
terbildung anzusehen, negative Erfahrungen in 
der Schule und damit einhergehend Lernprob-
leme sowie Misserfolge, mangelndes Interesse 
und vor allem den subjektiv fehlenden Bildungs-
bedarf: „Obwohl gerade diese Personengruppe 
ein erhöhtes Arbeitsmarktrisiko trägt, sieht sie 
für sich selbst häufig keinen eigenen Bildungsbe-
darf und hegt eher geringe Nutzenerwartungen 
an berufliche Weiterbildung“ (Ambos 2005: 14). 
 
Insofern ist der Bildungsbereich der beruflichen 
Weiterbildung ein wichtiger in der kommunalen 
Beschäftigungspolitik, da die große Gruppe der 
25- bis 65-jährigen Erwachsenen hierüber er-
reicht werden kann. Es ist im Erwachsenenalter 
seltener, dass eine berufliche Qualifikation nach-
geholt/draufgesetzt wird; aber gerade für die 
Menschen ohne beruflichen Abschluss hat es 
Konsequenzen auf dem Arbeitsmarkt: Sie sind 
seltener häufig in Normalarbeitsverhältnissen, 
sie verdienen deutlich weniger und sie sind von 
einem hohen Arbeitslosigkeitsrisiko bedroht. Oft 
sind (aufstockende) Grundsicherungsleistungen 
vonnöten, um den Lebensunterhalt der Perso-
nen und ihrer Familien zu gewährleisten. Eine 
Folge der deprivierten finanziellen Lage ist eine 
dauerhaft eingeschränkte soziale Teilhabe im 
Vergleich zu anderen Qualifikations-Gruppen. 
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Abbildung 37:  Durchschnittliche Lebensverdienste nach höchstem Bildungsabschluss 
 

 
 
Quelle:  IAB-Berechnungen auf Basis der Stichprobe der Integrierten Arbeitsmarktbiografien 

 Grundsatz und Planung 

 

Abbildung 38:  Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten in Deutschland 1975 bis 2017 
 

 
 
Quelle:  IAB-Berechnungen auf Basis Mikrozensus und Strukturerhebungen der Bundesagen-

tur für Arbeit; Grafik übernommen aus: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (2018): Aktuelle Daten und Indikatoren. Qualifikationsspezifische Arbeitslo-
senquoten. Online unter: http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/qualo_2018.pdf, 
15.12.2019.  
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Operationalisiert werden kann die Gruppe der 
Geringqualifizierten als: Personen im Alter zwi-
schen 25 und 65 Jahren ohne formalen Berufs- 
oder Hochschulabschluss – unabhängig vom 
schulischen Abschluss. Diese Gruppe wird in vier 
Teilgruppen differenziert: Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigte ohne Berufsausbildung; 
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte ohne Be-
rufsausbildung im SGB II; Arbeitslose ohne Be-
rufsausbildung im SGB II und die Nicht-Erwerbs-
bevölkerung ohne Berufsausbildung. Diese Teil-
gruppen ergeben zusammen ca. 32.000 Perso-
nen. Zum Vergleich: In Wiesbaden leben 
ca. 160.000 Bürgerinnen und Bürger im Alter 
zwischen 25 und 64 Jahren. 

Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang 
ist die fehlende Grundbildung: Diese kann einer-
seits in der Gruppe der (funktionalen) Analpha-
betinnen und Analphabeten bestehen, aber viel 
stärker noch bei der Gruppe der Neuzugewan-
derten, insbesondere bei Geflüchteten. Hier 
kommt es zur Verschränkung von fehlenden 
Sprachkenntnissen (bspw. sind die Personen gar 
nicht alphabetisiert oder aber in einem anderen 
Alphabet) und der daraus fußenden fehlenden 
Grundbildung bzw. auch sehr kurze Schulbe-
suchsdauern. Diese Problematik muss vorge-
schaltet bearbeitet werden, bevor eine berufli-
che Ausbildung angegangen werden kann. 

8.4   Aktuelle (Teil-)Ziele mit Blick auf das Handlungsfeld und Maßnahmen 

in 2018/19 

Um die Weiterbildungsteilhabe von Geringquali-
fizierten zu verbessern, braucht es ein Zusam-
menwirken unterschiedlicher Akteurs-Gruppen 
der Weiterbildung. Dies sind neben den kommu-
nalen Akteuren wie das Kommunale Jobcenter 
oder die Wirtschafts- und Beschäftigungsförde-
rung staatliche oder öffentlich-rechtliche Part-
ner wie die Agentur für Arbeit, die Kammern, die 
Volkshochschule (vhs) und Volksbildungswerke 
(vbws), die Gewerkschaften und andere öffent-
lich-rechtliche oder privatrechtliche Verbände 
der Unternehmensseite und nicht zuletzt die ge-
meinnützigen und gewerblichen Anbieter beruf-
licher Weiterbildung in Wiesbaden und in der 
Region.  
 

Diese Wiesbadener Akteurinnen und Akteure 
der Erwachsenenbildung haben sich zum Ziel ge-
setzt, die Bildungsteilhabe geringqualifizierter 
Erwachsener zu verbessern und somit auch de-
ren Arbeitsmarkchancen. Im Kontext von „Wei-
terbildungskonferenzen“ haben sich die Beteilig-
ten abgestimmt und entwickeln zur Zeit ein Eck-
papier zur Erhöhung der Inanspruchnahme von 
Weiterbildungsangeboten Geringqualifizierter. 
Neben der Arbeit an einer gemeinsamen Strate-
gie sollte auch ein aussagekräftiges Monitoring 
aufgebaut werden. Leider ist die Datenlage 
schwierig und fragmentiert, und die Gruppe der 
Geringqualifizierten ist nicht eindeutig in ihrer 
Weiterbildungsteilhabe der verschiedenen Insti-
tutionen identifizierbar. 

8.5   Entwicklungsherausforderungen 2020 ff. im Handlungsfeld 

Die Zahlen belegen, dass es in diesem Hand-
lungsfeld noch einiges zu tun gibt: Die Problem-
lage der geringen Bildungsbeteiligung von Ge-
ringqualifizierten ist von vielen Faktoren abhän-
gig und nicht einfach durch eindimensionale 
Maßnahmen zu steigern. Es braucht eine ver-
zahnte Herangehensweise an den unterschiedli-
chen Motivlagen und für die verschiedenen 

Gruppen (Arbeitslose, Erwerbstätige etc.). Dazu 
gibt es bereits ein Arbeitsbündnis der Akteurin-
nen und Akteure in diesem Feld, die sich auch 
über eine Herangehensweise für eine bessere 
Datenlage verständigen. Diese dient nicht zu-
letzt als Grundlage für Evaluation und Wirkungs-
messung und kann bei der Planung und Steue-
rung von Angeboten genutzt werden. 
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8.6   Aktuelle Indikatoren  

Zur Beschreibung der Bildungsteilhabe im erwachsenen Erwerbslebensalter kann auf verschiedene In-
dikatoren zurückgegriffen werden, die Auskunft über die Grundgesamtheit, die Teilhabe Geringquali-
fizierter und deren Weiterbildungsteilhabe geben. Allerdings liegen relativ segmentierte und unver-
bundene Datenquellen vor, sodass Vergleiche näherungsweise, wie hier vorgestellt, angestellt werden 
müssen. 
 
Grundgesamtheit (Datenstand 31.12.2018 Statistiken der Bundesagentur für Arbeit und des Kommu-
nalen Jobcenters): 
- sozialversicherungspflichtige Beschäftigte ohne Berufsausbildung am Wohnsitz 

= 16.968 (15 Prozent von 110.118 Erwerbstätigen mit Wohnsitz WI), 

- erwerbsfähige Leistungsberechtigte SGB II ohne Berufsausbildung > 24 Jahre 

= 11.148, 

- Arbeitslose ohne Berufsausbildung im SGB III 

= 604 (23,9 Prozent von 2528 Arbeitslosen im SGB III), 

- Nicht-Erwerbsbevölkerung > 24 Jahre ohne Berufsausbildung 

= Schätzung ca. 6.500 (192.444 Wiesbadenerinnen und Wiesbadener; insgesamt gibt es 31 Pro-

zent Nichterwerbspersonen über 15 Jahre in WI – 14 Prozent davon in Ausbildung = 17 Prozent; 

dann angenommen 20 Prozent ohne Berufsausbildung) 

 
Teilhabe an beruflichen Weiterbildungen 

o TN-Zahlen der „Förderung beruflicher Weiterbildung“ (FbW) im SGB II und III, 

o TN-Zahlen an „Außerbetrieblichen Ausbildungen“ (BaE) im SGB II und III, 

o TN-Zahlen an berufsbezogener Deutschsprachförderung (DeuFöV) im SGB II 

 
Wie in 8.3 „Problembeschreibung“ erläutert, sind im Folgenden die Daten für Wiesbaden ausgewertet:  
Die Austritte aus der FbW sind sowohl im SGB II als auch im SGB III rückläufig, bei relativ unveränderten 
Abbruchquoten. D. h. es ist im Zeitverlauf ein absoluter Rückgang an erfolgreichen Weiterbildungen 
im Rahmen dieses Förderinstruments zu verzeichnen. Dieser Rückgang ist in den vergleichbaren Rhein-
Main-Kommunen (Frankfurt, Darmstadt, Offenbach und Mainz) nicht zu sehen, allerdings ist der Anteil 
der Teilnehmenden an Weiterbildungsangeboten im SGB II in Wiesbaden insgesamt höher als in den 
Vergleichskommunen. 
 
Zusammengefasst: Während, gemessen in absoluten Zahlen, ein Rückgang zu verzeichnen ist, lässt sich 
für die „relativen“ Zahlen, also die Anteile, tendenziell eine stabile bzw. positive Entwicklung erkennen. 
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Tabelle 9:  Austritte (gleitende Jahressumme) von Teilnehmenden an „Förderung beruflicher 
Weiterbildung“ - FbW 
 

  
  
  

Gesamt Abbruch kein Abbruch 

Mai 2014 - Apr 2015 
  

SGB III 518 14 % 86 % 

SGB II 566 20 % 66 % 

Mai 2015 - Apr 2016 
  

SGB III 514 9 % 91 % 

SGB II 571 22 % 61 % 

Mai 2016 - Apr 2017 
  

SGB III 449 12 % 88 % 

SGB II 567 13 % 69 % 

Mai 2017 - Apr 2018 
  

SGB III 465 11 % 89 % 

SGB II 427 17 % 74 % 
 

 
Quelle:  Bundesagentur für Arbeit, Sonderauswertung des Statistikservices für Wiesbaden; 

Abweichungen zu 100 % erklären sich durch „nicht feststellbare“ Einträge 

 Grundsatz und Planung 

 

Tabelle 10:  Bestand an Teilnehmenden im Alter von 25 Jahren und älter an „Außerbetrieblicher 
Berufsausbildung“ – BaE 
 

  
  
  

Gesamt 
Anteil 
Frauen 

Anteil  
Ausländer- 

Innen 

Anteil  
Alleinerzie-

hende 

Apr 2015 
  

SGB III 3 100% *   *    

SGB II 11 27% 45% *    

Apr 2016 
  

SGB III 3 100% *    *    

SGB II 9 44% *    *    

Apr 2017 
  

SGB III * *    *    *    

SGB II 10 30% *    *    

Apr 2018 
  

SGB III * *    *    *    

SGB II 5 *    *    *    
 

* bedeuten zu kleine Werte, um sie darzustellen (<3). 

Quelle:  Bundesagentur für Arbeit, Sonderauswertung des Statistikservices für Wiesbaden; 
die BaE ist ein Instrument, das für unter 25-Jährige deutlich häufiger genutzt wird: 
Im April 2018 befanden sich 243 Jugendliche in Wiesbaden in einer BaE; im Ap-
ril 2017 238 Personen.   

Grundsatz und Planung 

 
Während das Förderinstrument der „außerbetrieblichen Berufsausbildung“ (BaE) für die unter 25-Jäh-
rigen eine maßgebliche Rolle spielt und in Wiesbaden viele Plätze – gerade auch im interkommunalen 
Vergleich – bereitgestellt werden, spielt es eine sehr untergeordnete Rolle für die über 25- Jährigen. 
Nur sehr wenige Personen dieses Alters können diese Berufsausbildungsform zur beruflichen Qualifi-
zierung nutzen; im Zeitverlauf wird die absolute Zahl sogar noch halbiert. Vergleicht man auch hier die 
Zahlen der anderen Kommunen, kann man konstatieren, dass auch diese nur sehr wenige Personen 
dieser Altersgruppe mit einer BaE weiterqualifizieren – das sind in Frankfurt und Offenbach „Spitzen-
werte“ von 15 Personen.  
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Tabelle 11:  Gemeldete erwerbsfähige Personen in berufsbezogener Deutschsprachförderung 
(DeuFöV, ESF) 
 

  
  
  

Gesamt 

Apr 2016 
  

  

SGB II   35 

Apr 2017 
  

  

SGB II 16 

Apr 2018 
  

  

SGB II 250 
 

 
Quelle:  Bundesagentur für Arbeit, Sonderauswertung des Statistikservices für Wiesbaden 

 Grundsatz und Planung 

 
Darüber hinaus gibt es Daten zu den berufsbezogenen Sprachkursen, die mindestens ein B1-Niveau 
voraussetzen und nach dem Integrationskurs ansetzen. Im Verhältnis zu der großen Gruppe an Perso-
nen, die grundsätzlich Sprachdefizite haben, ist auch hier der Teilnehmendenkreis eher klein. Auch 
wenn in 2018 durch den vorherigen großen Zuzug der Gruppe die Gesamtzahl deutlich gestiegen ist, 
ist sie im Verhältnis zur Grundgesamtheit dennoch verschwindend gering. 

8.7   Weiterentwicklung von Indikatoren  

Die bereits bestehende Geschäftsberichterstat-
tung der vhs und vbws umfasst Daten zu den An-
gebotsstrukturen, den Kursangeboten und der 
Finanzierung sowie der Finanzierungsquellen ih-
rer Weiterbildungsangebote und bietet damit ei-
nen guten Überblick über die Geschäftstätigkeit. 
Aussagekräftige Daten zu den Teilnehmenden, 
insbesondere den Geringqualifizierten, liegen 
bislang dazu nicht vor. Das wäre noch eine not-
wendige Ergänzung zu der Weiterbildungsteil-
habe der Geringqualifizierten. 
 

Die in Kapitel 8.6 vorgestellten Indikatoren zei-
gen, dass es bei der Datengrundlage noch eini-
ges zu verbessern und zusammenzuführen gibt, 
um einen groben Überblick über das Weiterbil-
dungsgeschehen geringqualifizierter Erwachse-
ner zu bekommen. Aber die wenigen Daten, die 
bereits vorliegen, deuten darauf hin, dass es im 
Verhältnis zu der großen Gruppe der Geringqua-
lifizierten (wie oben bei der Grundgesamtheit 
geschätzt) sehr wenige Personen gibt, die eine 
Weiterqualifizierung in Anspruch nehmen und 
das ist ein Problem der Bildungsteilhabe, das es 
anzugehen gilt. 
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9.1   Rolle des Handlungsfeldes  

In der heutigen schnelllebigen Gesellschaft ge-
winnt der Aspekt des „lebenslangen Lernens“ 
zunehmend an Bedeutung und macht auch nach 
Eintritt in den Ruhestand nicht Halt. Das gilt ins-
besondere auch deshalb, weil Bildung mehr ist 
als reines Schulwissen oder Erwerb von unmit-
telbar arbeitsmarktbezogenen Kenntnissen und 
Fähigkeiten. Es geht vielmehr immer auch um 
Fragen der Persönlichkeitsentwicklung und sozi-
alen Identität. Es geht um Autonomie, darum, 
das erworbene Wissen, die Kompetenzen, Fähig-
keiten und Fertigkeiten flexibel entsprechend 
der jeweiligen Umwelterfordernisse einzusetzen 
und auszubauen. Und es geht nicht zuletzt um 
Fragen von Normen und Werten, um ein kriti-
sches Denken, Haltung und die eigene Positions-
bestimmung (vgl. Kruse 2010, BAGSO 2019). 
 
Einerseits eröffnen sich mit dem Übergang in 
den Ruhestand „Freiräume“, um sich verstärkt 
mit einzelnen Themen oder Tätigkeitsfeldern 
auseinanderzusetzen und lang gehegten Interes-
sen nachzugehen. Andererseits ergeben sich mit 
zunehmendem Alter zahlreiche Einschnitte und 
Veränderungen, die ein Umdenken und Dazuler-
nen erforderlich machen, sei es in finanzieller 

Hinsicht, mit Blick auf das soziale Umfeld, den ei-
genen Gesundheitszustand oder die selbstän-
dige Bewältigung des Alltags. Von Bedeutung 
sind in dem Zusammenhang insbesondere auch 
die Veränderungen auf gesamtgesellschaftlicher 
Ebene, allen voran die zunehmende Technisie-
rung und Digitalisierung. 
 
Verschiedene Studien belegen, dass die aktive 
Auseinandersetzung mit sich selbst und der Um-
welt wesentlich zum Erhalt der geistigen, körper-
lichen und sozialen Fähigkeiten im Alter beiträgt 
und damit auch zur Wahrung einer möglichst 
langen Selbständigkeit und Selbstbestimmung. 
Alltagskompetenzen und vorhandenes Wissen 
werden gefestigt und erweitert. Die Einbindung 
in größere soziale oder gesamtgesellschaftliche 
Zusammenhangsstrukturen bleibt erhalten (vgl. 
u. a. Kolland/Ahmadi 2010, Tippelt 2011). All das 
sind gute Gründe, um sich auch auf kommunaler 
Ebene mit dem Thema „Bildung im Ruhestand“ 
zu beschäftigen, zumal die Ausgangsbedingun-
gen und Ressourcen in der Altersbevölkerung 
teils sehr ungleich verteilt sind.  

9.2   Gesetzlicher Auftrag der Kommune unter Berücksichtigung zentraler Be-

schlussfassungen 

Die gemäß des Sozialstaatsprinzips in Artikel 20 
Abschnitt 1 des Grundgesetzes festgehaltene 
Verpflichtung zur „kommunalen Daseinsvor-
sorge“ konkretisiert sich in Bezug auf die Gruppe 
der Älteren u. a. in § 71 SGB XII Altenhilfe: 
 
„(1) (...) Die Altenhilfe soll dazu beitragen, 
Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, 
zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und 
alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, 
selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft 
teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe 
zu stärken. (…)“ 
 
Als Hilfen, die in Betracht kommen, werden ne-
ben der Beratung und Unterstützung bei der Su-
che und Inanspruchnahme altengerechter Ein-
richtungen und Dienste auch genannt: 
 

- „Leistungen zu einer Betätigung und zum ge-

sellschaftlichen Engagement, wenn sie vom 

alten Menschen gewünscht wird“ sowie  

- „Leistungen zum Besuch von Veranstaltun-

gen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, 

der Unterhaltung, der Bildung oder den kul-

turellen Bedürfnissen alter Menschen die-

nen“. 

 
Die Zuständigkeit der Kommune für den Bereich 
des „lebensbegleitenden Lernens“ ist im Hessi-
schen Weiterbildungsgesetz geregelt (HWBG - 
Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des 
lebensbegleitenden Lernens im Lande Hessen):  
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„Kreisfreie Städte, Landkreise und kreisangehö-
rige Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern 
sind verpflichtet, für ihr Gebiet Einrichtungen der 
Weiterbildung zu errichten und zu unterhalten“ 
(§ 8 HWBG). 
 
„Einrichtungen der Weiterbildung im Sinne die-
ses Gesetzes sind Bildungsstätten in öffentlicher 
Trägerschaft, insbesondere Volkshochschulen, 

sowie anerkannte landesweite Organisationen 
und ihre Mitgliedseinrichtungen in freier Träger-
schaft, in denen Lehrveranstaltungen zur Fort-
setzung und Wiederaufnahme organisierten Ler-
nens geplant und durchgeführt werden, die ei-
nen Bedarf an Bildung neben Schule, Hochschule, 
Berufsausbildung und außerschulischer Jugend-
bildung decken (…)“ (§ 1 HWBG). 

9.3   Problembeschreibung mit Blick auf (Herkunfts-)Benachteiligte 

Auch wenn sich die Bildungsprozesse im Alter 
nicht grundsätzlich von denen in jungen Jahren 
unterscheiden, ist die Perspektive doch verschie-
den. Beide starten von einer anderen Warte aus 
und mit unterschiedlichen Vorzeichen. Erstens 
knüpft das Lernen im Alter an mehrere Jahr-
zehnte Lebens- und Bildungserfahrung an, die 
nicht immer positiv geprägt sind. In der Literatur 
wird dieser Sachverhalt als „biografischer Ruck-
sack“ bezeichnet (vgl. Siebert 2011). Zweitens 
erfolgt es komplett losgelöst von den Vorgaben 
und Strukturen des formalen Bildungssystems. 
 
Nach Eintritt in den Ruhestand konzentriert sich 
die Wissensvermittlung auf die Angebote im Be-
reich der non-formalen Bildung, beispielsweise 
seitens der Volkshochschulen. Darüber hinaus 
vollzieht sich das Lernen in hohem Maße im rein 
informellen Kontext über die Nutzung von Me-
dien oder vermittelt über Personen aus dem so-
zialen Umfeld. Bestehende Ungleichheiten lösen 
sich damit aber nicht auf. 
 
Zwar sind formale Abschlüsse und Zertifikate 
nach Beendigung der Erwerbsphase nicht mehr 
so entscheidend für den weiteren Werdegang. 
Gleichzeitig gibt es aber keinerlei verpflichtende 
Bildungsbeteiligung, was älteren Personen viel 
Eigeninitiative und Selbstorganisation abver-
langt. Wie sich das Lernen im Alter ausgestaltet, 
hängt dementsprechend in hohem Maße von 
der individuellen Motivation und Interessenlage 
ab sowie von den im Rahmen der Lebenslage 
aufgespannten Möglichkeiten und Beschränkun-
gen und den sozialen Gegebenheiten. 
 

- Verschiedene Studien weisen nach, dass 
Personen mit höherem Bildungsabschluss 
aufgrund ihrer Erfahrungen einem „Dazuler-
nen“ tendenziell eher aufgeschlossen ge-
genüberstehen. Sie sind bereit, sich auch im 
Alter mit Änderungen und Neuerungen aus-
einanderzusetzen, und neigen dazu, sich ak-
tiv einzubringen und beispielsweise auch 
verstärkt ehrenamtlich zu betätigen (vgl. 
Strobel/Schmidt-Herta/Gnahs 2011, Simon-
son/Vogel/Tesch-Römer 2016). All das 
kommt der Bewahrung und Stärkung der ei-
genen Kompetenzen zugute. 

 
- Zwischen den verschiedenen Bildungsgrup-

pen gibt es Unterschiede in der Höhe des 
verfügbaren Einkommens. Von Bedeutung 
ist in dem Zusammenhang auch die sich über 
die letzten Jahre hinweg zeigende Tendenz 
einer anwachsenden Altersarmut gemessen 
an der Häufigkeit der Inanspruchnahme 
existenzsichernder Leistungen. Häufig gehen 
damit zahlreiche weitere Einschränkungen 
einher, sei es im Hinblick auf die Wohnsitua-
tion oder die gesundheitliche Verfassung 
(vgl. u. a. Leopold/Engelhardt 2011, Reich-
Claassen/Tippelt 2013, Micheel/Wehr 2016, 
Wanka/Gallistl 2016). Je nachdem sind ein-
zelne Angebote zur Bildung im Alter dement-
sprechend unterschiedlich zugänglich und 
nutzbar. 

 
- Empirisch hinreichend belegt sind schließ-

lich auch Unterschiede in der Größe und Zu-
sammensetzung der sozialen Netzwerke. Je 
mehr Kontakte bestehen und je unterschied-
licher die Bezüge, desto vielfältiger sind auch 
die Anregungen und Informationen, auf die 
innerhalb des sozialen Netzwerks zurückge-
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griffen werden kann (vgl. Granovet-
ter 1973). Höher Gebildete verfügen in aller 
Regel auch im Alter über mehr und weitrei-
chendere Kontakte (vgl. Schubert 2014). Ge-
rade auch was den Bereich des informellen 
Lernens betrifft, unterscheiden sich die Aus-
gangsbedingungen damit recht deutlich.  

 
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Ältere auch 
nach Eintritt in den Ruhestand noch an Bildung 
partizipieren und insbesondere auch davon pro-
fitieren, sei es durch den Besuch von Kursen und 
Veranstaltungen, im Rahmen von ehrenamtli-
chen Tätigkeiten oder auf rein informeller Basis, 
autodidaktisch oder im Rahmen ihrer Sozialkon-
takte. Während es den einen relativ leicht fällt, 

sich auf dem Laufenden zu halten, finden andere 
nicht ganz so einfach einen Zugang. Gerade die-
jenigen, die am meisten von einer Stärkung der 
Selbständigkeit und Selbstbestimmung sowie 
der sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe pro-
fitieren würden, sind auch diejenigen, bei denen 
die Angebote am wenigsten ankommen, näm-
lich die sogenannten „bildungsfernen“ Gruppen. 
Hier besteht im Alter ein erhöhtes Risiko, von 
zentralen Entwicklungen und Veränderungen 
abgekoppelt zu sein und nicht Schritt halten zu 
können. So sprechen einige mit Blick auf die zu-
nehmende Technisierung bereits von einer digi-
talen Spaltung der Gesellschaft, die quer zu Al-
ter, Geschlecht oder Berufsgruppenzugehörig-
keit verläuft (vgl. Schulz-Nieswandt 2019). 

9.4   Aktuelle (Teil-)Ziele mit Blick auf das Handlungsfeld und Maßnahmen 

in 2018/19 

Erklärtes oberstes Ziel der Arbeit mit und für äl-
tere Menschen ist es, möglichst lange ein 
Höchstmaß an Selbständigkeit und Selbstbe-
stimmung zu erhalten.  
 
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen, Inte-
ressenlagen und Voraussetzungen innerhalb der 
Bevölkerungsgruppe gerecht zu werden, ist es 
erforderlich, neben einem breit gefächerten An-
gebot an Kursen und Veranstaltungen im non-
formalen Bereich der Bildung auch auf vielfältige 
Möglichkeiten der alltäglichen Begegnung und 
des Austauschs hinzuwirken. Dabei geht es vor-
rangig auch um Aspekte des „informellen Ler-
nens“ und um „soziale Prävention“. Dem Be-
reich der offenen Altenarbeit kommt hierbei be-
sondere Bedeutung zu, gerade auch unter Be-
rücksichtigung derjenigen Personen, denen die 
klassischen Bildungsangebote nicht so nahe ste-
hen. 
 
Im Rahmen einer Projektgruppe im Amt für Sozi-
ale Arbeit wird vor dem Hintergrund der an-
wachsenden Altersarmut zurzeit der Frage nach-
gegangen, wie gut Personen mit geringem Ein-
kommen durch die städtischen Angebote der of-
fenen Altenarbeit erreicht werden und wie sich 
die Inanspruchnahme gegebenenfalls noch stei-
gern ließe. Erste Auswertungsergebnisse liegen 
vor und sprechen dafür, dass die Nutzerinnen 
und Nutzer der Angebote recht heterogen in ih-
rer Zusammensetzung sind, jedoch mit einem 

gegenüber dem Bevölkerungsdurchschnitt er-
höhten Anteil an Personen mit finanziellen oder 
sonstigen Einschränkungen, beispielsweise in 
Bezug auf ihre körperliche Verfassung oder die 
Größe ihres sozialen Netzwerks. 
 
Um die Zugänglichkeit der Angebote weiter zu 
erhöhen, wird eine noch stärkere Vernetzung 
und Intensivierung der Kooperationsstrukturen 
angestrebt. Erste Sondierungsgespräche in diese 
Richtung wurden im Rahmen des Projektes mit 
den Beratungsstellen für selbständiges Leben im 
Alter, der Leistungssachbearbeitung SGB XII so-
wie dem SGB II-Fallmanagement 50plus geführt 
mit dem Ziel, die Bekanntheit der Angebote zu 
erhöhen und durch gezielte persönliche Anspra-
che eventuelle Hemmnisse und Hürden abzu-
bauen. Eine Fortsetzung der Gespräche und des 
gegenseitigen Informationsaustauschs ist vorge-
sehen, ebenso die Einbindung weiterer Koopera-
tionspartner sowohl auf gesamtstädtischer als 
auch auf Ebene der einzelnen Stadtteile. 
 
Ein weiteres Anliegen des Projektes ist die Ent-
wicklung und Erprobung von neuen Angeboten 
und Angebotsformaten auch in Richtung eines 
verstärkten Miteinanders der Generationen. Mit 
ersten Ergebnissen hierzu ist Mitte bis 
Ende 2020 zu rechnen. 
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Ein wichtiges und zentrales Thema ist ganz ohne 
Frage die zunehmende Technisierung des All-
tags. Besonders herauszustellen ist hier die Dau-
erausstellung im Zentrum Sauerland „Belle Wi – 
besser barrierefrei wohnen und leben“, die kos-
tenfrei über hilfreiche Technik informiert und 
vielfältige Lösungen zeigt, um zu Hause selbstbe-
stimmt und selbständig älter zu werden. Hervor-
zuheben ist darüber hinaus auch das Angebot 
des Internet-Cafés „Bistrocom“ im Treffpunkt 
Aktiv Adlerstraße, wo sich Ältere mit den neuen 
Medien vertraut machen und sich so Handlungs-
spielräume erschließen können. 
 
Des Weiteren zählen EDV-Kurse für Ältere schon 
seit vielen Jahren auch zum Standardprogramm 
des Fort- und Weiterbildungsangebots der 
Volkshochschule Wiesbaden sowie einzelner der 
ebenfalls in Wiesbaden ansässigen Volksbil-
dungswerke. Zurzeit gibt es hier zudem Überle-
gungen, die Zugänglichkeit weiter in Richtung In-
klusion zu erhöhen. 
 

Besonders herauszustellen ist in dem Zusam-
menhang auch die Akademie für Ältere in Wies-
baden - einem Zusammenschluss von mehr als 
30 Einrichtungen zum Kooperationsverbund un-
ter Geschäftsführung der Volkshochschule Wies-
baden. Für das Programm 2018/19 lautete das 
Motto „Neugierig bleiben“. 2019/20 steht das 
Thema „Digitalisierung ... und ich?!“ im Mittel-
punkt. 
 
Wesentlich ist schließlich auch die Arbeit des Se-
niorenbeirats zum einen als Gremium, das die In-
teressen und Belange der älteren Generation ge-
genüber den städtischen Körperschaften und 
der Öffentlichkeit vertritt und damit auch The-
men setzt und besetzt, und zum anderen als 
Plattform eigenständiger Initiativen und Ange-
bote. So beteiligt sich der Seniorenbeirat in 
Wiesbaden nicht nur als zentraler Kooperations-
partner an vielfältigen Aktionen, sondern organi-
siert darüber hinaus auch selbst zahlreiche Ver-
anstaltungen, die auf breites Interesse stoßen. 

9.5   Entwicklungsherausforderungen 2020 ff. im Handlungsfeld 

Eine der zentralen Entwicklungsherausforderun-
gen der Zukunft wird es sein, der anwachsenden 
Zahl von älteren Menschen auch im Bereich der 
Bildung gerecht zu werden, ihre soziale und ge-
sellschaftliche Teilhabe sicherzustellen und auf 
Integration und Inklusion hinzuwirken. Als be-
sonders kritisch sind zum einen die häufig kon-
statierte Tendenz einer zunehmenden Vereinsa-
mung und Isolation anzusehen sowie die weitrei-
chenden Folgen einer steigenden Altersarmut. 
Zum anderen besteht angesichts der rapiden 
und teils sehr einschneidenden Veränderungen 
auf gesamtgesellschaftlicher Ebene das Risiko, 
bei technischen Neuerungen und Entwicklungen 
außen vor zu sein und mit Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben den Anschluss zu verlieren. Der 
sich zurzeit in Abstimmung befindende achte 
Altenbericht der Bundesregierung setzt sich 
nicht zuletzt aus diesem Grund explizit mit dem 
Thema „Digitalisierung“ auseinander. 

Gleichzeitig besteht eine wesentliche Schwierig-
keit darin, dass für den Bereich der Bildung im 
Alter nur sehr wenige und kaum differenzierte 
Daten zur Verfügung stehen. Das gilt sowohl mit 
Blick auf die Nutzung der Angebote als auch mit 
Blick auf ihren Nutzen und die konkreten Wir-
kungen. In aller Regel werden standardmäßig 
keine weitreichenden Angaben zur Person er-
fasst - beispielsweise zu ihrem Einkommen oder 
zur sozialen Situation. Informationen zum er-
langten Abschluss oder zum weiteren Werde-
gang liegen nicht vor. Das wenige, was zur „Bil-
dungsteilhabe im Ruhestand“ bekannt ist, 
stammt zumeist aus Umfragedaten. Eine we-
sentliche Entwicklungsaufgabe ist daher in der 
Verbesserung der Datenlage zu sehen sowie im 
Auf- und Ausbau eines aussagekräftigen und 
kontinuierlichen Berichtswesens. 
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9.6   Aktuelle Indikatoren 

Ältere Menschen über 65 Jahre stellen in Wiesbaden gegenwärtig einen Bevölkerungsanteil von rund 
einem Fünftel (19,5 Prozent). Insgesamt umfasst die Gruppe knapp 57.000 Personen. Weitere 
37.000 Einwohnerinnen und Einwohner Wiesbadens sind zwischen 55 und 64 Jahre alt und zählen da-
mit im weitesten Sinne ebenfalls schon zur Zielgruppe der offenen Altenarbeit. 
 

Abbildung 39:  Alterszusammensetzung der Bevölkerung am 31.12.2018 
 

 
 
Quelle:  Amt für Statistik und Stadtforschung, Einwohnerwesen 

 Grundsatz und Planung 
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Die Existenzsicherungsquote der Älteren liegt zwar nach wie vor deutlich unter der von Kindern und 
Jugendlichen in Wiesbaden. Allerdings ist über die letzten Jahre hinweg ein Anstieg zu verzeichnen, 
ausgehend von einer Quote von 4,7 Prozent im Jahr 2010 bei den über 65-Jährigen hin zu 6,7 Prozent 
Ende 2018. Zudem sind je nach Geburtskohorte, Geschlecht oder Stadtteil deutliche Ausschläge nach 
unten, insbesondere aber nach oben zu verzeichnen (vgl. Knaup 2018). 
 

Abbildung 40:  Grundsicherungsquote über 65-Jähriger (in Prozent) 
 

 
 
Quelle:  Amt für Statistik und Stadtforschung, Einwohnerwesen; Geschäftsberichterstattung 

SGB XII 

 Grundsatz und Planung 
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Wie die Ergebnisse der Erhebungen des Amtes für Statistik und Stadtforschung zur Generation 50plus 
(2013) sowie zur Generation 70plus (2015) zeigen, wird das Angebot an Kursen und Veranstaltungen 
im Bereich der non-formalen Bildung von den Älteren in Anspruch genommen. In der Häufigkeit der 
Nennungen kommt dem Besuch von Konzerten, Theater oder Museen allerdings eindeutig ein etwas 
höherer Stellenwert im Freizeitverhalten zu, woraus sich nicht zuletzt auch Gelegenheiten zum „infor-
mellen Lernen“ ergeben. 
 

Abbildung 41:  Häufigkeit einzelner Freizeitaktivitäten (in Prozent) 
 

 
 
Quelle:  Amt für Statistik und Stadtforschung: Generation 50plus (2013); Generation 

70plus (2015) 

 Grundsatz und Planung 

 
Die Volkshochschulen sind die größten Bildungsträger im Bereich der Erwachsenenbildung in Deutsch-
land. In Wiesbaden existiert neben der – stadtweit ausgerichteten – vhs Wiesbaden e. V. mit Sitz in der 
Alcide-de-Gasperi-Straße eine Reihe weiterer zertifizierter Anbieter von Weiterbildung in den Voror-
ten: vhs Schierstein, vhs Amöneburg/Kastel/Kostheim sowie die Volksbildungswerke Bierstadt, Nor-
denstadt-Erbenheim-Delkenheim und Klarenthal. Für die fünf Stadtteilbildungswerke hat sich - gerade 
in der Unterscheidung zur stadtweiten vhs Wiesbaden e. V. - der Begriff „Volksbildungswerke“ als Sam-
melbegriff durchgesetzt (vgl. Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik 2017b: 
A4 - A6). Allen gemeinsam ist die Organisationsform als eingetragener Verein.  
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Setzt man die Zahl der Belegungen über alle Einrichtungen hinweg in Relation zur Einwohnerzahl, zeigt 
sich, dass die Gruppe der Älteren – hier abgegrenzt als 50- bis 84-Jährige – in ähnlich hohem Maße an 
dem Angebot der Volkshochschulen und Volksbildungswerken partizipiert wie der Gesamtdurchschnitt 
der Bevölkerung. Aktuellere Angaben als zum Stand 2016 stehen zurzeit leider nicht zur Verfügung. 
 

Abbildung 42:  Belegung vhs/vbw in der Zeitreihe 
 

 
 
Quelle:  Amt für Statistik und Stadtforschung, Weiterbildungsmonitoring 

 Grundsatz und Planung 

 
  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

18 - 84 Jahre 50 - 84 Jahre



122   Wiesbadener Bildungsbericht 2019 

 
 

 

Die Internetnutzung und damit auch die Fähigkeiten und das Wissen rund um die neuen Kommunika-
tionstechniken haben sich unter den Älteren im Zeitverlauf zwischen 2015 und 2018 merklich erhöht. 
 

Abbildung 43:  Anteil der Internet-Nutzerinnen und -Nutzer 
 

 
 
Quelle:  Amt für Statistik und Stadtforschung: Generation 70plus (2015); Digitalisie-

rung (2019) 

 Grundsatz und Planung 

 
Auch 2018 zeigen sich allerdings noch deutliche Abstufungen in der Nutzung des Internets in Abhän-
gigkeit vom Bildungsstand. Im Vergleich zu den Ergebnissen 2015 haben sich die Unterschiede bei der 
Internet-Nutzung zwischen den Bildungsgruppen aber verringert. 
 

Abbildung 44:  70 – 84-Jährige mit Internet-Nutzung 
 

 
 
Quelle:  Amt für Statistik und Stadtforschung: Generation 70plus (2015); Digitalisie-

rung (2019) 

 Grundsatz und Planung 
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Wie aus den stichprobenhaften Erhebungen im Treffpunkt Aktiv Adlerstraße sowie im Treffpunkt Aktiv 
Martin-Hörner im Oktober bzw. November 2018 zu deren Besucherinnen und Besuchern hervorgeht, 
wurde 17 Prozent der Teilnehmenden aufgrund ihrer finanziellen Situation eine Ermäßigung gewährt. 
Damit ist dieser Anteil mehr als doppelt so hoch wie die Existenzsicherungsquote gemessen an der 
Gewährung von Grundsicherungsleistungen im Alter nach SGB XII. Dies spricht für eine relativ gute 
Erreichung der Zielgruppe, auch wenn diese ohne Frage sicherlich noch ausbaufähig ist. 

9.7   Weiterentwicklung von Indikatoren 

Ein systematisches Berichtswesen zum Bereich der offenen Altenarbeit und zu Bildung im Ruhestand 
befindet sich noch im Aufbau. 

9.8   Tabellen 

Über die in den Schaubildern verarbeiteten Angaben hinaus liegen keine weiterführenden Daten vor, 
aus denen sich ein zusätzlicher Erkenntnisgewinn zur Bildungsbeteiligung Älterer für Wiesbaden erge-
ben würde. Auf eine Darstellung von Tabellen wird daher verzichtet. 
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In Sozialforschung und Sozialberichterstattung 
wird häufig der Lebenslagenansatz (z. B. Weis-
ser 1956) verwendet, um Sozialstrukturen, Le-
bensführung, Handlungsspielräume und somit 
Teilhabechancen von Menschen zu analysieren. 
Der Lebenslagenansatz betrachtet die Lebens-
lage einer Person in mehreren Dimensionen, die 
für Anzahl und Qualität der Handlungsoptionen 
bei der Erfüllung von (Grund-)Bedürfnissen rele-
vant sind. Neben den Bedingungen der materiel-
len Lebenslage zählen ebenso die sozialen Le-
bensformen und die soziale Versorgung – in 

diese Kategorie fällt die Teilhabe an Bildung – 
und außerdem gesellschaftliche Beteiligung im 
kulturellen, sozialen und politischen Bereich zu 
den Dimensionen der Lebenslage (vgl. z.B. All-
mendinger/Hinz 1998). 
 
Soziale Ungleichheit manifestiert sich in unglei-
chen Lebenslagen und Verwirklichungs- und Teil-
habechancen der Menschen. In den unter-
schiedlichen Sozialräumen verfestigen sich die 
sozialen Ungleichheiten auf räumlicher Ebene in 
der Stadt. 

Unterschiedliche Stadtteile mit unterschiedlichen Bevölkerungs- und  

Sozialstrukturen 

Der „Wert“ eines Stadtteils wird durch verschie-
dene Faktoren wie Lage im Stadtgebiet, Art und 
baulicher Zustand der Häuser, Qualität des Woh-
numfeldes, dem kulturellen Angebot, Quantität 
und Qualität der sozialen Infrastruktur oder Frei-
zeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung de-
finiert. Diese Faktoren und die damit verbunde-
nen Miet- und Immobilienpreise bestimmen, 
welche Bevölkerungsgruppen in dem jeweiligen 
Stadtteil leben. Ein wesentlicher Faktor für den 
Zugang zu Wohnraum liegt in der ökonomischen 
Ressourcenausstattung eines Haushaltes.64 So 
können Haushalte, die über größere finanzielle 
Spielräume verfügen, sich teureren Wohnraum 
leisten, haben also eine größere Auswahlmög-
lichkeit als Haushalte mit geringen Einkommen. 
Die genannten Merkmale eines Stadtteils bedin-
gen somit dessen Bevölkerungs- und Sozialstruk-
tur. Beide Faktoren bestimmen das Image eines 
Stadtteils, welches dann wiederum die dort exis-
tierende Sozialstruktur verfestigt (vgl. Friedrich 
1999: 273f.). 
 
In der „Wiesbadener Sozialraumanalyse 2019“ 
(Dingeldein 2019) wird die soziale Bedarfslage 
in den 34 sozialräumlichen Stadtteilen mit an 
den Dimensionen der Lebenslage ausgerichteten 
Indikatoren analysiert, beschrieben und klassifi-
ziert. Die Stadtteile mit den höchsten Problem- 
und Belastungslagen werden der Kategorie 
„hohe soziale Bedarfslage“ zugeordnet, die mit 

 
64  Als weitere, jedoch geringer wirksame, Faktoren seien Zugehörigkeit zu am Wohnungsmarkt diskriminierten 

sozialen Gruppen wie z. B. Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Eingewanderte aus bestimmten Kul-
turkreisen genannt. 

durchschnittlichen Parametern fallen unter 
„mittlere soziale Bedarfslage“ und Stadtteile mit 
unterdurchschnittlich ausgeprägten Problemla-
gen in die Kategorie „niedrige soziale Bedarfs-
lage“. 
 
Soziale Segregation bezeichnet die unterschied-
liche räumliche Verteilung sozialer Gruppen mit 
unterschiedlichen sozioökonomischen Merkma-
len innerhalb der Stadt. Wiesbaden zeigt, wie 
auch die meisten anderen bundesdeutschen 
Städte, eine deutliche soziale Spaltung. 
 
Bevölkerungsgruppen mit niedrigen und hohen 
Einkommen wohnen am stärksten räumlich seg-
regiert, d. h. in Nachbarschaften mit relativ ho-
mogener Sozialstruktur. Wohlhabende Bevölke-
rungsgruppen leben in Stadtteilen, in denen der 
überwiegende Teil der Bevölkerung wohlhabend 
ist, in Wiesbaden werden diese Stadtteile als 
„Stadtteile mit niedriger sozialer Bedarfslage“ 
klassifiziert. Personen mit niedrigen Einkommen 
bzw. Arme sind zum großen Teil in den „Stadttei-
len mit hoher sozialer Bedarfslage“ anzutreffen, 
in denen überwiegend Haushalte mit niedrigen 
Einkommen bzw. Arme leben. 
 
Diese soziale Spaltung/Segregation Wiesbadens 
hat im Zeitverlauf, wie auch in anderen Städten, 
weiter zugenommen.  
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Auswirkungen des Sozialraums auf die Lebensbedingungen – negative  

Kontexteffekte 

Die soziologische Stadtforschung geht davon 
aus, dass die Nachbarschaft, das Viertel, der 
Stadtteil, in dem Menschen leben, Auswirkun-
gen (so genannte Kontexteffekte) auf die indivi-
duellen Lebenschancen, Möglichkeiten und 
Restriktionen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, insbesondere auf die von Kindern und Ju-
gendlichen, hat. Eine besonders starke Bedeu-
tung hat der Stadtteil für Bevölkerungsgruppen, 
die ihn aufgrund eingeschränkter materieller, 
sozialer und kultureller Ressourcen seltener ver-
lassen können. Insbesondere für (arme) Kinder, 
Jugendliche, Frauen und alte Menschen hat der 
Sozialraum einen wesentlichen Einfluss. 
 
 
 

„Sozialräume werden durch die sozialen quar-
tierlichen Strukturen und die Alltagspraxis ihrer 
Bewohner geprägt. Die soziale Zusammenset-
zung einer Bewohnerschaft, die vorherrschenden 
sozialen Lagen und die Verhaltensweisen formen 
Milieus, die ihrerseits Rückwirkungen auf Orien-
tierungen, Verhaltensmöglichkeiten und Lebens-
chancen der Bewohner haben. Daher ist die sozi-
ale Zusammensetzung der Quartiersbevölkerung 
von Bedeutung. Die starke Konzentration von 
ökonomisch, sozial und kulturell marginalisierten 
Gruppen in manchen Quartieren kann daher 
selbst zu einem Faktor von Benachteiligung wer-
den, man könnte auch sagen: Aus benachteilig-
ten Quartieren können benachteiligende Quar-
tiere werden“ (Häußermann/Kronauer 2009: 
114). 
 

Häußermann und Kronauer beschreiben drei Dimensionen der Kontexteffekte: 
 
1. Der Stadtteil übt einen „Sozialisationseffekt“ auf die Bewohnerinnen und Bewohner aus. Durch die 

in ihm geltenden Werte und Normen „entsteht eine lokale ‚Kultur‘ beziehungsweise ein Milieu, dem 
sich auch diejenigen nicht entziehen können, die ihm bisher nicht angehörten“ (ebd.: 121). Insbe-
sondere Kindern und Jugendlichen fehlt in belasteten Nachbarschaften mit hohen Erwerbslosig-
keitsquoten beispielsweise ein positives Rollenmodell zur Erwerbsarbeit: „(…) sie (entwickeln) keine 
Vorstellung davon, dass pünktliches und regelmäßiges Aufstehen und die Ordnung (Selbstdisziplin) 
eine Lebensmöglichkeit darstellen, die mit Vorteilen verbunden sein kann“ (ebd.: 122). Gleiches 
ließe sich für die Bedeutung der Erlangung eines guten Bildungsabschlusses sagen. 

2. Die physisch-materiellen Merkmale eines Stadtteils (Qualität als Wohnort, Erreichbarkeit) und die 
institutionelle Ausstattung – sowohl mit Einrichtungen der sozialen Infrastruktur als auch mit 
Dienstleitungen, Einzelhandel etc. – stellen eine weitere Dimension dar. Eine unzureichende Aus-
stattung erschwert die Lebensführung und schränkt die Handlungsspielräume der Bewohnerschaft 
ein. Sie kann außerdem zu abnehmenden Bindungen an und geringer werdender Verantwortungs-
übernahme für das Lebensumfeld führen; Gefühle des „Abgehängt- oder Ausgegrenzt-Seins“ ent-
stehen. 

3. Weiterhin ist die symbolische Bedeutung, die Eigen- und Außenwahrnehmung, eines Quartieres ein 
Faktor, der auf die Verwirklichungs- und Handlungsspielräume der Bewohnerschaft wirkt. Ein ne-
gatives Image des Stadtteils („schlechte Adresse“), also eine „stigmatisierende Außenwahrneh-
mung (,) wirkt sich nachteilig auf die sozialen Teilhabechancen insbesondere bei der Lehrstellen- und 
Arbeitsplatzsuche aus“ (ebd.: 126). Gleichzeitig wirkt das Negativ-Image auf das Selbstwertgefühl 
der Bewohnerinnen und Bewohner und führt dazu, dass sie ihr eigenes Lebensumfeld sehr negativ 
bewerten. 
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In Deutschland sind negative Kontexteffekte 
mittlerweile mehrfach durch Untersuchungen 
belegt. Beispielhaft zu nennen sind hier insbe-
sondere die Studien von Farwick (2001, segre-
gierte Armut in der Stadt), der Auswirkungen auf 
die Verweildauer in Bremer und Bielefelder Ar-
mutsquartieren – unter Kontrolle von Individual-
merkmalen – sowie eine Ausweitung und räum-
liche Verfestigung der räumlichen Konzentration 
von Armut festgestellt hat (vgl. Häußer-
mann/Kronauer 2018). Goebel und 
Hoppe (2016) kommen für deutsche status-
schwache Haushalte in Gebieten ab 20 Prozent 
statusschwacher Bewohnerinnen und Bewohner 
zu einem entsprechenden Ergebnis. Bauer et 
al. (2011) messen signifikante Effekte der Höhe 
der Arbeitslosenquote in Wohngebieten, auf die 
Wahrscheinlichkeit arbeitslos zu bleiben. 

Die Sozialverwaltung in Wiesbaden ist aus die-
sen Gründen seit Mitte der 1970er Jahre sozial-
räumlich ausgerichtet. Gemäß den Leitlinien 
„Das benachteiligte Quartier soll nicht zum be-
nachteiligenden Quartier werden“ und „Soziale 
Gerechtigkeit bedeutet Ungleiches ungleich zu 
behandeln“ werden seit vielen Jahren Stadtteile 
mit hohen sozialen Bedarfslagen – über die für 
alle Wiesbadener/innen vorgehaltenen Leistun-
gen der Sozialverwaltung hinaus – prioritär und 
umfassend mit Einrichtungen, Angeboten und 
Maßnahmen, die nach zielgruppenspezifischen 
Konzepten arbeiten, ausgestattet. Dieses Kon-
zept trägt zu einer Stabilisierung der Stadtteile 
und der Erhöhung der Teilhabechancen der Be-
wohnerinnen und Bewohner bei.

Sozialräumliche Unterschiede anhand ausgewählter Armuts- und  

Bildungsteilhabe-Indikatoren 

Tabelle 12:  Stadtteile und Bevölkerungsverteilung nach sozialer Bedarfslage 
 

 Hohe  
soziale Bedarfslage 

Mittlere  
soziale Bedarfslage 

Niedrige  
soziale Bedarfslage 

Stadtteile Schelmengraben  
Bergkirchenviertel 
Inneres Westend 
Erbenheim-Hochfeld 
Sauerland, Belzbachtal 
Kastel-,  
Kostheim-Neubaugebiete 
Zentrum 
Amöneburg 
Gräselberg 
Klarenthal 
Biebrich-alt, Gibb, Kalle 
Dostojewski-, Waldstraße 
Parkfeld, Rosenfeld  
Hollerborn,  
Daimlerstraße 

Adolfsallee,  
Luxemburgplatz 
Äußeres Westend 
Kastel-alt 
Erbenheim (o. Hochfeld) 
Europa-,  
Künstlerinnenviertel 
Kostheim-alt 
Rheingauviertel 
Hasengarten-, Frieden-
straße 
Dotzheim-alt, Kohlheck 
Schierstein 
Bierstadt 
Biebrich-Siedlungen 

Delkenheim 
Dichterviertel,  
Biebricher Allee 
City-Ost, Nord-Ost 
Siedlungen Dotzheim 
Nordenstadt 
Frauenstein 
Nordöstliche Vororte  
Sonnenberg, Rambach 
 

Einwohnerinnen 
und Einwohner 
2018 

94.135 111.682 84.435 

Anteil an  
Wiesbadener  
Bevölkerung 

32, 4% 38,5 % 29,1 % 

 

 
Quelle:  Einwohnerwesen, „Wiesbadener Sozialraumanalyse 2019“ 

 
Grundsatz und Planung 
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Die räumliche Ungleichverteilung von Armut und Bildungsrisiken innerhalb der Stadt Wiesbaden – die 
soziale Spaltung Wiesbadens – wird mit den nachfolgenden Diagrammen eindrücklich verdeutlicht. 
 

Abbildung 45:  Armut und (Langzeit-)Kinderarmut nach sozialer Bedarfslage der Stadtteile 
 

 
 
Quelle:  Amt für Soziale Arbeit 

 
Grundsatz und Planung 

 
Die Armutsquoten – hier gemessen mit drei In-
dikatoren65 – liegen in den Stadtteilen mit hohen 
sozialen Bedarfslagen deutlich über dem städti-
schen Durchschnitt. In den Stadtteilen mit mitt-
leren sozialen Bedarfslagen liegen sie leicht un-
terhalb und in den Stadtteilen mit niedrigen so-
zialen Bedarfslagen deutlich unterhalb des städ-
tischen Durchschnitts. 
 
In Stadtteilen mit hoher sozialer Bedarfslage sind 
22,0 Prozent der Bevölkerung – mehr als jede/-r 
fünfte Einwohner/-in – auf finanzielle Leistungen 
gem. SGB II und XII zur Sicherung des Lebensun-
terhalts angewiesen. In Stadtteilen mit niedriger 
sozialer Bedarfslage liegt der Anteil nur bei 
5,6 Prozent, also rund jede/-r 18. Einwohner/-in. 
Besonders deutlich fallen die sozialräumlichen 
Unterschiede bezogen auf die Armut von jungen 
Menschen (0 bis 14 Jahre) aus: In Stadtteilen mit 
hoher sozialer Bedarfslage sind 35,7 Prozent der 

 
65  Ausführliche Erläuterung der Indikatoren in „Wiesbadener Sozialraumanalyse 2019“, 38, 59 f., 62. 

Altersgruppe arm, während die Quote in Stadt-
teilen mit niedriger sozialer Bedarfslage bei 
10,3 Prozent liegt. 
 
Als „langzeitarm“ – mit der Folge weitreichender 
negativer Effekte auf Bildungs- und soziale Teil-
habe sowie nachgewiesenen negativen Folgen 
bis ins Erwachsenenalter – gelten Kinder und Ju-
gendliche, die in Haushalten leben, welche auf 
Leistungen nach dem SGB XII angewiesen sind o-
der die in den letzten vier Jahren mindestens 
3,5 Jahre im Bezug von SGB II-Leistungen stan-
den. In Stadtteilen mit hoher sozialer Bedarfs-
lage ist mehr als jedes vierte Kind bzw. jede/-r 
vierte Jugendliche im Alter von vier bis 18 Jahren 
(26 Prozent) langzeitarm. In Stadtteilen mit nied-
riger sozialer Bedarfslage liegt dieser Anteil bei 
nur 5,5 Prozent.  
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Abbildung 46:  Bildungsteilhabe/Bildungsrisiken nach sozialer Bedarfslage der Stadtteile 
 

 
 
Quelle:  Amt für Soziale Arbeit 

 
Grundsatz und Planung 

 
Es wurden drei Indikatoren zur Messung der Bil-
dungsteilhabe bzw. der Bildungsrisiken66 ver-
wendet. Auch hier zeigt sich in allen drei Indika-
toren ein deutliches Bild: In Stadtteilen mit ho-
hen sozialen Bedarfslagen liegen die Bildungsri-
siken deutlich über dem städtischen Durch-
schnitt, die Bildungsteilhabe ist also geringer. In 
Stadtteilen mit mittlerer sozialer Bedarfslage fal-
len die Bildungsrisiken etwas geringer als im 
Durchschnitt der Stadt aus, die Bildungsteilhabe 
liegt also geringfügig über dem Durchschnitt. Die 
Bevölkerung der Stadtteile mit niedrigen sozia-
len Bedarfslagen zeigt eine deutlich überdurch-
schnittliche Bildungsteilhabe, die Bildungsrisiken 
sind deutlich unterdurchschnittlich. 
 

 
66  Ausführliche Erläuterung der Indikatoren in „Wiesbadener Sozialraumanalyse 2019“, 54ff. 

Da keine sozialräumlichen Daten über Bildungs-
abschlüsse der erwachsenen Bevölkerung vorlie-
gen, wurde zur Identifizierung von Bildungsrisi-
ken Erwachsener auf Daten aus dem SGB II zu-
rückgegriffen. Der Anteil der 25- bis 64-Jährigen 
im SGB II ohne einen Berufsabschluss liegt in 
Stadtteilen mit hoher sozialer Bedarfslage über 
dem städtischen Durchschnitt, während er in 
den Stadtteilen mit niedriger sozialer Bedarfs-
lage deutlich darunter liegt. Dies ist besonders 
bemerkenswert, da sich innerhalb einer ohnehin 
benachteiligten Bevölkerungsgruppe nochmals 
sozialräumliche Unterschiede erkennen lassen. 
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Bereits beim Eingang in die formalen Bildungs-
systeme (Beginn Grundschule) zeigen sich deut-
liche sozialräumliche Unterschiede in den Start-
chancen der Kinder. In Stadtteilen mit hohen so-
zialen Bedarfslagen weist nahezu jedes 
dritte Kind (36,2 Prozent) unzureichende Kom-
petenzen für den Schulstart67 auf. In Stadtteilen 
mit niedriger sozialer Bedarfslage liegt der Anteil 
der Einschülerinnen und -schüler mit unzu-
reichenden Kompetenzen nur bei 11,0 Prozent.  

Diese sozialräumlich ungleich verteilten Bil-
dungschancen setzen sich in der Sekundarstufe I 
fort. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler in 
der 5. bis 9. Klasse, deren aktueller Schulbesuch 
keinen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
erwarten lässt68, liegt für Schülerinnen und Schü-
ler aus Stadteilen mit hoher sozialer Bedarfslage 
bei 58,6 Prozent. Demgegenüber tragen nur 
29,8 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus 
Stadtteilen mit niedriger sozialer Bedarfslage 
dieses Risiko. 

 

  

 
67  Ausreichende Kompetenzen liegen vor, wenn das Kind mindestens 18 Monate eine Kindertagesstätte besucht 

hat und über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt und von drei ausgewählten Aufgaben der Schulein-
gangsuntersuchung (auditive und visuelle Wahrnehmung, Visuomotorik) mindestens zwei erfolgreich gelöst 
hat. 

68  Definition der Quote „Schulbesuch ohne Hochschulreifewahrscheinlichkeit“: Anteil der Schülerinnen und 
Schüler der 5. bis 9. Klasse der allgemeinbildenden Schulen (ohne Privat- und Förderschulen), deren aktueller 
Schulbesuch keinen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) erwarten lässt, auf Grundlage der Schul-
form und der Quoten des Übergangs in die Sekundarstufe II eines (Oberstufen-)Gymnasiums oder eines be-
ruflichen Gymnasiums, das zur allgemeinen Hochschulreife führt (vgl. Dingeldein 2019: 57) 
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Bildungsteilhabe von Menschen mit Behinderung/Beeinträchtigung – oder: der 

lange Weg zur Inklusion 

 
Das Konzept der Inklusion beschreibt eine Ge-
sellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird 
und gleichberechtigt und selbstbestimmt an die-
ser teilhaben kann. 
 
Im Bildungskontext bezieht sich der Inklusions-
begriff „auf die gemeinsame Betreuung, Bildung 
und Erziehung aller Kinder unabhängig von indi-
viduellen Merkmalen (z. B. Geschlecht, Kultur, 
Religion, sozialem Status der Familie, Behinde-
rung) in einer wohnortnahen Einrichtung“ (Licht-
blau 2016: 19).  
 
Im Kindes- und Jugendalter ist staatlich geför-
derte und gesellschaftlich gelebte Inklusion von 
besonderer Bedeutung, heißt es doch, Talente 
und Potentiale möglichst früh zu entdecken und 
zu fördern sowie Berührungsängste nicht erst 
entstehen zu lassen. Auch wird durch möglichst 
frühes gemeinsames Spielen und Lernen von 
Kindern mit und ohne Beeinträchtigung der 
Wert von Vielfalt deutlich — für alle. Damit fällt 
Kita und Schule in Bezug auf Inklusion eine zent-
rale Rolle zu und somit wiederum den Kommu-
nen, denn es sind die Städte und Landkreise, die 
hier eine besondere Verantwortung tragen: Im 
Bereich frühkindlicher und vorschulischer Bil-
dung liegt die Zuständigkeit schwerpunktmäßig 
bei Städten und Landkreisen. Bei der schulischen 
Bildung stehen die Gemeinden — als Schulträger 
sowie als Träger der Jugend- und Eingliederungs-
hilfe — in gemeinsamer Verantwortlichkeit mit 
dem Land.  
 
In der Behindertenrechtskonvention der Verein-
ten Nationen von 2006 (UN-BRK) wird in Arti-
kel 24 das soziale Menschenrecht auf Bildung für 

 
69  UN-BRK, Artikel 24, Abs. 2 a und Abs. 2 b, als Download zu finden unter www.behindertenrechtskonven-

tion.info/bildung-3907/, 21.11.2019. 

Menschen mit Behinderung garantiert und kon-
kretisiert. Ziel ist es, dieses Recht ohne Diskrimi-
nierung auf der Grundlage der Chancengleich-
heit zu verwirklichen. Die Vertragsstaaten ver-
pflichten sich u. a. sicherzustellen, dass Men-
schen mit Behinderungen nicht auf Grund ihrer 
Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem 
ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Be-
hinderung Zugang zu einem integrativen, hoch-
wertigen und unentgeltlichen Unterricht an 
Grundschulen und weiterführenden Schulen ha-
ben.69 
 
Durch die Unterzeichnung der UN-BRK durch die 
Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2008 
(rechtskräftig seit März 2009) stehen sowohl das 
System Schule als auch Einrichtungen des Ele-
mentarbereichs der Anforderung gegenüber, die 
Separation in Regeleinrichtungen einerseits und 
heil- bzw. sonderpädagogische Einrichtungen 
andererseits sukzessive aufzulösen (vgl. Licht-
blau 2016: 4).  
 
Das Prinzip Inklusion trifft hierbei auf je unter-
schiedliche Strukturen und Denkweisen. Ent-
sprechend hat sich der Diskurs zur Inklusion im 
frühkindlichen Bereich einerseits und im Schul-
wesen andererseits unterschiedlich entwickelt. 
Als Beispiel für die nicht parallel verlaufende Dis-
kussion lassen sich Unterschiede in der Begriff-
lichkeit anführen: Die in der theoretischen Inklu-
sionsdebatte herausgearbeitete Unterscheidung 
von „integrativ“ und „inklusiv“ ließe erwarten, 
dass die Begriffe in ihrer unterschiedlichen Be-
deutung in beiden Bereichen analog verwendet 
werden. 

http://www.behindertenrechtskonvention.info/bildung-3907/
http://www.behindertenrechtskonvention.info/bildung-3907/
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Integration  im Sinne von Einfügung einer vormals getrennten Teilmenge in die Gesamtmenge,  
       unter Beibehaltung bestimmter Abgrenzungen. Die jeweiligen Teilstrukturen bleiben  
       unverändert. 
 
Inklusion   im Sinne eines gemeinschaftlichen Ganzen, dessen Struktur sich den individuellen  
        Bedürfnissen anpasst.  
 
 
Quelle:  Eigene Darstellung, angelehnt an Sozialverband VdK Bayern e.V. 2013 

 
Grundsatz und Planung 

 
Der faktische Sprachgebrauch ist jedoch sehr unterschiedlich und zum Teil verwirrend: Im Kita-Bereich 
hat sich die Bezeichnung „integrativ“ durchgesetzt, um solche Einrichtungen zu beschreiben, die von 
Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf gleichermaßen besucht werden. Im Schulwesen wie-
derum ist hierfür „inklusiv“ das entsprechende Adjektiv. Dagegen wird der Begriff der Integration im 
schulischen Kontext verwendet, um Versorgung/Förderung solcher Schülerinnen und Schüler zu be-
schreiben, die von außerhalb Deutschlands zugewandert sind und deswegen spezieller Unterstüt-
zung/Förderung bedürfen, um sich im deutschen Schulsystem zurechtzufinden.  
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Vorschulische Bildungsteilhabe  

Sind Kinder nicht nur vorübergehend körperlich, 
geistig oder seelisch wesentlich behindert oder 
von einer solchen wesentlichen Behinderung be-
droht, und benötigen sie aufgrund dessen zu-
sätzliche Hilfen in einer Kindertagesstätte, kann 
ihnen hierzu Eingliederungshilfe gewährt wer-
den.  
 
Grundsätzlich geht es bei der Eingliederungshilfe 
(§ 53 SGB XII Absatz 3) darum, „eine drohende 
Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung 
oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern 
und die behinderten Menschen in die Gesell-
schaft einzugliedern. Hierzu gehört insbeson-
dere, den behinderten Menschen die Teilnahme 
am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen o-
der zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines an-
gemessenen Berufs oder einer sonstigen ange-
messenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so 
weit wie möglich unabhängig von Pflege zu ma-
chen.“ 
 
Bis Ende des Jahres 2019 begründete sich die 
Eingliederungshilfe nach Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch (SGB XII) sowie Sozialgesetzbuch 
Achtes Buch (SGB VIII). Zum 01.01.2020 trat das 
Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Behinderungen 
(Bundesteilhabegesetz – BTHG) in Kraft. Mit dem 
Bundesteilhabegesetz hat der Gesetzgeber die 
Eingliederungshilfe reformiert; diese wurde in 
Zielsetzung, Struktur und Leistungsangebot neu 
ausgerichtet. Entscheidend hierbei ist die Her-
auslösung der Eingliederungshilfe aus dem Recht 
der Sozialhilfe (SGB XII) und die Einbindung in 
das Recht der Rehabilitation und Teilhabe des 
Sozialgesetzbuchs Neuntes Buch (SGB IX). Das 
BTHG nimmt eine klare Unterscheidung vor zwi-
schen behindertenspezifischem Unterstützungs-
bedarf und Alltagsbewältigung einerseits (soge-
nannte Fachleistungen) und der Sicherung des 
Lebensunterhalts andererseits.  
 
Die Fachleistungen nach SGB IX umfassen Leis-
tungen zur: 
 

 
70  Vgl. webbasierte Handreichung „Umsetzungsbegleitung zum BTHG“, www.umsetzungsbegleitung-

bthg.de/gesetz/, 25.11.2019. 

- medizinischen Rehabilitation, 
- Teilhabe am Arbeitsleben, 
- Teilhabe an Bildung,  
- soziale Teilhabe. 

 
Demgegenüber stehen Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts, die weiterhin nach SGB XII 
zu erbringen sind. Hier geht es beispielsweise 
um Regelsätze, Beiträge zur Kranken- und Pfle-
geversicherung sowie Bedarfe für Unterkunft 
und Heizung. Auch Bedarfe der sozialen Teilhabe 
und für Bildung zählen dazu, so dass diesbezüg-
liche Maßnahmen sowohl nach SGB IX als auch 
SGB XII erfolgen können.  
 
Auf seiner Website speziell zur Thematik BTHG 
umschreibt der Deutsche Verein für öffentliche 
und private Fürsorge e. V. die Zielsetzung des 
neuen Gesetzes folgendermaßen:  
 
„Mit dem Gesetz soll das deutsche Recht in Über-
einstimmung mit den Vorgaben der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) weiterentwi-
ckelt werden. Ziel ist die gleichberechtigte, volle 
und wirksame Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen am politischen, gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben sowie 
eine selbstbestimmte Lebensführung. Hierfür 
wird die Eingliederungshilfe aus dem in Deutsch-
land historisch gewachsenen Fürsorgesystem 
herausgeführt und zu einem modernen Teilha-
berecht weiterentwickelt.“70  
 
Mit Blick auf die hier im Fokus stehende Ziel-
gruppe hat Eingliederungshilfe das Ziel, auch 
Kindern mit Beeinträchtigung den Besuch einer 
wohnortnahen Kindertagesstätte zu ermögli-
chen und sie entsprechend ihrer individuellen 
Entwicklung zu betreuen und zu fördern. Ein In-
dikator für Inklusion/Integration im Vorschulal-
ter ist die Zahl der Kinder mit Eingliederungshilfe 
nach Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) 
und Achtes Buch (SGB VIII) in Verbindung mit 
dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) in 
Einrichtungen der frühkindlichen und vorschuli-
schen Tagesbetreuung:

http://www.umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/
http://www.umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/
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Tabelle 13:  Kinder mit Eingliederungshilfe nach SGB VIII oder SGB XII in Kindertageseinrichtun-
gen (inkl. Kindertagespflege) 
 
  absolute Zahl Anteil 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

WI  159 173 177 181 220 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,6% 

DA 199 207 226 229 219 2,6% 2,7% 2,9% 2,9% 2,7% 

F 741 722 761 815 822 1,8% 1,7% 1,8% 1,9% 1,8% 

OF 161 200 149 166 173 2,5% 3,0% 2,3% 2,5% 2,6% 

Hessen 5.295 5.400 5.401 5.484 5.681 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 

bundesweit 74.022 75.479 76.153 78.036 78.871 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 
 

Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt, Bundesamt für Statistik 

 
Grundsatz und Planung 

 
Zwar ist der Anteil in Wiesbaden vergleichsweise 
niedrig, allerdings lässt sich ein Anstieg von 
1,2 Prozent im Jahr 2015 auf 1,6 Prozent im 
Jahr 2019 verzeichnen. Jedoch ergibt sich an-
hand der Quote der Kinder mit Eingliederungs-
hilfe allein noch kein umfassendes Bild über Aus-
maß und Qualität der Inklusion im vorschuli-
schen Bereich. In vielen Fällen wird dies durch 
das reguläre Kita-Personal bewältigt. Solange die 
Fachkräfte in den Einrichtungen mit dieser Auf-
gabe nicht überfordert sind, stellt dies eine gute 
Lösung dar. Anders als bei der Eingliederungs-
hilfe wird somit eine Etikettierung der Kinder 
vermieden; der Umstand, dass bestimmte Kin-
der auf Unterstützung angewiesen sind, wird 
dadurch weniger offensichtlich.  
 
Die Stadt Wiesbaden ist sowohl der örtliche Trä-
ger der Eingliederungshilfe als auch der öffentli-
chen Jugendhilfe; somit liegen beide für die Um-
setzung der Inklusion im frühkindlichen und vor-
schulischen Bereich relevanten Zuständigkeiten 
bei der Kommune. Um dem daraus resultieren-
den Anspruch gerecht zu werden, hat die Stadt 
Wiesbaden für den Kita-Bereich im Jahr 2006 ein 
Fallmanagement eingeführt sowie zwei Träger 
mit dem Aufbau Mobiler Dienste beauftragt, 
„die die erforderlichen Eingliederungshilfen flexi-
bel und bedarfsgerecht bereitstellen“ (We-
ber 2014: 3). Es handelt sich um die Träger Le-
benshilfe e. V. und IFB-Känguru. Aufgrund stei-
gender Fallzahlen (siehe obenstehende Tabelle) 
kam vor drei Jahren mit Die Johanniter ein drit-
ter Träger hinzu.  

Der Beitrag der Mobilen Dienste besteht darin, 
die erforderlichen Integrationsleistungen be-
darfsgerecht in den jeweiligen Kindertagesstät-
ten durch qualifizierte Fachkräfte unterschiedli-
cher Professionen zu erbringen. Während Kitas 
nur pädagogisches Personal einstellen dürfen, 
ist es dem Träger der Mobilen Dienste auch er-
laubt, Fachkräfte aus dem therapeutischen 
Spektrum, beispielsweise aus dem Bereich der 
Ergo-, Logo- oder Physiotherapie, einzustellen. 
Diese sind fest bei den Trägern der Mobilen 
Dienste verortet und werden von dort in die 
Kitas entsandt. Damit lässt sich die Ausgestal-
tung der Einzelfallhilfe flexibel an die Erforder-
nisse anpassen. 
 
Das Leistungsangebot der Mobilen Dienste um-
fasst individuelle Förderung, pflegerische Unter-
stützungsleistungen, Elternberatung sowie Bera-
tung der Teams in den Kitas.  
 
Nach erfolgreicher Beantragung durch die Sorge-
berechtigten hat durch die Mobilen Dienste jede 
Wiesbadener Kita die Möglichkeit, unbürokra-
tisch und mit überschaubarem organisatori-
schem und zeitlichem Vorlauf Einzelfallhilfe für 
Kinder mit Behinderung zu organisieren. Dies hat 
die Hürden für die Aufnahme von Kindern mit 
Behinderung deutlich gesenkt. In der Folge gibt 
es in Wiesbaden keine vorschulischen Sonder-
einrichtungen für Kinder mit Behinderung mehr.  
 
In der Praxis gestaltet es sich jedoch nicht immer 
ohne Probleme. Auch bei den Mobilen Diensten 
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gibt es Personalmangel, so dass nicht jeder Ein-
zelfall zeitnah versorgt werden kann. Wechseln-
des Personal bringt „Reibungsverluste“ mit sich, 
da sich sowohl das Kind (und seine Eltern) als 
auch das Kita-Personal an die vom Mobilen 
Dienst entsandte Person gewöhnen müssen. 
Nicht zuletzt entstehen durch die Mobilen 
Dienste zusätzliche Abstimmungs- und Koordi-
nationsbedarfe. Der entscheidende Vorteil je-
doch besteht darin, dass die individuelle fachli-
che Betreuung der Kinder im Mittelpunkt steht.  

Aus Rückmeldungen verschiedener Akteure aus 
der Praxis lässt sich die Aussage ableiten, dass 
sich das System der Mobilen Dienste bewährt 
hat – weder Eltern noch Kitas üben grundsätzli-
che Kritik an der Art und Weise, wie in Wiesba-
den die Eingliederungshilfe in die Praxis umge-
setzt wird. Auch die Träger äußern sich zufrie-
den.  

Bildungsteilhabe im schulischen Bereich 

Als für Schulbildung zuständige staatliche Ebene 
obliegt es in erster Linie den Bundesländern, die 
Bestimmungen des Artikels 24 UN-BRK umzuset-
zen. Die deutsche Kultusministerkonferenz ver-
abschiedete im November 2011 das Positionspa-
pier „Inklusive Bildung von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderung in Schulen“71. Viele Bun-
desländer novellierten ihre Schulgesetzgebung. 
Auch Hessen legte im Jahr 2011 ein überarbeite-
tes Schulgesetz vor und schuf damit die gesetz-
geberische Grundlage für eine flächendeckende 
inklusive Beschulung (vgl. Zens/Groebel 2019: 
4). 
 
Die entscheidende Neuerung im Vergleich zur 
bisherigen Rechtslage bestand darin, die inklu-
sive Beschulung von Schülerinnen und Schülern 
mit Anspruch auf sonderpädagogische Förde-
rung und ohne diesen Förderanspruch „als Re-
gelform“ zu definieren und als Ort hierfür die all-
gemeine Schule festzulegen.72 
 
Damit wurde das bisherige Prinzip, das bei einer 
Behinderung oder einer langanhaltenden und 
tiefgreifenden Beeinträchtigung den Besuch der 
Förderschule als Regelfall vorsah, aufgehoben. 
Zwar gab es, so heißt es im Bericht weiter, be-
reits vor besagter Gesetzesnovelle Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf an der allgemeinen Schule in Form des 
„Gemeinsamen Unterrichts“. Jedoch hätten nur 
wenige Kinder das Angebot des „Gemeinsamen 

 
71  Zu finden unter www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_10_20-Inklusive-Bil-

dung.pdf, 13.02.2020. 
72  Hessisches Schulgesetz in der ab 01.08.2017 geltenden Fassung, § 51 Absatz 1 – Inklusive Beschulung in der 

allgemeinen Schule 

Unterrichts“ nutzen können, während die über-
wiegende Anzahl von Schülerinnen und Schülern 
mit Anspruch auf sonderpädagogische Förde-
rung in den Förderschulen beschult worden 
seien. Mit der Novellierung des Schulgesetzes 
habe man diese Logik umkehren wollen, u. a. mit 
dem Ziel, das „stationäre System“ (Förderschu-
len) teilweise abzubauen (vgl. Zens/Groebel 
2019: 4). 

Doch trotz des neu definierten „Regelfalls“ einer 
inklusiven Beschulung an einer allgemeinen 
Schule sollten die Eltern betroffener Kinder die 
Wahl haben, sich für eine Förderschule zu ent-
scheiden. Ihnen wurde in der Schulgesetznovelle 
von 2011 das Recht zugestanden, zwischen in-
klusiver Beschulung an einer allgemeinen Schule 
und Beschulung an einer Förderschule zu wäh-
len. Dieses Wahlrecht findet sich in § 54 Abs. 1 
HSchG: „Alle schulpflichtigen Kinder werden in 
die allgemeine Schule aufgenommen. Bei An-
spruch auf sonderpädagogische Förderung kann 
bei der Anmeldung (…) durch die Eltern die un-
mittelbare Aufnahme in der Förderschule bean-
tragt werden“. Hiermit war der Fortbestand der 
Förderschule garantiert.  

Die Folgen dieser gesplitteten Strategie (Festle-
gung der inklusiven Beschulung als „Regelfall“ 
bei gleichzeitiger Garantie zum Fortbestand des 
stationären Systems) zeigen sich bei den für die 
sonderpädagogische Förderung von Kindern und 
Jugendlichen zur Verfügung stehenden Mitteln: 
Diese teilen sich auf für den Ausbau der inklusi-
ven Beschulung einerseits und die Förderschulen 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_10_20-Inklusive-Bildung.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_10_20-Inklusive-Bildung.pdf
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andererseits. Es gilt, die allgemeinen Schulen fit 
zu machen zur Unterrichtung und Förderung al-
ler Kinder, darunter in steigender Zahl Kinder mit 
Behinderung/Beeinträchtigung, bei gleichzeiti-
ger Aufrechterhaltung des Systems Förderschule 
(das durch die Schließung einiger weniger För-
derschulen hessenweit nur unerhebliche Ver-
kleinerung erfahren hat). Selbst wenn unbe-
grenzte finanzielle Ressourcen vorhanden wä-
ren, stößt der bisher in Hessen eingeschlagene 
Weg zur Umsetzung der schulischen Inklusion an 
seine Grenzen: Durch das Vorhalten von zwei pa-
rallelen Systemen wächst der Bedarf an entspre-
chenden Lehrkräften, also Sonderpädagoginnen 
und -pädagogen, und schon längst gibt es – nicht 

nur in Hessen – zu wenig Lehrpersonal mit ent-
sprechender Qualifikation. Damit wird die Kern-
ressource für die Beschulung von Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf knapp, und 
das, obwohl sie zur Umsetzung der inklusiven 
Schulbildung dringend benötigt wird. 

Der Kommune als Schulträger obliegt es, im Rah-
men der vorhandenen kommunalen Mittel die 
allgemeinbildenden Schulen so auszustatten, 
dass die Beschulung von Schülerinnen und Schü-
lern mit Beeinträchtigungen und Behinderungen 
möglich ist (siehe Infokasten). Damit steht der 
Besuch der allgemeinen Schule durch Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung oder Beeinträchti-
gung in Hessen unter dem Ressourcenvorbehalt. 

 

Zuständigkeiten im Schulwesen 

 
„Dem Schulträger obliegt es, im Rahmen der vorhandenen Mittel die allgemeinbildenden Schulen so 
auszustatten, dass die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen und Behin-
derungen möglich ist (HSchG, § 51 Absatz 2) 
 
Diese Festlegung entspricht der grundsätzlichen Aufteilung der Zuständigkeiten im Schulbereich: Für 
die inneren schulischen Angelegenheiten zeichnet das Land verantwortlich, für die äußeren der Schul-
träger (Städte bzw. Landkreise). 
 
Im Hinblick auf die inklusive Beschulung erwächst den Schulträgern eine besondere Verantwortung, 
denn sie sind es, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Schulbauten und sächliche Ausstattungen für 
die „harten“ Faktoren der Barrierefreiheit verantwortlich sind. 
 
Die Schaffung von Barrierefreiheit im physischen Sinn erfordert Investitionen in Schulgebäude und 
Ausstattung. Barrierefreiheit wiederum ist eine der Voraussetzungen dafür, dass Kinder mit Anspruch 
auf sonderpädagogische Förderung die allgemeine Schule besuchen können.“ 

Zens/Groebel 2019: 4f.  
 
 

 
Im Rahmen der 2013 mit dem Land Hessen vereinbarten „Modellregion Inklusive Bildung (IB) in Wies-
baden“ verpflichtete sich die Stadt Wiesbaden zu einem über diesen gesetzlichen Auftrag hinausge-
henden Beitrag zur Stärkung der inklusiven Schulbildung. Neben der Schließung einer Förderschule 
sicherte sie zu, „für die Laufzeit der Modellregion (2013 – 2018) pro Schuljahr drei Stellen für Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagoginnen/-pädagogen zu schaffen, um mit diesem Per-
sonal die allgemeinbildenden Schulen in ihren neuen Aufgaben zu unterstützen“ (ebd.: 5). 
 
Dieser Zusage ist die Stadt nachgekommen, mehr noch: Auch nach Beendigung der Modellregion im 
Jahr 2018 stellt sie den Schulen diese Zusatzressource zur Verfügung. Mittlerweile sind neun Stellen 
im Stellenplan verankert. Die Kolleginnen und Kollegen sind bei der Landeshauptstadt Wiesbaden ein-
gestellt und dem Amt für Soziale Arbeit dienstrechtlich zugeordnet; die Fachaufsicht nimmt das regio-
nale Beratungs- und Förderzentrum Albert-Schweitzer-Schule wahr. Die Stellen stehen je zur Hälfte für 
den Bereich der Grundschulen und für Schulen der Sekundarstufe I (mit Ausnahme der Gymnasien) zur 
Verfügung.  
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Die sozialpädagogischen Fachkräfte werden in den vorbeugenden Maßnahmen (siehe Infokasten) für 
Schülerinnen und Schüler mit emotional-sozialer Entwicklungsauffälligkeit tätig.  
 

Vorbeugende Maßnahmen im Rahmen Inklusiven Unterrichts 

Inklusiver Unterricht teilt sich auf in Inklusive Beschulung und vorbeugende Maßnahmen: 

Inklusiver Unterricht 

Regionale und überregionale Beratungs- und Förderzentren 

Inklusive Beschulung (IB) Vorbeugende Maßnahmen (VM) 

 

lernzieldifferent 

 

lernzielgleich 

 

Förderschwerpunkte: Lernen, geistige Entwicklung 

 

Förderschwerpunkte: Sprache, Hören, Sehen,  
körperlich-motorische Entwicklung,  

sozial-emotionale Entwicklung 

 
 
Im Hessischen Schulgesetz (§ 3 Abs. 6 HSchG) niedergelegt, finden die Vorbeugende Maßnahmen 
ihre Ausdifferenzierung in der Verordnung über Unterricht, Erziehung und sonderpädagogische För-
derung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung oder Behinderung (VOSB). 
 
„Die allgemeine Schule trifft vorbeugende Maßnahmen, um drohendem Leistungsversagen und an-
deren Beeinträchtigungen des Lernens, der Sprache sowie der körperlichen, sozialen und emotiona-
len Entwicklung der Schülerinnen und Schüler entgegenzuwirken und ihre Auswirkungen zu verrin-
gern“ (§ 2 Abs. 1 VOSB vom 15. Mai 2012). 
 
Die allgemeinen Schulen werden hierbei unterstützt von den regionalen und überregionalen Bera-
tungs- und Förderzentren. Mit dem Ziel, die Haltekraft der allgemeinen Schule zu stärken, unter-
stützt das Beratungs- und Förderzentrum die allgemeinen Schulen hauptsächlich durch Beratung im 
Bereich Förderdiagnostik sowie bei der Schulentwicklung. 
 
Im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamts Rheingau-Taunus-Kreis/Wiesbaden erfolgt die inklu-
sive Beschulung (Unterricht in der allgemeinen Schule mit festgestelltem Anspruch auf sonderpäda-
gogische Förderung) beinahe ausschließlich in den lernzieldifferenten Förderschwerpunkten. Schü-
lerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf in den lernzielgleichen Schwerpunkten 
werden über vorbeugende Maßnahmen gefördert.  
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Das Aufgabengebiet umfasst schülerbezogene 
Maßnahmen, unterrichtsbezogene Maßnahmen 
und außerschulische Maßnahmen. Dabei wer-
den einzelne Schülerinnen und Schüler z. B. in ih-
rem Arbeitsverhalten und in der Entwicklung so-
zialer Kompetenzen unterstützt. Auch das Ange-
bot von Gruppen- und Freizeitangeboten gehört 
zum Aufgabenbereich. Weiterhin geht es um die 
Beratung und Unterstützung der Eltern sowie 
um die Zusammenarbeit von Schule, Elternhaus, 
Jugendhilfe und weiteren Institutionen im Um-
feld der Schülerinnen und Schüler. Auch die Be-
ratung der Lehrkraft kann Teil der inhaltlichen 
Arbeit an der Regelschule sein. 
 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die An-
zahl der Kinder, denen ein besonderer Förderbe-
darf zugesprochen wird, beim Übergang vom 
frühkindlichen ins schulische Bildungssystem 
steigt, da mancher Förderbedarf erst unter den 
veränderten Lernumweltbedingungen und Leis-
tungsanforderungen von Schule erkennbar wird 
(vgl. Lichtblau 2016: 5). Ab Schuleintritt kommt 
die vom frühkindlichen und vorschulischen Be-
reich klar unterschiedene Systemlogik von for-
maler Bildung und der deutschen Schultradition 
zum Tragen: Lernen entlang vorgegebener In-
halte (Curricula) und Erwerb der damit verbun-
denen Zertifikate, um mit guten Voraussetzun-
gen schließlich in den Arbeitsmarkt einsteigen 
und am Erwerbsleben teilnehmen zu können.  
 
In seinem Text „Entwicklung inklusiver Bildungs-
systeme in Kita und Schule“ kommt der Sprecher 
des Forschungsnetzwerkes Frühkindliche Bil-
dung und Entwicklung, Michael Lichtblau, zu der 
Bewertung, dass Schule – im Vergleich zum früh-
kindlichen Bildungsfeld – dem Auftrag aus der 
UN-BKR erst in Ansätzen nachgekommen ist:  
 
„Trotz der in der Behindertenrechtskonvention 
verankerten Forderung, inklusive Bildungsbio-
grafien sicherzustellen, werden im Übergang in 
die Schule weiterhin vorhandene Selektions– und 
Separationstendenzen des deutschen Bildungs-
systems und damit verbundene inklusive Gren-
zen offensichtlich“ (Lichtblau 2016: 5). 
 
Die oben angeführte Definition von „inklusiv“ 
würde voraussetzen, dass auch die schulischen 

 
73  HSchG in der ab 01.08.2017 geltenden Fassung, § 50 

Strukturen so verändert werden, dass sie sich 
den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen 
und Schüler anpassen können. Damit jedoch tut 
sich das deutsche Schulsystem schwer, folgt es 
doch der Logik des „Sortierens“ nach Leistungs-
merkmalen, die nicht flexibel sind, sondern auf 
definierten Rastern fußen, nach denen sich die 
Bewertung (und die Zertifikatsvergabe) richtet.  
 
Das Vorgehen, Schülerinnen und Schüler in be-
stehende Raster einzupassen und sie – gemäß 
ihrer vermuteten Potentiale und Förderbedarfe 
– in klar definierte Untergruppen einzuteilen, wi-
derspricht dem Grundgedanken der Inklusion. 
Dieser besteht darin, Vielfalt als Bereicherung 
wahrzunehmen. Der Ansatz des „Sortierens“ 
zeigt sich nicht zuletzt im Katalog der sonderpä-
dagogischen Förderschwerpunkte. Dieser kann 
von Bundesland zu Bundesland abweichen; in 
Hessen ist die sonderpädagogische Förderung 
unterteilt nach  
 
- einer der allgemeinen Schule entsprechen-

den Zielsetzung (lernzielgleich),  
- einer von der allgemeinen Schule abwei-

chenden Zielsetzung (lernzieldifferent).73 
 

Feststellungsverfahren zum Anspruch auf son-
derpädagogische Förderung erfolgen ausschließ-
lich in den beiden lernzieldifferenten Förder-
schwerpunkten „Lernen“ und „geistige Entwick-
lung“. Sie umfassen den so genannten „Inklusi-
ven Unterricht (IU)“. Alle weiteren Förder-
schwerpunkte werden lernzielgleich unterrich-
tet, über „Vorbeugende Maßnahmen“ abgebil-
det und nicht je Schülerin/je Schüler quantifi-
ziert. Vorbeugende Maßnahmen werden in den 
Statistiken also nicht erfasst, binden jedoch ei-
nen umfangreichen Anteil der Personalres-
source des Landes. Ziel ist es, Schülerinnen und 
Schüler mit Unterstützungsbedarf möglichst 
nicht zu „etikettieren“. Es kommt deshalb zu ei-
ner Abkehr von der personenbezogenen hin zu 
einer systemischen Unterstützung. Dies ent-
spricht dem Grundprinzip der Inklusion, nach 
dem sich nicht die Person dem System anpassen 
muss, sondern das System zum Umgang mit Be-
einträchtigung befähigt wird. 



142   Wiesbadener Bildungsbericht 2019 

 
 

 

 

Sonderpädagogische Förderschwerpunkte nach Hessischem Schulgesetz 
 

Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen 

Förderschwerpunkt Lernen** 

Schülerinnen und Schüler, die trotz intensiver, langfristiger Förderung die Anforderungen der allgemeinen 
Bildungsgänge nicht erfüllen können und daher nach dem Lehrplan der Schule für den Förderschwerpunkt 
Lernen unterrichtet werden und den berufsorientierten Abschluss anstreben. 

Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung* 

Schülerinnen und Schüler, die in dem Bereich des sozialen Handelns und des emotionalen Erlebens intensi-
ver sonderpädagogischer Unterstützung bedürfen. 

Förderschwerpunkt Sprachheilförderung* 

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund schwerer Sprachbeeinträchtigungen die Bildungsangebote der all-
gemeinen Schule nur mit umfänglicher Unterstützung nutzen können.  

Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen 

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** 

Schülerinnen und Schüler mit einer umfassenden, schweren und lang andauernden Beeinträchtigung. Sie 
werden nach individuellen Lernzielen in unterschiedlichen Kompetenzbereichen und Erfahrungsfeldern un-
terrichtet. Das Ziel von Unterricht und Erziehung ist die aktive kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe.  

Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung* 

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer organi-
schen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so beeinträchtigt sind, dass sie nur mit umfänglicher 
sonderpädagogischer Unterstützung dem individuell möglichen Bildungsgang folgen können. 

Förderschwerpunkt Sehen* 

Schülerinnen und Schüler, die blind sind oder deren Sehvermögen auf ein Drittel bis ein Zwanzigstel der 
Norm reduziert ist und die daher besondere Hilfe beziehungsweise Ausstattung benötigen. 

Förderschwerpunkt Hören* 

Schülerinnen und Schüler, deren Lernmöglichkeiten und Sprachentwicklung aufgrund einer Hörbeeinträch-
tigung oder eine Hörverlusts beeinträchtigt sind. 

Kranke Schülerinnen und Schüler* 

Schülerinnen und Schüler, die längerfristig in einer Klinik oder an einer ähnlich stationären Einrichtung auf-
genommen und daher am Besuch ihrer allgemeinen Schule gehindert sind, besuchen die Schule für Kranke 
oder erhalten häuslichen Sonderunterricht. 

 
 

* Schülerinnen und Schüler in diesen Förderschwerpunkten werden entsprechend der Zielsetzung der allge-
meinen Schule unterrichtet. 
** In diesen Förderschwerpunkten werden Schülerinnen und Schüler in einem lernzieldifferenten Bildungs-
gang, der von der allgemeinen Schule abweicht, unterrichtet. Er legt den angestrebten Schulabschluss fest. 
 

Quelle: HKM (2018): Flyer Inklusiver Unterricht – sonderpädagogische Förderung in Hessen 
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Abbildung 47:  Inklusive Beschulung im Vergleich (Wiesbaden-Hessen-Bund) für die Schuljahre 
2016/17 – 2018/19   
 

 
Förderquote Anteil der Schülerinnen und Schüler (SuS) mit sonderpädagogischem Förderbedarf an 

allen SuS im schulpflichtigen Alter (unabhängig vom Förderort) 

Inklusionsquote Anteil der SuS mit Förderbedarf, die inklusiv in allgemeinen Schulen unterrichtet wer-
den, an allen SuS im schulpflichtigen Alter 

Förderschul-
besuchsquote 

Anteil der SuS, die separiert in Förderschulen unterrichtet werden, an allen SuS im 
schulpflichtigen Alter 

Inklusionsanteil Anteil der SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die inklusiv unterrichtet wer-
den, an allen SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

Anmerkungen In den Zahlen nicht enthalten sind Schülerinnen und Schüler ohne festgestellten An-
spruch auf sonderpädagogische Förderung, die über die vorbeugenden Maßnahmen 
gefördert und unterstützt werden. Da in Hessen die inklusive Beschulung inzwischen 
ausschließlich in den lernzieldifferenten Förderschwerpunkten erfolgt, also Schülerin-
nen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf in den lernzielgleichen 
Schwerpunkten über vorbeugenden Maßnahmen gefördert werden, vermittelt eine 
niedrige Inklusionsquote ggf. ein schiefes Bild. So wurden in der Statistik der KMK für 
das Schuljahr 2017/18 32.511 Schülerinnen und Schüler hessenweit nicht eingerech-
net, die an allgemeinen Schulen durch präventive Maßnahmen gefördert wurden, 
ohne dass ein förmlicher Anspruch auf sonderpädagogische Maßnahmen festgestellt 
wurde (vgl. KMK 2017: 3) 

 

Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt, Kultusministerkonferenz (KMK); eigene Berech-
nungen 
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Abbildung 47 zeigt die Entwicklung im Bereich 
Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf für die Schul-
jahre 2016/17 bis 2018/19. Dargestellt sind För-
derquote, Inklusionsquote, Förderschulbesuchs-
quote sowie die Inklusionsanteile; jeweils für die 
Landeshauptstadt Wiesbaden, Hessen und den 
Bund.  
 
Während die genannten Quoten die jeweiligen 
Teilgruppen (Schülerinnen und Schüler mit För-
derbedarf an Förderschulen respektive an allge-
meinen Schulen) in Beziehung setzen zu der Ge-
samtschülerzahl des jeweiligen Schuljahres,74 ist 
die Bezugsgröße des Inklusionsanteils die Anzahl 
der Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf. 
 
Die Förderquote ist über die verschiedenen ört-
lichen Bezüge hinweg angestiegen. Dies erklärt, 
warum trotz wachsender Zahlen von inklusiv be-
schulten Kindern und Jugendlichen die Schü-
ler/innenzahlen an den Förderschulen nicht im 
gleichen Maße zurückgehen. Anhand der Wies-
badener Zahlen lässt sich dieses Phänomen gut 
demonstrieren: Die Förderquote stieg von 
4,3 Prozent in 2016/17, auf 4,6 Prozent in 
2017/18 und auf 5,1 Prozent in 2018/19. 
  
Nach Ansicht von Bildungsforscher Klaus Klemm 
erklärt sich der Anstieg dieser Quote „im We-
sentlichen daraus, dass in den allgemeinen Schu-
len bei einer wachsenden Zahl von Kindern und 
Jugendlichen ein sonderpädagogischer Förder-
bedarf diagnostiziert wurde, bei Schüler/innen, 
die auch schon früher in allgemeinen Schulen un-
terrichtet wurden, ohne dass bei ihnen ein son-
derpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert 
wurde“ (vgl. Klemm 2018: 9).  
 
Differenzierter fällt das Ergebnis eines Gutach-
tens im Auftrag der Hamburger Behörde für 
Schule und Berufsbildung aus dem Jahr 2014 
aus, das die Gründe für die Erhöhung der Ham-
burger Förderquote untersucht (Schuck/Rauer 

2014). Die Gutachter kommen zu dem Schluss, 
dass das Anwachsen der Förderquote in diesen 
Förderschwerpunkten zum einen zurückzufüh-
ren sei auf zunehmend polarisierte Lebenslagen 
der Kinder (Armutsquote, Ghettoisierung) in 
Großstädten (ebd.: V). Zum anderen habe sich 
gerade durch die schulische Inklusion der Blick 
verändert, denn mit Feststellung eines Förder-
bedarfs ist nicht mehr zwangsläufig eine Über-
weisung an eine Förderschule verbunden.  
 
Auch der Dortmunder Wissenschaftler Jan Joch-
maring sieht in der „Umetikettierung“ von Schü-
lerinnen und Schülern, die bisher ohne sonder-
pädagogische Förderung auskamen, die Ursache 
für die Erhöhung der allgemeinen Förderquote. 
Die Gründe hierfür beschreibt er im sogenann-
ten Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma:  
 
„Die Bereitstellung finanzieller und personeller 
Mittelzuweisungen für Schulen sind abhängig 
von der Klassifizierung eines SPF [Sonderpädago-
gischen Förderbedarfs, Anm. der Autorin]. Dieses 
kann durch verstärkte Assessmentverfahren zur 
Feststellung eines SPF oder durch die Erweite-
rung von Störungs- und Behinderungsbildern ge-
schehen, wie es z. B. die Zunahme im Förderbe-
reich emotional-soziale Entwicklung in den letz-
ten Jahren zeigt (vgl. KMK, 2016a)“ (Jochmaring 
2019: 338).  
 
Bei steigenden Förderquoten ist der Parameter 
„Inklusionsanteile“, also der Anteil von Kindern 
und Jugendlichen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf an allgemeinen Schulen bezogen 
auf alle Schülerinnen und Schüler mit Förderbe-
darf, von begrenzter Aussagekraft.  
 
Tatsächliche Fortschritte auf dem Weg zur inklu-
siven Schule lassen sich dementsprechend am 
besten an einer steigenden Inklusionsquote fest-
machen. Hier weist die Tabelle vorsichtige 
Schritte in die richtige Richtung aus.  

 
  

 
74  Klassen 1-10, einschließlich der Eingangsstufe, ohne berufliche Schulen.  
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Leistungen der Kommune im Rahmen der Eingliederungshilfe und der Jugendhilfe im  
schulischen Kontext 
 
„Wiesbadener Vereinbarung“ zum Übergang 
Kita-Grundschule 
 
Bei der Wiesbadener Vereinbarung geht es allge-
mein um den Übergang von der Kita in die 
Grundschule und in die Nachmittagsbetreuung. 
Ein strukturierter Austausch zwischen abgeben-
der und aufnehmender Bildungsinstitution soll 
gefördert werden: Bereits im Vorfeld erhält die 
Grundschule wichtige Informationen über den 
Entwicklungsstand der einzuschulenden Kinder, 
um so die Zeit bis zur Einschulung für evtl. not-
wendige Fördermaßnahmen zu nutzen sowie 
den Kindern und Familien den Übergang zu er-
leichtern. Dieser frühzeitige Austausch (u. a. 
über das Instrument Kurzinformationsbogen 
eineinhalb Jahre vor Schulbeginn) und die struk-
turierte Zusammenarbeit zwischen Kindertages-
stätten, Grundschulen und anderen Akteuren 
(z. B. kinder- und jugendärztlicher Dienst) sollen 
auch und gerade den Kindern mit Beeinträchti-
gungen zugutekommen. 
 
Eingliederungshilfe für Schülerinnen und Schüler 
 
Durch das neue Bundesteilhabegesetz wird die 
Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe (SGB XII) 
herausgelöst und in das Recht der Rehabilitation 
und Teilhabe (SGB IX) eingebunden (vgl. auch 
Abschnitt zur Integration/Inklusion in der früh-
kindlichen und vorschulischen Bildung). Die Leis-
tungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen 
für Menschen mit Behinderungen im Hinblick 
auf Schulbildung, hochschulische Ausbildung so-
wie Weiterbildung. Die Leistungen werden er-
bracht, damit Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt Bildungsangebote wahrneh-
men können. Bezogen auf die schulische Bildung 
ist § 112 Absatz 1, 1. Spiegelstrich SGB IX von Be-
deutung:  
 
„Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen 
Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im 
Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum 
Besuch weiterführender Schulen einschließlich 

 
75  Zum Schuljahr 2017/18 wurden sämtliche Aufgaben der Beratung und Förderung von Schülerinnen und Schü-

lern mit sonderpädagogischem Förderbedarf dem regionalen Beratungs- und Förderzentrum (rBFZ) an der 
Albert-Schweitzer-Schule übertragen. Andere rBFZs waren damit nicht mehr notwendig.  

der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über 
die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen 
der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt 
(…).“ 
 
Damit haben Eltern von Kindern mit Behinderun-
gen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungs-
hilfe zum Schulbesuch. Um diesem Anspruch, 
der bereits vor der Einführung des BTHG im 
SGB XII bestand, gerecht zu werden, machte sich 
im Jahr 2013 das Amt für Soziale Arbeit in Wies-
baden gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt 
auf den Weg, um trotz verteilter Zuständigkeiten 
und unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen 
die Leistungen so auszugestalten, dass sie ein-
heitlich und abgestimmt in der Klasse bei den je-
weiligen Schülerinnen und Schülern wirken. Da-
raus entstand eine enge Kooperation zwischen 
dem Amt für Soziale Arbeit und der Schule am 
Geisberg (in Trägerschaft der EVIM Bildung), der 
auch Aufgaben eines überregionalen Beratungs- 
und Förderzentrums seitens des Landes übertra-
gen sind. Seit dem Schuljahr 2016/17 koordiniert 
die Schule am Geisberg den Einsatz der Einglie-
derungshelferinnen und -helfer mit den Lehr-
kräften der regionalen Beratungs- und Förder-
zentren, die in den allgemeinen Schulen arbei-
ten.75 
 
Aufgrund stetig steigender Fallzahlen wurde sei-
tens der Stadt mit IFB Känguru ein zweiter Träger 
eingebunden, der zusätzlich zu EVIM seit 
01.02.2020 die Eingliederungshilfe zum Schulbe-
such umsetzt. Ab Sommer 2020 wird die Zustän-
digkeit regional aufgeteilt: IFB Känguru über-
nimmt die Schulen in den Postleitzahlbezirken 
65191 (Bierstadt) und 65205 (Delkenheim, Er-
benheim, Nordenstadt).  
 
Im Dezember 2019 erhielten 114 Schülerinnen 
und Schüler Eingliederungshilfe nach SGB VIII 
(zuständig war bislang das Jugendamt, ab Ja-
nuar 2020 die Koordinierungsstelle Behinder-
tenarbeit des Amts für Soziale Arbeit) und 
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91 Schülerinnen und Schüler nach SGB XII (ab Ja-
nuar 2020 SGB IX). Weitere 15 Schülerinnen und 
Schüler profitieren von einer Poollösung für die 
Eingliederungshilfe an der Johann-Hinrich-Wi-
chern- Schule und der Fluxusschule.  
 
Inklusive Schule heißt auch inklusive Betreuung  
 
Mit der Möglichkeit, ihr Kind inklusiv beschulen 
zu lassen, entwickelte sich der Wunsch der be-
troffenen Familien nach Teilhabe auch außer-
halb der Regelunterrichtszeiten, also vor Schul-
beginn und nach Ende des Unterrichts. Bezogen 
auf die Grundschulen traf dieses Anliegen auf 
eine im Umbruch befindliche Betreuungsland-
schaft: Im Jahr 2007 beschloss die Stadt Wiesba-
den, das Angebot im Bereich Grundschulkinder-
betreuung nach § 15 Hessisches Schulgesetz 
(HSchG) kontinuierlich auszubauen. Hierfür 
knüpfte sie an die damals bestehende Trä-
gerstruktur von Schulfördervereinen an und be-
auftragte diese sowie weitere freie Träger mit 
der Durchführung der Betreuung. Vor dem Hin-
tergrund der Notwendigkeit, zusätzliche Kapazi-
täten im Krippenbereich zu schaffen, beschlos-
sen die städtischen Gremien 2011 die Umwand-
lung von Hortplätzen (Grundschulkinder) an 
städtischen Kindertagesstätten in Krippenplätze 
als ein Element des Ausbauprogramms. Zu die-
sem Zwecke wurden Hortplätze in Kindertages-
stätten der Jugendhilfe in schulnahe Betreu-
ungsangebote in der Zuständigkeit des Schulam-
tes überführt. Die Rolle der Kommune verän-
derte sich: Deutliche Reduzierung der Hort-
plätze, stattdessen Aufbau und Durchführung ei-
nes Zuschusswesens für freie Träger. Das Ju-
gendhilfeangebot der Betreuenden Grundschu-
len (BGS) in Stadtteilen mit hohen sozialen Be-
darfslagen wurde aufrechterhalten.  
 
Damit waren häufig die freien Träger der Grund-
schulkinderbetreuung (Schulfördervereine und 
andere Träger wie z. B. AWO, ASB, Jugendbera-
tung und Jugendhilfe e. V. sowie BGS) die Adres-
saten für Eltern, die sich für ihr Kind Teilhabe 
auch im Nachmittagsbereich wünschten. Für die 
Träger stellte sich die Frage, welche Rahmenbe-
dingungen für die Aufnahme eines Kindes mit 
Unterstützungsbedarf gegeben sein müssen in 
räumlicher, personeller und pädagogischer Hin-
sicht. Aufgrund fehlender Voraussetzungen er-

hielten Familien zum Teil eine Absage, insbeson-
dere dann, wenn das betreffende Kind für den 
(Schul-)Alltag eine Integrationsassistenz 
brauchte, diese aber für den nachschulischen 
Bereich nicht gewährt wurde. Hintergrund: Im 
Falle, dass seitens des Sozialhilfe- und Jugendhil-
feträgers eine Eingliederungsassistenz aner-
kannt wurde, galt diese allein zur Begleitung und 
Unterstützung für unterrichtliche Zeiten, nicht 
für Angebote außerhalb des Unterrichts. Zwar 
bestand die Möglichkeit, der Schülerin/dem 
Schüler auch außerhalb der Unterrichtszeiten 
eine Eingliederungshilfe an die Seite zu stellen, 
jedoch lediglich bei Kostenübernahme durch die 
betroffene Familie (die Kostenübernahme aus 
Mitteln der Jugendhilfe konnte nur bei nachge-
wiesener Bedürftigkeit erfolgen).  
 
Im Ergebnis führte dies dazu, dass den betroffe-
nen Familien zum Teil kein Betreuungsplatz an 
der Grundschule angeboten wurde, was wiede-
rum das Ziel der umfassenden Teilhabe im Kon-
text Schule gefährdet.  
 
Im August 2019 stellte sich die Situation an den 
Grundschulstandorten folgendermaßen dar: 
Von 102 Kindern mit Eingliederungshilfe nach 
SGB XII oder SGB VIII sind 34 Kinder auch im Be-
treuungsangebot an der jeweiligen Grundschule 
angekommen - ein im Vergleich zur allgemeinen 
Versorgungsquote (66 %) unterdurchschnittli-
cher Wert. Dies kann viele Gründe haben: 
 
- aus Sicht der Eltern besteht kein Betreu-

ungsbedarf,  
- Bedarf wird zwar von den Eltern formuliert, 

aber mind. ein Elternteil ist nicht erwerbstä-
tig, so dass bei knappem Platzangebot an-
dere Anmeldungen vorgezogen werden, 

- Eltern schrecken vor Anmeldung zurück, 
weil sie denken, dass das Angebot mit Blick 
auf die besonderen Bedarfe ihres Kindes 
nicht angemessen ist bzw. sein könnte. 

Lediglich für einen Fall ist bekannt, dass es an der 
fehlenden Integrationsassistenz des Kindes gele-
gen hat. Nur eine Evaluation könnte über die 
Verteilung der übrigen Gründe Aufschluss ge-
ben. 
 
Hinsichtlich der Frage, ob eine für den Vormittag 
bejahte Inklusionsassistenz auch auf Zeiten/An-
gebote außerhalb des Unterrichts ausgedehnt 
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werden kann, gelten seit der gesetzlichen Neu-
ordnung im Rahmen des BTHG (vgl. § 112 
SGB IX) seit 01.01.2020 neue Parameter. Bei der 
Prüfung auf Zuerkennung einer Integrationsas-
sistenz wird nicht mehr unterschieden nach Un-
terricht (in Zuständigkeit der Schule) einerseits 
und Angeboten in anderer Verantwortung (z. B. 

Hort, Grundschulkinderbetreuungsangebote 
nach § 15 Hessisches Schulgesetz) andererseits. 
Vielmehr erfolgt die Prüfung nach der Logik: 
„wer am Vormittag Eingliederungshilfe braucht, 
sollte diese Berechtigung für den Nachmittag 
nicht aberkannt bekommen“. 

 

Schulische Inklusion im Ganztag  
 
Am Thema „inklusiver Nachmittag“ wird deut-
lich, dass schulische Inklusion nur gelingen kann, 
wenn Veränderungen im Schulwesen reflektiert 
und Programme und Maßnahmen fortlaufend 
angepasst werden, in stetem Austausch mit be-
troffenen Familien, Interessensverbänden und 
anderen Trägern.  
 
Fast zwangsläufig erscheint auch hierfür die 
Ganztagsschule als Königsweg, bei vereinfachten 
Abläufen (für Verwaltung und für die Familien) 
ein Mehr an Teilhabe, Bildung und Förderung 
der Schülerinnen und Schüler zu erreichen. So 
können laut Clemens Dannenbeck, Soziologe 
und Inklusionsforscher an der Hochschule Lands-
hut, „Ganztagsschulen (…) Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
und insbesondere lernschwache Kinder und Ju-
gendliche besser einbeziehen und stärken“ (Dan-
nenbeck 2012).  
 
Irene Hofmann-Lun und Peter Furthmüller 
(2016) nehmen diese These zum Anlass, die „Ge-
lingensbedingungen“ von Inklusion im schuli-
schen Ganztag genauer zu untersuchen. Fol-
gende Aspekte stehen hierbei - als die Inklusion 
begünstigenden Rahmenbedingungen – im Vor-
dergrund:  
 
„In Ganztagsschulen steht für die Inklusion mehr 
Zeit zur Verfügung als in Halbtagsschulen, gleich-
zeitig wird sie durch die dort umgesetzten päda-
gogischen Konzepte unterstützt: Sie beinhalten 
die verstärkte Integration non-formaler und in-
formeller Bildungsprozesse in das formale Bil-
dungsangebot“ (ebd.: 24).  
 

 
76  Seit 2005 wird mit der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG) ein länderübergreifendes For-

schungsprogramm zur Entwicklung von Ganztagsschulen und -angeboten gefördert. Zielsetzung des Projekts 
StEG ist die Unterstützung von Bildungsverwaltung, Bildungspolitik und einzelnen Schulen bei der Weiterent-
wicklung des Ganztags, vgl. unter www.projekt-steg.de/content/%C3%BCber-steg, 07.02.2020. 

In ihren Aussagen stützt sich das Autorenduo 
u. a. auf die qualitative Untersuchung „Inklusion 
und Ganztagsschule – zur Bedeutung der Ju-
gendhilfe“ des Deutschen Jugendinstituts (DJI) 
aus den Jahren 2013/2014 sowie auf quantita-
tive Erhebungen („Studie zur Entwicklung von 
Ganztagsschulen“ aus den Jahren 2012 und 
201576, Sonderauswertung der Kultusminister-
konferenz für den Bericht „Bildung in Deutsch-
land 2014“).  
 
Es zeigt sich, dass unter dem Aspekt der Teilhabe 
nicht allein die Organisationsform des Ganztags 
(offen, gebunden, teilweise gebunden) entschei-
dend ist, sondern die Inklusion in ihrer Umset-
zung auch von spezifischen Bedingungen ab-
hängt. Entscheidend sei, dass die Kinder und Ju-
gendlichen an den unterrichtsergänzenden An-
geboten im Rahmen des Ganztagskonzepts tat-
sächlich teilnehmen und so nicht allein den for-
malen Teil von Schule erleben, sondern ganz 
selbstverständlich auch non-formale und infor-
melle Bildungsgelegenheiten gemeinsam mit 
Gleichaltrigen wahrnehmen können (vgl. Furth-
müller/Hofmann-Lun 2016: 24).  
 
Hierfür wiederum kommt der Kooperation der 
Schule mit außerschulischen Partnern, insbeson-
dere der Jugendhilfe, eine besondere Rolle zu, 
explizit erwähnt wird die Schulsozialarbeit:  
 
„Die Lehrkräfte sehen Schulsozialarbeiterinnen 
und Schulsozialarbeiter als unverzichtbare Hilfen 
im inklusionsorientierten Ganztagskonzept, die 
maßgeblich daran beteiligt sind, dass die Schule 
zu einem Lebensraum für alle Jugendlichen 
wird.“  
 

http://www.projekt-steg.de/content/%C3%BCber-steg
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Abschließend lässt sich festhalten, dass der 
Ganztag gute Chancen für die schulische Inklu-
sion bietet. Durch die Verbindung des formalen 
und non-formalen Bereichs entsteht ein Mehr an 
Teilhabe, das in der traditionellen Form der ge-
trennten Lernsettings schwerer zu erreichen ist. 
Denn dort steht gemeinsames Lernen im schuli-
schen Vormittag der nicht-inklusiven Situation 
am Nachmittag gegenüber. Diese ist geprägt von 
Angeboten unterschiedlicher Träger der Berei-
che Betreuung, Sport, musische Förderung 
u. ä. m. – mit je eigenen Zugangshürden für be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche. 
 
Jedoch zeigen die angeführten Untersuchungen 
auch, dass es entscheidend auf die Gestaltung 
des Ganztags ankommt. Die strukturellen Rah-
menbedingungen hierfür setzt das Land. Das 
hessische Kultusministerium vermeidet bislang 
eine Festlegung auf Ganztagsschulen; stattdes-
sen stellt es den Schulen frei, sich für eins der 
verschiedenen Nachmittagsmodelle zu bewer-
ben und dieses dann standortbezogen umzuset-
zen. Die Folgen lassen sich an der Wiesbadener 
Schullandschaft ablesen: von 37 Grundschulen 
im Stadtgebiet ist allein die Blücherschule im 
Ganztagsprofil 3 (gebundener Ganztag). Eine 
Schule (mit zwei Standorten) ist im Profil 2, 
fünf Grundschulen im Profil 1. Am „Pakt für den 
Nachmittag“ (PfdN) nehmen aktuell sie-
ben Wiesbadener Grundschulen teil. Der PfdN 
ist – in Finanzierung und Umsetzung – ein ge-
meinsames Angebot von Land und Kommune. 
Die Eltern können zwischen zwei Betreuungszei-
ten wählen: entweder bis 14:30 Uhr oder bis 17 
Uhr. 
 
Beim Pakt für den Nachmittag handelt es sich um 
ein inklusives Angebot, denn alle Kinder an der 
Schule, die Bedarf an Betreuung und/oder För-
derung haben, sollen im Rahmen des Pakts am 
Nachmittag dort betreut werden. Das heißt 
nicht, dass alle die gleiche Betreuung bekommen 
müssen; wie im inklusiven Vormittag ist auch am 
Nachmittag zu prüfen, welches Kind welches 
Setting braucht, damit es sich wohlfühlen und 

arbeiten bzw. entspannen kann. Dies wird wirk-
lich zufriedenstellend erst dann möglich sein, 
wenn sich nach und nach die Schulen auch bau-
lich noch weiter verändern, aber dies werden sie 
nur tun, wenn Schule beginnt, sich als ganztägi-
gen Lebensraum zu begreifen. 
 
Die flächendeckende Einführung der gebunde-
nen Ganztagsschule würde die Situation deutlich 
vereinfachen. Die Koalitionsfraktionen im Bund 
haben einen Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz für Grundschulkinder ab 2025 verein-
bart, dessen Umsetzung derzeit noch aussteht. 
Das Land Hessen setzt bislang auf die Prinzipien 
der elterlichen Wahlfreiheit und der Angebots-
vielfalt, so dass davon auszugehen ist, dass sich 
der Nachmittagsbereich so schnell nicht verein-
heitlichen wird (vgl. Hock et al. 2019). 
 
Ein Grund für den zögerlichen Ausbau des ge-
bundenen Ganztags nicht nur in Hessen liegt si-
cherlich im akuten Mangel an Pädagoginnen und 
Pädagogen. Das traditionelle Verständnis von 
Schule und Unterricht setzt ein Lehramtsstu-
dium voraus. An diesem Verständnis festhaltend 
greifen die Kultusbehörden zu Modellen, bei de-
nen sich neue Angebote um den „schulischen 
Kern“ herum anordnen. Hierfür eignen sich auch 
Fachkräfte anderer Bereiche. Dreh- und Angel-
punkt für die Schule der Zukunft ist ausreichend 
qualifiziertes Personal an den Schulen. Der Um-
gang mit Heterogenität ist einerseits zeitinten-
siv. Andererseits bedarf es der Expertise unter-
schiedlicher Professionen, um jedem Kind ge-
recht zu werden. Deshalb arbeiten schon heute 
die Lehrkräfte (allgemeinpädagogischer und 
sonderpädagogischer Ausrichtung) Seite an 
Seite mit Sozialpädagoginnen und -pädagogen, 
Erzieherinnen und Erziehern sowie Quereinstei-
genden. Damit Schulen und andere Anbieter am 
Nachmittag ihre Aufgaben gut erfüllen können, 
braucht es entsprechende Mittel. Am akuten 
Fachkräftemangel im Bereich der (Sonder-)Päda-
gogik und der Sozialarbeit wird dies auf die 
Schnelle nichts ändern. Insbesondere im Bereich 
des Lehramts braucht es zusätzliche Ausbil-
dungskapazitäten.
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Bildungsteilhabe im Übergang Schule – Beruf 

Für Ausbildungsverhältnisse für Menschen mit 
Behinderungen sind die Kammern zuständig. Da-
neben kommt in der Ausbildungsdurchführung 
der Bundesagentur für Arbeit eine wichtige 
Rolle zu. Die Bundesagentur ist zuständig für Be-
rufsorientierung, Berufsberatung und die Ge-
währung von Leistungen bei Menschen mit Be-
hinderungen - in der Regel ist sie es, die die Aus-
bildung (bei sog. Rehabilitations-Fällen) finan-
ziert und über die Anerkennung von angebote-
nen Maßnahmen entscheidet (vgl. Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2014: 173). 
 
Als ein sicherer Indikator für gelungene Inklusion 
im Bereich der Berufsausbildung könnte gelten, 
wenn Jugendliche mit Behinderung entspre-
chend ihres Anteils an allen Jugendlichen Ausbil-
dungsverträge in anerkannten Ausbildungsberu-
fen vorweisen könnten (anstatt in „Berufen für 
Menschen mit Behinderungen“). Leider enthält 
die Berufsbildungsstatistik keine Informationen 
über den Bildungsweg von Menschen mit Behin-
derungen, da weder die Ausbildungsanfänger 
und Ausbildungsanfängerinnen mit Behinderun-
gen noch die Ausbildungsabschlüsse oder Ver-
tragsauflösungen dieser Personengruppe ausge-
wiesen werden (vgl. Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2014: 182).  
 
Die städtische Schulsozialarbeit ist mit ihren An-
geboten zu Kompetenzentwicklung und Berufs-
orientierung an beiden Förderschulen mit 
Schwerpunkt Lernen sowie an einer Haupt-
schule, allen acht integrierten Gesamtschulen, 

einer Mittelstufenschule und an fünf berufli-
chen Schulen im Stadtgebiet präsent, so dass die 
Kommune den betroffenen Jugendlichen – un-
abhängig vom Förderort - mit Rat und Tat zur 
Seite steht. Das Fallmanagement des Kommuna-
len Jobcenters ist zudem für die Jugendlichen im 
SGB II-Bezug aktiv und stellt die Schnittstelle zur 
zuständigen Reha-Ersteingliederung der Bunde-
sagentur für Arbeit dar: alle sechs Wochen wer-
den auf gemeinsamen Fallkonferenzen mögliche 
Maßnahmen für einzelne Jugendliche bespro-
chen. Für einige der betroffenen jungen Men-
schen stellt derweil auch eine theoriereduzierte 
Ausbildung eine große Herausforderung dar.  
 
Seit einigen Jahren gewinnt das Thema Über-
gang von Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf in den Beruf in 
Wiesbaden weiter an Bedeutung. So ist es erklär-
tes Ziel der 2018 eingeführten inklusiven Schul-
bündnisse, die Übergänge zwischen einzelnen 
Bildungsstationen stärker in den Blick zu neh-
men, auch den Übergang in die berufliche Aus-
bildung (unabhängig davon, ob es sich um Ab-
gängerinnen und Abgänger von Förderschulen o-
der um inklusiv beschulte Schülerinnen und 
Schüler handelt). Im Jahr 2018 lud die IHK Wies-
baden zentrale Akteurinnen und Akteure erst-
mals zum „Netzwerk Berufsorientierung Inklu-
siv“ ein, das sich seitdem zweimal pro Jahr mit 
Fragen des Übergangs in den Beruf beschäftigt 
und Lösungsansätze zu verschiedenen Fragestel-
lungen erarbeitet.  

 

(Weiter-)Bildungsteilhabe im Erwachsenenalter 

Für die Teilhabe von erwachsenen Menschen im Bereich Berufsausbildung und Hochschule sei auf-
grund fehlender kommunaler Daten und Aufgaben auf den Nationalen Bildungsbericht 2014 verwie-
sen, der sich schwerpunktmäßig mit Menschen mit Behinderungen im Bildungssystem befasst. Dort 
findet sich eine ausführliche Beschreibung der Diagnostik, der Auftretungshäufigkeiten und der jewei-
ligen Maßnahmenträger (vgl. Bildungsbericht 2014, Abschnitt H1) sowie eine Übersicht der Bildungs-
angebote und Übergänge in Ausbildung und Arbeit (Abschnitt H2 + H3).  
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Entwicklungsherausforderungen 2020 ff. im Handlungsfeld 

Wie in den vorstehenden Absätzen deutlich wird, stellt die Vielfalt gesetzlicher Regelungen und Zu-
ständigkeiten eine Herausforderung für die Umsetzung des Artikels 24 UN-Behindertenrechtskonven-
tion dar. Die Einflussmöglichkeiten der Kommune nehmen hierbei – im Lebenslauf gesehen – stetig ab. 
Während sie bei der frühkindlichen Bildung mehr oder minder in alleiniger Verantwortung handelt, ist 
sie vielfältig in die vom Land zu verantwortende schulische Inklusion involviert, insbesondere im Ganz-
tag. Im Übergang Schule – Beruf wiederum liegen die Kompetenzen überwiegend bei Kammern und 
der Bundesanstalt für Arbeit (für Optionskommunen wie Wiesbaden evtl. noch Handhabe über das 
Fallmanagement).  
 
Im Lichte der kommunalen Befugnisse und Zuständigkeiten lassen sich für die Wiesbadener Sozialver-
waltung folgende Handlungsaufträge ableiten:  
 
1. Evaluation des Stands der Inklusion in Kita und Schule (inkl. Nachmittag) und ihre Auswirkungen 

auf die Bildungsteilhabe der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Die Evaluation sollte eine Eru-
ierung des kommunalen Nachsteuerungsbedarfs in Jugend- und Eingliederungshilfe umfassen. 
Eine Kooperation mit einer Hochschule würde sich hier anbieten. 

 
2. Verbesserung der Ressourcen im Ganztag/Pakt für den Nachmittag, damit wirklich inklusiv gear-

beitet werden kann, wie es viele hessische Kommunen – so auch Wiesbaden – fordern. Inwieweit 
die Stadt Wiesbaden – wie andere Kommunen auch – dafür eigene Mittel einplanen muss, ist der-
zeit offen und zu prüfen.  
 

3. In Anlehnung an den Internetauftritt zu inklusiver Schulbildung in Wiesbaden,77 der in Kooperation 
von Stadt und Staatlichem Schulamt entstanden ist, werden weitere Informationsangebote und 
Leitfäden erarbeitet, über die sich betroffene Familien und Jugendliche niederschwellig über vor-
handene Angebote informieren können.  

 
  

 
77  Vgl. unter www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/bildung/inklusivebildung/index.php, 17.02.2020. 

http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/bildung/inklusivebildung/index.php
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Nicht erst seit der starken Zuwanderung in 2015, 
als in Deutschland mehr als eine Million Men-
schen als schutz- und asylsuchend registriert 
wurden, stehen Bund, Länder und Kommunen 
gleichermaßen vor der besonderen Herausfor-
derung der Integration von Personen, die nach 
Deutschland migrieren.  
 
Die Förderung von Integration ist schon 
seit 2004 als staatliche Aufgabe im Zuwande-
rungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
verankert. Genauso lange kann die Landes-
hauptstadt Wiesbaden ein Integrationskonzept 
vorweisen, das sich mit der ersten Fortschrei-
bung für die Jahre 2010 bis 2014 und der zweiten 
für die Jahre 2016 bis 2020 stets an die sich ver-
ändernden Gegebenheiten in der Stadt ange-
passt hat. Außerdem ist für die Jahre 2017 
bis 2020 ein weiteres Integrationskonzept spezi-
ell für geflüchtete Menschen in Wiesbaden ent-
standen.79 Mit den Wiesbadener kommunalen 
Integrationskonzepten sind einerseits die Leitli-
nien für die Integration der zugewanderten Be-
völkerung festgelegt und andererseits Ziele und 
Maßnahmen für den Integrationsbereich defi-
niert. Diese erstrecken sich über alle im vorlie-
genden Bildungsbericht genannten Handlungs-
felder.80 Doch was bedeutet in diesem Zusam-
menhang der Begriff der Integration? Was hat 
Integration mit Bildung zu tun und über welche 
Personengruppen sprechen wir?  
 
Ganz allgemein wird Integration als „gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und politischen Leben“ (Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2018: 161) 
definiert. Im Integrationsprozess sind vier Di-
mensionen zu unterscheiden, die stufenweise 
aufeinander aufbauen (vgl. Heckmann 2014):  

 
79  Online zu finden unter: www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/migration-integration/con-

tent/integrationskonzepte.php, 13.01.2020. 
80  Hierzu gehören unter anderem die Förderung des Besuchs einer Kindertagesstätte für Kinder unter drei Jah-

ren, die Wertschätzung der Mehrsprachigkeit und die Förderung der Eltern bei der Erziehung und Bildungsun-
terstützung ihrer Kinder, die Information zugewanderter Eltern über das Schul-, Ausbildungs- und Berufsspekt-
rum, die Förderung der kooperativen Eltern- und Bildungsarbeit gemeinsam mit Migrantenorganisationen, die 
Erhöhung des Anteils Jugendlicher mit Migrationshintergrund mit einem Schulabschluss, die Vermittlung jun-
ger Erwachsener ohne Schulabschluss in Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, die Förderung von Seiten-
einsteigerinnen und -einsteigern in Kindertagesstätten und Schulen als spezielle Zielgruppe, die Erhöhung der 
Quote berufstätiger Migrantinnen und die Förderung der Gesundheitsprävention insbesondere bei älteren 
Migrantinnen und Migranten. 

- die strukturelle Integration (in Wirtschaft, 
Arbeitsmarkt, Bildung und Wohnungs-
markt),  

- die kulturelle Integration (das Erlernen kul-
tureller Kompetenzen, vor allem die Spra-
che),  

- die soziale Integration (durch private Kon-
takte), 

- die identifikative Integration (d. h. die Iden-
tifikation mit der neuen Gesellschaft). 

 
Bildung ist damit Voraussetzung für Integration, 
aber auch wichtiger Indikator. Vor allem der Be-
herrschung der deutschen Sprache kommt eine 
Schlüsselrolle zu.  
 
In diesem Prozess schafft die Kommune Voraus-
setzungen insbesondere im Bereich der struktu-
rellen, in Teilen auch im Bereich der kulturellen, 
Integration und steht dadurch vor verschiedens-
ten Aufgaben: Die Schaffung von Zugängen zum 
Arbeitsmarkt, die Bereitstellung von Bildungs-, 
Betreuungs-, Erziehungs- sowie Sprachangebo-
ten und von Möglichkeiten der Kompetenzfest-
stellung und Qualifizierung (vgl. Gese-
mann/Roth 2017).  
 
In der Definition des Integrationskonzeptes der 
Landeshauptstadt Wiesbaden ist die Bereitstel-
lung geeigneter Strukturen und Angebote auch 
an gewisse Pflichten der Zielgruppe gekoppelt:  
 
„Unter Integration verstehen wir den dauerhaf-
ten Prozess der Eingliederung von Zuwanderern 
und Menschen mit Migrationshintergrund in die 
Aufnahmegesellschaft sowie die Angleichung ih-
rer Lebenslagen ohne Aufgabe der jeweils eige-
nen kulturellen Identität. Gleichzeitig verstehen 
wir Integration als eine dauerhafte gesellschaft-
liche und politische Aufgabe, bei der Zuwande-
rer, Menschen mit Migrationshintergrund und 

http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/migration-integration/content/integrationskonzepte.php
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/migration-integration/content/integrationskonzepte.php
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die Mitglieder der Aufnahmegesellschaft ihre un-
terschiedlichen Beiträge erbringen müssen“ (Ma-
gistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt 
für Zuwanderung und Integration 2016: 3). 
 
Integrationsbestrebungen richten sich laut die-
sem Zitat an „Zuwanderer und Menschen mit 

Migrationshintergrund“. Nach Definition des 
Statistischen Bundesamts hat eine Person einen 
Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder 
mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsan-
gehörigkeit nicht durch Geburt besitzt. Für die 
Wiesbadener Bevölkerung ergibt sich folgende 
Zusammensetzung:  

 

Abbildung 48:  Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund (Stand: 31.12.2018) 
 

 
* inklusive ihrer Kinder 

Quelle:  Amt für Statistik und Stadtforschung, eigene Darstellung 

 Grundsatz und Planung 

 
Im wissenschaftlichen wie auch praxisbezoge-
nen Kontext erfährt die Einteilung der Bevölke-
rung nach dem Merkmal „mit und ohne Migrati-
onshintergrund“ in den letzten Jahren immer 
häufiger Kritik. Zum einen stellt sich die Gruppe 
der Menschen mit Migrationshintergrund als äu-
ßerst heterogen dar, wie auch die Abbildung ver-
deutlicht. So werden beispielsweise Alt- und 
Neueingewanderte, Menschen mit und ohne ei-
gene Migrationserfahrung oder hier geborene 
und aufgewachsene Kinder und Enkelkinder 
einst Eingewanderter subsumiert, die sich in ih-
ren Lebenswelten und -lagen zum Teil massiv un-
terscheiden dürften (vgl. Beauftragte der Bun-
desregierung für Migration, Flüchtlinge und In-
tegration 2019).  
 
Zum anderen sind bestehende Unterschiede 
zwischen Personen mit und ohne Migrationshin-
tergrund meist auf multifaktorielle Wirkzusam-
menhänge zurückzuführen. Das bedeutet, dass 

nicht ein Faktor (z. B. der Migrationshinter-
grund) ursächlich für ein bestimmtes Phänomen 
(z. B. beobachtbare Bildungsdisparitäten) ist, 
sondern viele Faktoren eine Rolle spielen. So 
konnte für den Bereich der schulischen Bildung 
gezeigt werden, dass das Merkmal Migrations-
hintergrund nur einen sehr geringen Einfluss auf 
den Bildungserfolg hat, wenn in der Analyse 
auch andere Merkmale wie die soziale Herkunft 
- Bildungsstand, Erwerbsstatus und Einkommen 
der Eltern - berücksichtigt werden (vgl. Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2016; Kra-
cke/Buck/Middendorff 2018 etc.). 
 
Besonderes Augenmerk muss dennoch auf die 
Gruppe der aus dem Ausland neu zugewander-
ten Bevölkerung gelegt werden. Auch wenn es 
sich hier um eine vergleichsweise kleine Perso-
nengruppe handelt, stellt ihre Integration in die 
Gesellschaft, das Bildungssystem und den Ar-
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beitsmarkt alle Bereiche vor große Herausforde-
rungen. Sie erfahren in Wiesbaden zwar eine 
gute administrative Anbindung, zum einen an 
den Sozialdienst Asyl, zum anderen an das Kom-
munale Jobcenter (bei einer Anerkennung als 
Geflüchtete), dennoch ist ihre Lebenssituation 
mit erheblichen Erschwernissen verbunden, 
u. a.: 
 
- Deutsch als Zweitsprache erlernen, 

- Wohnsituation, 

- Zugang zur Bildung und Erwerbsarbeit, 

- teilweise unsicherer Aufenthaltsstatus, 

- Zugang zu Sozialleistungen, 

- soziale Einbindung, 

- Bewältigung von Traumata. 

 
Aufgrund dieser Herausforderungen benötigen 
Menschen, die aus dem Ausland neu zugewan-
dert sind, auch besondere Unterstützungsange-
bote im Bereich Bildung und soziale Teilhabe. 

Mit dem „Netzwerk Bildung für Neuzugewan-
derte“ beteiligt sich die Landeshauptstadt Wies-
baden am Bundesprogramm „Kommunale Koor-
dinierung der Bildungsangebote für Neuzuge-
wanderte“. Ziel ist die Koordinierung der rele-
vanten Bildungsakteure auf kommunaler Ebene, 
die Verbesserung von Zugängen zum Bildungs-
system und die Abstimmung und datenbasierte 
Steuerung von Bildungsangeboten für die 
Gruppe der Neuzugewanderten. In acht ver-
schiedenen Handlungsfeldern gehen die verant-
wortlichen Koordinatorinnen und Koordinatoren 
diesen Aufgaben nach.  
 
Außerdem sind auch im Rahmen der Handlungs-
strategie „Chancen für (herkunfts-)benachtei-
ligte junge Menschen in Wiesbaden“ (2018) 
junge Menschen, die weniger als zwei Jahre in 
Wiesbaden leben und aus dem Ausland zuge-
wandert sind, als relevante Zielgruppe definiert, 
deren Bildungsteilhabe und –chancen verbes-
sert werden müssen. 

Vorschulische Bildungsteilhabe 

Eine möglichst frühe Aufnahme von Kindern aus 
neu zugewanderten Familien in Betreuungsan-
gebote fördert die kindliche und vor allem 
sprachliche Entwicklung und leistet so einen 
wichtigen Beitrag zur Integration und Chancen-
gleichheit. Die Inanspruchnahme wirkt sich aber 
nicht nur positiv auf das Kind aus, sondern kann 
auch die Integration der Eltern fördern. Insbe-
sondere Mütter profitieren vom Kitabesuch ih-
res Kindes: Ihre Sprachkenntnisse sind besser, 
die Arbeitsmarktorientierung höher und sie ver-
missen ihr Herkunftsland weniger (vgl. Gam-
baro/Neidhöfer/Spieß 2019). 
 
Im Bereich der frühkindlichen Bildung ist in den 
letzten Jahren insgesamt eine zunehmende Bil-
dungsbeteiligung zu beobachten, auch bei Kin-
dern mit Migrationshintergrund bzw. bei Kin-
dern aus (neu)zugewanderten Familien. So un-
terscheidet sich beispielsweise die Nutzung von 
Kindertageseinrichtungen bei drei- bis sechsjäh-
rigen Kindern mit Zuwanderungsgeschichte bzw. 
mit Fluchthintergrund nur wenig von allen in 

Deutschland lebenden Kindern. Die Bildungsbe-
teiligung im Krippenbereich hingegen ist un-
gleich verteilt, hier besteht weiterhin Hand-
lungs- und Aufholbedarf (vgl. Gambaro et 
al. 2017). 
 
Wenn der Übergang in die Grundschule gut ge-
lingen soll, so ist auch der zeitliche Umfang des 
Kita-Besuchs von Bedeutung. Empfohlen wird 
ein Kita-Besuch über mindestens 18 Monate. 
Knollmann und Thyen (2019) stellen dazu fest, 
dass „sich mit jedem Kitabesuchsjahr Auffällig-
keiten der Motorik, der Kognition und der Spra-
che, der Förderbedarf sowie unzureichende 
Deutschkenntnisse bei Schuleintritt auch unter 
Berücksichtigung sozialer Determinanten redu-
zieren“ (ebd.: 202). 2017 sind 4,1 Prozent aller 
Kinder im Elementaralter vor weniger als 
zwei Jahren aus dem Ausland nach Wiesbaden 
zugezogen. Für diese Kinder bestand in der Regel 
keine Möglichkeit eines Kitabesuchs von min-
destens 18 Monaten.  
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Abbildung 49:  Anteil der Kinder mit einem Kindertagesstättenbesuch von mind. 18 Monaten (in 
Prozent) 
 

 
 
Quelle:  Amt für Statistik und Stadtforschung 

 Grundsatz und Planung 

 
Hier gilt es, neben einem Ausbau der Kitaplätze, 
Informationsangebote für eine möglichst früh-
zeitige und umfassende Eingliederung in die Kin-
dertagesstätte durchzuführen. Mit den beiden 
Projekten „Babbelfisch“ und „Plappermäulchen“ 
sind seit drei Jahren für diese Zielgruppe an 
zwei Standorten Maßnahmen in Zusammenar-
beit mit dem hessischen Sozialministerium ent-
wickelt worden, die - teilweise zur Überbrückung 
bis zu einem Kitabesuch - einen spielerischen 
Spracherwerb zum Ziel haben. Außerdem nimmt 
Wiesbaden seit Oktober 2017 an dem Bundes-
programm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in 

frühe Bildung“ teil. Mit dem Angebot sollen Kin-
der mit besonderen Zugangsschwierigkeiten, so 
beispielsweise aus Familien mit Fluchterfahrung, 
an das System der frühkindlichen Bildung heran-
geführt und der Zugang zu einer Kita ermöglicht 
werden. Zwei- bis vierjährige Kinder, die nicht o-
der zu spät mit frühkindlicher Bildung in Berüh-
rung kommen, soll der Zugang zu einer Kita er-
möglicht werden. Die Mittel aus dem Projekt 
werden bis Dezember 2020 für die Arbeit in drei 
„Anker-Kitas“ und zusätzliches Personal in der 
Fachstelle Elternbildung eingesetzt. 
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Bildungsteilhabe im schulischen Bereich 

Abbildung 50:  Gymnasialquote in der 8. Jahrgangsstufe 2013/14 bis 2018/19  
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 

 Grundsatz und Planung 

 
 
Die aktuelle PISA-Studie hat deutlich gemacht, 
dass es Jugendliche mit Zuwanderungshinter-
grund wegen ihrer sozialen und sprachlichen 
Herkunft schwerer haben und im Durchschnitt 
deutlich schlechtere Leistungen zeigen als ihre 
Altersgenossen ohne Zuwanderungshintergrund 
(vgl. Reiss u.a. 2019). 
 
Das Forschungszentrum Migration, Integration 
und Asyl des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge hat die Bildungsbeteiligung von ge-
flüchteten Kindern und Jugendlichen in seiner 
Kurzanalyse 2/2019 genauer untersucht. Fakto-
ren, die beispielsweise den erfolgreichen Schul-
besuch für Kinder und Jugendliche mit Fluchthin-
tergrund erschweren, sind: 
 

- das durchschnittliche Bildungsniveau in den 
meisten der Herkunftsländer liegt unter dem 
deutschen Durchschnitt, 

- Aufgrund der Konflikte im Herkunftsland, 
der Fluchtzeiten und möglichen Wohnort-
wechseln kam es u. U. zu wiederholten Brü-
chen in der Bildungsbiographie, 

- Erfahrungen vor und während der Flucht 
einschließlich einer möglichen Trennung von 
der Familie kann zu psychisch belastenden 
Situationen führen, die ihrerseits die gelin-
gende Teilhabe am Bildungssystem er-
schweren können, 

- die Unsicherheit über den rechtlichen Auf-
enthaltsstatus ist verbunden mit der Frage, 
ob ein dauerhafter Aufenthalt erwartet wer-
den kann. 
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Sowohl für die Gruppe der geflüchteten Kinder 
und Jugendlichen als auch für die Gruppe der aus 
dem Ausland neu zugewanderten Kinder und Ju-
gendlichen sind Kenntnisse über das Bildungs-
system und adäquate Sprachkenntnisse von 
zentraler Bedeutung für den Kompetenzerwerb 
und die Schulleistungen. Eine weitere Bedeu-
tung für die Wahrscheinlichkeit einer mittleren 
oder höheren Schulbildung hat das Einreisealter 
der Jugendlichen:  
 
„Bei gleicher Aufenthaltsdauer in Deutschland 
sank mit jedem Altersjahr die Wahrscheinlichkeit 
auf einen mittleren Schulabschluss oder das Abi-
tur im Durchschnitt über alle Personen hinweg 
um ca. zwei Prozentpunkte“ (de Paiva 
Lareiro 2019). 

Um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen 
Schulabschlusses zu erhöhen, sind an mehreren 
Schulen der Sekundarstufe I mit Seiteneinstei-
gerklassen ergänzend „Sprachcafés“ etabliert 
worden. Diese sind inzwischen Teil des Unter-
richtsplans und erlauben allen interessierten 
Schülerinnen und Schülern eine anwendungsori-
entierte Vertiefung des erlernten deutschen 
Sprachstoffes. Nach Auskunft der beteiligten 
Schulen sind es insbesondere Jugendliche ab 13 
bis 14 Jahren, die dadurch größere Chancen ha-
ben, den Schulabschluss erfolgreich zu errei-
chen. 
 
 
 

 

Abbildung 51:  Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Deutschintensivklassen 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik) 

 Grundsatz und Planung 
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Bildungsteilhabe im Übergang Schule – Beruf 

Hinsichtlich des Bildungserfolgs an den weiter-
führenden Schulen zeigt sich auch für Wiesba-
den, dass Jugendliche ohne Migrationshinter-
grund deutlich häufiger die Schule mit der Hoch-
schulreife abschließen als Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund. Die Schule ohne Abschluss 

verlassen dagegen häufiger Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund. Wie eingangs bereits er-
wähnt, ist dies aber nicht (allein) auf migrations-
spezifische Faktoren zurückzuführen, sondern 
vor allem auf sozioökonomische Unterschiede 
(vgl. auch Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2016: 173). 

 

Abbildung 52:  Schulentlassene am Ende des Schuljahres 2017/18 aus allgemeinbildenden Schulen 
nach Abschlussarten in Wiesbaden 
 

 
 
Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt (Schulstatistik), ohne Abgänge aus Förderschu-

len 

 Grundsatz und Planung 
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(Weiter-)Bildungsteilhabe im Erwachsenenalter 

Ganz entscheidend für die gesellschaftliche Teil-
habe und Integration von Menschen mit Zuwan-
derungsgeschichte ist die Beherrschung der 
deutschen Sprache. Das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge bietet in Kooperation mit 
verschiedenen Trägern entsprechende Integra-
tionskurse an. Tabelle 14 gibt Auskunft über die 
Zahl der Kursberechtigten, der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, der Absolventinnen und Absol-
venten und der Kurszahlen in Wiesbaden.  
 
Ein Problem der Integrationskurse und damit der 
Bildungsteilhabe von Neuzugewanderten im Er-
wachsenenalter ist, dass viele Kursteilnehmende 
das für die Teilhabe am Erwerbsleben als not-
wendig erachtete Sprachniveau B1 nicht errei-
chen. Dieses Sprachniveau B1 wurde laut Integ-
rationskursstatistik im Jahr 2018 von rund 

52 Prozent der erstmaligen Kursteilnehmenden 
erreicht, ein knappes Drittel dieser Gruppe 
schafft das etwas niedrigere Kursniveau A2 (vgl. 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2019: 
12). Leider liegen für Wiesbaden keine geson-
derten Daten vor. 
 
Mit dem kommunalen Sprachförderprogramm 
konnten in Ergänzung zum bestehenden System 
der Integrationskurse und der berufsbezogenen 
Deutschkurse des Bundes vor allem für die 
Gruppe derer, die aus rechtlichen Gründen keine 
Möglichkeit haben, dieses Kurssystem zu nut-
zen, Möglichkeiten geschaffen werden, sich 
deutsche Sprachkenntnisse anzueignen.  
 
 
 

 

Tabelle 14:  BAMF-Integrationskurse in Wiesbaden 
 

 Kursberechtigte Neue Teilnehmerin-
nen und Teilneh-

mer 

Kursabsolventinnen 
und -absolventen 

(ab 2017 Austritte) 

Kurse 

2016 2.389 1.498 791 98 begonnen, 
67 beendet 

2017 2.424 1.775 1.534 130 begonnen, 
72 beendet 

2018 1.709 1.388 1.779 117 begonnen, 
93 beendet 

 

 
Quelle:  Integrationskursgeschäftsstatistik für die Jahre 2016 bis 2018, Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge 

 Grundsatz und Planung 
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Entwicklungsherausforderungen 2020 ff. im Handlungsfeld 

Für die Zukunft ergeben sich im Handlungsfeld der (Neu)Zuwanderung folgende Entwicklungsheraus-

forderungen in Wiesbaden:  

 

- Gemeinsam mit den Grundschulen mit Kindern, die aufgrund ihres Einreisezeitraumes keinen oder 

keinen ausreichenden Kindertagesstättenbesuch verwirklichen konnten, sind kompensatorische 

Angebote für diese Kinder zu konzipieren. 

 

- Für Jugendliche, die aufgrund ihres Einreisealters keine Möglichkeit hatten bzw. haben, einen er-

folgreichen Schulabschluss zu erreichen, sind Maßnahmen zu entwickeln, diesen nachzuholen.  

 

- Angesichts der seit mehreren Jahren konstant hohen Neuzuwanderung ist das Angebot der Sprach-

cafés bei Bedarf entsprechend auszubauen. 

 

- Neben konkreten Maßnahmen zum Deutschspracherwerb gilt es, innerhalb des kommunalen 

Sprachförderprogramms Strukturen zu entwickeln, die ergänzend oder bei Bedarf alternativ zum 

bestehenden Kurssystem den Zugang zum Deutschspracherwerb ermöglichen, z. B. durch 

o eine bedarfsgerechte Information aller Neuzugewanderten und mit deren Integration be-

fassten Fachkräfte sowie ehrenamtlich Tätigen über vorhandene Angebote (einschließlich 

Sprachstandserhebungen);  

o Möglichkeiten des Selbstlernens, unter anderem mit Hilfe der Unterstützung elektroni-

scher Medien; 

o eine dauerhafte Unterstützung derer ohne rechtlichen Zugang zum Kurssystem des Bun-

des einschließlich der Möglichkeit, Erlerntes regelmäßig zu vertiefen. 
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10   Ausblick  

Der vorliegende Bildungsbericht beschäftigte sich ausführlich mit der Frage, wie sich Bildungsbenach-
teiligungen entlang aller Lebens- und Bildungsphasen manifestieren und in welchem Ausmaß diese – 
auf individueller wie auch gesellschaftlicher Ebene – wirken. Zwei Punkte wurden dabei besonders 
deutlich: 
 
- Jede Lebensphase hat ihre eigenen Bildungsorte und -ziele. Damit existiert, neben der Schule und 

dem Elternhaus, kaum eine Bildungsinstitution, die für alle gleichermaßen und ganzheitlich zustän-

dig ist und jeden erreicht. Umso wichtiger erscheint es, dass die verschiedenen Institutionen mit-

einander kooperieren und gemeinsam gelingende Bildungsprozesse gestalten. 

 

- Diejenigen, die besonders von unterstützenden Angeboten und Maßnahmen profitieren würden, 

werden mit diesen nicht immer erreicht. So zeigen die vorgestellten Daten, dass die Personengrup-

pen, die Hilfen zur Erreichung grundlegender Bildungsziele bräuchten, häufig lediglich vom forma-

len Bildungssystem erreicht werden und auch dort deutlich weniger profitieren als andere. 

  
Die in diesem Bildungsbericht dokumentierten Ergebnisse und vor allem auch die daraus abgeleiteten 
Diskussionsbedarfe sollen als Grundlage dienen, um sich zukünftig mit möglichst vielen (Bildungs-)Ak-
teurinnen und Akteuren, Fachkräften und Menschen aus dem politischen Feld in einem dialogorien-
tierten Verfahren auszutauschen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.  
 
Gleichzeitig möchten wir in den folgenden zwei Jahren mit Expertinnen und Experten ein Bildungsleit-
bild für die Landeshauptstadt Wiesbaden erarbeiten. Damit soll die Zusammenarbeit der Bildungsak-
teurinnen und -akteure in ihrer Struktur weiter vorangebracht werden. Auch dies kann nur gemeinsam 
gelingen!  
 
Wir setzen dabei darauf, dass der Fokus auf „(herkunfts-)benachteiligte“ Menschen nicht verloren 
geht, denn der vorliegende Bericht belegt eindrücklich, wie viele Chancen wir als Gesellschaft verge-
ben, und zwar nicht nur mit Blick auf diese Menschen selbst, sondern mit Blick auf die Gesellschaft als 
Ganzes. 
 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, stärker als bislang üblich die gesellschaftlichen Konsequenzen 
des individuellen Handelns in den Blick zu nehmen und die Strukturen durch politisches Handeln und 
Entscheiden entsprechend anzupassen. Es gilt, Ungleiches auch ungleich zu behandeln, sonst wird eine 
weitere Verbesserung der Bildungschancen nicht gelingen.81 
 
 

 
81  Mitte Februar 2020, also kurz vor Erscheinen des hier vorliegenden Bildungsberichtes, wurde das Buch „My-

thos Bildung“ von Aladin El-Mafaalani veröffentlicht, das in wirklich beeindruckender Weise nochmals die viel-
fältigen Bildungsbenachteiligungen darlegt und umsetzbare Lösungsansätze beschreibt. Es sollte uns in Wies-
baden, wie auch anderswo, als Orientierungsfolie in der Diskussion und im Handeln dienen. 
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